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ln dieser Ausgabe finden Sie die Fortsetzung unserer Auf-
satzserie zum Thema Haftungsrecht. Der vierte und letzte
Aufsatz behandelt die Pflichten im Mandat zum Thema

,, Nebenvertragliche Schadenverhütungspf licht".

Nach der Rechtsprechung des BGH besteht neben den

vertraglichen Hauptpf lichten - Sachverhaltsaufklärung,
Rechtsprüfung, Beratung und vertragliche Schaden-

verhütungspfllcht - zusätzlich die nebenvertragliche Ver-

pflichtung, den Mandanten vor Schaden zu bewahren.

Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht leitet die

Rechtsprechung aus $ 242BGB ab. Danach ist der Schuldner

verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und

Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

lnformieren Sie sich aktuell zu diesem Thema

Bitte senden Sie lhre Anfragen zu folgenden Themen an die

oben stehende Fax-Nummer: Adressänderungen Nach-

bestellung von einzelnen Gl-Heften . Anforderung einzelner
Gl-Urteile (bitte Jahrgang und Seitenzahl angeben).
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Service.
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Haftungsrecht - Die Pflichten im Mandat.
(Teil 4 - die nebenvertragliche Schadenverhütungs-
pflicht)
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Editorial

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

schuldhafte Pflichtverletzungen des Beraters führen zu Scha-

denersatzansprüchen, wenn dem Mandanten ein Schaden
im Rechtssinne entstanden ist. Schmerzensgeld ist aber nur
zu erstatten, wenn der Anwaltsauftrag einen Bezugzur
f reien Selbstbesti mm ung/Gesu ndheit/körperl ichen lntegrität
des Mandanten hatte. Die Beratung in vermögensrechtlichen
Angelegenheiten begründet einen derartigen Zusammen-
hang nicht. Der BGH hat deshalb bei einem versicherungs-
rechtlichen Mandat Schmerzensgeldansprüche als nicht vom
Schutzzweck umfasst angesehen. Anders sieht er es bei

einem falschen Antrag des Anwalts auf Haftverschonung aus.

Aus Fremdgeldern, die nicht zweckgebunden sind, kann sich

der Anwalt wegen seines fälligen und unstreitigen Honorar-
anspruchs befriedigen (OLG Düsseldorf).

Gemäß $ 49b Abs. 5 BRAO muss der Mandant bei Mandats-
anbahnung darauf hingewiesen werden, wenn der Auftrag
nach dem Gegenstandswert abgerechnet werden wird.
Verletzt der Anwalt die Pflicht, entsteht ein Schadenersatz-
anspruch, wenn der Mandant nachweist, dass er einen
ancieren Anwaii gefuncien häiie, cier gegen ein Stunden-
honorar für ihn tätig geworden wäre (OLG Hamm).

Der Notar ist nicht verpflichtet, die Vertragbeteiligten über
steuerliche Fragen zu belehren. Eine Ausnahme gilt im Hin-
blick auf die Erbschafty'Schenkungsteuer (OLG Oldenburg).

Wurde der Mandant über eine drohende Verjährung nicht
belehrt, muss er das beweisen, wenn der Anwalt/Steuerbera-
ter darlegt, wann und wie er der Belehrungspflicht nach-
gekommen ist. An dieser Beweislastregel ändert sich nichts,
wenn die Belehrung in einem Brief erfolgte, dessen Zugang
vom Mandanten aber bestritten wird (OLG Bremen).

Steuerberater müssen bei Kapitalerhöhungen erkennen, ob
diese als verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren sind. Sie

haben dann über die gesellschaftsrechtliche Problematik
zu belehren oder den Mandanten an einen Rechtsanwalt zu

verweisen. Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs
beginnt, wenn der lnsolvenzverwalter die Zahlung der Bar-

einlage einfordert (OLG Frankfurt).

Das Sozialgericht Aachen sieht in der Teilnahme des Steuer-
beraters/vereidigten Buch prüfers am Statusf eststellungs-
verfahren gemäß $ 7a SGB lV eine Rechtsbesorgung. Dies

sei nicht zulässig, da auch ein unmittelbarer Zusammenhang
mit steuerberatender Tätigkeit nicht bestehe.

trr

Mit freundlichen Grüßen
lhr Dr. lürgen Gräfe

Gl News

BFH: EuGH-Vorlagen zur Abgrenzung von
Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) und
Lieferungen von Nahrungsmitteln

Mit Beschlüssen vom 1 5.10.2009 - Xl R 6/08 und Xl R 3/08
und vom 27 .10.2009 - V R 3/07 und V R 35/08 hat der
Bundesfinanzhof (BFH) dem Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften mehrere Fragen vorgelegt, die die Abgren-
zung von Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) und
Lieferungen von Nahrungsmitteln betreffen. Eine Lieferung
würde dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7o/o unter-
liegen, nicht hingegen - anders als in anderen Mitglied-
staaten - eine Restaurationsleistung, die mit dem Regel-

steuersatz von 19 % besteuert wird. Es hängt deshalb von
der Beurteilung als Lieferung oder Dienstleistung ab, ob die
Umsätze dem Regelsteuersatz unterliegen oder ermäßigt
zu besteuern sind.

ln den beiden Verfahren V R 35/08 und Xl R 3/08 geht
es um die Beurteilung der Abgabe von Speisen aus einem
imbisswagen mit z.T. überciachien Verzehrtheken ocier
Ablagebrettern. Das Verfahren V R 3/07 betrifft die Abgabe
von Speisen in Kino-Foyers, in denen Tische, Stühle und
sonstige Verzehrvorrichtungen vorgehalten waren. lm
Verfahren Xl R 6/08 sind Leistungen eines Party-Service-
Unternehmens zu beurteilen.

Die erweiterte Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur Ein-

führung eines ermäßigten Steuersatzes in Anhang H zu Art.
12 Abs. 3 Buchst. a) der Richtlinie 77/388/EWG nicht nur -
wie bisher - für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern
zusätzlich auch für,.Restaurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen", lässt aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht als zweifel-
haft erscheinen, ob es sich bei der Abgabe von Speisen oder
Mahlzeiten zum sofortigen Verzehr um eine Lieferung han-
delt. Sollte dies zu bejahen sein, muss die Frage beantwortet
werden, ob unter den Begriff Nahrungsmittel i.S.v. Anhang H
Kategorie 1 der RichtlinieTT/388/EWG nur Nahrungsmittel

,,zum Mitnehmen" fallen oder auch Speisen oder Mahl-
zeiten, die durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige
Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet worden sind.

Hinsichtlich der Abgrepzung von Restaurationsleistung
(Dienstleistung) und Lieferung ist zu klären, ob die Zu-
bereitung der Speisen oder Mahlzeiten als ein wesentliches
Dienstleistungselement zu berücksichtigen ist, das zusam-
men mit einer oder mehreren zusätzlichen Dienstleistungen
der einheitlichen Leistung das Gepräge einer Dienstleistung
verleiht.
(BFH, Beschl. v. 15.10.2009 - XI R 6/08 u. Xl R 37/08;
Beschl. v.27.10.2009 -V R 3/07 u. V R 35/08)

Pressemitteilung d. BFH v. '1 .12.1009 r
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Hinzu kommt, dass lediglich ein kleiner Bereich der Aus-
übung ihres Berufs ,,Steuerberaterin" betroffen ist, zumal es

ihr freisteht, Mandanten in Verfahren nach $$ 28h und 28p

SGB lV zu vertreten. Die Anforderungen, die an die Recht-

fertigung des Eingriffs zu stellen sind, sind deshalb ver-

gleichsweise gering. Dlesen Anforderungen wird das neue

Regelwerk gerecht. lnsbesondere stellt der Schutz der Recht-

suchenden vor unqualifiziertem Rechtsrat einen legitimen
Zweck dar und der Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit
steht nicht außer Verhältnis zur Erreichung dieses Zwecks.
/ \r

Anmerkung:
Die Bundessteuerberaterkammer und die Deutsche Renten-

versicherung Bund haben slch auf die Führung von fünf
Musterverfahren in dieser Frage verständigt. Vier Verfahren

sind derzeit bei unterschiedlichen Sozialgerichten anhängig:
SG Köln - S 23 R 91109; SG München - S 47 R 146/09; SG

Wiesbaden - S 8 R 153/09;SG Dortmund - S 25 R 284/09.
Das vorliegende Verfahren gehörte nicht in den Kreis der

Musterverfahren (vgl. Mitteifungsbbtt der Steuerberater-
kammer Köln 04/09, S. 26). t

Gl Literaturhinweise

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts -
Band 1

Der neue Band 1 aktualisiert das Handbuch in wichtigen
Teilgebieten. Zusammen mit dem parallel neu aufgelegten
Band 2 ist das gesamte Recht der Personengesellschaften

umfassend und fundlert dargestellt. Die Neuauflage berück-
sichtigt vor allem die Reform des Registerrechts, die FGG-

Reform und Anderungen im lnsolvenzrecht. Zum lnhalt:

BGB-Gesellschaft
r Entwicklung, Bedeutung und Erscheinungsformen,
r Rechtliche Grundlagen, r Vermögen der Gesellschaft,
r Rechtsbeziehungen zu Dritten, r Auflösung, Liqutdation
und lnsolvenz, r BGB-Gesellschaften in der wirtschafts-
rechtlichen Praxis

Partnergesellschaft, Offene Handelsgesellschaft
r Entwicklung, Bedeutung und Erscheinungsformen,
r Geschäftsführung und Vertretung, r Allgemeine Rechte

und Pflichten der Mitgliedschaft, r Eintritt, Ausscheiden

und Tod des Gesellschafters, r Auflösung, Liquidation
und lnsolvenz
Partenreederei
Europäische wirtschaftliche lnteressenvereinigung

Der Band richtet sich an Rechtsanwälte, Notare, Steuer-

berater u nd Wirtschaftsprüfer.
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 1, BGB-Gesell-

schaft, Offene Handelsgesellschaft, Partenreederei, EWIV, Verlag

C.H. Beck, 3. neu bearbeitete Auflage 2009, LXXV, 2.233 Seiten,

in Leinen, 145,- €, ISBN 978-3-406-59041-z

Beck'sches Prozessf orm u la rbuch

Die 1 1 . neu bearbeitete und erweiterte Auflage des Beck'-

schen Prozessformularbuchs liefert auf über 2.400 Seiten

alle in der Praxis gebräuchlichen Muster - soweit erforderlich
mit Tatsachenvortrag und Begründung - zu folgenden Ver-

fa h rensa rten:
r Zivilprozess (einschließlich zahlreicher Anträge und Klagen

zu über 20 für die Praxis besonders wichtigen Gebieten des

Zivilrechts), r lnternationales Zivilprozessrecht, r Zwangs-
vollstreckung und Anfechtungsgesetz, r lnsolvenzrecht,
r Schiedsgerichtsverfahren, r Arbeitsgerichtsprozess, r Ver-
waltungsprozess, r Verfassungsbeschwerde, r Finanz-
gerichtsprozess, r Sozialgerichtsprozess, r Rechtsschutz vor
den Gerichten der Europäischen Union

Dieses verfahrensrechtliche Standardwerk hilft Rechts-

anwälten, Notaren und Steuerberatern bei der Formulierung
prozessualer Muster. Alle Formulare sind außerdem (ohne
Anmerkungen) auf einer dem Buch beiliegenden CD-ROM
(f ür Windows-Rechner) enthalten.
Beck'sches Prozessformularbuch, Verlag C.H. Beck, 1 1. neu bearbei-

tete und erweiterte Auflage 20'l 0, XLVl,2.41 2 Seiten, in Leinen, mit

cD-RoM, 108,- €, rSBN 978-3-406-59139-6

Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels-
und Wirtschaftsrecht

Das Werk bietet eine Hilfestellung bei der Vertragsgestaltung
in Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht und ergänzt somit
Kommentare und Lehrbücher zu diesen Gebieten durch
ausführliche Muster für Verträge und rechtgeschäftliche
Erklärungen. Die Gliederung des Werks folgt im Wesent-
lichen dem System des BGB, HGB, GmbH-Gesetz und

Aktiengesetz. Anmerkungen erschließen jedes Formular

unter Hlnweis auf wichtiqe Literatur und Rechtsprechung.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Neuerungen, insbeson-

dere r zum Familienrecht: Unterhaltsrecht, Zugewinnaus-
gleich, Versorgungsausgleich, r zum neuen Verjährungs- und

Pf lichtteilsrechl, . zur G mbH-Reform (U nterneh mergesell-

schaft, GmbH-Mustersatzung) sowie r zum Wohnungs-
eigentumsrecht

Die Ausführungen zum BGB-AT, Kaufrecht, Mietrecht,
Arbeitsrecht, lT-Recht, Wohnungseigentumsrecht und

Familienrecht sind völlig neu strukturiert. Neue Muster zum
lnternationalen Rechtsverkehr sowie ausgewählte Formulare

in englischer Sprache sind enthalten. lnsgesamt enthält
das Werk 40 neue Formulare. Das Werk wendet sich an

Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater.

Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht

(hrsg. von Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking/Prof. Dr. Peter Rawert,

LL.M.), Verlag C.H. Beck, 10 neu bearbeitete und ergänzte Auflage

2010, XXXV|l, 2.360 Seiten, in Leinen, mit CD-ROM 108,- €, ISBN

978-3-406-591 38-9

B FH beja ht Verfassun gsmäßi gkeit der beschränk-
ten Abziehbarkeit von Beiträgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung, von sonstigen Vorsorge-
aufwendungen sowie der Verfassungsmäßigkeit
des Grundfreibetrags 2005

1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

ln den nachstehend genannten Urteilen sowie zwei weiteren,
nicht zur amtlichen Veröffentlichung bestimmten Entschei-

dungen hält der Bundesfinanzhof (BFH) an seiner bereits im
Beschluss vom 1.2.2006 - X R 1 66/05 vertretenen Auffas-
sung fest, dass im Anwendungsbereich des Alterseinkünfte-
gesetzes (AltEinkG) ab dem 1.1.2005 geleistete Beiträge zu

den gesetzlichen Rentenversicherungen und andere Alters-
vorsorgeaufwendungen lediglich in beschränktem Umfang
als Sonderausgaben abgezogen werden können.

lm AltEinkG beurteilt der Gesetzgeber auf Altersvorsorge-
aufwendungen beruhende Renteneinnahmen ab dem Jahr

2005 abweichend von der bis dahin geltenden Rechtslage

als steuerbare Einnahmen. Die Altersvorsorgeaufwendungen
sind nach Auffassung des BFH begrifflich daher im Wesent-
lichen Erwerbsaufwendungen; der Gesetzgeber habe diese

Aufwendungen aber durch eine gesetzliche Sonderregelung
dem Sonderausgabenabzug zugeordnet (,,Doppelnatur" der
Altersvorsorgeaufwendu n gen).

Der BFH hält dies für verfassungsgemäß. Ab dem Jahr 2025
seien solche Aufwendungen - von Sonderfällen abgesehen -
in vollem Umfang als Sonderausgaben steuerwirksam zu be-

rücksichtigen. Auch die bis dahin geltende Übergangsrege-
lung sei nicht zu beanstanden. Nach dieser seien zwar lm

Jahr 2005 nur 60ok der Altersvorsorgeaufwendungen an-

zusetzen, wobei dieser Prozentsatz jährlich um 2 % bis auf
100 % ansteige. Diese gesetzliche Neuregelung sei hinnehm-
bar, weil in jedem Einzelfall gewährleistet werden müsse,

dass Renteneinnahmen, die auf bereits versteuertem Einkom-

men beruhen, nicht erneut der Besteuerung unterworfen
werden dürfen. Ob eine unzulässige Doppelbesteuerung
vorliege, werde aber erst in den Jahren geprüft, in denen die

Renteneinnahmen zuf lössen.

2. Sonstige Vorsorgeaufwendungen
ln dem Urteil vom 18.1 1 .2009 - X R 6/08 hat der BFH auch

über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung über die

Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen ent-
schieden. Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen i.S.d.

$ 10 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes (ESIG) in

der ab dem Jahr 2005 geltenden Fassung gehören Beiträge

zu Arbeitslosenversicherungen, zu bestimmten Erwerbs-

und Berufsunfähigkeitsversicherungen, zu Kranken-, Pflege-,

Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie bestimmte
Risikolebensversicherungen und vor dem Jahr 2005 abge-
schlossene private Renten- und Lebensversicherungen.

Solche Beiträge können (vorbehaltlich der sog. Günstiger-
prüfung gemäß $ 10 Abs. 4a EStG)jährlich mit insgesamt
höchstens 2.400 EUR, in bestimmten Fällen nur bis zu

1.500 EUR abgezogen werden.
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Nach Auffassung des BFH hat der Gesetzgeber in sachge-

rechter Weise danach differenziert, ob ein Steuerpflichtiger
die Aufwendungen für seinen Krankenversicherungsschutz in
vollem Umfang allein tragen muss oder ob sich dessen

Arbeitgeber hieran durch Beitragszahlungen oder durch

Beihilfen im Krankheitsfall beteiligt.

Eine weitergehende steuerliche Freistellung gebiete auch

nicht die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Nach dem

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008 -
2 BvL 1/06 (BVerfGE 120, 125) sei die unzureichende steuer-
liche Berücksichtigung dieser Aufwendungen bis zum

31 .12.2009 hinzunehmen. Die Aufwendungen für die

übrigen in $ 10 Abs. 1 Nr. 3 ESIG genannten Versicherungs-
beiträge berührten nicht die Steuerfreiheit des Existenz-

minimums. Dies gelte nach Auffassung des BFH auch für die
zwangsweise zu leistenden Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung; sie dienten nicht der Existenzsicherung, sondern der
Erlangung einer Lohnersatzleistung.

3. Grundfreibetrag
ln dem Urteil vom 18.1 1 .2008 - X R 34/07 hatte der BFH

zusätzlich über die Verfassungsmäßigkeit des im Jahr 2005
im Fall der Zusammenveranlagung zu berücksichtigenden
Grundfreibetrags zu entscheiden. Nach der Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenzminimum

nicht der Einkommensbesteuerung unterworfen werden.
Dies wird durch den Grundfreibetrag berücksichtigt. Mess-
größe hierfür ist das staatlich garantierte Sozialhilfeniveau.
Hierzu legt die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht

über das Existenzminimum vor. Das sächliche Existenzmini-
mum beträgt danach bei Ehegatten im Jahr 2005 12.240
EUR. Nach Auffassung des BFH ist diese Berechnung nicht zu

beanstanden. Dass der Grundfreibetrag für zusammen zu

veranlagende Ehegatten im Jahr 2005 den verfassungsrecht-

lichen Anforderungen entspricht, ergebe sich auch daraus,

dass der für Ehegatten im Jahr 2005 geltende Grundfrei-
betrag von 15.329 EUR erheblich höher sei als das von der
Bundesregierung ermittelte sächliche Existenzminimum.
(BFH, Urt. v. 18.1 1 .2009 - X R 34/07 u. X R 6/08; Urt. v.

9.12.2009-XR28/07)

Pressemitteilung d. BFH v. 13.1 .2010 r

Gl Leitsatz

Hinweispflicht des Anwalts / Wohnraum-Mietprozess mit

Auslandsberührung / Zuständigkeit des Oberlandesgerichts

Der Rechtsanwalt hat in einem Wohnraum-Mietprozess mit
Auslandsberührung einer Partei die Zuständigkeit des Ober-
landesgerichts für Berufungen zu kennen und darf nicht
darauf vertrauen, dass ihn das Landgericht sofort nach Ein-

gang der Rechtsmittelschrift auf seine fehlende Zuständigkeit
hinweist.
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.6.2008 - l-24 U 72/08) t

t
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Amtsenthebung eines Notars

r Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse
r Wirtschaftsführung des Notars
r Titulierte Ansprüche, Zwangsvollstreckungen
r Antrag auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens
r Steuerschulden
(BGH, Beschl. v. 26.10.2009 - Noz 1a/08)

!eitsätze (d. Red.):

1. Die Voraussetzungen für eine Amtsenthebung sind

bei Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines

Notars oder bei der Gefährdung der lnteressen der

Rechtsuchenden infolge der Art seiner Wirtschafts-
führung gegeben.

2. Die Zerrüttung der wirtscha{tlichen Verhältnisse ist

anzunehmen, wenn fruchtlose Pfändungsversuche

unternommen werden. Haftbefehle zur Erzwingung der

eidesstattlichen Versicherung erlassen werden etc.

3. Die Tatsache, dass ein Notar wiederholt erst nach

Beantragung von Zwangsvollstreckungsverfahren sich

bereii. firrdei ueier in der Lage isi, gegerr iirir geiicir'reie,
titulierte Forderungen zu begleichen, stellt eine Gefähr-
dung der lnteressen der Rechtsuchenden infolge seiner

Art der Wirtschaftsführung dar. Gleiches gilt, wenn es

mehrfach zu qualifizierten Mahnungen zur Zahlung
der Prämie für seine Berufshaftpflichtversicherung kam.

4. Unbeachtlich ist, ob den Notar ein Verschulden an

dem Entstehen der wirtschaftlichen Situation trifft. r

Aus den Gründen:
l. Der Antragsteller ist sett 1974 als Rechtsanwalt zugelassen
und wurde 19BB zum Notar bestellt.

Der Antragsgegner eröffnete ihm mit Verfugung vom
5.2.2008, dass selne Amtsenthebung gemäß $ 50 Abs. 1

Nr. 6 und 8, Abs. 3 BNotO in Aussicht genommen sei. Seine

wirtschaftlichen Verhältnisse und die Art seiner Wirtschafts-
führung gefährdeten die lnteressen der Rechtsuchenden.

Zudem sei er in Vermögensverfall geraten. Zur Begründung
führte der Antragsgegner aus, seit August 2004 sei der An-
tragsteller wiederholt in Rückstand mit der Zahlung fälliger
Beiträge zu seiner Vermögensschaden-Haftpf lichtversiche-

rung geraten. Seit Oktober 2004 habe die Notarkammer
dreimal Zwangsvollstreckungsaufträge zur Beitreibung der

Kammerbeiträge erteilt. Die Beiträge für 2006 seien ver-

spätet gezahlt worden und stünden für 2007 noch offen.
Ab Mitte 2006 hätten verschiedene Gläubiger vier Zwangs-

vollstreckungsverfahren gegen den Antragsteller angestrengt.
lm Januar 2007 sei zudem ein lnsolvenzantrag wegen seit

2005 aufgelaufener rückständiger Sozialversicherungs-
beiträge für die Beschäftigte des Antragstellers in Höhe
von 19.702,20 EUR gestellt worden. Diese Forderung habe

er jedoch im Juli 2007 beglichen. Weiterhin seien zum
23.4.2007 Steuerrückstände, die bis zum Jahre 2003 zurück-

reichten, in Höhe von mehr als 88.000 EUR aufgelaufen,
weshalb das zuständige Finanzamt diverse Vollstreckungs-
maßnahmen ergriffen habe. Bis 2um2.10.2007 seien diese
Rückstände allerdings auf 26.585,22 EUR zurückgeführt
worden. Schließlich habe auch der Vermieter der Geschäfts-
räume des Antragstellers wegen rückständiger Mieten am
7.1.2008 Zahlungsklage uber 6.815,85 EUR erhoben.

Gegen diese Verfügung des Antragsgegners hat der Antrag-
steller beim Oberlandesgericht Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung gestellt, mit der er die Feststellung begehrt hat,
dass die Voraussetzungen für eine Amtsenthebung nicht
vorliegen.

Er hat geltend gemacht, Vollstreckungen seien nur vereinzelt
aufgetreten und letztlich ausnahmslos abgewendet worden.
Die Rückstände bei Versicherungen, der Notarkammer und
der Sozialversicherung seien beglichen worden. Seine Steuer-
schulden habe er fortlaufend reduziert.

Das Oberlandesgericht hat den Antrag mit dem angefochte-
nen Beschluss zurückgewiesen und festgestellt, dass die
Voraussetzungen für eine Amtsenthebung nach $ 50 Abs. 1

Nr. 6 und 8 BNotO vorliegen. (...)

ll. Die gemäß $ 111 Abs. 4SaIz 1 BNotO i.V.m. $ 42 Abs. 4
BRAO zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Ober-
landesgericht hat zu Recht den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung zurückgewiesen und festgestellt, dass die
Voraussetzungen für die Amtsenthebung des Antragstellers
($ 50 Abs. 1 Nr. 8, 2.Var., Abs. 3 Satz 3 BNotO)vorliegen.
Zwar ist das bisher in $ 50 Abs. 3 Satz 3 BNotO geregelte
sog. Vorschaltverfahren durch Art. 3 Nr. 8, Art. 10 des

Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen
und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Anderung
sonstiger Vorschriften vom 30.7.2009 (BGBI l, 2449) mil
Wirkung vom 1.9.2009 abgeschafft worden. Jedoch ist vor-
liegend gemäß $ 118 BNotO in der Fassung dieses Gesetzes

$ 50 Abs. 3 BNotO weiterhin in der bis zum 31.8.2009
geltenden Fassung anzuwenden.

1 . Die Art der Wirtschaftsführung des Antragstellers gefähr-
det die lnteressen der Rechtsuchenden ($ 50 Abs. 1 Nr. 8,
2. Var. BNotO).

a) Neben der Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse

eines Notars, die regelmäßig anzunehmen ist, wenn gegen

ihn Zahlungsansprüche in erheblicher Größenordnung
bestehen oder gerichtlich geltend gemacht werden, Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlüsse gegen ihn erlassen,
fruchtlose Pfändungsversuche unternommen, Verfahren zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gemäß 5 807 ZPO

eingeleitet oder Haftbefehle zur Erzwingung dieser Versiche-
rung gegen ihn erlassen worden sind (2.8. Senatsbeschl. v.

17.1 1 .2008 - NotZ 130/07, NJW-RR 2009, 783 Rdnr. 9;
v. 20.3.2006 - NotZ 50/05, ZNOTP 2006, 269 Rdnr. 5; jew.
m.w.N.), ist bereits eine Wirtschaftsführung des Notars, die
Gläubiger dazu zwingt, wegen berechtigter Forderungen
Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, als solche nicht hinnehmbar

Steuerberater die Aufgabe, im Rahmen ihres Auftrags ihre
Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten
und ihnen bei der Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten
und bei der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu

leisten. Da die Beratung in Steuersachen auch Fragen des

Einkommensteuerrechts umfasst, lässt sich die Klärung des

sozialversicherungsrechtlichen Status als Nebenleistung zur
steuerberatenden Tätigkeit ansehen.

Bereits die Gesetzeshistorie indessen spricht gegen diese
lnterpretation. Denn ausweislich der Begründung zu $ 5
Abs. 1 RDG im Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des

Rechtsberatungsrechts ist entscheidend,,,ob die Rechts-

dienstleistung innerhalb der Gesamtleistung ein solches
Gewicht hat, dass für sie die volle Kompetenz eines Rechts-
anwalts oder die besondere Sachkunde einer registrierten
Person erforderlich ist" (BT-Drucks. 16/3655, S. 52). Ange-
sichts der erheblichen (auch wirtschaftlichen) Konsequenzen,
welche die Klärung der Statusfrage im Rahmen von $ 7a

SGB lV nach sich zieht, erscheint eine besondere Sachkunde
erforderlich. Überdies sind neben dem zentralen Merkmal
der Beschäftigung weitere Tatbestandsmerkmale in den
einzelnen Zweigen der Sozialversicherung zu klären (hierzu
jüngst BSG, Urt. v. 1 1.3.2009 - B 12 R 1 1/07 R : juris sowie
BSG, Uri. v. 4.6.2AA9 - ts i2 R 6iA8 R = juris), rjie veriiefte
rechtliche Kenntnisse des materiellen Sozialrechts vorausset-
zen. Die Rechtsfolge ,,Versicherungspfllcht" in den einzelnen
Zweigen der Sozialversicherung kann ohne diese Kenntnisse
nicht zuverlässig beurteilt werden.

Normsystematische Überlegungen unterstreichen die aus der
Gesetzeshistorie gewonnenen Erkenntnisse. Durch ArI. 12

Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungs-
rechts lst auch $ 73 SGG neu gefasst worden. Nach 5 73

Abs. 2 Satz 4 SGG sind Steuerberater nunmehr in Angelegen-
heiten nach den 55 28h und 28p SGB lV vor den Sozial-
gerichten vertretungsbefugt. Wenn diese Regelung auch
nicht die außergerichtliche Vertretung betrifft, so kommt in

ihr doch deutlich zum Ausdruck, dass sich die Vertretungs-
befugnis von Steuerberatern lediglich auf Verfahren gegen

die Einzugsstellen nach 5 28h 5GB lV bzw. auf Betriebs-
prüfungsverfahren gegen die Rentenversicherungsträger
nach $ 28p SGB lV beschränkt. Dann aber liegt es nahe, dass

in den obligatorisch vorgeschalteten Verwaltungsverfahren
auch eine solche sachliche Beschränkung Platz greift, zumal
die Anderung des SGG durch das gleiche Gesetz erfolgt ist
wie die Neuordnung des außergerichtlichen Rechtsbera-
tungsrechts.

Die Begründung zu Art. 1 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechtsberatungsrechts bestätigt, dass Steuerberater
zur außergerichtlichen Vertretung allein in Verfahren nach

SS 28h und 28p 5GB lV befugt sind. Dort heißt es: ,,Neu ist
die Vertretungsbefugnis der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer sowie der ihnen im Steuerberatungsrecht gleichge-
stellten Personen und Gesellschaften in sozialgerichtlichen
Verfahren, die Angelegenheiten des $ 28h und des $ 28p
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch betreffen. Mit diesen
Verfahren, die die Einziehung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags durch die gesetzlichen Krankenkassen (Ein-
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zugsstellen) und die Beitragsprüfung betreffen, sind Steuer-
berater außergerichtlich regelmäßig befasst. Sie sind hier in
besonderer Weise sachkundig (.. .Y' (vSl BT-Drucks. 16/3655,
s. es).

Teleologische Erwägungen bestätigen diese Auffassung.
Sinn und Zweck von 5 5 RDG ist es. sicherzustellen, dass sich

Rechtsunkundige einer besonderen Sachkunde ihrer Bevoll-
mächtigten sicher sein können. Die Vorschrift soll den er-
forderlichen Schutz Rechtsuchender vor unqualifiziertem
Rechtsrat gewährleisten (vgl. die Begründung zum Entwurf
eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsgeset-
zes, BT-Drucks. 16/3655,5. 57). Angesichts dieses Gesetzes-
zwecks hat eine Vertretungsbefugnis von Steuerberatern in

Verfahren nach $$ 28h und 28p SGB lV ihre Berechtigung.
Denn in diesen Verfahren stehen beitragsrechtliche Fragen

im Vordergrund. Das Beitragsrecht des SGB lV jedoch lehnt
sich in besonderem Maße an das materielle Steuerrecht an.

Dies ergibt sich z.B. aus 55 14 bis 17 SGB lV und wird im
Übrigen auch durch die Vorschriften der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) vom 21 12.2006 (BGBI l, 3385)
dokumentiert. Wird aber an das materielle Steuerrecht
angeknüpft, verfügen Steuerberater in diesem Bereich über
eine besondere Sachkunde, die eine Vertretungsbefugnis in

ciera riigen Verfa hren rechiferiigi.

Demgegenüber spielen beitragsrechtliche Fragen in Anfrage-
verfahren nach 5 7a SGB lV noch keine Rolle. lm Vordergrund
stehen hier vielmehr Fragen nach der Versicherungspflicht ln

den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung. Dies doku-
mentiert insbesondere die Vorschrift des $ 2 Satz 1 Nr. 9
SGB Vl, die eine Vielzahl tatbestandlicher Feststellungen
erfordert, deren Vorliegen erst die Rechtsfolge Versiche-
rungspflicht von Selbstständigen in der gesetzlichen Renten-
versicherung auslöst.

Der Vollständigkeit halber weist die Kammer darauf hin, dass

eine Gesetzesanalogie ausscheiden muss, da es an einer
planwidrigen Regelungslücke fehlt. Stellt nämlich der Gesetz-
geber auf konkrete Verfahren innerhalb des SGB lV ab, so ist

nicht davon auszugehen, dass er die Frage einer Vertretungs-
befugnis von Steuerberatern in Anfrageverfahren nach $ 7a

SGB lV nicht gesehen hat.

Dieses Ergebnis begegnet schließlich keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, insbesondere ist die Berufsfreiheit der
Klägerin, Art. 12 Grundgesetz (GG) nicht verletzt. Zu berück-
sichtigen ist insoweit, dass sich die Anforderungen, die an

die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grundrechts-
eingriffs zu stellen sind, nach der lntensität des Eingriffs
bemessen: Je intensiver in eine grundrechtlich geschützte
Rechtsposition eingegriffen wird, desto höher slnd die An-
forderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung
(st. Rspr. des Bundesverfassungsgerichts, vgl. nur Beschl. v.

5.5.1987 - 1 BvR 981/81 , BVerfGE 75, 284 ff m.w.N.). Hier
handelt es sich um einen Eingriff in die Berufsausübungs-
freiheit (zur Differenzierung im Rahmen der sog. Stufen-
theoile st Rspr. des BVerfG, zuletzt etwa I.Jrt. v. 10.6.2009 -
1 BvR 706/08 u.a. : juris; ferner Urt. v. 13.12.2000 - 1 BvR

335/97 = BVerfGE 103, 1, 10)der Klägerin.
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messen erschwert worden wäre, wenn sie das Statusfest-

stellungsverfahren des Beigeladenen nicht selbst betrieben
hätte. Soweit die Klägerin auf die haftungsrechtlichen Kon-

sequenzen und die in diesem Zusammenhang ergangene
Rechtsprechung der Zivilgerichte verweist, so überzeugt dies

die Kammer nicht. Denn es kam für die Frage eines unmittel-
baren Zusammenhangs lediglich darauf an, ob dle Tätigkeit
als Steuerberater oder vereidigter Buchprüfer unangemessen

erschwert wurde, wenn die Rechtsberatung nicht selbst er-

ledigt wurde (LSG Nordrhein-Westfalen, a.a.O., Rdnr. 15).

Hier aber ist kein Grund ersichtlich, warum die Klägerin nicht
hätte im Rahmen der Lohnbuchhaltung für den Beigeladenen

auf die sozialversicherungsrechtliche Problematik hinweisen,

die konkrete Durchführung des Statusfeststel lungsverfahrens

aber einem vertretungsbefugten Bevollmächtigten, etwa
einem Rechtsanwalt, überlassen können. Auf dieser Linie liegt

es, dass unter Geltung des RberG ein unmittelbarer Zusam-

menhang zwischen der Tätigkeit eines Steuerberaters oder
vereidigten Buchprüfers und einer Beratung in Sozialversiche-

rungsangelegenheiten regelmäßig verneint worden ist (lSG

Nordrhein-Westfalen, a.a.O.; LSG Thüringen, Beschl. v.

27.3.2001 - L 6 B 4/01 RJ = juris; Bayerisches Landessozial-
gericht, Beschl. v. 4.8.2000 - L 4 B 38/00 KR = juris).

Die Tätigkeit der Klägerin für den Beigeladenen hätte damit
grundsätzlich einer Erlaubnis nach dem RberG bedurft. Über

eine solche Erlaubnis verfüqte die Klägerin jedoch nicht.

Die Voraussetzungen der damit als Grundlage heranzu-
ziehenden Vorschrift des ! 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB X

liegen nicht vor.

Zwar handelt es slch bei dem gegenüber der Klägerin ergan-
genen Bescheid der Beklagten vom 28.8.2007 um einen
(belastenden) Dauerverwaltungsakt, da er in rechtlicher
Hinsicht über den Zeitpunkt seiner Bekanntgabe hinaus

Wirkung entfaltet (zu dieser Voraussetzung allgemein BSG,

Urt. v. 28.09.1999 - B 2 U 32/98 R = BSGE 84, 281, 288).

Auch hat sich dieser Verwaltungsakt noch nicht nach $ 39

Abs. 2 SGB X erledigt. Hierbei übersieht die Kammer nicht,
dass das Verwaltungsverfahren, innerhalb dessen die Zurück-

weisung erfolgt ist, mit dem an den Beigeladenen adressier-

ten bestandskräftigen Bescheid der Beklagten vom 28.8.2007
endgültig beendet war und die Klägerin zudem im Rahmen

der mundlichen Verhandlung erklärt hat, dass das Mandats-
verhältnis zum Beigeladenen mittlerweile beendet ist. Die

Klägerin hat jedoch gleichfalls dargelegt, sie im Rahmen ihrer

Tätigkeit als Steuerberaterin in naher Zukunft zumindest ein

weiteres Anfrageverfahren einleiten wird, so dass die Zurück-

weisung nach wie vor mittelbar Wirkungen auch für die Ver-

tretungsbefugnis der Klägerin in anderen Anfrageverfahren
zeitigt.

Es fehlt jedoch an einer wesentlichen Anderung der recht-

lichen Verhältnisse nach $ 48 Abs. 1 SaIz2 SGB X. Ande-
rung in den rechtllchen Verhältnissen meint jede Anderung
der dem Dauerverwaltungsakt zugrunde liegenden Rechts-

normen (siehe nur BSG, Urt. v. 30.6.1998 - B 2 U 41/97 :
BSGE 82, 212, 213). Wesentlich sind alle Anderungen, die

dazu führen, dass die Behörde den Verwaltungsakt unter
den nunmehr objektiv gegebenen Verhältnissen nicht hätte
erlassen dürfen, was anhand des materiellen Rechts zu be-

urteilen ist (BSO Urt. v. 6.1 1 .1985 - 10 Rkg 3/84 = BSGE 59,

1 1 1, 1 12; BSG, Urt. v. 6.3.2003 - B 1 1 AL 39/02 R = juri).

Selbst unter Geltung von ! 13 Abs. 5 SGB X in der ab

18.12.2008 geltenden Fassung sowie den Vorschriften des

zum 1 .7 .2008 in Kraft getretenen Rechtsdienstleistungs-
gesetzes (RDG) hätte die Beklagte jedoch keine andere Ent-

scheidung als eine Zurückwelsung der Klägerrn lm Verwal-
tungsverfahren des Beigeladenen treffen dürfen.

Gemäß $ 13 Abs. 5 SGB X n.F. sind Bevollmächtigte zurück-
zuweisen, wenn sie entgegen 5 3 RDG Rechtsdienstleistun-
gen erbringen. Diese Voraussetzungen liegen in der Person

der Klägerin vor. Nach 5 3 RDG ist die selbstständige
Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in
dem Umfang zulässig, in dem sie durch das RDG oder durch

oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. Diese Vorschrift
findet Anwendung, weil das Betreiben eines Anfragever-
fahrens nach $ 7a SGB lV die Voraussetzungen von $ 2
Abs. 1 RDG erfüllt und damit grundsätzlich der in $ 3 RDG

vorgeschriebenen Erlaubnis bedarf. Denn es handelt sich

um elne Tätigkeit in konkreten rechtlichen Angelegenheiten,
die eine rechtliche Prufung des Einzelfalls erfordert.

Soweit die Klägerin argumentiert, schon der Anwendungs-
bereich des RDG sei nicht eröffnet, weil sich ihre Tätigkeit
auf die Beantwortung der im Formular der Beklagten aufge-
worfenen Fragen beschränkt habe und somit rein tatsäch-
licher Natur gewesen sei, so vermag sich die Kammer dem
nicht anzuschließen. Denn bereits in diesem frühen Stadium
des Anfrageverfahrens ist eine rechtliche Prüfung der Ver-
hältnisse unabdingbar. Hinzu kommt, dass angesichts der
Regelung in $ 7a Abs. 3 bis 5 SGB lV Entscheidungsgrund-
lage im Anfrageverfahren ausschließllch die von den

Beteiligten vorgelegten Tatsachen bzw. Unterlagen sind
(siehe nur Rittweger in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching,
BeckOK Sozialrecht, Stand 1 .11 .2009, $ 7a SGB lV Rdnr. 16).

Schon aus diesem Grund muss der das Verfahren einleitende
Bevollmächtigte die rechtlichen Zusammenhänge durch-
schauen und ggf. auf eine Vervollständigung der Unterlagen
dringen, damit eine zutreffende Bewertung durch die DRV

Bund erfolgen kann.

Erfüllt die in Rede stehende Tätigkeit der Klägerin damlt dle
Voraussetzungen für eine außergerichtliche Rechtsdienst-

leistung i.S.v. $ 3 RDG, so kann sich die Klägerin auf keine
Erlaubnis durch das RDG berufen. lnsbesondere ist $ 5
Abs. 1 RDG nicht erfüllt. Nach dieser Vorschrift sind Rechts-

dlenstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen
Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs-

oder Tätigkeitsbild gehören.

Betrachtet man allein den Wortlaut von 5 5 Abs. 1 RDG, so

lässt sich ein Tätigwerden von Steuerberatern in Statusfest-
stellungsverfahren nach 5 7a SGB lV allerdings als Neben-

leistung zu ihrer steuerberatenden Tätigkeit auffassen. Denn

nach $ 33 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) haben

(Senat, a.a.O.; Beschl. v. 20.1 1.2000 - NotZ 17/00, NJW-RR

2001, 1212; jew. m.w.N.). Erst recht gilt dies, wenn sich

Gläubiger nach vergeblichen Versuchen einer Einzelzwangs-

vollstreckung veranlasst sehen, einen Antrag aul Eröffnung
eines lnsolvenzverfahrens uber das Vermögen des Notars zu

stellen. Ohne Belang ist dabei, aus welchen Gründen diese

Zwangsmaßnahmen erforderlich werden. Dies gilt selbst

dann, wenn sie nicht auf schlechte wirtschaftliche Verhält-
nisse, Vermögenslosigkeit oder Überschuldung des Notars

zurückzuführen sind (Senatsbeschl.v. 1 7. 1 1.2008, a.a.O.;
20.3.2006, a.a.O.; 20.11.2000, a.a.O., und v. 16.2.1998 -
NotZ 14/97, NJW-RR 1998, 1134, 1135).

Derartige Umstände belegen in aller Regel die von $ 50

Abs. 1 Nr. 8 BNotO vorausgesetzte Gefährdung der lnteres-

sen der Rechtsuchenden. Zahlungsschwierigkeiten des

Notars und insbesondere gegen ihn geführte oder ihm

drohende Maßnahmen der Zwangsvollstreckung begründen
die Gefahr, dass er etwa Kostenvorschüsse nicht auftrags-
gemäß verwendet oder gar zur Tilgung eigener Verbind-
lichkeiten auf ihm treuhänderisch anvertraute Gelder zurück-
greift. Hierbei genügt eine abstrakte Gefährdung der lnteres-
sen der Rechtsuchenden. Es ist nicht erforderlich, dass sich

bereits in einem konkreten Fall Anhaltspunkte ergeben
haben, der Notar könne aufgrund einer wirtschaftlichen
Zwangslage sachwidrigen Einflüssen auf seine Amtsführung
nicht entgegentreten oder er habe gar bereits Fremdgelder
weisungswidrig für sich verbraucht. Dies folgt daraus, dass

die Gefährdung der lnteressen der Rechtsuchenden in den
beiden ersten Tatbestandsvarianten des $ 50 Abs. 1 Nr. 8
BNotO nur allgemein aus den wirtschaftlichen Verhältnissen

beziehungsweise der Art seiner Wirtschaftsführung resultie-
ren muss, während der dritte Tatbestand dleser Vorschrift
demgegenüber gerade an konkrete Amtstätigkeiten des

Notars anknüpft, indem sie als Amtsenthebungsgrund die

durch die Art der Durchfuhrung von Verwahrungsgeschäften
bed i n gte Gefährd u n g der Rechtsuchenden norm iert (Senats-

beschl. v. 77.71.2008, a.a.O., Rdnr. 10;v.20.3.2006, a.a.O.,
Rdnr. 6 m.w.N.).

b) Gemessen an diesen Maßstäben liegen nach dem im

gerichtlichen Vorabverfahren gemäß $ 50 Abs. 3 Satz 3

BNotO maßgeblichen Kenntnisstand zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung (Senatsbeschl. v. 3.1 7 .2003 - NotZ
1 5/03, NJW-RR 2004, 710) die Voraussetzungen für eine

Amtsenthebung des Antragstellers gemäß $ 50 Abs. 1 Nr. 8
BNotO weiterhin vor, obgleich der Senat, indem er das Ver-
fahren fast eln iahr hat ruhen lassen (vgl. Protokoll der

Senatssitzung vom 17.11.2008), dem Antragsteller die Mög-
lichkeit eröffnet hat, seine Wirtschaftsführung zu ordnen.

Nach den Erkenntnissen des Oberlandesgerichts, die der

Antragsteller als solche auch nicht in Zweifel zieht, war er

seit Spätsommer 2004 mehrere Jahre lang einer Vielzahl von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und einem lnsolvenz-
antragsverfahren verschiedener Gläubiger ausgesetzt.

Die vom Senat ergänzend angestellten Ermittlungen ($ 1 1 1

Abs. 4 Satz 2 BNotO i.V.m. $ 42 Abs. 6 Satz 2 BRAO und

S 12 FCG) haben bestätigt, dass sich die Gläubiger des
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Antragstellers nicht nur während einer mittlerweile überwun-
denen Phase der beruflichen Tätigkeit des Antragstellers
veranlasst gesehen haben, ihre Forderungen zwangsweise
beizutreiben, so dass eine Gefährdung der lnteressen der

Rechtsuchenden auch weiterhin besteht. Selbst nach Erlass

der angefochtenen Verfügung und brs in die jüngste Zeit

sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungsaufträge
erteilt worden.

Nach dem Bericht des Präsidenten des Landgerichts W. vom
1 .I0.2008 haben Gläubiger titulierter Forderungen am

23. 1 1 .2007, 8. 8. 2 008 und 22.9.2008 noch Zwan gsvol l-

streckungsmaßnahmen gegen den Antragsteller beantragt.
Die Notarkammer F. hat, wie sich aus der Akte des Ver-
fahrens NotZ 15/09 ergibt, wegen des gemäß $ 73 Abs. 2
BNotO titulierten Kammerbeitrags für das Jahr 2008 über
2.300 EUR zzgl. Mahngebühr von 1 15 EUR im Februar 2009
einen Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung beauf-
tragt. Überdies hat die Kammer Beiträge von insgesamt
4.715 EUR (darin enthalten die für 2008 festgesetzten
2.415 EUR) zulelzt mit Schreiben vom 23.7 .2009 vergeblich
mit Fristsetzun g zum 7 .8.2009 angemahnt und Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen angekundigt.

Weiterhin war gegen den Antragsteller seit dem 14.1 1 .2007
ein lnsolvenzantrag des Finanzamts W. anhängig, mit dem

dieses Steuerforderungen gegen den Antragsteller verfolgte.
Zwar hat der Antragsteller die dlesem Verfahren zugrunde
liegenden Ansprüche befriedigt, so dass das Amtsgericht
die Erledigung der Hauptsache festgestellt hat. Jedoch sind
weiterhin Steuerforderungen in beträchtlicher Höhe auf-
gelaufen. Zum 10.9.2009 bestanden nach der Auskunft
des Finanzamts vom selben Tag fällige und vollstreckbare
Rückstände in Höhe von 75.810,04 EUR (abzüglich per

23.10.2009 gezahlter 4.018 EUR). Seit der mündlichen
Verhandlung des Senats am 17.1'l .2008 sind dle Verbind-
lichkeiten des Antragstellers gegenüber dem Fiskus (Stand

6.11.2008: 5.876,76 EUR)damit nicht nur nicht zurück-
geführt worden, sondern beträchtlich gestiegen.

Die vorstehenden Umstände zeigen, dass der Antragsteller,
auch wenn er nach seinen eigenen Einnahmen-/Überschuss-

berechnungen vom 1.9.2009 aus seiner beruflichen Tätigkeit
im Jahr 2008 einen Gewinn vor Steuern von 55.745,88 EUR

und in den Monaten Januar bis Juni 2009 von 31 .907,76
EUR erzielt hat, weiterhin nicht willens oder in der Lage ist,
selbst titulierte Ansprüche zu befriedigen. Die Ursachen
dafür, dass sich die Gläubiger des Antragstellers gezwungen
sehen, ihre Forderungen zwangsweise durchzusetzen, sind

nicht besertigt. Dies gilt auch als Prognose für die zumindest
nähere Zukunft. Der Senat sieht sich in dieser Einschätzung -
ohne dass es hierauf im Ergebnis noch ankommt - dadurch

bestärkt, dass der Antragsteller auch im Übrigen eine nach-

lässige und unzuverlässige Haltung bei der Erfüllung seiner
Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Wirtschafts-
führung gezeigt hat. So hat er trotz der Bedrohung seiner
beruflichen Existenz durch das anhängige Amtsenthebungs-
verfahren die vom Senat gesetzte Frist zur Einreichung einer
Vermögensaufstellung und der nach der mündlichen Ver-
handlung am 17.1 1.2008 ergangenen Steuerbescheide

5
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kommentarlos verstreichen lassen und erst auf Erinnerung

mit mehr als sechswöchiger Verzögerung eine Übersicht und
die Bescheide vorgelegt. Die Aufstellung war zudem unvoll-
ständig. lnsbesondere hat der Antragsteller seine Steuer-
schulden verschwiegen.

Der Senat hat bei seiner Würdigung der Wirtschaftsführung
des Antragstellers zu dessen Gunsten noch außer Acht
gelassen, dass über die vollstreckbaren Steuerforderungen
hinaus weitere, gemäß 5 361 AO von der Vollziehung aus-
gesetzte Ansprüche des Landes Hessen für Steuern in Höhe

von 101 .587 ,57 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 1 1 .170 EUR

bestehen.

c) Das Beschwerdevorbringen des Antragstellers vermag die

Feststellung, dass die Art seiner Wirtschaftsführung die lnte-
ressen der Rechtsuchenden gefährdet, nicht zu entkräften.

aa) Zu Unrecht beanstandet er, das Oberlandesgericht habe

Zahlungsansprüche,,in erheblicher Größenordnung" er-
wähnt, ohne diese zu konkretisieren, und es habe nicht
berücksichtigt, dass es sich um streitige Forderungen gehan-

delt habe.

lJas Oberlandesgencht hat dre Ansprucne, denen der Antrag'
steller nach den Angaben des Antragsgegners ausgesetzt
war, in den Gründen zu l. seiner Entscheidung auch der

Höhe nach aufgeführt und sich dessen Darstellung in den

Gründen zu ll. zu eigen gemacht, indem es festgestellt hat,

dass ,,der Antragsteller die in der lnaussichtstellung der
Amtsenthebung angeführten tatsächlichen Umstände nicht
bestritten" habe. lm Übrigen entlastet es den Antragsteller
nicht, dass ein Teil der Vollstreckungsaufträge auf dre Bei-

treibung vergleichsweise geringer Ansprüche gerichtet war
(2.8. Vollstreckungsantrag vom 8.8.2008 . 614,05 EUR und
Vollstreckungsantrag vom 22.9.2008: 82,61 EUR). Gerade

der Umstand, dass es ein Notar selbst bei geringfügigen
Forderungen auf eine zwangsweise Beitreibung ankommen
lässt, begründet Bedenken gegen die Art seiner Wirtschafts-
führung (Senatsbeschl. v. 20.1 1 .2000, a.a.O.).

Unerheblich ist, dass der Antragsteller die Forderungen,

deren unterlassene Begleichung ihm angelastet wird, -
teilweise - bestritten hat. Zwar hat er die Berechtigung des -
inzwischen getilgten - ihm für 2007 abverlangten Notar-
kammerbeitrags und des Beitrags für 2008 mit der Begrün-

dung bezweifelt, die Kammer habe im Amtsenthebungs-
verfahren seinen lnteressen zuwidergehandelt, und er sei

zeitweise vorläufig des Amtes enthoben gewesen (vgl. auch

Verfahren NotZ 1 5/09). Der Antragsteller hatte diese Beiträge
gleichwohl zu entrichten, weil sie tituliert waren ($ 73 Abs.2
BNotO). Soweit er seine rechtlichen Bedenken im Wege der
Anfechtung der Beitragsanforderung für 2008 gemäß $ 1 1 1

Abs. 1 BNotO geltend macht, fehlt es an der Aussetzung der

Vollziehung des Bescheides ($ 1 1 1 Abs. 4 Satz 2 BNotO,

! 40 Abs. 4 BRAO und $ 24 Abs. 3 FGG).

Ebenso ist es ohne Bedeutung, dass der Antragsteller die

Berechtigung der gegen ihn festgesetzten Steuerforderungen
bestreitet und geltend macht, diese beruhten auf überhöh-

ten Schätzungen des Finanzamts gemäß 5 162 AO, welche
regelmäßig auf Rechtsmittel hin korrigiert würden (Schrift-
satz v. 1 5.10.2009). Dies ändert nichts an der Vollziehbarkeit
der Steuerbescheide und damit an der Verpflichtung des

Antragstellers, die festgesetzten Beträge zu begleichen. Dass

die Steuer aufgrund von Schätzungen festzusetzen war,
beruht jedenfalls auch auf einem Umstand, der seinerseits

mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung nicht ver-

einbar ist. Der Antragsteller ist nach der Mitteilung des

Flnanzamts W. vom 21 .10.2009 seiner Pflicht zur Abgabe
der Einkommen- und Umsatzsteuererklärung ($ 25 Abs. 3

Satz 1 ESIG und $ 18 Abs. 3 Satz 1 USIG) für die Jahre 2006
und 2007 - trotz Festsetzung von Zwangsgeldern für 2007 -
nicht nachgekommen, so dass eine Schätzung notwendig
wurde.

bb) Soweit er geltend macht, er habe die Forderungen,

deretwegen Zwangsvollstreckungsaufträge gegen ihn erteilt
worden seien, getilgt, bevor es zu Zwangsmaßnahmen
gekommen sei, ist dies insbesondere hinsichtlich der mit
Bericht des Präsidenten des Landgerichts W. vom 1 .10.2008
mitgeteilten jüngeren Zwangsvollstreckungsanträge nicht
richtig. Nach der Aufstellung des Obergerichtsvollziehers F.

vom 24.9.2008 ist es u.a. zu Zwangsvollstreckungsversuchen
wegen cier am z3. t t .zuu / und 8.8.2008 erteiiten Voiistre-

ckungsaufträge gekommen. Gleiches gilt für den Zwangs-

vollstreckungsauftrag vom 22.9.2008. lnsoweit hat der

Obergerichtsvollzieher T. unter dem 1 .10.2008 dem Präsi-

denten des Landgerichts W. berichtet, der Antragsteller habe

an ihn, den Gerichtsvollzieher, die Restforderung beglichen.
Hieraus ergibt sich, dass Vollstreckungsmaßnahmen bereits

eingeleitet waren.

Auch dem lnsolvenzantrag des Finanzamts vom 8.11.2007
ging im September 2007 ein fruchtloser Pfändungsversuch

seines Vollziehungsbeamten voraus. Überdies hatte das

Finanzamt bereits zuvor diverse Pfändungen gegen den

Antragsteller ausgebracht. Schließlich ist wegen des - noch

nicht getilgten - Notarkammerbeitrags für 2008 ein

Zwangsvollstreckungsversuch unternommen worden.

Dessen ungeachtet vermag es den Antragsteller ohnehin
nicht von der Feststellung zu entlasten, seine Art der Wirt-
schaftsführung gefährde die lnteressen der Rechtsuchenden,

wenn er nach Erteilung von Zwangsvollstreckungsaufträgen
die diesen zugrunde liegenden titulierten Forderungen tilgt,
um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Die im Senats-

beschluss vom 20.3.2006 (a.a.O., Rdnr. 5) enthaltene, nicht
abschließende Aufzählung von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die regelmäßig eine Gefährdung der lnteressen

der Rechtsuchenden indizieren, bezieht sich auf das Tat-

bestandsmerkmal der .,wirtschaftlichen Verhältnisse" in $ 50

Abs. 1 Nr. 8 BNotO, nicht aber auf das der ,,Art der Wirt-
schaftsführung". Schon die Tatsache, dass ein Notar wieder-
holt erst nach der Beantragung von Zwangsvollstreckungs-
verfahren sich bereit findet oder in die Lage versetzt wird,
gegen ihn gerichtete titulierte Forderungen zu begleichen,

begründet aus den unter a) genannten Gründen die Ge-

fährdung der Interessen der Rechtsuchenden infolge der Art
der Wirtschaftsf ü hrung.

Rechtsdienstleistung

r Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
r Statusfeststellungsverfahren, $ 7a SGB lV
r Nebenleistung zur Steuerberatung, 5 5 RDG

r Beitragsrechtliche Fragen
r Vertretungsbefugnis vor den Sozialgerichten,

$ 73 Abs. 2 Sarz 4 SGG

(SG Aachen, Urt. v. 27.11.2009 - 5 6 R 217/08)

Leitsatz (d. Red.):

Die Mitwirkung des Steuerberaters und vereidigten
B uchprüfers im Statusfeststel lun gsverfa hren stel lt die
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten dar. Es fehlt
an einem unmittelbaren Zusammenhang mit steuer-
beratenderTätigkeit(Art. 1 S 5 Nr.2 RberG a.F., ! 5

Abs. 1 RDG). r

Zum Sachverhalt:
Die Klägerrn wendet sich gegen ihre Zurückweisung als

Bevollmächtigte im Verwaltungsverfahren.

Die Kiägerln ist ais seibststänciige Steuerberaterin unci ver-
eidigte Buchprüferin in F. tätig. Der Beigeladene ist Gesell-
schafter und Prokurist einer in F. ansässigen GmbH, die
Dienstleistungen im Bereich Kunststoffverarbeitung erbringt.

Zur Klärung seines sozialversicherungsrechtlichen Status
leitete die Klägerin unter dem 10.4.2007 ein Anfragever-
fahren nach $ 7a SGB lV bei der Beklagten ein. Nachdem die
Beklagte auf das Fehlen einer Vollmacht hingewiesen hatte,
übersandte die Klägerin eine schriftliche Vollmacht des Bei-

geladenen vom 2.7.2007. Mit inzwischen bestandskräftigem
Bescheid vom 28.8.2007 stellte die Beklagte das Status-
feststellungsverfahren gegenüber dem Beigeladenen wegen
fehlender Mitwirkung ein. Mit weiterem Bescheid vom
28.8.2007 wies sie die Klägerrn als Bevollmächtigte zurück.

Zur Begründung führte sie aus, die Tätigkeit für den Bei-

geladenen stelle eine Besorgung fremder Rechtsangelegen-

heiten dar. Die Klägerin sei hierzu nicht befugt, weil sie über
keinerlei Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz (RberG)

verfüge. Insbesondere fehle es an einem unmittelbaren Zu-
sammenhang i.S.v. Art. 1 $ 5 Nr. 2 RberG zwischen der
steuerberatenden Tätigkeit der Klägerin und ihrer Tätigkeit
für den Beigeladenen im Anfrageverfahren.

Die Klägerin legte am 4.9.2007 Widerspruch ein und führte
aus, für die Lohnbuchführung beim Arbeitgeber des Bei-

geladenen müsse sie auch befugt sein, diesen im Verfahren
zur Klärung seines sozialversicherungsrechtlichen Status zu

vertreten. Anderenfalls verletzte sie ihre Pflichten aus dem
Steuerberatervertrag und setze sich der Gefahr einer zivil-
rechtlichen Haftung aus. Hierzu wies sie auf ein Urteil des

OLG Brandenburg zur Steuerberaterhaftung vom 7.1 1.2006
(Az. U 23/06) hin. Mit Widerspruchsbescheid vom 18.2.2008
wies die Beklagte den Widerspruch unter Vertiefung ihrer
bisherigen Ausführungen zurück.
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Unter dem 16.9.2008 wandte sich die Klägerin erneut an die
Beklagte und bat unter Bezugnahme auf das zwischenzeit-
lich in Kraft getretene Gesetz über außergerichtliche Rechts-

dienstleistungen - Rechtsdienstleistungsgesetz (im Folgen-
den: RDG) um Überprufung der Entscheidung der Beklagten.
Mit Bescheid vom 15.9.2008 lehnte die Beklagte eine Auf-
hebung des Bescheids vom 28.8.2007 ab.

Zur Begründung führte sie aus, es sei weder das Recht un-
richtig angewandt worden noch sei von einem unrichtigen
Sachverhait ausgegangen worden. Die Tätigkeit der Klägerin
für den Beigeladenen im Anfrageverfahren stelle eine Rechts-

dienstleistung dar, die nach Maßgabe des RDG einer Erlaub-
nis bedürfe. Eine solche Erlaubnis liege jedoch nicht vor.
insbesondere sei die Tätigkeit der Klägerin nicht nach $ 5

Abs. 1 RDG erlaubt.

Die Klägerin legte am 20.10.2008 Widerspruch ein, den die
Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 1 5.12.2008 unter
Vertiefung ihrer bisherigen Ausführungen zurückwles.

Hiergegen richtet sich die am 27 .12.2008 erhobene Klage
( ).

Aus den Grunden:
( ..)Der Bescheid vom 28.8.2007 stand bei seinem Erlass mlt
der materiellen Rechtslage in Einklang. Grundlage für die
Zurückweisung der Klägerin war $ 13 Abs. 5 Satz'1 SGB X
(in der bis zum 18.1 2.2008 geltenden Fassung). Nach dieser
Vorschrift waren Bevollmächtigte zurückzuweisen, wenn sie
geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten besorgten,
ohne dazu befugt zu sein. Nicht befugt waren solche Perso-

nen, deren Tätigkeit einer Erlaubnis nach dem Rechtsbera-
tungsgesetz (RberG) bedurfte und die über keinerlei
Erlaubnis verfügten.

Diese Voraussetzungen lagen in der Person der Klägerin vor.
Sie hat durch Betreiben des Statusfeststellungsverfahrens des

Beigeladenen geschäftsmäßig eine fremde Rechtsangelegen-
heit besorgt, die einer Erlaubnis nach dem RberG bedurfte.
Die Tätigkeit der Klägerin war nicht bereits nach Art. 1 5 5
Nr. 2 RberG erlaubnisfrei. Nach dieser Vorschrift standen die
Vorschriften des RberG dem nicht entgegen, dass öffentlich
bestellte Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte in Angelegen-
heiten, mit denen sie beruflich befasst sind, auch die recht-
liche Bearbeitung ubernehmen, soweit diese mit den Auf-
gaben des Wirtschaftsprüfers, Buchprüfers, Steuerberaters
oder Steuerbevollmächtigten in unmittelbarem Zusammen-
hang steht und diese Aufgaben ohne die Rechtsberatung
nicht sachgemäß erledigt werden können.

An einem solchen unmittelbaren Zusammenhang fehlte es

bereits dann, wenn sich die Rechtsbesorgung von der eigent-
lichen Berufstätigkeit des vereidigten Buchprüfers oder
Steuerberaters trennen ließ, ohne dass Letztere unangemes-
sen erschwert wurde (lSG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.

12.2.2002 - L 5 B 34/01 KR = juris). lm vorliegenden Fall

indessen ist nicht ersichtlich, dass die Tätigkeit der Klägerin
als vereidigte Buchprüferin oder als Steuerberaterin unange-
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Vorliegend ist davon auszugehen, dass der Schaden nicht
bereits mit Eintragung der Kapitalerhöhung am 3.3.1999,
sondern erst mit der Geltendmachung der - zum Regress

führenden - Forderung auf Zahlung der Bareinlage durch den

lnsolvenzverwalter entstanden ist.

Allerdings lässt sich weder die Rechtsprechung zum Verjäh-
rungsbeginn bei fehlerhafter Vertragsgestaltung noch jene

zur Verjährung bei der fehlerhaften Anlageberatung ohne
Weiteres auf die vorliegende Fallgestaltung ubertragen. Der

Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum fehlerhaften
Pachtvertrag lag die Situation zugrunde, dass der Pacht-

vertrag ein wirksamer Vertrag war, der lediglich den Keim in

sich trug, dass er sich durch Geltendmachung von Mängel-
ansprüchen wirtschaftlich ungünstig auswirken könnte.

Demgegenuber war das Vermögen des Klägers hier von

Anfang an unmittelbar negativ belastet, da der Kläger durch

die Bareinlage von seiner Einlagepflicht überhaupt nicht frei
wurde. Diese Folge trat von Rechts wegen ein und war nicht
davon abhängig, dass ein Dritter mögliche Rechte geltend
macht.

Allerdings hing die tatsächliche Realisierung des Schadens -
anders als in den Fällen der fehlerhaften Anlageberatung, bei

der aufgrund der tatsächlichen Umstände eine Vermögens-
einbuße gar nicht mehr zu verhindern ist - letztllch davon

ab, ob die Gesellschaft bzw. der lnsolvenzverwalter einen

entsprechenden Anspruch erkennt und geltend macht. Davon

war aber - zumindest hinsichtlich der Gesellschaft - nicht
ohne Weiteres auszugehen. Von daher ist die Situation auch

nicht ohne Einschränkung mit jener vergleichbar, in der ein

Anwalt die Forderung seines Mandanten verjähren lässt.

Hier hat der Bundesgerichtshof den Schadeneintritt bereits

mit Verjährungseintritt deshalb bejaht, weil nach der

Lebenserfahrung damit gerechnet werden müsse, dass der

Schuldner zur Abwehr des erhobenen Anspruchs von der

Verjährungseinrede Gebrauch machen werde (BGHZ 119,

69).Yon einer solchen Lebenserfahrung wird man hier -
lnsbesondere angesichts der Verquickung zwischen Gesell-

schafter und Gesellschaft - nicht sprechen können. Letztlich

erscheint am ehesten ein Vergleich mit den Fällen sinnvoll,

in denen sich ein Beratungsfehler in einem Steuerbescheid

auswirkt. Auch in diesen Fällen ist das Vermögen des Betrof-
fenen grundsätzlich von Anfang an mit einer - lediglich noch

zu konkretisierenden - Steuerschuld belastet. Dennoch soll

wegen der Unsicherheit darüber, ob das Finanzamt dles

erkennt und den Schuldner in Anspruch nimmt, der Schaden

erst mit Erlass des Steuerbescheids eintreten.

Auch vorliegend war letztllch unklar, ob die Gesellschaft oder
nach einer lnsolvenz der lnsolvenzverwalter die Bareinlage

als verdeckte Sacheinlage erkennt und die daraus folgenden
Ansprüche gegen die Gesellschafter macht.

lm Übrigen hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung

zum fehlerhaften Pachtvertrag auch die Kriterien der ,,wer-
tenden Betrachtung" und der,.Gründe der Rechtsklarheit"
herangezogen, die hier ebenfalls dafür streiten, dass der

Schaden erst mit der Geltendmachung der Forderung durch
den lnsolvenzverwalter entstanden ist. Nicht verkannt wird
dabei, dass diese Auffassung zu einer Ausuferung der Ver-
jährungsfrist führen kann, die der Gesetzgeber mit der Drei-
Jahres-Frist auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzen
wollte. Zudem birgt sie die Gefahr, entgegen dem eindeuti-
gen Wortlaut des $ 68 StBerG a.F. das subjektive Element
der Erkennbarkeit des Schadens als weiteres (ungeschriebe-
nes) Tatbestandsmerkmal einzuführen.

Auf der anderen Seite berücksichtigt die hler vertretene Auf-
fassung jedoch, dass der Kläger erst ab Geltendmachung
eines Anspruchs gegen ihn ein schutzwürdiges lnteresse an

einem Rückgriff gegen den Steuerberater hat und zuvor kein
Anlass für einen Rückgriff besteht, der das wechselseitige
Vertrauens- und Vertragsverhältnis stören würde (so BGHZ
7 19,69).

Soweit der Beklagte auf eine weitere Entscheidung des

Bundesgerichtshofs vom 1 0.1 0. 1 985 (NJW 1 986, 581 )
hinweist, steht diese der hier vertretenen Auffassung nicht
zwingend entgegen.

Darin hat der Bundesgerichtshof kurz angeführt, dass der
Schaden, der einer GmbH dadurch entsteht, dass sie auf-
grund eines Anwaltsfehlers nach $ 25 HGB mit den Alt-
schulden des fortgeführten Unternehmens belastet ist, mit
Eintragung der GmbH in das Handelsregister entstanden ist.

Abgesehen davon, dass es im Rahmen der Entscheidung auf
den Eintritt der Verjährung nicht ankam, handelt es sich um
einen speziellen, nicht ohne Weiteres verallgemeinerungs-
fähigen Fall.

Durch die in 5 25 HGB angeordnete gesetzliche Haftung des

Erwerbers bei einer Firmenfortführung wird sowohl für den
Erwerber als auch für die Gläubiger des früheren lnhabers
die Frage der Haftung klargestellt. Es verbleiben also keine
Ungewissheiten, und ähnlich wie in den Fällen, in denen der
Anwalt eine Verjährungsfrist verstreichen Iässt, ist nach der
Lebenserfahrung davon auszugehen, dass die Altgläubiger
ihre Forderungen gegenüber dem Erwerber geltend machen
werden, so dass dessen Vermögen real mrt Verbindlichkeiten
belastet ist.

Da der Schaden damit erst mit der gerichtlichen lnanspruch-
nahme des Klägers im Jahr 2004 eingetreten ist, hat die
Verjährung nach $ 68 StBerG a.F. erst zu diesem Zeitpunkt
zu laufen begonnen und war im Zeitpunkt der Streitverkün-
dung am 9.3.2005 noch nicht eingetreten.

Der Zinsanspruch folgt aus $$ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB

Rechtshängigkeit lst am 7 .7 .2006 eingetreten.

Der Kläger hat auch einen Anspruch auf Feststellung, dass

der Beklagte verpflichtet ist, ihm den Schaden zu ersetzen,
der durch unterschiedliche Steuerprogressionen ln den
betreffenden Jahren des Ansatzes der Zahlung von 40.000
EUR und der Erstattung von 40.000 EUR entsteht. lnsofern
besteht zumindest die Möglichkelt eines weiteren Schaden-
eintritts. (. . .; r

cc) Ebenso unbehelflich ist der Hinweis des Antragstellers, er
habe die Beiträge für seine Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung zwar verspätet gezahlt. jedoch jederzeit einen
bestehenden Versicherungsschutz sichergestellt und zudem
seine berufliche Tätigkeit bislang schadenfrei ausgeübt.

Ungeachtet dessen, dass es auf die verspätete Entrichtung
der Versicherungsbeiträge nicht mehr ankommt, weil bereits
die über einen mehrjährigen Zeitraum wiederholt gegen den
Antragsteller beantragten Zwangsvollstreckungen und lnsol-
venzverfahren seine Amtsenthebung rechtfertigen, hat das

Oberlandesgericht zu Recht hervorgehoben, dass eine die
Belange der Rechtsuchenden gefährdende Art der Wirt-
schaftsführung auch schon besteht, wenn der Anwaltsnotar
es, wie hier, mehrfach zu qualifizierten Mahnungen ($ 39
VVG) für seine Berufshaftpflichtversicherung (5 51 BRAO,

$ 19a BNotO) kommen lässt und er damit das Risiko eingeht,
dass seine Anwaltszulassung widerrufen ($ 14 Abs. 2 Nr. 9

BRAO, vgl. zu den Folgen auch $ 47 Nr. 3 BNotO) oder er
gemäß $ 50 Abs. 1 BNotO seines Notaramts enthoben wird.
Ob in der Vergangenheit ein Versicherungsfall nicht einge-
treten ist, ist unmaßgeblich, weil die Haftpflichtversicherung
Vorsorge für künftige Berufspflichtverletzungen treffen soll,

die auch einem ansonsten sorgfältig arbeltenden Rechts-

anwalt und Notar immer unterlaufen können.

dd) Unbeachtlich ist ferner, ob den Antragsteller ein Verschul-
den an dem Entstehen der wirtschaftlichen Situation trifft, die
ihn zu seiner Art der Wirtschaftsführung veranlasst. Ob der
Notar schuldhaft in eine Situation geraten ist, die Bedenken
gegen seine Wirtschaftsführung i.S.d. $ 50 Abs. 1 Nr. 8
B NotO begrü nden, ist u n maßgebl ich (Sch i ppel/B racker/Pü I sc,

BNotO 8. Aufl., $ 50 Rdnr.28). Nach dieser Bestimmung
kommt es allein auf die objektive Gefährdung der lnteressen
der Rechtsuchenden an. Ebenso können die Bemühungen
des Antragstellers, seine wirtschaftlichen Belastungen zu

reduzieren, letztlich das Vorliegen eines Amtsenthebungs-
grundes nach dieser Bestimmung nicht ausräumen, da sie,

wie das Ansteigen seiner steuerlichen Verpflichtungen zeigt,
nicht erfolgreich waren und er damit die Ursachen für die
die lnteressen der Rechtsuchenden gefährdende Art der
Wlrtschaftsfuhrung nicht abzustellen vermochte.

ee) Dass der Antragsteller lediglich für eine Eigeniums-
wohnung ein Bankdarlehen in Anspruch nimmt, dessen

Annuitäten durch die Mieteinkünfte abgedeckt werden,
vermag ihn ebenfalls nicht zu entlasten. Dies ändert nichts
daran, dass er bis in die jungste Vergangenheit titulierte
Forderungen, wenn überhaupt, erst nach der Einleitung von
Zwangsvollstreckungsverfahren beglichen hat. Das allein
genügt für die Erfüllung der Voraussetzungen des $ 50
Abs. 1Nr.8BNotO.

ff) Ebenso ist unmaßgeblich, dass die Amtsfuhrung des

Antragstellers als Notar bislang tadelsfrei war. $ 50 Abs. 1

Nr. 8 BNotO ist ein abstrakter Gefährdungstatbestand. Zu

konkreten Missständen bei der notariellen Tätigkeit muss es

deshalb auch unter Berücksichtigung des Grundrechts des

Notars aus ArI. 12 Abs. 1 GG noch nicht gekommen sein
(siehe unter a).
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99) Schließlich ist es für die Wirtschaftsführung des Antrag-
stellers nicht von Bedeutung, dass seine Ehefrau über ein
beträchtliches Depotvermögen von mehr als 150.000 EUR

verfügt, solange dies nicht für die Tilgung seiner Schulden
eingesetzt wird. (...) r

Anwaltshaftung

r Schmerzensgeldanspruch des Mandanten?
r Fehlerhafte versicherungsrechtliche Beratung
r Schutzzweck der Beratung
r Schutz der Gesundheit des Mandanten?
(BGH, Urt. v. 9.7.2009 - lX ZR 88/08)

Leitsatz:

Die Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages, der nicht
den Schutz der Rechtsgüter des $ 253 Abs. 2 BGB zum
Gegenstand hat, begründet in der Regel keinen Schmer-
zensgeldanspruch. r

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin und ihr Ehemann hatten bis 30.1 1.2004 ein
Einfamilienhaus gemietet. Am 26.12.2002 hantierten ihre
damals fünfjährigen Zwillingssöhne mit brennenden Wun-
derkerzen, wodurch in der weiteren Folge das Haus in Brand
geriet und nicht mehr bewohnbar war. Die Vermieterin
lastete den Brand der Klägerin an und verlangte, die Miete
weiterzuzahlen. Hierauf ersuchten die Eheleute die beklagten
Rechtsanwälte um Rechtsauskunft. Die Beklagten vertraten
die Eheleute in dem von der Vermieterin angestrengten Ver-
fahren auf Zahlung der Miete. Am 25.6.2003 kündigten die
Eheleute das Mandat, weil der Beklagte zu 1)sle grob fehler-
haft beraten habe. Er habe erklärt, die private Haftpflicht-
versicherung musse für das Schadenereignis nicht einstehen,
wenn sich erweise, dass die Eheleute oder deren Kinder-
mädchen den Brand grob fahrlässig mit verursacht hätten.
Die Eheleute hätten deshalb damit gerechnet, den Wieder-
aufbau des zerstörten Hauses aus eigenen Mitteln in Höhe
von 600.000 EUR übernehmen zu müssen.

Die Klägerin begehrt - soweit im Revisionsverfahren noch
von Interesse - aus eigenem sowie aus abgetretenem Recht
ihres Ehemanns Schmerzensgeld wegen der fehlerhaften
Beratung. Sie und ihr Ehemann hätten sich im Anschluss an

den Brand in Dauerpanik und seelischer Auflösung im Sinne
einer posttraumatischen Belastungsstörung befunden. Hier-
für seien die sie belastenden gänzlich unvertretbaren Rechts-
auskünfte mltursächlich gewesen. Wegen ihrer Gesundheits-
beeinträchtigung stehe ihr - der Klägerin - ein Schmerzens-
geld von mindestens 4.000 EUR zu; für ihren Ehemann sei

ein Betrag von mindestens 2.000 EUR anzusetzen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der
Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Berufungs-
gericht zugelassenen Revision verfolgt sie ihren Klageantrag
weiter. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. r

t

{
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Aus den Gründen:
l. Das Berufungsgericht, dessen Urteil in VersR 2008, 1396,

abgedruckt ist, hat ausgeführt, die geltend gemachten
Beeinträchtigungen wiesen zwar eine psychische Belastungs-

störung mit Krankheitswert auf, gleichwohl scheide eine

Ersatzpflicht der Beklagten aus. Es fehle an dem notwendi-
gen Zusammenhang zwischen dem Schutzweck der verletz-
ten Pflicht und dem eingetretenen Schaden. Die Klägerin

laste dem Beklagten zu 1) an, im Rahmen seiner Beratungs-

tätigkeit eine falsche Auskunft erteilt zu haben. Die Pflicht

zur ordnungsgemäßen Beratung folge aus dem Anwalts-
vertrag, der im vorliegenden Fall allein auf die Vermögens-
interessen der Klägerin und ihres Ehemanns ausgerichtet
gewesen sei. Nichtvermögensrechtliche Angelegenheiten
seien nicht Gegenstand des Mandats gewesen und seien

auch nicht anlässlich der Frage, ob die Eheleute den Wieder'
aufbau des Hauses bezahlen müssten, erörtert worden. lm

Rahmen des Anwaltsvertrages hätten deshalb keine Obhuts-
pflichten für die psychische und geistige Verfassung der

Mandanten bestanden. Die psychische Verarbeitung fehler-
hafter Auskünfte und Hinweise werde im allgemeinen Ver-

kehr regelmäßig dem Empfänger überantwortet, jedenfalls

soweit es allein Risiken und Bedrohungen in Bezug auf die

eigene Vermögenslage betreffe. Belastungen hieraus müss-

ten dem allgemeinen Lebensrisiko zugerechnet werden.

ll. Diese Ausführungen halten rechtlicher Prüfung stand

Dle Ansicht des Berufungsgerichts, der geltend gemachte
Nichtvermögensschaden werde vom Schutzzweck der verletz'
ten Beratungsverpflichtung der Beklagten nicht erfasst, ist

rechtlich zutreffend.

1 . Revisionsrechtlich ist vom Vorbringen der Klägerin auszu-
gehen. Danach hat der Beklagte zu 1 ) nach der Mandats-
erteilung auf Frage der Klägerin erklärt, sie müssten die

Kosten der Haussanierung tragen, wenn das fur den Brand

kausale Verhalten der Eheleute als grob fahrlässig eingestuft
werden sollte. Aus dem von der Klägerin in diesem Zusam-

menhang vorgelegten Schreiben des Beklagten zu 1) an die

Eheleute vom 12.2.2003 geht hervor, dass der Beklagte

zu 1) unter Bezugnahme auf $ 61 WG a.F. die Ansicht ver-

treten hat, die private Haftpfllchtversicherung müsse bei

einem grob fahrlässigem Fehlverhalten der Klägerin nicht
leisten.

Das Berufungsgerlcht ist auf dieser tatsächlichen Grundlage
zutreffend davon ausgegangen, dass die Auskunft unrichtig
war und der Beklagte zu 1) damit seine anwaltliche Bera-

tungspflicht verletzt hat. Ein Rechtsanwalt ist innerhalb der

Grenzen des ihm erteilten Mandats verpflichtet, seinen Auf-
traggeber umfassend und erschöpfend zu belehren, um ihm

eine eigenverantwortliche, sachgerechte Entscheidung da-

rüber zu ermöglichen, wie er seine lnteressen in rechtlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht zur Geltung bringen will (BGHZ

171, 261, 263 f Rdnr. 9 f; BGH, Urt. v. 13.3.2008 - lX ZR

1 36/07, WM 2008, 1 560, 1 561 Rdnr. 14 f , v. 1 5.1 .2009 -
lX ZR 166/07, WM 2009, 571 , 572 Rdnr. 1 0; Zugehör in:
Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung
2. Aufl., Rdnr. 483).

Das den Beklagten erteilte vorgerichtliche Beratungsmandat
war auf die Wahrnehmung der lnteressen der Klägerin und
ihres Ehemanns im Zusammenhang mit dem Brandschaden

und den hierauf gerichteten Ansprüchen der Vermieterin
bezogen und erfasste damit auch die hier in Rede stehende
Frage nach einer Einstandspflicht der Haftpflichtversiche-
rung. Die erteilte Auskunft war unrichtig, weil nach $ 152

WG a.F. - jetzt $ 103 WG - fur die Haftpflichtversicherung
der subjektive Risikoausschluss nur für vorsätzliches und

widerrechtliches Handeln des Versicherungsnehmers gilt und

S 61 WG a.F. hierdurch eingeschränktwid (BGH, Urt. v.

30.5.1963 - llZR 14/61, VersR 1963, 742, 743). Dement-
sprechend besteht nach $ 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AHB ein

Risikoausschluss nur für Versicherungsansprüche aller Per-

sonen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

Damit sind die Beklagten zum Ersatz des durch die unzutref-
fende Auskunft entstandenen Schadens verpflichtet.

2. Rechtsgrundlage für den geltend gemachten Anspruch
auf Ersatz des immateriellen Schadens ist I 253 Abs. 2 BGB

in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Anderung schaden-

ersatzrechtlicher Vorschriften vom 'l 9.7.2002 (BGBI I, 2674),
der mit Wirkung zum 1.8.2002 die Vorschrift des $ 847 BGB

ersetzt hat. Die Neuregelung fasst den Anwendungsbereich
der Ersatzpflicht für immaterielle Schäden erheblich weiter.
5ie sieht sowohl bei der Vertragshaftung als auch bei der
Gefährdungshaftung den Ersatz immaterieller Schäden vor,
während diese Bereiche früher nicht mit umfasst waren (BAG,

NZA 2007, 262, 264 f Rdnr. 23 f; Palandt/Heinrichs, BGB

68. Aufl., $ 253 Rdnr. 8;Wagner, NJW 2002, 2049, 2055).
Deshalb schließt nunmehr auch die vertragliche Haftung des

rechtlichen Beraters aus ! 675 Abs. 1 i.V.m. $ 280 Abs. 1

BGB einen Anspruch auf eine billige Entschädigung in Geld
(Schmerzensgeld) mit ein (Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg

Schlee, a.a.O., Rdnr. 1092; Fahrendorf in: Rinsche/Fahren-

dorf/Terbille, Die Haftung des Rechtsanwalts 7. Aufl., Rdnr.

7 69 ; Vol I kom mer/G reger/Hei nema n n, Anwa ltsh aftu ngsrecht
3. Aufl., S 20 Rdnr. 43; Zugehör, Grundsätze der zivilrecht-
lichen Haftung der Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer, Rdnr. 1 03).

Nach dem - bestrittenen - Vortrag der Klägerin, den das

Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat, ist

bei der Klägerin sowie lhrem Ehemann ein Nichtvermögens-
schaden entstanden. Die Klägerin hat in diesem Zusammen-
hang geltend gemacht, sie habe aufgrund der fehlerhaften
Beratung angenommen, für die Sanierung des Hauses

600.000 EUR zahlen zu müssen, was für sie und ihre Familie

existenzbedrohend gewesen wäre. Bis zum Anwaltswechsel
im Juni 2003 habe sie in jeder Nacht stundenlange Schlaf-

losigkeit, dauernde schwere Erschöpfungszustände sowie
Zustände von Verzweiflung, Mutlosigkeit, Dauerpanik und
seelischer Auflösung erlitten. ln abgeschwächter Form hat sie

dies auch für ihren Ehemann behauptet. Eine äquivalente
und adäquate (Mit-)Verursachung der geltend gemachten

körperlichen und psychischen Beeinträchtigung durch die

fehlerhafte Beratung lässt sich unter diesen Umständen nicht
verneinen. Nach dem behaupteten Ausmaß der Belastungen

handelt es sich nicht mehr um geringfügige Einwirkungen
ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lebensführung, wie

a) Der Eintritt der Verjährung richtet sich - entgegen der

Auffassung des Beklagten - nach $ 68 StBerG in der bis zum

14J2.2004 geltenden Fassung und nicht nach $ 51b BRAO

in der bis zum 14.12.2004 geltenden Fassung. Beiden Vor-
schriften ist gemein, dass der Anspruch des Auftraggebers
auf Schadenersatz aus dem zwischen ihm und dem Steuer-

berater bzw. Rechtsanwalt bestehenden Vertragsverhältnis
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an verjährt, in dem der
Anspruch entstanden ist;5 51b BRAO a.F. siehtjedoch da-

ruber hinaus vor, dass der Anspruch gegen den Rechtsanwalt

spätestens in drei Jahren nach der Beendigung des Auftrags
verjährt. Da die Vertragsverhältnisse des Beklagten mit dem
Kläger im Jahr 1999 und mit der B.-GmbH im August 2000
beendet wurden, wäre bei Anwendbarkeit des $ 51b BRAO

die Regressforderung in jedem Fall bereits verjährt, da

dem Beklagten erst mit Klageerwiderungsschriftsatz vom
9.3.2005 in dem Verfahren 5 O 190/04 LG Hanau der Streit

verkündet worden ist.

Der Beklagte begründet die von ihm vertretene Auffassung
der alleinigen Anwendbarkeit von $ 51b BRAO a.F. damit,
dass er wegen einer unterbliebenen gesellschaftsrechtlichen

Beratung in Anspruch genommen werde, die er nur als

Rechtsanwalt habe vornehmen dürfen (sog. Vorbehalts-
autgabe). Dem steht aber die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs entgegen.

Danach wird man bei einem Steuerberater, der gleichzeitig
Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer ist. beim Fehlen von
hinreichenden Anhaltspunkten für einen abweichenden Willen
annehmen müssen, dass er seinen Mandanten die Hilfe und
Beratung in Steuersachen in seiner Eigenschaft als Steuer-

berater versprochen hat, jedenfalls dann, wenn diese der aus-

schließliche Gegenstand des Vertrages ist oder wenn hierauf
der Schwerpunkt der vertraglich geschuldeten Tätigkeit liegt.
Soweit ihm im Rahmen dieser Tätigkeit ein Fehler unterläuft,
richtet sich in der Regel die Verjährung nach $ 68 StBerG
(BGH, NJW 1982, 1866, bestätigt durch NJW 1994, 1405).

Vorliegend war der Beklagte schwerpunktmäßig als Steuer-
berater tätig. Für in diesem Zusammenhang erfolgte Bera-

tungsfehler ist deshalb $ 68 StBerG a.F. einschlägig, unab-
hängig davon, dass der Beratungsfehler eine gesellschafts-

rechtliche Frage betraf.

Dabei werden von $ 68 StBerG a.F. auch Ansprüche Dritter
erfasst, die sich auf einen Steuerberatervertrag mit Schutz-

wirkung zugunsten Dritter stützen (Gräfe/Lenzen/Schmeer,

Rdnr.860; BGH, NJW 1971, 1931).

b) Nach $ 68 StBerG a.F. beginnt die Verjährung in dem
Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist.

Grundsätzlich entstehen Schadenersatzansprüche mit
Schadeneintritt. Dieser ist gegeben, wenn sich die Ver-

mögenslage des Auftraggebers infolge der Pflichtverletzung
des Steuerberaters objektiv verschlechtert haI (vgl. Gräfe/
Lenzen/Schmeer, Rdnr. 872). Dabei ist die objektive Ver-

schlechterung der Vermögenslage von der bloßen, noch
keinen Schaden begründenden risikoreichen Lage abzugren-

Glaktuell Nr.2/März 2010 65

zen. Eine solche besteht nach der Rechtsprechung, wenn
noch offen ist, ob ein pflichtwidriges, ein Risiko begründen-
des Verhalten zu einem Schaden führt, wenn also die betrof-
fene Rechtsposition bloß gefährdet ist und sich die risiko-

behaftete Lage noch nicht in der Gesamtbewertung des

Vermögens negativ niederschlägt (vgl. beispielsweise BGHZ
1 19, 69). lm Laufe der Zeit hat sich zu dieser Abgrenzung
eine Judikatur gebildet, die in einzelne Fallgruppen unterteilt
werden kann.

Der Kläger beruft sich auf die Judikatur des Bundesgerichts-

hofs zur Verjährung von Regressforderungen bei fehler-
haften Rechtsgestaltungen, etwa der Erstellung eines fehler-
haften Vertrages. So hat der Bundesgerichtshof in der im
Urteil zitierten Entscheidung (NJW 7996, 2929)in dem Fall

eines fehlerhaften Vertragsentwurfs eines Pachtvertrages
entschieden, dass der Schaden nicht schon mit dem Ab-
schluss des Pachtvertrages entstanden sei. Zu diesem Zeit-
punkt sei es nämlich offen gewesen, ob und ggf. welche
Rechte die Pächterin gegen den Kläger geltend machen
werde.

Solange diese mögliche Ansprüche aus $$ 537, 538, 581

BGB gegen den Kläger nicht geltend mache, habe bei der
gebotenen wertenden Betrachtung allentalls eine Ver-
mögensgefährdung vorgelegen, die aus Gründen der
Rechtsklarheit jedenfalls für das Entstehen eines Regress-

anspruchs gegen einen Dritten noch nicht einem Schaden
gleichgestanden habe.

Ergänzend verweist der Kläger auf die Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs zu den Fällen der mangelhaften Gestal-
tungsberatung, in denen ein Bescheid des Finanzamts ergehen
muss, um die steuerlichen Folgen des Gestaltungsgeschäfts
zu regeln. Danach hat der Steuerpflichtige grundsätzlich
noch keine Vermögenseinbuße erlitten, solange sich der
Beratungsfehler seines Steuerberaters nicht in einem belas-

tenden Bescheid der Finanzbehörde ausgewirkt hat. Der
Bundesgerichtshof begründet dies damit, dass bis zu diesem

Zeitpunkt die Entstehung des Schadens häufig noch von
vielen ungewissen Umständen abhänge. Dabei könne un-
sicher sein, ob die Finanzbehörde einen steuerllch bedeut-
samen Sachverhalt aufdeckt; es läge nämlich in der Regel in

ihrem Ermessen, ob sie bestlmmte Tatbestände aufgreife und
welche Rechtsfolgen sie daraus zöge (vgl. BGHZ 119, 69).

Der Beklagte seinerseits beruft sich auf die - auch vom
Landgericht als maßgeblich erachtete - Rechtsprechung
zum Verjährungsbeginn bei einer nachteiligen Vermögens-

anlageentscheidung infolge fehlerhafter Beratung durch den
Steuerberater. In diesen Fällen beginnt die Verjährungsfrist in

dem Zeitpunkt, zu welchem der Mandant sein Geld wegge-
geben hat und an das Beteiligungsobjekt rechtlich unwider-
ruflich gebunden ist, so dass er eine Vermögenseinbuße
auch tatsächlich nicht mehr vermeiden kann (vgl. nur BGH,

NJW 1994, 1405). Außerdem verweist der Beklagte darauf,
dass in den Fällen, in denen der mit der Durchsetzung eines
Anspruchs seines Mandanten betraute Anwalt diesen An-
spruch verjähren lässt, schon der bloße Verjährungseintritt
für den Schadeneintritt genügt (BGH, NJW 1994, 2822).
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b) Der Schaden entfällt auch nicht deshalb, weil dem Kläger

gegen die Gesellschaft ein Aussonderungsrecht hinsichtlich
der Patente zugestanden hätte.

Rechtsfolge einer verdeckten Sacheinlage ist - neben der

Erfüllungsuntauglichkeit der Bareinlage - im Weiteren, dass

der schuldrechtliche Teil des Umsatzgeschäfts nichtig ist,

so dass es grundsätzlich zu einer Rückabwicklung kommt.
Zudem hat der Bundesgerichtshof im )ahr 2003 (Urt. v.

7.7.2003, GmbHR 2003, 1051)entschieden, dass darüber
hlnaus auch das dingliche Erfüllungsgeschäft unwirksam ist

mit der Konsequenz, dass der lnsolvenzverwalter zwar
weiterhin die Rückzahlung des Kaufpreises bzw. der Gegen-

leistung an dle Gesellschaft fordern kann, dem Gesellschaf-

ter seinerseits aber nicht mehr lediglich ein auf die Quote
verwiesener Bereicherungsanspruch auf Rückübereignung,
sondern ein Aussonderungsanspruch nach $ 47 lnsO zusteht
(vgl. auch BGH, NJW 2007, 3425).

Unabhängig davon, ob dem Kläger danach ein Aussonde-
rungsrecht zustand und ob diesem Aussonderungsrecht $ 32

GmbHG hätte entgegengehalten werden können, hätte der
lnsolvenzverwalter in jedem Fall seinerseits die von der
Gesellschaft an den Kläger geleisteten 250.000 DM zurück-
fordern können, von denen der Kläger 1 60.000 DM zwecks

Leistung der Bareinlage an die Gesellschaft gezahlt hatte. Ein

mögliches Aussonderungsrecht hätte demnach nichts daran
geändert, dass der Kläger hinsichtlich der Bareinlage in Höhe

von 40.000 EUR doppelt zu zahlen hatte.

c) Der Schaden ist auch nicht deshalb geringer anzusetzen,

weil der Kläger allein durch die gewählte Form der verdeck-

ten Sacheinlage hinsichtlich des Aufgabegewinns nach

55 34, 16 EStG in den Genuss des damals geltenden halben

Steuersatzes gekommen wäre. Es ist nämlich nicht ersicht-

lich, dass der ermäßigte Steuersatz nicht zur Anwendung
gekommen wäre, wenn statt der Bareinlage und gesonder-

ten Übertragung der Patente eine Sacheinlage durch Ein-

bringung der Patente vorgenommen worden wäre.

Zunächst ist unerheblich, auf welche Weise ein Gewerbe-
betrieb aufgegeben wird. Nachdem der Kläger bereits das

Anlagevermögen seines Betriebs veräußert hatte, spielte es

für die Anwendung der 55 34, 16 EStG keine Rolle, ob er die

Patente zur abschließenden Aufgabe seiner Betriebs entgelt-
lich veräußert oder ob er sie als Sacheinlage in eine andere

Gesellschaft einbringt.

Des Weiteren ist auch dann von elner Betriebsaufgabe - im

Gegensatz zu einer steuerlich nicht begünstigten sukzessiven

Abwicklung des Betriebs - auszugehen, wenn man mit dem

Beklagten davon ausginge, dass im Fall einer Sacheinlage

die Aufgabe des Betriebs erst mit Eintragung der Kapital-

erhöhung am 3.3.1999 vollendet worden wäre. Zwar liegt
eine Betriebsaufgabe nur vor, wenn sich die Abwicklung
innerhalb eines kurzen Zeitraums zwischen der ersten vom

Aufgabeentschluss getragenen Aufgabehandlung und der

Veräußerung der letzten wesentlichen Betriebsgrundlage
vollzieht, wobei sich die Aufgabe auch über mehrere

Veran la g u n gszelträ u me erstrecken kann (Sch m idt, E StG

26. Aufl., $ 16 Rdnr. 193;Kirchhof, ESIG 7.5., $ 16 Rdnr.

302).ln der Rechtsprechung sind aber Zeiträume von 9 bis

im Ausnahmefall 36 Monate als ausreichend angesehen

worden (Schmidt, a.a.O.), so dass hier bei dem Zeitraum von

Juni 1998 bis März 1999 hinsichtlich der Bejahung einer
Betriebsaufgabe keine Bedenken bestehen.

Soweit der Beklagte schließllch geltend macht, die Veräuße-
rung der Patente und damit die Betriebsaufgabe wäre bei

ordnungsgemäßer Durchführung einer Sacheinlage erst mit
Eintragung der Kapitalerhöhung am 3.3.1999 eingetreten
mit der Folge, dass der hälftige Steuersatz aufgrund der

Gesetzesänderung ab 1.1 .1999 dann nicht mehr für den

Aufgabegewinn hätte in Anspruch genommen werden
können, vermag dies den Senat nicht zu überzeugen.

Maßgebend für die Verwirklichung des Aufgabegewinns bei

einer Betriebsaufgabe ist grundsätzlich der Zeitpunkt des

einzelnen Aufgabeakts. Damit entsteht der Aufgabegewinn
sukzessive und u.U. in verschiedenen Veranlagungszeit-
räumen (Schmidt, a.a.O., Rdnr. 262). Dabei knüpft $ 16

ESIG - wie der Beklagte zutreffend annimmt - zeitlich an

die Realisation durch Übertragungsakte und nicht an einen
zugrunde liegenden Verpflichtungsvertrag an (Kirchhof,
a.a.O., Rdnr. 82). Die Erfüllungshandlung und damit die
Betriebsaufgabe wäre aber nicht erst mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung vollzogen worden. Zwar trifft zu, dass eine

Kapitalerhöhung erst mit ihrer Eintragung wirksam wird.
Das Eigentum an den Patenten wäre aber bereits mlt Über-
tragung an die Gesellschaft übergegangen, und zwar unab-
hängig von der Eintragung der Kapitalerhöhung. Damit wäre
steuerrechtlich die Übertragung der Patente und damit die
Betriebsaufgabe vollzogen worden.

Maßgebend ist nämlich, dass die Vermögensgegenstände

dem Erwerber so übertragen werden, dass sie steuerlich
gesprochen in das wirtschaftliche Eigentum des Erwerbers

übergehen (Kirchhof, a.a.O., Rdnr. 81). Das ist aber bereits

mit der Übertragung der lnhaberschaft an den Patenten und
nicht erst mit der Eintragung der Kapitalerhöhung der Fall.

Sofern der Beklagte darauf hinweist, dass die Einbringung
einer Sacheinlage wegen der erforderlichen Einhaltung der

dafür vorgesehenen Vorschriften länger gedauert hätte als

die Übertragung der Patente durch einen Übertragungs-
vertrag, ist nicht ersichtlich, dass die wirtschaftliche Ein-

bringung der Sacheinlage bei beschleunigter Behandlung der
Angelegenheit nicht noch im Jahr 1998 hätte erfolgen
könne, zumal auch bereits ein Wertgutachten hinslchtlich
der Patente vom 1 5.1 0.1 998 vorlag.

d) Der Beklagte scheitert schließlich mit seinem Einwand, der
Kläger könne die 40.000 EUR als nachträgliche Anschaffungs-

kosten nach 5 17 Abs. 2 EStG steuermindernd geltend machen,

was zum Vorteilsausgleich führe. Die Vorteilsausgleichung
entfällt nämlich, wenn - wovon hier auszugehen ist - die

Ersatzleistung gleichfalls der Steuerpflicht unterliegt
(Palandt/Heinrichs 67. Aufl., Vorb. v. S 249 Rdnr. 145).

4. Der Anspruch des Klägers ist - entgegen der Auffassung
des Landgerichts - auch nicht verjährt.

sie etwa bei für das Alltagsleben typische und häufig auch

aus anderen Gründen als einem besonderen Schadenfall

entstehende Beeinträchtigungen des körperlichen und

seelischen Wohlbefindens aufkommen können und die im
Einzelfall weder unter dem Blickpunkt der Ausgleichs- noch

der Genugtuungsfunktion ein Schmerzensgeld als billig
erscheinen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1 .1992 - Vl ZR

120/91, NIW 1992, 1043;v. 27.5.1993 - lllZR 59/92, NJW
1993, 2173, 2175, insoweit in BGHZ 122, 363 nicht abge-
druckt). Es ist auch davon auszugehen, dass die beschriebe-

nen Beeinträchtigungen trotz der,,Vorschädigung" aufgrund
des Brandgeschehens letztlich erst durch die anwaltliche
Fehlinformation ausgelöst worden sind.

3. Die Kriterien der äquivalenten und adäquaten Ver-

ursachung führen nicht in allen Fällen zu einer sachgerechten

Eingrenzung der Haftung f ür schadenursächliches Verhalten.
Dem Anspruchsgegner darf deshalb nur der Schaden zu-
gerechnet werden, der innerhalb des Schutzbereichs der

verletzten Norm eingetreten ist, Diese Wertung gilt auch im
Vertragsrecht.

Die Haftung des Schädigers ist dort durch den Schutzzweck

der verletzten vertraglichen Pflicht beschränkt. Dies bedeutet
für den Bereich der Anwalts-(und Steuerberater)haftung, dass

der Berater vertraglich nur für solche Nachteile einzustehen

hat, zu deren Abwendung er die aus dem Mandat folgenden
Pf lichten übernommen hal (BGHZ 1 16, 209, 212; 163, 223,
230; BGH, Urt. v. 26.6.1997 - lX ZR 233/96, NJW 1997,

2946, 2947; v. 6.2.2002 - ltl ZR 206/01, NJW 2002, 2459,
2460; v. 13.2.2003 - lX ZR 62/02, WM 2003, 1621, 1622;
v. 18.1 .2007 - IX ZR 122/04, WM 2007, 567, 568 Rdnr. 8;
v. 1 5.1 .2009 - lX ZR 166/07, a.a.O., Rdnr. 9; Fischer in:
Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr. 1 033; Fahrendorf
in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O., Rdnr. 7 56 f). Der

Schutzzweck der Beratung ergibt sich hierbei aus dem für den

Anwalt erkennbaren Ziel, das der Mandant mit der Beauftra-
gung verfolgt, und ist objektiv aus lnhalt und Zweck der vom
Anwalt geschuldeten Tätigkeit zu bestimmen (BGH, Urt. v.

26.6.7 997 - lX ZR 233/96, a.a.O.). Nach diesen Grundsätzen

scheidet ein Schmerzensgeldanspruch aus.

a) Nach der im Schrrfttum vertretenen Ansicht kommt im

Rahmen der vertraglichen Anwaltshaftung ein Schmerzens-
geldanspruch aus $ 253 Abs.2 BGB nur dann in Betracht,

wenn der Schutz der in dieser Bestimmung genannten
Rechtsgüter des Mandanten in den Bereich der vom Anwalt
übernommenen Pflichten fällt. Dies wird etwa bejaht, wenn
der Mandant infolge eines Fehlers seines Verteidigers in Haft
genommen oder ihm die beantragte Haftverschonung versagt
wird (Fischer in: Zugehör/Fischey'Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr.

1 092; Fahrendorf in: Rinsche/FahrendorflTerbille, a.a.O.,

Rdnr. 769; Chab, AnwBl 2005, 497, 498). Für den Regelfall

wird dagegen angenommen, dass ein Anwaltsauftrag nicht
auf die Wahrnehmung oder Förderung eines lnteresses zur
Wahrung der Körperintegrität oder Gesundheit gerichtet ist
(Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O., Rdnr. 766;
Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr. 1 033,
1035 Fallgestaltung 7) und durch Beratungsfehler verursach-
te Gesundheitsschäden deshalb keinen Schmerzensgeld-
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anspruch des lVandanten begründen können (Vollkommer/

Greger/Heinemann, a.a.O.; Chab, BRAK-Mitt 2008, 758,

759). Diese Auffassung schließt an die zu $ 847 BGB ergan-

ene Rechtsprechung an, nach der Gesundheitsschädigungen
von Mandanten infolge anwaltlicher Fehler bei der Rechts-

beratung und Rechtsvertretung außerhalb des Schutzzwecks

der Anwaltshaftung liegen und deshalb keinen Schmerzens-
geldanspruch auslösen können (OLG Hamm, NJW-RR 2001,
1 142, 1 143; OLG Braunschweig, Urt. v. 2.1 1 .2000 - 2 U
13/00, n.v., m. Anm. Borgmann, BRAK-Mitt 2001, 290).

b) Der Literaturmeinung ist im Ausgangspunkt zuzustimmen
Die Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages, der nicht den

Schutz der Rechtsgüter des $ 253 Abs. 2 BGB zum Gegen-

stand hat, kann nicht Grundlage eines Schmerzensgeld-

anspruchs sein. Die Neuregelung des 5 253 Abs. 2 BGB

schließt es nicht von vornherein aus, die Haftung aus dem

Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Norm für immaterielle
Schäden einzuschränken. Die Grundsätze über den Schutz-

zweck der verletzten vertraglichen Pflicht gelten für das

gesamte Schadenersatzrecht und lassen sich nicht auf den

Bereich von Vermögensschäden beschränken. Sie sind auch

im Rahmen der vertraglichen Anwaltshaftung zu beruck-

sichtigen (BGHZ 163, 223, 230; BGH, Urt. v. 26.6.1997 -
IX ZR 233/96, a.a.O.; v. 13.2.2003 - IX ZR 62/02, a.a.O.;

v. 18.1.2007 - lX ZR 122/04, a.a.O.).

Die von der Revision befürchtete Privilegierung des Anwalt-
standes scheidet auch deshalb aus, weil bei der Berücksich-

tigung der Grundsätze uber den Schutzzweck wie auch bei

anderen Schuldverhältnissen zu prüfen ist, ob das in $ 253
Abs. 2 BGB aufgeführte und verletzte Rechtsgut in den

Schutzbereich der im Einzelfall übernommenen Vertrags-
pflicht fällt.

(1) So kann etwa im Bereich der Strafverteidigung das in

$ 253 Abs. 2 BGB genannte Rechtsgut der Freiheit in den

Schutzzweck der verletzten Pflicht fallen. ln Betracht kann

dies kommen, wenn ein Verteidiger den aussichtsreichen

Antrag auf Verlegung eines Termins zur Hauptverhandlung

unterlässt und sein Mandant infolgedessen nach Ausbleiben

im Termin in Untersuchungshaft genommen wid (vgl. KG,

NJW 2005, 1284, 1285, zu $ 847 BGB; Chab, BRAK-Mitt
2008, a.a.O.; allgemein für den Fall der Freiheitsentziehung
auch Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O.,

Rdnr. 769). Gleiches wird zu gelten haben, falls infolge eines

Fehlers des Anwalts die beantragte Haftverschonung versagt

wtrd (Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr.

1092). Entsprechende Erwägungen kommen ferner für
Mandate bei Unterbringungsmaßnahmen und sonstigen

auf Freiheitsentziehung gerichteten Verfahren in Betracht.

Eine vertragliche Verpflichtung auf Ersatz des Nicht-
vermögensschadens kann sich schließlich bei Verletzung
einer Nebenpflicht ($ 241 Abs.2 BGB) ergeben. Unter dem

Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht ist der Anwalt
etwa gehalten, seine Kanzleiräume so einzurichten und zu

unterhalten, dass sich seine Mandanten keine Körper- oder
Gesundheitsschäden zuziehen (Zugehör, Beraterhaftung nach

der Schuldrechtsreform, Rdnr. 7 50).

t

i/
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Bei unzureichender Verkehrssicherung kann deshalb im
Verletzungsfall die Zuerkennung eines Schmerzensgelds
infrage kommen, ohne dass es einer unerlaubten Handlung
bedarf (vgl. Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rdnr. 766).

(2) Hiervon unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung
Der geltend gemachte Anwaltsfehler betrifft eine Haupt-
pflicht der Beklagten. Er bezieht sich auf einen vorgericht-
lichen Beratungsauftrag, der eine vermögensrechtliche
Angelegenheit zum Gegenstand hatte, nämlich Zahlungs-
und Schadenersatzansprüche Dritter abzuwehren. Das

Mandat betraf ausschließlich die Wahrnehmung der ver-
mögensrechtlichen lnteressen der Klägerin und ihres Ehe-

manns im Zusammenhang mit den Folgen, die sich aus dem
durch die Kinder verursachten Brand des angemieteten
Wohnhauses ergaben. Der lnhalt des Vertrages war auf die
Erteilung ordnungsgemäßer Rechtsauskünfte in diesem
vermögensrechtlichen Bereich gerichtet. Der Schutz der
Gesundheit der Mandanten gehörte hingegen nicht zu den
von den Beklagten übernommenen Pflichten. r

I l^*^r^^hm^h-h ^-L{^l^^ul Irtrr r rtrl il r rEl r)r rctLl I lul9tr

. Schaden
r Alternative Gestaltungsmöglichkeiten
r Darlegungs- und Beweislast des Mandanten
r Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG a.F.

(BGH, Beschl. v. 6.12.2007 - tX ZR 151/05)

Leitsatz (d. Red.):

Behauptet der Mandant, die vom Steuerberater beglei-
tete Unternehmensnachfolge sei steuerschädlich gewe-
sen, so trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast, wie er
sich bei ordnungsgemäßer Belehrung über eine drohen-
de Aufdeckung stiller Reserven verhalten hätte. r

Aus den Gründen:

1 . Die von der Nichtzulassungsbeschwerde geltend gemach-
te Abweichung der Entscheidung von dem Urteil des Senats

vom 23.10.2003 - lX ZR 249/02 (WM 2004, 475 ff)besteht
nicht. Während dort der Steuerberater eine wirtschaftlich un-
sinnige Maßnahme, für die kein Handlungsbedarf bestand,
fälschlicherweise als steuerneutral bezeichnet hatte, hat der
steuerliche Berater vorliegend die vom Kläger angestrebte
Unternehmensnachfolge begleitet. Hierbei boten sich - wie
die im Verlauf des Prozesses von dem Kläger vorgelegten
alternativen Vertragsentwürfe belegen - mehrere vertragliche
Gestaltungen an. ln einem solchen Fall gehört es, wie das

Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, zu der nur
durch $ 287 ZPO erleichterten Darlegungs- und Beweislast
des Klägers, wie er sich bei ordnungsgemäßer Belehrung -
Warnung vor der drohenden Aufdeckung stiller Reserven

hinsichtlich der Beteiligung an der GmbH - verhalten hätte
(vgl. BGHZ 123,311,313 ff; BGH, Urt. v. 16.10.2003 -
IX ZR 167/02, WM 2004, 472, 473; st. Rspr.).

2. Der von der Nichtzulassungsbeschwerde gerügte Gehörs-
verstoß zu der Alternative ,,Aufgabe des Vorhabens" liegt
nicht vor. Der Kläger hätte, wenn er seinen Schadenersatz-
anspruch daraus herleiten wollte, dass er bei ordnungs-
gemäßer Belehrung sein Vorhaben aufgegeben hätte, die
dann gegebene Vermögenslage mit der tatsächlich einge-
tretenen vergleichen müssen. Das Berufungsgericht hat mit
Recht herausgestellt, dass der Kläger eine hieran orientierte
Schadenberechnung nicht vorgelegt hat. (...) r

Treuhändertätigkeit des Anwalts

r Sozietätsmandat
r Einzelmandat
r Anwaltstätigkeit
(BGH, Beschl. v. 5.7.2007 - tX ZR 257/06)

Leitsatz (d. Red.):

Übernimmt der Rechtsanwalt eine nicht anwaltstypische
Tätigkeit, liegt es nahe, dass ihm ein Einzelmandat
übertragen wurde und die Sozietät nicht Vertragspartei
wurcie- r

Aus den Gründen:

Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, und
weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erfordert eine Entscheidung

des Revisionsgerichts ($ 543 Abs. 2ZPO).

Eine Treuhandtätigkeit, welche nicht mit einer Rechtsbera-
tung in Zusammenhang steht, stellt keine anwaltstypische
Tätigkeit dar. Das folgt schon aus $ 3 Abs. 1 BRAO, $ 1

Abs. 2 RVG (vgl. etwa BGH, Urt. v. 8.7.1999 - lX ZR 338/97,
NIW 1999, 3040, 3042). Die Verjährungsvorschrift des $ 51

BRAO a.F. wurde auf reine Treuhandaufträge ebenfalls nicht
angewandt (BGH, Urt. v. 1 .12.1994 - Ill ZR 93/93, WM
1 995, 344, 347). Einer höchstrichterlichen Leitentscheidung
bedarf es nicht mehr.

Wird ein Rechtsanwalt mit einer nicht anwaltstypischen
Aufgabe betraut, liegt die Annahme eines Einzelmandats
nahe (BGH, Urt. v. 8.7.1999, a.a.O., 3041; Beschl. v.

1 2.10.2006 - IX ZR 69/03, n.v.). Ob der einzelne Rechts-
anwalt oder die Sozietät Vertragspartei geworden ist, ist
jedoch auf der Grundlage der besonderen Umstände jedes

einzelnen Falles zu entscheiden.

Auch diese von der Nichtzulassungsbeschwerde aufge-
worfene Frage ist also nicht klärungsbedurftig.

Die Annahme eines Treuhandvertrages mit der Sozietät
im vorliegenden Fall verantwortet der Tatrichter. Zulassungs-
gründe liegen insowert nicht vor. lnsbesondere ist der
Anspruch des Beklagten zu 1) auf rechtliches Gehör (Art.
103 Abs. 1 GG) nicht verletzt worden. (...) r

einem Aussonderungsrecht nicht entgegengestanden. lm

Übrigen hätte der Kläger bei einer Sachkapitalerhöhung den
halben Steuersatz gemäß 55 16, 34 ESIG nicht in Anspruch
nehmen können. Bei einer Sachkapitalerhöhung hätte der
Veräußerungsgewinn aufgrund der erst im Jahr 1999 erfolg-
ten Eintragung der Kapitalerhöhung nicht mehr im Jahr
1998 geltend gemacht werden können; im Jahr 1999 habe
der hälftige Steuersatz aber nicht mehr gegolten. Zudem
hätte vor dem Hintergrund der im Juni 1998 erfolgten Ver-
äußerung des Anlagevermögens des Betriebs des Klägers die
Gewinnrealisierung so schnell wie möglich erfolgen müssen,
um noch von einer Betriebsaufgabe sprechen zu können.

ll. Die Berufung des Klägers ist zulässig und begründet.

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen noch nicht ver-
jährten Schadenersatzanspruch in Höhe von 40.000 EUR aus
positiver Vertragsverletzu ng eines Steuerberatervertra ges.

1 . Mit dem Landgericht ist zunächst eine Pflichtverletzung
des Beklagten im Hinblick auf den Prüfungsauftrag vom
24. 1 0.1998 anzunehmen.

Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der
Bekiagte zwar mit Schreiben vom 24.I u. t99ö zur pruiung

der beabsichtigten Gesellschafterbeschlüsse zur Kapital-
erhöhung unter steuerlichen Gesichtspunkten beauftragt
worden ist, dieser jedoch als Nebenpflicht des Vertrages
darauf hätte hinweisen müssen, dass die vorgeschlagene
Gestaltung als verdeckte Sacheinlage betrachtet werden
könne mit der Folge, dass der Kläger von seiner Leistungs-
pflicht hinsichtlich der Einlageverpflichtung nicht befreit
würde. Dies wird von dem Beklagten in seiner Berufungs-
erwiderung auch nicht mehr in Abrede gestellt und deckt
sich zudem mit der in Rechtsprechung und Literatur ver-
tretenen Auffassung zum Umfang der Beratungspflichten
eines Steuerberaters.

Danach hat der Steuerberater zwar auch bei einem umfas-
senden Steuerberatungsmandat grundsätzlich (nur) die
Pflicht, den Mandanten umfassend steuerlich zu beraten,
dabei den relativ sichersten Weg aufzuzeigen und ihn vor
Schaden zu bewahren. Dennoch ergeben sich für ihn weitere
Pflichten, wenn mit der von ihm angeratenen Gestaltung
neben steuerrechtlichen Zwecken zugleich zivilrechtliche
Wirkungen beabsichtigt sind oder vom Mandanten offen-
sichtlich angenommen werden und dem Mandanten im Fall

des Scheiterns ein zivilrechtlicher Schaden entstehen kann.
ln diesen Fällen hat der Steuerberater - ausnahmsweise -
auch die anstehenden zivilrechtlichen bzw. gesellschafts-

rechtlichen Fragen zu klären, den Mandanten darauf hinzu-
weisen bzw. - wenn er die zivilrechtliche oder gesellschafts-
rechtliche Sachlage nicht überblickt oder etwa Verstöße
gegen das Rechtsberatungsgesetz drohen - ihn vorsorglich
an einen Rechtsanwalt zu verweisen (vgl. OLG Köln, VersR

2006, 87; Gräfe/Lenzen/Schmeer, Steuerberaterhaftung
4. Aufl. 2006, Rdnr. 101, Rdnr. 319 speziellfür den Fall, dass

der Steuerberater als Rechtsanwalt auf das gesellschafts-

rechtliche Verbot einer ,,verdeckten Sacheinlage" und deren
Folgen hinweisen muss).
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Da hier - wie das Landgericht im Einzelnen zutreffend dar-
gelegt hat - die von dem Beklagten vorgeschlagene Gestal-
tung als verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren ist, hätte der
Beklagte, der zugleich Rechtsanwalt ist, den Kläger über die
gesellschaftsrechtllche Problematik informieren müssen.

Der Kläger war auch, wie das Landgericht kurz ausführt,
in den Schutzbereich des zwischen der B.-GmbH und dem
Beklagten geschlossenen Beratervertrages eingeschlossen;
insofern liegt ein Vertrag mit Schutzwirkung Dritter vor (vgl.

dazu Gräfe/Lenzen/Schmeer, Rdnr. 434, Rdnr. 446 Var. 3;
BGH, NJW 2000, 725).

2. Die Empfehlung und unterlassene Aufklärung des Beklag-
ten war auch ursächlich für die Entscheidung der Gesell-
schafterversammlung, lm Zusammenhang mit der Patent-
übertragung eine Kapitalerhöhung durch Bareinlage zu be-
schließen, die sich im Nachhinein als verdeckte Sacheinlage
darstellt. Soweit der Beklagte in erster lnstanz behauptet
het oina KenitelarhÄhrrnn mif+alc (rrhainlrna cai nrr nirh+Jrr yur I rr!r r(

möglich gewesen, da die Patente überbewertet gewesen

seien, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Ausweislich
eines Gutachtens vom 15.10.1998 betrug der Wert des

Patents rund 600.000 DM. Der Beklagte ist in seinem maß-
gebiichen 5chrerben vom 29.1U.1998 selber von dresem

Wert ausgegangen, so dass nicht ersichtlich ist, warum es

nach dem damaligen Kenntnisstand nicht möglich gewesen

sein soll, eine Sacheinlage zu empfehlen. Warum die Patente
später im Rahmen der Insolvenz zu einem erheblich niedrige-
ren Preis veräußert wurden, hat der Kläger plausibel dar-
gelegt.

3. Dem Kläger ist auch ein Schaden in Höhe von 40.000 EUR

entstanden, der darin liegt, dass er in dieser Höhe die
Bareinlage doppelt an die Gesellschaft leisten musste.

a) Rechtsfolge einer verdeckten Sacheinlage ist zunächst,
dass die Bareinlageleistung erfüllungsuntauglich ist, so dass

der Gesellschafter zu erneuten Leistung der Bareinlage ver-
pflichtet bleibt. Er selbst hat lediglich einen bereicherungs-
rechtlichen Anspruch auf Rückgewähr der erfüllungsuntaug-
lichen Zahlung, mit dem er wegen ! 19 Abs. 2 GmbHG nicht
aufrechnen kann und der sich im Fall der lnsolvenz der
Gesellschaft nur auf die Quote richtet (Lutter/Hommelhoff,
GmbHG 16. Aufl., $ 5 Rdnr. 50).

Dementsprechend war der Kläger durch seine Zahlung in

Höhe von 160.000 DM auf die erhöhte Stammeinlage nicht
von seiner Verpflichtung zur Bareinlage befreit worden und
deshalb verpflichtet, die Bareinlage - im Wege des gericht-
lichen Vergleichs auf 40.000 EUR reduziert - nochmals zu

entrichten. Die dadurch entstandene Doppelbelastung in

Höhe von 40.000 EUR wird auch nicht durch einen auf die

Quote gerichteten Rückgewähranspruch hinsichtlich der
erfüllungsuntauglichen Bareinlage von 160.000 DM ge-

schmälert, da ausweislich des gerichtlichen Vergleichs vom
2.12.2005 mit Wirksamkeit des Vergleichs alle Ansprüche
zwischen dem Insolvenzverwalter und dem Beklagten
erledigt sein sollten und der Kläger deshalb einen Rück-
gewähranspruch nicht mehr zur Quote anmelden konnte.
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Steuerberaterhaftung

. Kapitalerhöhung, Einlage von Patenten
r Verdeckte Sacheinlage
r Beratungspflichten
r Schaden
r Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG a.F.

(OLG Frankfurt, Urt. v. 7.2.2008 - 16 U 23/07)

Leitsätze (d. Red.):
'1 . Der Steuerberater hat den Mandanten umfassend

steuerlich zu beraten, den relativ sichersten Weg auf-

zuzeigen und ihn vor Schaden zu bewahren. lst die

vorgeschlagene Gestaltung einer Kapitalerhöhung als

verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren, muss er den

Mandanten auf die gesellschaftsrechtliche Problematik

hinweisen oder. wenn er die zivil- und gesellschafts-

rechtliche Sachlage nicht überblickt oder weil Verstöße

gegen das Rechtsberatungsgesetz drohen, ihn vorsorg-

lich an einen Anwalt verweisen.

2. Ein Schaden entsteht dadurch, dass der Mandant die

Bareinlage doppelt an die Gesellschaft zahlen muss.

3. Verlährungsbeginn ist der Zeitpunkt des Schaden-

eintritts. Entscheidend ist die Geltendmachung der zum

Regress führenden Forderung auf Zahlung der Bar-

einlage durch den lnsolvenzverwalter. I

Aus den Gründen:

l. Der Kläger, ein Gesellschafter der sich seit 1.10.2001 in
der lnsolvenz befindlichen B.-GmbH, nimmt den Beklagten,

Steuerberater und Rechtsanwalt, wegen einer Beratungs-

empfehlung des Beklagten fur die B.-GmbH auf Schaden-

ersatz in Anspruch. Gegenstand des Beratungsauftrags war

die Prüfung von Gesellschafterbeschlüssen zur Kapital-

erhöhung und die Einlage von Patenten, die dem Kläger und

seinem Bruder gehörten, in die GmbH unter steuerlichen

Gesichtspunkten. Der Beklagte riet, von einer Kapital-

erhöhung im Wege der Sacheinlage des Patents abzusehen,

den Verkaufserlös des Patents auszuzahlen und die Kapital-

erhöhung im Wege der Bareinlage durchzuführen. (. . . )

Der Kläger war lnhaber einer Firma, zu der auch sein Anteil

an den Patenten gehörte. Das Anlagevermögen dieser Firma

hatte der Kläger im Juni 1 998 veräußert.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung

hat es im Wesentlichen ausgeführt, der Beklagte habe zwar

eine Pflichtverletzung im Hinblick auf seinen Prüfungsauftrag

begangen, die zu einem Schaden des Klägers geführt habe.

Dessen Höhe könne aber offenbleiben, da der Anspruch des

Klägers verjährt sei. Da dle Leistung des Klägers auf die von

ihm übernommene Stammeinlage keine schuldbefreiende
Wirkung gehabt habe, sei der Schaden des Klägers bereits

mit Eintragung und damit mit Wirksamwerden der Kapiial-

erhöhung am 3.3.1999 entstanden. Damit sei zugleich der

Schadenersatzanspruch gegen den Beklagten entstanden.

Die dreijährige Verjährungsfrist des hler anwendbaren $ 68
StBerG sei berelts Ende 2002 abgelaufen. Auf weitere
Voraussetzungen - wie eine Kenntnis des Klägers von den

den Anspruch begründenden Umständen und der Person des

Schuldners - komme es nicht an; 5 199 BGB fände keine
Anwendung. Unerheblich sei, ob es sich um eine Beratungs-
leistung durch den Beklagten als Steuerberater oder als

Rechtsanwalt handele, da auch nach $ 51b BRAO Verjäh-
rung eingetreten sei. Die von dem Kläger zitierte Recht-

sprechung zur Verjährung von Regressansprüchen bei fehler-
hafter Vertragsgestaltung sei nicht einschlägrg" Vielmehr
sei die hiesige Fallkonstellation mit jener vergleichbar, in der
der Steuerberater oder Rechtsanwalt zu einer nachteiligen
Vermögenslage geraten habe und bei der der Schaden und
damit der Verjährungsbeginn mit der Zeichnung der nach-
teiligen Anlage eintrete. (. . . )

Gegen dieses ihm am 8.1 .2007 zugestellte Urteil hat der

Kläger mit einem am 8.2.2007 bei Gericht eingegangenen
anwaltlichen Schriftsatz Berufung eingelegt, die nach Frist-

verlängerung bts9.4.2007 mit einem am 3.4.2007 einge-
gangenen Schriftsatz begründet worden ist.

Der Kläger vertritt weiterhin die Auffassung, in Fällen fehler-
hafter Vertragsgestaltung träte der Schaden erst mit der

Geltendmachung der Rechte durch den Vertragsgegner ein;

damit begänne auch erst in diesem Zeltpunkt die Verjäh-
rungsfrist hinsichtlich des Regressanspruchs. Vor einer
Geltendmachung des zum Regress führenden Anspruchs
durch den Vertragsgegner sei die Gefahrenlage nicht so

konkret, dass von einem bereits eingetretenen Schaden dem
Grunde nach ausgegangen werden könne; vielmehr sei

allenfalls eine Vermögensgefährdung anzunehmen.

lhm, dem Kläger, sei auch ein Schaden entstanden. Soweit
die Einbringung der Patente in die GmbH nichtig gewesen

sein und er deshalb ein Aussonderungsrecht gehabt haben

könnte, hätten diesem die Eigenkapitalregeln des $ 32a

GmbHG entgegengestanden.

lm Übrigen ist der Kläger der Auffassung, dass das Steuer-

privileg des halben Steuersatzes gemäß 55 34, 16 EStG auch

bei der zunächst beabsichtigen Sacheinlage zur Anwendung
gekommen wäre.

(Anträge...)

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil, soweit es

eine Verjährung des geltend gemachten Anspruchs annimmt.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung sei das Vermögen
des Klägers trotz der erfolgten Zahlung an die GmbH weiter-
hin mit der entstandenen Stammeinlageforderung belastet
gewesen. Die GmbH bzw. deren Geschäftsführer sei gesetz-

lich verpflichtet gewesen, die nicht erfüllte Einlageschuld

einzufordern. Jegliche Abschwächung der Einlageverpflich-
tung sei unzulässig. Zudem habe der Kläger nach wie vor
den behaupteten Schaden nicht hinreichend dargelegt. Der

Kläger habe einen Anspruch auf Herausgabe der im Übrigen
werthaltigen Patente gehabt. Diese seien mit seiner Zustim-
mung unter Wert veräußert worden. $ 32 a GmbHG hätte

Honoraranspruch des Rechtsanwalts

r Aufrechnung mit Fremdgeldern
r Pflicht zur Kostenschonung
r Hinweispflichten
r Ein Auftrag, mehrere Angelegenheiten
. Verjährung
(OLG Düsseldorf , tJrt. v. 7 6.6.2009 - l-24 U 169/08)

teitsätze:
1 . Der Rechtsanwalt ist nicht gehindert, sich durch
Aufrechnung mit Honoraransprüchen aus nicht zweck-
gebundenen Fremdgeldern zu befriedigen.

2. Zur Umrechnung von Reichs- und Goldmarkforde-
rungen in Euro.

3. Der Gegenstandswert der Löschung von nicht mehr
valutierten Grundpfandrechten ist mit 20% des Nomi-
nalwerts anzusetzen.

4. Zur ordnungsgemäßen Beratung des Mandanten
gehört der Hinweis des Rechtsanwalts auf geringere

notarielle Gebühren, wenn er den Mandanten in der

,,notariellen" Angelegenheit nicht sonst anwaltlich zu

vertreten hat.

5. Die Verjährung des anwaltlichen Gebührenanspruchs
aus einer Tätigkeit in einem Teilungsversteigerungs-
verfahren beginnt mit der Hinterlegung des Versteige-
rungserlöses durch das Versteigerungsgericht.

6. Zur Vergleichsrechnung nach $ 13 Abs. 3 BRAGO

a.E. (: 5 15 Abs. 3 RVG). r

Aus den Gründen:

L Die Klägerin begehrt von dem Beklagten mit der Klage

zum einen die weitergehende Auszahlung eines zu ihren

Gunsten von dem Beklagten eingezogenen Versteigerungs-
erlöses, den der Beklagte teilweise mit Honoraransprüchen
verrechnete, zum anderen die Rückzahlung von gezahltem

Anwaltshonorar. Der Beklagte rechnet hilfswelse mit weiter-
gehenden Anwaltshonoraransprüchen auf und verfolgt
diese auch mit der Hilfswiderklage.

Die Klägerin, ihre Schwester und die gemeinsame Mutter
waren in ungeteilter Erbengemeinschaft nach ihrem Vater
bzw. Ehemann Eigentümer zu 112 des Grundstücks C.-Str. ...
Die Mutter übertrug ihr Alleineigentum an dem anderen 1/2-

Anteil zu Lebzeiten auf die Klägerin; diese wurde nach deren

Versterben Alleinerbin. Die Klägerin beauftragte im Jahr

1998 den bis zum 31 .12.1999 in der Sozletät des Beklagten

tätigen Rechtsanwalt H. mit der Einleitung des Teilungs-

versteigerungsverfahrens hinsichtlich des 1/2-Anteils der

Erbengemeinschaft und zahlte auf die Vorschussanforderung
vom 19.6.1 998 am 29.6.1998 1 .1 60 DM : 593,1 0 EUR.

Unter dem 10.1 1 .1999 wurden der Klägerin für die Wahr-
nehmung von zwei Versteigerungsterminen,,gemäß
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Vereinbarung" 3.549,60 DM = 1.814,88 EUR in Rechnung
gestellt, die diese am 26.1.2000 zahlte. Die entsprechende
Gebührenvereinbarung vom 26.8.1999 wurde zu einem

späteren Zeitpunkt unterzeichnet. Die Klägerin ersteigerte
den 1/2-Anteil der Erbengemeinschaft unter Übernahme
zweier nicht mehr valutierender Grundschulden über 4.000
Goldmark und 1 1 .500 Reichsmark zum Bargebot von

32.500 DM. Der Beklagte sollte die Löschungsbewilligungen
einholen, wurde insoweit tätig und stellte hierfür unter dem

27.1.2003 Rechtsanwaltshonorar von 820,92 EUR in Rech-

nung. Diesen Betrag behielt er von dem von ihm eingezoge-

nen Versteigerungserlös ein. Der an die Klägerin und deren

Schwester auszukehrende Versteigerungserlös betrug ins-
gesamt 26.671,80 DM = 13.637,08 EUR und stand jedem

zu 1f2 zu.

lm Rahmen der Korrespondenz über die Erbauseinanderset-

zung machte die Klägerin über ihre Rechtsanwälte verschie-

dene Ansprüche gegen ihre Schwester geltend, während
diese sich auf Pflichtteilsansprüche berlef. Die Klägerin und

ihre Schwester einigten sich mit Hilfe ihrer Rechtsanwälte

darauf, dass die Klägerin vom Versteigerungserlös 8.300 EUR

erhielt und ihre Schwester den Restbetrag. Die Hinter-
legungsstelle zahlte dlese Beträge am 6.3.2003 aus. Auf der

Grundlage eines Gegenstandswerts von 13.637,05 EUR

wurden der Klägerin von dem Beklagten unter dem
27 .1 .2003 f ür die Angelegenheit ,,Auseinandersetzung
Erbengemeinschaft" weitere 2.352,60 EUR in Rechnung
gestellt. Auch dieser Betrag wurde vom Versteigerungserlös
einbehalten.

Der Beklagte hat diese Rechnung durch eine neue Rechnung

vom 3.8.2004 über einen Betrag von 5.487,64 EUR ersetzt,

die nach Abzug der Forderung von 2.352,60 EUR aus der
Rechnung vom 27 .1.2003 und weiterer Guthaben mit einer
Forderung von noch 2.528,37 EUR schließt. Er behielt einen

weiteren Betrag von 303,44 EUR vom Versteigerungserlös
ein, der der Klägerin ebenfalls unter dem 27 .1 .2003 für die

Angelegenheit,,Beratung Schadenersatz bzgl. überlassener

lnstandhaltung" in Rechnung gestellt wurde. Eine weitere
Rechnung vom 1 1.3.2003 verhält sich über die Kosten eines

in zwei lnstanzen geführten Rechtsstreits der Klägerin gegen

deren Schwester. Sle schließt nach Abzug von Vorauszah-

lungen, Erstattungen, von der Gegenseite gezahlter Kosten

und Verrechnungen mit einem Guthaben der Klägerin von

123,53 EUR. das von der Summe der anderen Rechnungen

in Abzug gebracht wurde, bevor diese vom Versteigerungs-
erlös einbehalten wurde.

Mit der Klage hat die Klägerin von dem Beklagten die Aus-
zahlung weiteren Versteigerungserlöses in Höhe von 820,92
EUR, Rückzahlung gezahlten Honorars von '1 .8'1 4,83 EUR

(Umrechnungsbetrag von 3.549,60 DM = 1.814,88 EUR)

sowie Auszahlung weiteren Versteigerungserlöses von

2.352,60 EUR und 303,44 EUR und Erstattung eines Gut-
habens von 1.291,1 1 EUR aus der Rechnung vom I 1 .3.2003
verlangt, insgesamt 6.582,90 EUR. Dazu hat sie geltend
gemacht: Der Beklagte sei nicht berechtigt gewesen, für
die Einholung der Löschungsbewilligungen Rechtsanwalts-

honorar zu berechnen. Er sei als Notar tätig geworden oder

I

l.
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habe jedenfalls darauf hinweisen müssen, dass er als Notar
kostengünstiger tätig werden könne. Zudem sei der Gegen-
standswert falsch berechnet. Der Beklagte sei zur Rück-

zahlung des Anwaltshonorars von 1 .814,83 EUR verpf lichtet,
weil die Klägerin erst nach Zahlung gebeten worden sei, die
Honorarvereinbarung zu unterschreiben; sie sei insoweit
auch nicht aufgeklärt worden. Von einem freiwilligen Ver-
halten könne keine Rede sein.

Der Beklagte habe für die ,,Auseinandersetzung Erben-
gemeinschaft" auch kein Honorar von 2.352,60 EUR berech-
nen und mit dem Versteigerungserlös verrechnen dürfen.
Gegenstandswert und Gebühren seien falsch berechnet. Ein

Mandat für die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die
Schwester sei nicht erteilt worden. Gegenüber der neuen
Rechnung vom 3.8.2004 beruft sich die Klägerin zudem auf
Verjährung. Auch der Rechnungsbetrag von 303,44 EUR sei

unberechtigt elnbehalten worden. Es sei nicht nachvollzleh-
bar, wofür diese Gebühren berechnet worden seien. Zudem
sei auch dieser Anspruch verjährt. Aus der Rechnung vom
11.3.2003 sei der Klägerin ein Guthaben von 1.291,11 EUR

zu erstatten. Es seien falsche Gegenstandswerte zugrunde
gelegt worden. Der Beklagte habe nicht darauf hingewiesen,
dass die Berufungssumme nicht erreicht sei, und könne
^l^-l^^ll^ J...- ^l:^ n^.-..1...^,.-:.-,L----t,-..-- 

- -l--.1-.--.- -.-la-.--luc)t rdtu tul ute DctutungsIt5tdtrz Kcilte \]euuIteil getteilu
machen. Zudem habe die Klägerin die Kosten der Unter-
bevollmächtigten bereits unmittelbar an diese gezahlt. Auch
wegen dieser Rechnung beruft sich die Klägerin auf Ver-
jährung.

(Anträge...)

Der Beklagte hat geltend gemacht: Er sel bel der Einholung
der Löschungsbewilligungen als Rechtsanwalt beauftragt
worden und tätig gewesen und sei an notarieller Tätigkeit
auch durch die Vorbefassung von Rechtsanwalt H. gehindert
gewesen. Die Klägerin könne die auf die Rechnung vom
10.11.1999 gezahlten 3.549,60 DM : 1.814,88 EUR schon
deshalb nicht zurückfordern, weil sie freiwillig und vorbehalt-
los geleistet habe. Die jetzige Rechnung vom 3.8.2004
(früher 27.1.2003) sei richtig. Tatsächlich seien die nunmehr
angenommenen Gegenstandswerte zugrunde zu legen, weil
eine Gesamtbereinigung aller von der Klägerin und deren
Schwester im Rahmen der Erbauseinandersetzung geltend
gemachten Ansprüche erzielt worden sei. Gegenstand der
Rechnung über 303,44 EUR sei dle von der Klägerin in
Auftrag gegebene Prüfung von Ansprüchen gegen deren
Schwester auf Schadenersatz wegen Unterlassens notwen-
diger Reparatur- und lnstandsetzungsarbeiten gewesen.

Auch die Rechnung vom 1 1.3.2003 sei letztlich richtig. Die

Kosten der Unterbevollmächtigten zweiter lnstanz seien

allerdings irrtümlich in die Rechnung aufgenommen worden.
Von der Begleichung der Kosten der Unterbevollmächtigten
erster lnstanz durch die Klägerin wisse er nichts. Er habe
die entsprechende Rechnung vom 20.2.2001 vielmehr am
5.4.200 1 selbst bezahlt.

Der Beklagte hat mit weitergehenden Anspruchen aus der
Rechnung vom 3.8.2004 in Höhe von2.528,37 EUR die
Hilfsaufrechnung erklärt.

Mit der Widerklage hat der Beklagte zunächst den Rest-

betrag aus der Rechnung vom 3.8.2004 von 2.528,37 EUR

begehrt. Mit Schriftsatzvom 29.6.2006 hat er die Wider-
klage in Höhe des von der Klägerin gezahlten Vorschusses
von 1.1 60 DM = 593,10 EUR zurückgenommen.

Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Einholung von
Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf .

Mit Urteil vom 1.8.2008 hat das Landgericht unter teilweiser
Abweisung von Klage und Widerklage den Beklagten ver-
urteilt,(...)

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausge-
führt, der Beklagte habe aus der Rechnung vom 2-/ .1 .2003
über 820,92 EUR nur einen Anspruch in Höhe von79,75
EUR gehabt, weil der Gegenstandswert nur 792,50 EUR

betragen habe und nur eine 7,5/1 O-Gebühr habe angesetzt
werden dürfen. ln Höhe der Differenz von741, 17 EUR sei

die Klage daher begründet. Soweit die Klägerin die Rech-

nungvom 10.11.1999 über3.549,60 DM = 1.814,88 EUR

bezahlt habe, könne sie 593,10 EUR zurückfordern, weil
ihre Vorschusszahlung von 1 .160 DN4 = 593,10 EUR auf
,l:--- 

^ure5e AngeregeilnerL dilzurec|ilell 5et. AUs uet necilIlun9
vom 3.8.2004 (fruher 27.1 .2003) habe der Beklagte nur
2.515,17 EUR verlangen dürfen, weil insgesamt, also auch
für die Erbauseinandersetzung, ein Gegenstandswert von
13.637,05 EUR zugrunde zu legen sei und die Gebühr fur
das Teilungsversteigerungsverfahren schon von der Gebüh-
renvereinbarung umfasst sei.

Über den mit dem Versteigerungserlös verrechneten Betrag
von 2.352,60 EUR hinaus, also in Höhe von 162,57 EUR, sei

daher die Widerklage begründet. Die Klägerin habe darüber
hinaus elnen Anspruch auf Zahlung von 303,44 EUR. Die

der Rechnung zugrunde liegende Prüfung von Schaden-
ersatzansprüchen sei bereits Gegenstand der Rechnung
vom 3.8.2004 (früher 27 .1 .2003). Aus der Rechnung vom
1 1.3.2003 ergebe sich nach Abzug der geleisteten Zahlun-
gen und erfolgten Erstattungen ein Guthaben der Klägerin
von 1 .04 1.59 EUR, das diese ebenfalls verlangen könne. Es

sei sowohl für die erste wie auch für die zweite lnstanz von
niedrigeren Gegenstandswerten auszugehen.

Gegen dieses Urteil richten sich die Berufungen beider
Parteien.(...)

ll. Die zulässigen Berufungen beider Parteien haben in der
Sache teilweise Erfolg. Die Klage ist infolge der Hilfsaufrech-
nung ledigllch in Höhe von 599,84 EUR begründet. Über
dle Hilfswiderklage war nicht mehr zu entscheiden.

1. Zur Klage
a) Anspruch auf Auskehr welteren Versteigerungserlöses:
Der in Höhe von insgesamt 3.353,43 EUR nicht erfüllte An-
spruch der Klägerin gegen den Beklagten auf Auszahlung
des auf sie entfallenden Versteigerungserlöses von 8.300
EUR aus 55 667, 675,61 1 BGB bestand zunächst in rest-
licher Höhe von 1.014,85 EUR.

Belehrungspflichten durch ein an den Mandanten durch ein-
fachen Brief abgeschicktes Schreiben nachgekommen zu sein,
dessen Zugang der Mandant bestreitet. Der vom Mandanten
zu führende Beweis umfasst dabei sowohl die Nichtexistenz
einer substantiiert dargelegten Belehrung als auch deren
Fehlerhaftigkeil(OLG Hamm,IJrt. v.9.3.1999 - 28 U 14/95,
NRWE Rz. 25 ff; OLG Karlsruhe, Urt. v. 2.1 1 .1978 - 12 U
1 15/77, AnwBl 1979, 64, 65; Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rz. 664 f). Dabei ist zu beachten, dass es jedenfalls

im Regelfall nicht pflichtwidrig ist, wenn der Anwalt Beleh-
rungen enthaltende Schreiben mit einfachem Brief an den
Mandanten oder seinen Beauftragten sendet. Diese Form der
Übermittlung entspricht der täglichen, bewährten Praxis im
Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant und ist grundsätz-
lich zuverlässig (vgl. OLG Hamm, a.a.O., Rz. 33 m.w.N.).

Zudem könnte es das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt
und Mandant beeinträchtigen, wenn der Anwalt immer be-
strebt sein müsste, sich im Hinblick auf mögliche Regress-
prozesse für erteilte Informationen eine Beweisunterlage zu

beschaffen, also bei einer mündlichen Belehrung etwa in
der Anfertigung eines von den Beteiligten unterzeichneten
Protokolls oder bei einer schriftlichen Aufklärung durch Ver-
anlassung einer förmlichen Zustellung. Gerade dieses wird
derrr Anwaii aber nichi abveriangi (OLG äamm, a.a.O., xz.

34; OLG Karlsruhe, a.a.O.). Auch gebieten hier weder die
Umstände des Einzelfalls noch der Inhalt der Belehrung eine
andere Übermittlungsform als ein einfaches Schreiben. Die

vorangegangene und auch die nachfolgende schriftliche Kor-
respondenz verliefen ungestört. Anhaltspunkte dafur, dass

die Belehrung den Kläger nicht erreichen würde, waren für
die Beklagten nicht ersichtlich.

Versendet der Anwalt jedoch eine Belehrung durch ein-
fachen Brief, so gehört es zu einem substantiierten Vor-
bringen des Anwalts, das Datum und den lnhalt sowie die
Absendung des Schreibens darzulegen. Mit dem Absendungs-
vorgang werden im Regelfall Büroangestellte des Anwalts
beschäftigt sein. Diese Personen muss der Anwalt im Rah-

men seiner Substantiierungspflichten auf Verlangen des

Mandanten benennen, damit diese dem Mandanten für
seine Behauptung der nicht erfolgten Belehrung als Zeugen
zur Verfügung stehen. Auch können hinsichtlich des Zu-
gangs, der notwendig im Bereich des Mandanten oder seines
Beauftragten stattfindet, Zeugen zur Verfügung stehen, die
für den unter Berücksichtigung üblicher Postlaufzeiten in
Betracht kommenden Zeitraum bestätigen können, dass das

Schriftstück den Empfänger nicht erreicht hat (vgl. OLG
Hamm, a.a.O., Rz. 27; Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O.,
Rz. 664).

Hier haben die Beklagten dargelegt, dass das Schreiben vom
11.9.2004, das den Hinweis darauf enthält, dass die Forde-
rung des Klägers möglicherweise mit Ablauf des 31 .'l 2.2004
verjährt, am 11.9.2004 - und nicht etwa nachträglich -
erstellt und am übernächsten Tage abgesandt wurde. Als
Beweis dafür haben die nicht beweisbelasteten Beklagten
zwei ihrer Kanzleimitarbeiter benannt. Außerdem ist von den
Beklagten ebenfalls unter Beweisantritt vorgetragen worden,
dass bei der Beklagten die hier in Rede stehende Verjährungs-

Glaktuell Nr.2/März 2010 61

frist zum Ende des Jahres 2004 notiert worden ist. Dieses
Vorbringen entspricht den eingangs genannten Voraus-
setzungen, die die Rechtsprechung an die Substantiierungs-
pflicht des Anwalts stellt. Trotz dieser detaillierten Angaben
unter Benennung der Mitarbeiter, die die betreffenden
Arbeitsschritte vorgenommen haben sollen, hat der Kläger
kelne Beweismittel dafür benannt, dass das Schreiben nicht
abgesandt oder verspätet erstellt wurde oder ihn nicht
erreicht hat. Er ist insoweit beweisfällig geblieben.

Entgegen der Ansicht des Klägers existiert auch kein ..um-
gekehrter" Anscheinsbeweis dahingehend, dass von einem
tatsächlich unvernünftigen Verhalten des Mandanten auf eine
tatsächlich von dem Anwalt unterlassene Beratung und
Belehrung rückgeschlossen wird (vgl. dazu Borgmann/Jungk/
Grams, a.a.O., Kap. lX. Rz. 11 f; Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rz. 666 m.w.N.).

Zwar ist beim Anscheinsbeweis grundsätzlich sowohl der
Schluss von einer bestimmten Ursache auf eine bestimmte
Wirkung als auch umgekehrt der Schluss von einer bestimm-
ten Wirkung auf eine bestimmte Ursache erlaubt, wenn die
Kausalverknüpfung nach der Lebenserfahrung auf einem
typischen, von den Besonderheiten des Einzelfalls unabhän-
gigen Geschehensaoiauf beruht. IVtag nach cier Lebens-
erfahrung im Allgemeinen auch eine deutlich überwiegende
Wahrscheinlichkeit für ein beratungsgemäßes Verhalten
des Mandanten sprechen, so ist aber im Einzelfall ein un-
vernünftiges Verhalten keineswegs so unwahrscheinlich, dass
es ohne beachtliche Zweifel nur auf einer falschen Beratung
des Anwalts berufen kann. Es muss deshalb bei dem Grund-
satz verbleiben, dass die reale Verknüpfung einer individu-
ellen Beratung und Belehrung eines Anwalts mit der indivi-
duellen Reaktion des Mandanten nicht auf dem Wege des
Anschei nsbeweises erfolgen kann (Ri nsch e/Fa h rendo rf/
Terbille, a.a.O., m.w. N.).

Das gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als sich eine nicht
erfolgte Reaktion des Klägers auf das Schreiben vom
11 .9.2004 damit erklären ließe, dass er zu dem Zeitpunkt
immer noch versuchte, eine einvernehmliche Lösung mit
seinem ehemaligen Lebensgefährten zu erreichen. Das ist
zumindest nicht lebensfern, da das Hoffen auf elne einver-
nehmliche Lösung das gesamte Mandatsverhältnis bezüg-
lich dleser (zweiten) Darlehensforderung prägt. Aus diesem
Grund wurde beispielsweise auch der bereits unter dem
21 .2.2003 von den Beklagten erstellte Klageentwurf, trotz
diverser Anfragen der Beklagten an den Kläger, ob die Klage
erhoben werden soll, nicht bei Gericht eingereicht.

Da der Kläger den Beweis schon nicht erbracht hat, dass er
von den Beklagten nicht durch Schreiben vom 1 1 .9.2004
auf die drohende Verjährung hingewiesen worden ist, war
eine Prüfung, ob die entsprechende Belehrung ln den Tele-
fongesprächen am 30./3 1 .12.2004 erfolgte, nicht mehr
erforderlich. .

Anmerkung:
rechtskräftig durch Nichtannahmebeschluss des BGH vom
19.3.2009 - lX ZR 96/08 t
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Der Kläger gewährte seinem damaligen Lebensgefährten im

Jahr '1999 ein Darlehen über 22.000 DM. Am 24.2.2001
schloss der Kläger eine weitere schriftliche Darlehensverein-

barung mit seinem Lebensgefährten über einen Betrag von

48.500 DM. Nachdem es hinsichtlich dieser Vereinbarungen

zu Unstimmigkeiten gekommen war, beauftragte der Kläger

die Beklagten mit der Durchsetzung seiner Forderungen.

Es sollte zunächst ein Betrag in Höhe von 1 1.248,42 EUR

(: 22.000 DM) aus dem ersten Darlehensvertrag geltend

gemacht werden und sodann die Forderung aus der zweiten

Vereinbarung verfolgt werden. Das Landgericht gab der

Klage hinsichtlich des ersten Darlehens mit Urteil vom

14.5.2003 in voller Höhe statt.

Die Beklagten fertigten unter dem 21 .2.2003 einen weiteren

Klageentwurf betreffend die zweite Darlehensforderung

und übersandten diesen dem Kläger. Der Kläger teilte jedoch

mit, dass im Hinblick auf eine vom Kläger angestrebte ein-

vernehmliche Lösung mit der Klageerhebung zunächst ab-

gewartet werden solle. ln der Folgezeit kam es zu diversen

Anfragen seitens der Beklagten hinsichtlich des weiteren

Betreibens des Verfahrens, u.a. mlt Schreiben vom 15.1 1.

und 28.1 2.2004. Der Kläger wollte jedoch mit der Klage-

erhebung weiter abwarten. Am 23.12.2005 stellten die

Beklagten schließlich auf Weisung des Klägers einen Mahn-

antrag. Gegen den daraufhin erlassenen Mahnbescheid legte

der ehemalige Lebensgefährie des Klägers Widerspruch ein.

lm streitigen Verfahren wies das Landgericht die Klage

wegen Verjährung etwaiger Ansprüche mit inzwischen

rechtskräftigem Urteil vom 17.3.2007 zurÜck.

Der Kläger hat behauptet, dass er von den Beklagten zu

keinem Zeitpunkt darauf hingewiesen worden sei, dass die

Forderungen aus dem zweiten Darlehen mit Ablauf des

31 .12.2004 verjähren könnten. lnsbesondere habe er das

auf den 11.9.2004 datierte Schreiben, mit welchem die

Beklagten auf die mögliche Verjährung der Forderung hin-

gewiesen haben wollen, nie erhalten. Der Kläger hat be-

hauptet, dass dieses Schreiben nachträglich verfasst worden
sei. Da die Forderung gegen seinen ehemaligen Lebens-

gefährten begründet gewesen sei, stünde ihm, dem Kläger,

ein Schadenersatzanspruch in Höhe des insoweit geltend

gemachten Klagebetrages (Darlehensforderung zzgl. kapita-

lisierter Zinsen) zu.

Die Beklagten haben unter Beweisantritt behauptet, dass sie

den Kläger mit Schreiben vom 11 .9.2004 auf die drohende

Verjährung hingewiesen haben. Dieses Schreiben sei auch

abgesandt und nicht nachträglich geschrieben worden. Da-

rüber hinaus habe der zuständige Sachbearbeiter der Beklag-

ten selbst mit dem Kläger am 30.12. und 31 .12.2004 telefo-

niert und diesen auf die drohende Verjährung aufmerksam
gemacht. Der Kläger habe jedoch erklärt, dass er ein Klage-

verfahren nicht einleiten wolle, da er die Angelegenhelt mit
seinem ehemaligen Lebensgefährten einvernehmlich regeln

wolle.

Mit Urtell vom 11 .7.2008 hat das Landgericht die Klage ab-

gewlesen. Die Berufung des Klägers hatte kelnen Erfolg. I

Aus den Gründen:

Die statthafte ($ 511 Abs. 1 ZPO)und auch im Übrigen
zulässige (55 51 1 Abs. 2, 517,519,520zPO) Berufung des

Klägers ist nicht begründet.

Dem Kläger steht ein Anspruch auf Schadenersatz wegen
anwaltlicher Pflichtverletzung weder aus $ 280 Abs. 1 BGB

noch aus anderen Rechtsgrundlagen zu, denn er hat den

Nachweis nicht erbracht, dass die Beklagten ihn nicht darauf

hingewiesen haben, dass die von ihm gegen seinen ehe-

maligen Lebenspartner behaupteten Ansprüche mit Ablauf
des 31 .1 2.2004 verjähren könnten.

Der Kläger trägt die Beweislast für seine Behauptung, dass

er von den Beklagten nicht auf die drohende Verjährung
hingewiesen worden ist. Der BGH geht in ständiger Recht-

sprechung davon aus, dass derjenige, der einen zur umfas-

senden Belehrung und Aufklärung verpflichteten Rechts-

anwalt auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch nimmt,
weil dieser seine Pflichten nicht gehörig erfüllt habe, für
dieses Unterlassen die Beweislast trägt, auch wenn ihm
damlt der Beweis einer negativen Tatsache aufgebürdet
werde (BGH, tJrt. v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86, MDR 1987, 666
: NJW 1987, 1322, 1323 m.w.N.). Bel dem Beweis negativer
Tatsachen - hier Unterlassung eines Hinwelses auf den

drohenden Ablauf der Verjährungsfrist - ändert sich an den

allgemeinen Beweisregeln nichts. Auch der Charakter der

Rechtsbeziehungen zwischen dem Mandanten und dem

Anwalt als Vertrauensverhältnis verlangt keine Umkehr der

Beweislast (BGH, a.a.O.; Borgmann/Jungk/Grams, Anwalts-
haftung 4. Aufl. 2005, Kap. lX. Rz. 14 ff; Vollkommer/
Heinemann, Anwaltshaftungsrecht 2. Aufl. 2003, Rz. 674).

Die Schwierigkeit dieses sog. Negativbeweises ist vielmehr

dadurch zu beheben, dass die andere Partei nach Lage des

Falles die Behauptung substantiiert bestreiten und diejenige
Partei, welche die Beweislast trägt, die Unrichtigkeit der
Gegendarstellung beweisen muss (vgl. BGH, a.a.O., m.w.N.).
Dabei werden die Anforderungen an die Substantiierungs-
pflicht des wegen unzureichender oder unrichtiger Beleh-

rung in Anspruch genommenen Rechtsanwalts durch die

Umstände des Einzelfalls bestimmt. Der Rechtsanwalt kann

sich nicht damit begnügen, eine Pflichtverletzung zu bestrei-
ten oder ganz allgemein zu behaupten, er habe den Mandan'

ten ausreichend unterrichtet. Vielmehr muss er im Einzelnen

schildern, wann und auf welche Art und Weise er den Mandan'

ten belehrt hat, insbesondere konkrete Angaben darüber
machen, welche Belehrungen und Ratschläge er erteilt und

wie darauf der Mandant reagiert hal (vgl. BGH, a.a.O.,

m.w. N. ; Ri n sch e/ F a h re nd o rffTe rbi I I e, D i e H a I t u n g d es

Rechtsanwalts 7. Aufl. 2005, Rz. 656 ff; vollkommer/
Heinemann, a.a.O., Rz. 676 f).

Hier behaupten die Beklagten, den Kläger bereits durch

Schreiben vom 11.9.2004 auf die Verjährungsproblematik
hingewiesen zu haben, das der Kläger nicht bekommen
haben will. Dieser Sachverhalt fuhrt nicht zu einer Anderung
der Beweislast, denn die Beweislast fur ein Unterlassen
gebotener Anwaltsbelehrung trifft den Mandanten auch

dann, wenn der Rechtsanwalt substantiiert vorträgt, seinen

lm Übrigen ist er gemäß 5 389 BGB durch Aufrechnung mit
Honorarforderungen der Anwaltssozietät erloschen. Diese

durfte den Anspruch mit Honorarforderungen in Höhe von

14,61 EUR aus der Rechnung vom27.1.2003 über 820,92
EUR, in Höhe von 2.352,60 EUR aus der Rechnung vom

3.8.2004 (fruher 27.1.2003) und in Höhe von 94,90 EUR

aus der weiteren Rechnung vom 27.1.2003, insgesamt in
Höhe von 2.462,11 EUR, reduziert um ein Guthaben von

123,53 EUR aus der Rechnung vom 1 1.3.2003 auf 2.338,58
EUR, verrechnen.

aa) Die Klägerin ist grundsätzlich berechtigt, die Auszahlung
des weiteren Versteigerungserlöses allein von dem Beklagten

zu verlangen. Eine Anwaltssozietät ist eine Gesellschaft

bürgerlichen Rechts i.S.d. der 55 705 lI BGB (vgl. BGH, NJW
1996, 2859). Für Forderungen des Gläubigers einer GbR

haftet der einzelne Gesellschafter persönlich, unbeschränkt,

unmittelbar, primär und auf die gesamte Leistung in Anleh-

nung an die akzessorische Haftung des oHG-Gesellschafters

aus 5'128 HGB (vgl. Palandt/Sprau, BGB 68. Aufl., $ 714
Rdnr. 11 ff m.w.N.).

bb) Die Verrechnung des Anspruchs auf Auszahlung des

Versteigerungserlöses mit Honoraransprüchen der Anwalts-
sozietät ist gemäß 5 387 BGB zulässig. Der Rechtsanwalt ist

grundsätzlich nicht gehindert, sich durch Aufrechnung mit
Honoraransprüchen aus nicht zweckgebundenen Fremd-

geldern zu befriedigen (vgl. BGH, NJW 2007, 2640; WM
2003, 92; Senat, MDR 2009, 535; OLG Brandenburg, Urt.

v. 8.5.2007 - 1 1 U 68/05, zitiert nach juris). Zwar darf ein

fremdnütziger Treuhänder nach ständiger Rechtsprechung
gegen den Herausgabeanspruch des Treugebers aus $! 667,

675 BGB regelmäßig nicht mit Gegenforderungen aufrech-
nen, die ihren Grund nicht in dem Treuhandvertrag haben.

Diese Grundsätze gelten auch für Rechtsanwälte hinsichtlich
der von ihnen als Treuhänder empfangenen Fremdgelder.

Der einem Rechtsanwalt erteilte Einziehungsauftrag begrün-
det aber nicht ohne Weiteres ein der Aufrechnung entgegen-
stehendes Treuhandverhältnis (vgl. BGH, WM 2003, 92).

Die Klägerin hat die Zulässigkeit der Aufrechnung als solche

auch nicht infrage gestellt.

cc) Rechnung vom 27,1.2003 über 820,92 EUR: Der Gebüh-
renanspruch für die Einholung der Löschungsbewilligungen
(Rechnung der Anwaltssozietät des Beklagten vom 27.1 .2003
über 820,92 EUR) war lediglich in Höhe von 14,61 EUR

gerechtfertigt. Er konnte daher nur in dieser Höhe mit dem
Anspruch auf Auszahlung des Versteigerungserlöses verrech-
net werden.

(1 ) Unstreitig sollte der Beklagte Löschungsbewilligungen
für die beiden Grundpfandrechte uber 4.000 Goldmark und
1 1.500 Reichsmark einholen. Er ist insowelt auch tätig ge-

worden.

Das Landgericht hat für den Gebührenanspruch im Ergebnis

zutreffend einen Gegenstandswert von 1.550 D\A:792,50
EUR zugrunde gelegt. Dieser errechnet sich allerdings wie
folgt: Richtigerweise waren die gesicherten Forderungen

nicht nach $ 16 UmstG (Drittes Gesetz zur Neuordnung des
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Geldwesens - Umstellungsgesetz vom 20.6.1 948, WiGBl,

Beilage tVr. 5, 5 73) im Verhältnis 10 Reichs- brzw. Goldmark
zu 1 DM, sondern nach den in der damaligen sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) geltenden Bestimmungen umzu-
rechnen. Für das maßgebliche Währungssiatut ist auf den

Schwerpunkt der grundpfandrechtlich gesicherten Forderung

abzustellen. Dieser liegt mangels anderer Anhaltspunkte am

Sitz des Grundpfandrechts, also in der SBZ (später DDR).

Demnach hatte nach Ziff. Vl Nr. 18 der Verordnung über die

Währungsreform in der SBZ vom 21 .6.1948 (abgedr. bei
Kohlmey/Dewey, Bankensystem und Geldumlauf in der DDR

1945-1955, S. 202 ff, bestätigt durch Nr. 7 des SMAD-
Befehls Nr. 111 vom 23.6.1948, abgedr. a.a.O., S. 193 ff)die
Umrechnung von Reichs- und Goldmark in Deutsche Mark

der Deutschen Notenbank im Verhältnis 1 zu 1 zu erfolgen.
Nach Art. 10 Abs. 5 i.V.m. Anlage 1 ArLT $ 1 Abs. 1 des

Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der DDR vom 18.5.1990 (BGBI ll 1990, 537) war dann
die Umrechnung im Verhältnis2zu 1 in DM durchzuführen
(vgl. BGH, NIW-RR 2006, 1091). Dies ergibt sich nunmehr

überdies aus $ 3 Abs. 1 AFRG (Gesetz zur Regelung be-

stim mter Altforderu n gen - Altforderu ngsregel ungsgesetz

vom 10.6.2005), wonach Renten-, Reichs- oder Goldmark
oder vergleichbare Währungsbezeichnungen im Verhältnis 2

zu 1 auf DM, umgestellt auf Euro, umzurechnen sind.

Danach war der Betrag von insgesamt 15.500 Reichs- bzw.
Goldmark auf 7.750 DM = 3.962,51 EUR umzustellen. Da

beide Grundpfandrechte unstreitig nicht mehr valutierten,
waren lediglich 20% des Nennbetrages als Gegenstandswert
anzusetzen, zumal weitergehende konkrete Nachteile für die

Klägerin aus der Eintragung dieser Grundpfandrechte nicht
vorgetragen sind (vgl. OLG Celle, MDR 2000, 1456; MDR

2005, 1196; OLG Nürnberg, MDR 2009, 217). Dies ergibl
einen Gegenstandswert von 1.550 Dl\A:792,50 EUR. Dass

bei nicht mehr valutierenden Grundpfandrechten für den

Gegenstandswert der Löschungsbewilligung nicht der

Nominalwert der gesicherten Forderung, sondern nur 20o/o

hlervon zugrunde gelegt werden, rechtfertigt sich aus der
Feststellung des Bundesverfassungsgerichls (NJW-RR 2000,

946), dass der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende
Justizgewährungsanspruch verletzt ist, wenn einer Partei

aufgrund einer gerichtlichen Streitwertfestsetzung Kosten

entstehen, die außer Verhältnis zu dem wirtschaftlichen
Wert des Verfahrensgegenstandes stehen. Dabei betraf die

Entscheidung auch konkret die am Nominalwert nicht mehr
valutierender Grundpfandrechte orientierte gerichtliche

Streitwertfestsetzung in einem Verfahren auf Erteilung von

Löschungsbewilligungen.

Dieser Gegenstandswert ist entgegen der Auffassung der
Klägerin nicht deshalb weiter zu reduzieren, weil hinsichtlich
des Grundpfandrechts über 1 1.500 Reichsmark nur noch

die Löschungsbewilligung von einem der vier berechtigten
Miterben einzuholen war, während die übrigen Löschungs-

bewilligungen bereits vorlagen. Denn das Fehlen der
Löschungsbewilligung eines von mehreren Berechtigten
steht der Löschung gleichermaßen entgegen wie das Fehlen

der Löschungsbewilligung des einzigen Berechtigten.

[/

I
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(2) Bei einer Abrechnung nach den Vorschriften der BRAGO

in der bis 30.6.2004 geltenden Fassung, die hier gemäß

5 61 RVG anwendbar ist, wäre daher folgender Gebühren-
anspruch gegeben gewesen:

hat das Regressgericht seiner Entscheidung den Sachverhalt
zugrunde zu legen, der dem Gericht des Vorverfahrens bei
pflichtgemäßem Verhalten des Rechtsanwalts unterbreitet
und von ihm aufgeklärt worden wäre (BGH v. 1 3.6.1996 -
txzR 233/95, BGHZ 133, 110 = BRAK 1996,267: MDR
1996, 1 186 = BRAK 1997,96 = FamRZ 1996, 1001, 7001 f,
BGH v. 16.6.2005 - IX ZR 27/04, BGH-Report 2005, 1 314
m. Anm. Mätzig: BRAK 2005, 230 m. Anm. Jungk = MDR
2005, 1319: NJW 2005,3071,3072;2000, 1263; BGH v.

2.7.1992 - lX ZR 256/91, MDR 1992, 1786 = FamRZ 1992,
1409 = NJW 1992,2694).

Die Feststellung, dass infolge der Pflichtverletzung ein
Schaden entstanden ist, gehört zur haftungsausfüllenden
Kausalität und hat nach ständiger Rechtsprechung des BGH
(BGHZ 4, 192, 196; 84, 244, 253; BGH v. 1 5.6.1993 - Xt ZR

1 1 1/92, MDR 1994, 830 = NJW 1993, 3073, 3076; 2000,
1 572, 7 573; NJW 2004, 1 521, 1 522; vgl. auch Zugehör/
Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rz. 992 m.w.N.; Zöller/Greger,
ZPO 27. Aufl., $ 287 Rz.3), der der Senat folgt (vgl. OLG
Düsseldorf v. 6.4.2005 - I-24 U 21 1/04, BRAK 2005, 1 10 m.
Anm. Jungk: OLG-Report Düsseldorf 2005, 734 ff; 2006,
741 f; 2007, 195 f), unter Heranziehung des g 287 Abs. 1

ZPO zu erfolgen.

Es ist somit zu ermitteln, ob eine überwiegende Wahrschein-
lichkeit dafur besteht. dass nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge oder den besonderen Umständen des Streitfalls mit für
den Kläger günstigeren Feststellungen zu rechnen gewesen
wäre (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB 68. Aufl., g 252 Rz. 5
m.w.N.). Daraus folgt im Gegenschluss, dass ein Schaden-
ersatzanspruch entfällt, wenn die schadenbegründende
Handlung überwiegend wahrscheinlich für den konkret
geltend gemachten Schaden nlcht ursächlich geworden ist
(vgl. OLG Düsseldorf, OLG-Report 2002, 376 = VersR 2003,
326; OLG Düsseldorf v. 22.2.2007 - I-24 LJ 133/06, FamRZ
2007, 1982 = BRAK 2007, 159 m. Anm. Jungk = MDR
2007, 988 = VersR 2008).

b) Unter Heranziehung dieser Grundsätze geht der Senat
davon aus, dass die Pflichtverletzung mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit nicht fur den geltend gemachten Scha-
den ursächlich geworden ist. Nach der gemäß 5287 ZPO

vorzunehmenden Würdigung des Sachstands geht der Senat
vielmehr davon aus, dass der Kläger den Vergleich auch ge-
schlossen hätte, wenn die Beklagten die Feststellungen des
Privatgutachters B. ordnungsgemäß in das Verfahren ein-
geführt hätten und das Familiengericht dann, wie es später
im Laufe des Berufungsverfahrens erfolgt ist, weitere Fest-
stellungen getroffen und die vom Sachverständigen D. er-
mittelten Werte (die ohnehin nur um knapp 3 % von denen
des Privatgutachters abweichen: 600.000 DM gemäß B.

zu 619.000 DM gemäß D.)zugrunde gelegt hätte.

Hierfür spricht schon der Umstand, dass der anwaltlich
beratene Kläger den Vergleich in Kenntnis einer Tatsachen-
grundlage geschlossen hat. die in etwa dem von ihm ,,ge-
wünschten" Endwert des Hauses entsprach. Diese Berech-
nungs- und Vergleichsgrundlage war dem Kläger somit
bekannt, als er sich mit dem Vergleich einverstanden erklär-
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te. Er hat sich bewusst und in Kenntnis des vom Familien-
senat ermittelten Verkehrswertes für 1999 von 619.000 EUR

mit einer Zahlung in einer Höhe einverstanden erklärt, die
uber dem von ihm zunächst erstrebten Rechtsschutzziel lag.

Maßgebend für dieses ,,Entgegenkommen" des Klägers war
der Umstand, dass sich die von ihm im Laufe des Verfahrens
geleistete Zahlung von 73.000 EUR günstig auf das von ihm
gleichfalls vor dem Familiensenat geführte Unterhaltsver-
fahren gegen seine frühere Ehefrau auswirkte. ln diesem
Verfahren war der Kläger vom Familiengericht zur Zahlung
von Geschiedenenunterhalt verurteilt worden. Die fruhere
Ehefrau machte indes geltend, sie sei bedurftig, weil der
Kläger die auf den Zugewinnausgleichsanspruch geleistete
Zahlung von 73.000 EUR nur unter Vorbehalt erbracht habe.
Daraufhin erklärte der Kläger mit Schriftsatz vom 10.8.2005,
diesen Vorbehalt nicht mehr aufrechtzuerhalten und die
Berufung nicht erweitern zu wollen. Diese Erklärung hatte
zur Folge (worauf der Kläger sich auch ausdrucklich berief),
dass sich seine frühere Ehefrau die Zinsen aus dem Kapital
unterhaltsmindemd anrechnen lassen musste. Dieser
Umstand, der mit der Pflichtverletzung der Beklagten in
keinem kausalen Zusammenhang stand, war wesentlicher
Beweggrund für den Kläger, den vom Familiensenat vor-
geschiagenen vergieich anzunehmen. (. . . ) r

Anwaltshaftung

r Unterlassene Belehrung
r Beweislast
r Schriftliche Belehrung
r Versendung als einfacher Brief
r Bestreiten des Zugangs
(OLG Bremen, Urt. v. 25.5.2008 - 3 U 31/05)

Leitsätze:
'1 . Nimmt der Mandant einen Rechtsanwalt wegen
behaupteter unterlassener Belehrung auf die drohende
Verjährung einer Forderung auf Leistung von Schaden-
ersatz in Anspruch, trägt der Mandant die Beweislast
für das Unterlassen der Belehrung, auch wenn ihm
damit der Beweis einer negativen Tatsache aufgebürdet
wird.

2. Diese Beweislast ändert sich nicht dadurch, dass der
Rechtsanwalt substantiiert vorträgt, seinen Belehrungs-
pflichten durch einen als einfachen Brief an den Man-
danten abgeschicktes Schreiben nachgekommen zu
sein, und der Mandant den Zugang dieses Briefes be-
streitet. r

Zum Sachverhalt:
Der Kläger macht gegen die beklagten Rechtsanwälte
Schadenersatz in Höhe von 34.387,80 EUR wegen behaup-
teter fehlerhafter Belehrung im Rahmen eines Anwalts-
vertrages geltend.

Gegenstandswert: 1.550,00 DM

G ebü hrentatbestand:

5/'l O-GebLihr, $ 147 Abs.2 KostO

Auslagen, $ 152 KostO-geschätzt
Zwischensumme

16% MWSt., $ 15'1 a KostO

Summe in DM

Summe in EUR

Betrag

10,00 DM

14,63 DM

24,63 Dl\l

3,94 DtV

28,57 DM
'14,6 1 EUR

Gegenstandswert: 'l .550,00 DM

Gebü h rentatbestand

7,5/1 0-Geschäftsgebühr, $ '1 '1 B Abs. 1 Nr

Pauschale, 5 26 BRAGO

Zwischensumme

16 % MWSI., $ 25 Abs. 2 BRAGO

Summe in DM

Summe in EUR

1 BRAGO

Betrag

97,50 DtV

14,63 DM

1 12,13 DM

17,94 Dt\/

130,07 DtV

66,50 EUR

Nach den nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführun-
gen des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf im
Gutachten vom 1.6.2006 und im Ergänzungsgutachten vom
12.10.2006 war der Ansatz einer durchschnittlichen 7 ,5/10-
Geschäftsgebühr gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO gerecht-
fertigt. Hiergegen hat die Klägerin auch keine durchgreifen-
den Einwendungen erhoben.

Der Beklagte, der zugleich Notar ist, ist bei der Einholung
der Löschungsbewilligungen auch als Rechtsanwalt tätig
^^,^,^.,1^^ n;^- ^-^il'+ -i-L ^.,- l^- \/^-*.,+,.^^ !^- c .1
vqvvvrusrr. yrEJ srvrut )tLt I ouJ ugt vgt I I tutuIg UEJ 3 za

Abs. 2 Satz 2 BNotO. Die Voraussetzungen des ! 24 Abs. 2
Satz 1 BNotO, unter denen ein Notar, der zugleich Rechts-

anwalt ist, im Zweifel als Notar tätig geworden ist, liegen
nicht vor, da der Beklagte unstreitig nicht den Auftrag hatte,
einen Löschungsantrag der Klägerin zu beurkunden oder
einen Löschungsantrag beim Grundbuchamt zu stellen (vgl.

Hartmann, Kostengesetze 38. Aufl., $ 147 KostO Rdnr. 15).

Die Vermutung des $ 24 Abs. 2 SaIz 2 BNotO ist auch nicht
deswegen widerlegt, weil der Beklagte das Schreiben an das

Amtsgericht S. vom 27.3.2000 als Notar unterschrieben hat.
Dass es sich hierbei um ein Versehen der Schreibkraft han-
delte, ergibt sich schon aus der Formulierung des Eingangs-
satzes, dass der Beklagte ,,die Interessen" der Klägerin

,,vertrete", aber auch aus dem weiteren Schreiben in dieser
Angelegenheit an die Volksbank S. vom 18.4.2000, das der
Beklagte als Rechtsanwalt verfasst hat.

(3) Der Beklagte war allerdings verpflichtet, die Klägerin
darauf hinzuweisen, dass es für diese kostengünstiger sei,

einen Notar mit der Einholung der Löschungsbewilligungen
zu beauftragen.

Es ist zu vermuten, dass sich die Klägerin dann aufklärungs-
gerecht verhalten hätte und dass sie nicht den Beklagten
bzw. dessen Sozietät als Rechtsanwalt hiermit beauftragt
hätte, sondern entweder den Beklagten in seiner Eigenschaft
als Notar oder einen anderen Notar. Daraus ergibt sich ein

Schadenersatzanspruch der Klägerin aus $ 280 Abs. 1 BGB,

der im Ergebnis dazu führt, dass der Beklagte bzw. seine
Sozietät nur diejenigen Gebühren geltend machen und mit
dem Anspruch auf Auszahlung des Versteigerungserlöses
verrechnen durfte, die angefallen wären, wenn ein Notar
tätig geworden wäre.

Mangels Vollzugstätigkeit i.S.v. $ 146 KostO hätte ein Notar
lediglich Anspruch auf eine 5/10-Gebühr gemäß $ 147
Abs. 2 KostO gehabt (vgl. BGH, NJW 2007, 3212; LG Arns-
berg, Beschl. v. 15.1.2004 - 2 T 68/03, zitiert nach juris;
Hartmann, a.a.O., $ 146 KostO Rdnr. 19). Die notariellen
Nebenkosten schätzt der Senat gemäß 5 287 ZPO auf diesel-
be Höhe wie die vom Rechtsanwalt abrechenbare Pauschale.

Der Beklagte war auch verpflichtet, hierauf hinzuweisen.
Allerdings muss der Rechtsanwalt auf die durch einen Ver-
tragsschluss kraft Gesetzes entstehenden Anwaltsgebühren
regelmäßig nicht ungefragt hinweisen, weil kein Mandant ein
unentgeltliches Tätigwerden des Fachberaters erwarten darf
und dessen gesetzliche Gebühren allgemein zu erfahren
sind. Er muss den Mandanten aber dann aufklären, wenn die
.,^^ f, i^-^-^ ---4--L4^ h^ -Lr-----t-l----- ---l-^--l^ - -- - - -r--L - -L - tLvur r urcjcrrr er)rrgurE nclilt5vcltutguilg ctn€nnudl wlltscttdtt-
lich unvernünftig ist, well das zu erreichende Ziel in keinem
angemessenen Verhältnis zu den anfallenden Kosten steht.

Unter diesem Gesichtspunkt ist der Rechtsanwalt regelmäßig
zu dem Hinweis verpflichtet, dass die ihm aufgetragenen
Urkundsentwürfe der notariellen Beurkundung bedürfen und
dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen, weil der Mandant
in die Lage versetzt werden muss, selbst sachgerecht ent-
scheiden zu können, ob er die gezielte Betreuung durch
anwaltliche Tätigkeit zusätzlich zu einem neutralen notariel-
len Vertragsentwurf wünscht (vgl. BGH, NJW 1998, 1 36;
LG Hannover, ZEV 2006, 224). Eine solche Hinweispf licht
besteht daher auch dann, wenn die Aufgabe ihrem lnhalt
nach zusätzlich zu der neutralen Tätigkeit des Notars eine
rechtsanwaltliche lnteressenvertretung gar nicht erfordert,
wie es bei der Einholung von Löschungsbewilligungen der
Fall ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn, wie hier, die rechts-
anwaltliche Geschäftsgebühr das l0fache der notariellen
Gebühr betragen würde.

Der Beklagte war entgegen seiner Auffassung auch nicht
gemäß $ 16Abs. 1 BNotO i.V.m. ! 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
BeurkG deshalb daran gehindert, die Löschungsbewilligun-
gen als Notar einzuholen, weil der zum 31 .12.1999 aus der
Sozietät ausgeschiedene Rechtsanwalt H. mit dem Versteige-
rungsverfahren befasst war. Denn das Mitwirkungsverbot
setzt eine bestehende BerufsverbindunE voraus. Scheidet
daher der allein aktiv mit der Angelegenheit befasste Sozius

aus, so wird die bisherige Sozietät von dem Mitwirkungs-
verbot auch dann frei, wenn formell auch die anderen Sozien

mandatiert waren (vgl. Staudingey'Hertel, BGB 2004, Vor-
bem. zu $! 127a und 128 Rdnr. 299).lm Übrigen wäre im
Falle eines für den Beklagten bestehenden Mitwirkungs-
verbots die Hinweispflicht dahin gegangen, die Klägerin da-
rüber aufzuklären, dass zwar der Beklagte selbst nicht alsDlese errechnen sich wie folgt:
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Anwaltshaftung

r Vollständiger Prozessvortrag
r Zurückhaltung eines Privatgutachtens
r Beweggrund für Vergleichsabschluss
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.4.2009 - l-24 U 204/08)

Leitsätze:
1. Pflichtwidrig handelt der Rechtsanwalt, wenn er

für den Mandanten günstige Umstände (hier private

Grundstücksbewertung beim Zugewinnausgleichs-
verfahren) aus taktischen Erwägungen nicht vorträgt,
ohne den Mandanten über die Vor- und Nachteile

dieses Vorgehens zu belehren.

2. Das anwaltliche Fehlverhalten wird aber nicht ur-

sächlich, wenn der Mandant im weiteren Verlauf des

Rechtsstreits mit seinem Ehegatten einen Vergleich
abschließt, für den nicht nur ein geringfügig höherer
Grundstückswert, sondern auch unterhaltsrechtliche
Tatbestände maßgeblich wurden. r

Aus den Gründen:
(. . . ) Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen,

dass dem Kläger keine Schadenersatzansprüche gegen die

Beklagten aus mangelhafter Beratung und Vertretung in
dem Zugewinnausgleichsverfahren vor dem AG D. zustehen.
(...) Die Berufung des Klägers hat (...) keinen Erfolg, weil eine

Haftung der Beklagten aus dem mit dem Kläger geschlosse-

nen Anwaltsdienstvertrag (55 61 1 ff BGB) aus materiell-
rechtlichen Gründen ausscheidet. Denn der Kläger hat weder
eine Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem

durch den Vergleichsschluss eingetretenen Schaden dar-
gelegt noch einen eventuell entstandenen Kostenschaden

nachvollziehbar dargetan.

1. Entgegen der vom Landgericht vertretenen Auffassung ist

allerdings davon auszugehen, dass der Beklagte zu 1 ) seine

Pflichten aus dem Anwaltsdienstvertrag schuldhaft verletzt
hat. Denn er hat die sachverständigen Feststellungen des

Dipl.-lng. B. vom 6.8.2004 nicht in das Zugewinnausgleichs-
verfahren eingefuhrt und auch die damit zusammenhängen-
de Vorgehensweise nicht mit dem Kläger abgesprochen. (.. .

Grundsätzlich ist es Sache des Rechtsanwalts. einer Partei

diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel

lühr en (vg L Z u g e h ö r/ F i sc h e r/S i eg/Sc h I ee, H a n d b u ch d e r
Anwaltshaftung 2. Aufl., Rz. 940 ,,Beratung (allgemein)"

m.w.N.). Ein Rechtsanwalt ist deshalb gehalten, für seinen

Mandanten günstigen Sachvortrag schriftsätzlich vorzutra-
gen. Er muss auch ein gerichtliches Gutachten durch Vorlage

eines bereits vorliegenden Privatgutachtens angreifen, wel-
ches - wie hier - zu für seine Partei günstigeren Ergebnissen

kommt (vgl. BGH v. 16.6.2005 - IX ZR 27/04, BGH-Report

2005, 1314 m. Anm. Mätzig = BRAK 2005, 230 m. Anm.
Jungk = MDR 2005, 1 3 1 9 : NJW 2005, 3071 ff). Dass die

Ausfuhrungen des Privatgutachters B. für das vom Kläger

verfolgte Rechtsschutzziel, einen möglichst geringen Zu-

gewinnausgleich an seine geschiedene Ehefrau zahlen zu

müssen, vorteilhaft gewesen wären, steht zwischen den
Parteien nicht im Streit. Denn der Gutachter B. kam zu für
den Kläger günstigeren Ergebnissen als der vom Familien-
gericht beauftragte Sachverständige F.

Die Beklagten haben allerdings Gründe aufgeführt, die gegen

eine Stellungnahme an das Familiengericht gesprochen

haben sollen. Sie begründen dies damit, dass der Kläger in

dem Zugewinnausgleichsverfahren behaupten ließ, der Sach-

verständige F. habe Unterlagen, die ihm zuvor zur Wert-
ermittlung überlassen worden waren, nicht zurückgegeben.
Dleses vom Sachverständigen bestrittene Vorbringen münde-
te letztlich in ein (erfolgloses) Ablehnungsgesuch gegen den
Sachverständigen. Die Beklagten meinen im Hinblick auf
diesen unstreitigen Sachverhalt, dle Vorlage der Stellung-
nahme des Gutachters B. hätte zulasten des Klägers erken-
nen lassen, dass die Unterlagen doch an den Kläger zurück-
gelangt seien und damit offenkundig geworden wäre, dass

dieser den Sachverständigen F. zu Unrecht falscher Angaben
verdächtige. Deshalb habe der Beklagte zu 1) dem Kläger
die Stellungnahme zurückgegeben. Dieser habe sie an sich

genommen und auf ihre Verwertung stillschweigend ver-
zichtet.

Wenn indes ein Rechtsanwalt eine für seinen Auftraggeber
vorteilhafte Einwendung nicht schriftsätzlich vorträgt, weil er
meint, dieser Vortrag sei für seinen Mandanten unehrenhaft,
so handelt er pflichtwidrig, wenn er den Auftraggeber nicht
über die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens aufgeklärt und

dessen Zustimmung eingeholt hat (RGZ 139, 358; Zugehör/
F i sc h e r/5 i eg/Sch I ee, a. a. O., Rz. 940,, lch riftsä tze (S a c h -

vortrag)"). So liegt es hier. Denn die Beklagten haben nicht
angegeben, den Kläger über die Vor- und Nachteile dieses

Vorgehens beraten zu haben. lhrem Vorbringen muss ent-
nommen werden, dass daruber ausdrücklich gar nicht
gesprochen wurde. Vielmehr soll der Beklagte zu 1) davon
ausgegangen sein, dass aus der Stellungnahme (die der
Beklagte zu 1) allerdings nicht einmal gelesen hatte) hervor-
gehe, der Kläger habe die Unterlagen vom Sachverständigen
zurückerhalten und er, der Beklagte zu 1), sich deshalb nicht
habe ,,bösgläubig" machen wollen. Eine Beratung bzw. ein
Gespräch daruber ist ersichtlich nicht geführt worden. (. ..)

2. Diese Pflichtverletzung des Beklagten zu 1) ist indes für
den vom Kläger behaupteten Schaden von mindestens
20.000 EUR nicht kausal geworden.

a) Wird dem Anwalt eine Unterlassung vorgeworfen, so

muss untersucht werden, wie das Geschehen abgelaufen
wäre, wenn er die versäumte Handlung pflichtgemäß vor-
genommen hätte. Es kommt also darauf an, wie jenes Ver-
fahren bei pflichtgemäßem Verhalten des Anwalts ausgegan-
gen wäre (BGH v. 22.3.1990 - lX ZR 7 28/89, MDR 1990,

916 = NJW 1990, 2128, 2129;vgl. auch BGH v. 16.6.1988 -
tx zR 69/87, MDR 1988, 959 : WM 7 988, 1454, 1455, BGH

v. 2.1 l.1989 - IX ZR 1 5/89, NJW-RR 7 990, 462, 463; BGH v.

6.7 2.2001 - rX ZR 124/00, MDR 2002, 300 = BRAK 2002,
65 m. Anm. Chab = BGH-Report 2002, 189 = NJW 2002,
593; Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rz. 99 1 ). Dabei

Notar tätig werden könne, dass aber ein anderer Notar die
Löschungsbewilligungen kostengünstiger einholen könne
als er - der Beklagte - als Rechtsanwalt. Deshalb kommt es

auch nicht weiter auf den Vortrag des Beklagten in der
mündlichen Verhandlung vom 4.6.2009 an, wonach auch

der Beklagte selbst vor Einholen der Löschungsbewilligun-
gen, also vor dem Ausscheiden von Rechtsanwalt H. bis Ende

1 999 oder nach dessen Ausscheiden Anfang 2000, als

Rechtsanwalt mit dem Teilungsversteigerungsverfahren
vorbefasst gewesen sei.

dd) Rechnung vom 3.8.2004 über 5.487 ,64 EUR (früher
Rechnung vom 27.1.2003 über 2.352,60 EUR): Soweit der

Beklagte vom Versteigerungserlös den Betrag aus der Rech-

nung vom 27.1 .2003 über 2.352,60 EUR einbehalten hat,

hat die Klägerin keinen Anspruch auf weitere Auszahlung.

Der Beklagte hat die Rechnung vom 27.1 .2003 über
2.352,60 EUR durch diejenige vom 3.8.2004 über 5.481,64
EUR ersetzt. Die Rechnung vom 3.8.2004 war in Höhe von

9.071,78 DM:4.638,33 EUR berechtigt. Der Beklagte

durfte diese Forderung daher in Höhe von 2.352,60 EUR

vom Versteigerungserlös einbehalten.

('1) Die Klägerin hatte die Sozietät des Beklagten unstreitig
damit beauftragt, die Teilungsversteigerung des hälftigen
Miteigentumsanteils an dem Grundstück C.-Str...., der der

Klägerin und ihrer Schwester in ungeteilter Erbengemein-

schaft zustand, zu betreiben. Die Sozietät des Beklagten war
daher grundsätzlich berechtigt, der Klägerin für das Ver-
fahren der Teilungsversteigerung eine 3/10-Gebühr gemäß

$ 68 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO nach einem Gegenstandswert von

38.750 DM in Höhe von 379,50 DM und für das Vertei-
lungsverfahren eine 3/1 O-Gebuhr gemäß $ 68 Abs. 1 Nr. 3
BRAGO nach einem Gegenstandswert von 32.500 DM ln
Höhe von 355,50 DM in Rechnung zu stellen.

Der Gegenstandswert von 38.750 DM für das Teilungsver-

steigerungsverfahren entspricht 1/4 des Verkehrswerts des

Grundstücks von 1 55.000 DM, wie er im Teilungsversteige-
rungsverfahren durch das Amtsgericht S. ermittelt wurde
und damit der quotalen Beteiligung der Klägerin an dem
versteigerten Miteigentumsanteil von 112. Dies steht in Ein-

klang mit $ 68 Abs. 3 Nr. 1 BRAGO. Diese Gebühr ist ent-
gegen der Ansicht des Landgerichts auch nicht durch die

Gebührenvereinbarung abgegolten. Die Vereinbarung be-

trifft die Gebühren für die Wahrnehmung von Versteige-
rungsterminen und ersetzt damit die gesetzliche Gebühr
nach $ 68 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO, nicht aber diejenige nach

$ 68 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO.

Auch der Gegenstandswert von 32.500 DM für die Gebühr
gemäß 5 68 Abs. l Nr. 3 BRAGO trifft zu. Er entspricht dem zur

Verteilung kommenden Erlös i.S.v. 5 68 Abs. 3 Nr. 1 BRAGO.

Dies ist der Gesamtbetrag, den der Ersteher zu lelsten hat,
nicht nur der auf den Mandanten entfallende Anteil. Auch
die aus der Teilungsmasse gemäß $ 109 Abs. 1 ZVG vorweg
zu entnehmenden Kosten werden nicht abgezogen (vgl.

Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO 15. Aufl., $ 68
Rdnr. 16). Die Gebühr entfällt nach der ausdrücklichen An-
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ordnung in $ 68 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO auch nicht deswegen,
weil die Klägerin sich unter Mitwirkung des Beklagten mit
ihrer Schwester über die Verteilung des Erlöses außergericht-
lich geeinigt haI (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert,

a.a.O., S 68 Rdnr. 10).

Der Anspruch auf diese erstmals unter dem 3.8.2004 in
Rechnung gestellten und gerade nicht mit dem Anspruch
auf Auszahlung des Verstelgerungserlöses verrechneten
Gebühren ist indes verjährt, worauf sich die Klägerin zu

Recht beruft. Der Gebührenanspruch wurde gemäß $ 1 6

Satz 1 BRAGO im Jahr 2000 fällig. Denn die Angelegenheit
war im Jahr 2000 mit der Hinterlegung des Versteigerungs-
erlöses durch das Amtsgericht S. beendet. Die zweijährige
Verjährungsfrist des $ 196 Abs. 1 Nr. 1 5 BGB a.F. begann

daher gemäß 55 201, 198 BGB a.F. am 1.1.20012u laufen

und endete gemäß Art. 229 $ 6 Abs. 3 EGBGB mit Ablauf
des 31 .1 2.2002. Der Lauf der Verjährungsf rist ist gemäß

$ 18 Abs. 1 Satz 2 BRAGO nicht davon abhängig, wann der

Rechtsanwalt die Berechnung der Vergütung mitteilt (vgl.

BGH, AnwBl 1985, 257, 258).

Dem steht nicht entgegen, dass der Auftrag des Beklagten

erst mit der Einigung zwischen der Klägerin und deren

Schwester über die wechselseitig erhobenen Ansprüche und
mit der Auszahlung des Versteigerungserlöses im Jahr 2003
erledigt war. Die Erledigung des Auftrags kann mit der Be-

endigung der Angelegenheit zusammenfallen, muss es aber
nrcht. Die Angelegenheit bedeutet den durch einen einheit-
lichen Lebenssachverhalt abgesteckten Rahmen, innerhalb
dessen sich die anwaltliche Tätigkeit abspielt. Ein einziger
Auftrag kann daher mehrere Angelegenheiten umfassen. von
denen eine jede im Falle ihrer Beendigung eine selbstständige
Verjährungsfrist in Gang setzt (vgl. BGH, NJW-RR 1995, 758).

So lag es hier. Mit der Beendigung des Verteilungsverfahrens
durch Hinterlegung des Versteigerungserlöses endete die

Angelegenheit,,Betreiben der Teilungsversteigerung", mit
der die Klägerin die Sozietät des Beklagten zunächst be-

auftragt hatte. Danach war der Beklagte nur noch mit der
Geltendmachung und Abwehr der übrigen von der Klägerin

und deren Schwester wechselseitig erhobenen Ansprüche
und mit der Einigung auf eine von der Erbquote abweichen-
de Auszahlung des hinterlegten Versteigerungserlöses unter
Einbeziehung aller Ansprüche befasst. Diese Tätigkeit bildete
eine neue Angelegenheit.

(2) Aus der vorliegenden Korrespondenz zwischen dem

Beklagten und der Klägerin einerseits sowie zwischen dem

Beklagten und den Rechtsanwälten der Schwester der

Klägerin andererseits ergibt sich, dass die Klägerin den

Beklagten bzw. dessen Sozietät nicht nur mit dem Betreiben

der Teilungsversteigerung des hälftigen Miteigentumsanteils
der Erbengemeinschaft nach dem Tod des Vaters der Kläge-

rln und ihrer Schwester beauftragt hatte, sondern überdies

mit der weitergehenden Erbauseinandersetzung nach dem

Tod des Vaters, mit der Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen gegen die Schwester und mit der Abwehr von

Pflichtteilsansprüchen der Schwester nach dem Tod der

Mutter. Für die Anspruche auf Zahlung von 4.000 DM im

t
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Zusammenhang mit dem Versterben des gemeinsamen
Vaters und auf Schadenersatz von 100.000 DIV wegen eines
Wertverlusts des Grundstück folgt dies aus dem nicht datier-
ten handschriftlichen Schreiben der Klägerin an den Beklag-
ten. wonach deren Schwester Stellung nehmen sollte, wie sie

den ,,entstandenen Schaden erstatten will", aber etwa auch
aus dem daraufhin vom Beklagten gefertigten Schriftsatz
vom 12.9.2000. Dass der Beklagte ebenfalls auftragsgemäß
Ansprüche in Höhe von 3.686,91 DM wegen unberechtigter
Zahlungen der Schwester der Klägerin von dem Konto der
Erbengemeinschaft und in Höhe von 2.159,70 DN/ wegen
Bankkosten und des Austauschs der Schlösser in dem von
der Klägerin ersteigerten Objekt geltend gemacht hat, ergibt
sich aus dessen Schriftsatz vom 2.8.2002, den die Klägerin
mit handschriftlichen Korrekturen versehen hat. Dass der
Beklagte Pflichtteilsansprüche der Schwester der Klägerin in
Höhe von 18.750 DM abzuwehren hatte, ergibt sich eben-
falls aus seinem Schriftsatz vom 12.9.2000.

Vor diesem Hintergrund stellt sich der Vortrag der Klägerin,
es sei nicht darum gegangen, diese Beträge geltend zu
machen, als unsubstantiiertes Bestreiten einer Auftrags-
erteilung dar. Die Schreiben der Klägerin an den Beklagten
und dessen - teils von der Klägerin korrigierte - Schriftsätze
an die Bevollmächtigten ihrer Schwester zeigen nämlich,
dass es der Klägerin nicht allein darum zu tun war, unter
Behauptung eigener Ansprüche, die aber nicht geltend ge-

macht werden sollten, lediglich den gesamten Versteige-
rungserlös für sich zu reklamieren, sondern dass sie diese
Ansprüche zusätzlich zu dem auf sie entfallenden Anteil am
Versteigerungserlös geltend machen wollte. Dass die Kläge-
rin den Beklagten bzw. dessen Sozietät auch damit beauf-
tragt hat, die Pflichtteilsansprüche ihrer Schwester abzu-
wehren, ergibt sich daraus, dass sie weiterhin den Versteige-
rungserlös für sich beansprucht hat.

(3) Der Beklagte war daher berechtigt, eine Geschäftsgebühr
gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO in Rechnung zu stellen.
Diese entsteht mit der ersten Tätigkeit des Rechtsanwalts
nach Erhalt des Auftrags, also regelmäßig mit der Entgegen-
nahme der lnformation (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/
Madert, a.a.O., $ 118 Rdnr.5) Dabei hat der Beklagte
zutreffend einen Gegenstandswert von 128.596,61 DM,
nämlich den Gesamtbetrag der geltend zu machenden und
abzuwehrenden Ansprüche außer demjenigen auf den Ver-
steigerungserlös, zugrunde geiegt. Nach den auch insoweit
nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des

Vorstands der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf im Gut-
achten vom 18.6.2007 ist eine 10/1O-Geschäftsgebühr an-
gemessen. Diese beträgt 2.285 DM.

Angesichts des Umfangs der Korrespondenz und der sich

über mehrere Jahre erstreckenden Dauer der Erbauseinan-

dersetzung ging die Tätigkeit des Beklagten entgegen der
Auffassung der Klägerin auch weit über eine bloße Beratung
hinaus, so dass der Beklagte nicht auf die Geltendmachung
einer Beratungsgebühr nach $ 20 Abs. 1 BGB beschränkt
war, die im Übrigen auch bis zu Höhe von 10/1 0 angemes-
sen sein kann, erst recht nicht auf die Geltendmachung einer
Erstberatu ngsgebü h r.

(4) Auch die Besprechungsgebühr gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 2

BRAGO ist angefallen, weil der Beklagte über die gewechsel-

ten Schriftsätze hinaus die Rechtspositionen der Klägerin

und ihrer Schwester auch telefonisch mit dem gegnerischen

Anwalt besprochen hat. so jedenfalls am 26.9.2002. Sie ist

nach dem vorgenannten Gutachten des Vorstands der

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, dem der Senat folgt, in

Höhe einer 8/1 0-Gebühr angemessen und beträgt 1.828 DM,

wobei ebenfalls der Gegenstandswert von 128.596,61 DM

zugrunde zu legen ist.

(5) Schließlich ist auch eine 15/10-Vergleichsgebühr nach

$ 23 Abs. 1 BRAGO angefallen, weil die Klägerin und ihre

Schwester sich unter Mitwirkung des Beklagten außerge-

richtlich abschließend über alle wechselseitig geltend ge-

machten Ansprüche und die Aufteilung des Versteigerungs-
erlöses geeinigt haben. Dies hat die Klägerin im Termin

vom 20.1.2006 auch ausdrücklich unstreitig gestellt. Der

Abschluss eines schriftlichen Vergleichs ist hierfür nicht
erforderlich. Ein mündlicher, u.U. sogar ein nur durch schlüs-

siges Verhalten geschlossener Vertrag genügt (vgl. Gerold/
Schmidtfu. Eicken/Madert, a.a.O., $ 23 Rdnr.6). Dabei tritt
die Vergleichsgebuhr nach ! 23 Abs. 1 BRAGO neben die -
hier verjährte - Gebühr für das Verteilungsverfahren gemäß

$ 68 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/

Madert, a.a.O., $ 68 Rdnr. 10).

Als Gegenstandswert sind der Gesamtbetrag der geltend
gemachten und abgewehrten Ansprüche von 128.596,61
DM und der hinterlegte Versteigerungserlös von 26.67 1,80

DM zugrunde zu legen, insgesamt 155.268,41 DM. Die

Vergleichsgebühr war daher in Höhe von 3.667,50 DN/

berechtigt.

(6) Der Beklagte bzw. seine Sozietät waren daher berechtigt,
folgende Gebühren in Rechnung zu stellen. (...) r

Honoraranspruch des Rechtsanwalts

r Stundenhonorarvereinbarung
r Gebühren nach dem Gegenstandswert
r Hinweispflicht gemäß $ 49b Abs. 5 BRAO

(OLG Hamm, Urt. v. 16.6.2009 - 28 U 1/09)

Leitsatz:

lst der Rechtsanwalt zum Schadenersatz aus dem
Gesichtspunkt des Verschuldens bei den Vertrags-
verhandlungen verpflichtet, weil er den Mandanten
vor Übernahme des Auftrags schuldhaft nicht darau{
hingewiesen hat, dass sich die für seine Tätigkeit zu er-

hebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert rich-
ten, gebietet $ 287 Abs. 1 ZPO nicht, dass der Man-
dant, der eine Stundenhonorarvereinbarung behauptet,
einen bestimmten anderen Rechtsanwalt benennt, der
hypothetisch bereit gewesen wäre, das Mandat zu dem
geringeren Stundenhonorar abzurechnen. r

Aus den Gründen:
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung hat in der
Sache Erfolg. Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein
Anspruch auf Schadenersatz gemäß $ 1 9 Abs. 1 Satz 1

BNotO zu.

Der Beklagte hat seine Pflichten bei der Beurkundung des

Vertrages vom 8. 12.2005 verletzt, denn er hatte nach 5 8
Abs. 1, Abs. 4 ErbStDV auf die Möglichkeit des Anfalls von

Schenkungsteuer hinzuweisen. Nach dieser Vorschrift hat
der Notar bei der Beurkundung von Schenkungen und

Zweckzuwendungen unter Lebenden die Beteiligten auf die
mögliche Steuerpflicht aufmerksam zu machen. Zwar folgt,
wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, weder aus
der in $ 17 Abs. 1 BeurkG normierten Beratungspflicht noch
aus der allgemeinen Betreuungspflicht aus $ 14 Abs. 1

Satz 2 BNotO eine allgemeine Amtspflicht des Notars, auch
über die steuerlichen Folgen des Geschäftes im Einzelnen zu

belehren. Der Notar hat an sich nicht die Aufgabe eines Wirt-
schafts- und Steuerberaters (st Rspr. des BGH, VersR 1983,
181; VersR 2007, 1659; v. 21.1 1.1978, BeckRS 1978,
30376567; Huhn/v. Schuckmann, BeurkG 4. Aufl. 2003,

$ 17 Rz. 1 13) E 8 ErbStDV stellt zu diesen Grundsätzen
allerdings eine Ausnahmeregelung dar, die in den genannten
Fällen eine Hinweispflicht ausdrücklich begründet (Ganter in:
Zugehör/Ganter/Hertel, Handbuch der Notarhaftung 2004,
Rz. 1170; Armbrüster/Preuss/Renner, BeurkG 5. Aufl. 2003,

$ 17 Rz. 113;Winkler, BeurkG 16. Aufl.2008,9 17 Rz.264)

Offenbleiben kann daher, ob der Beklagte wegen der Beson-

derheiten des Einzelfalles auch nach allgemeinen Grund-
sätzen verpflichtet war, auf die steuerliche Gefahrenlage
hinzuweisen.

Entgegen der Auffassung des Beklagten war der Hinweis
nicht wegen der Offenkundigkeit des Anfalls von Schenkung-
steuer entbehrlich, weil der Übertragungsvorgang aufgrund
der unterschiedlichen verwandtschaftlichen Beziehungen
der Beteiligten zueinander gerade nicht für jeden Erwerber

Schenkungsteuer auslöste. Für den Ehemann der Klägerin
war der Erwerbsvorgang wegen des ihm zustehenden Frei-

betrages schenkungsteuerfrei, während dies für die Klägerin
als Schwiegertochter des Veräußerers nicht galt.

Es kann auch nicht von einer fehlenden Belehrungsbedürftig-
keit der Klägerin ausgegangen werden. Fur seine Behaup-
tung, der Klägerin sei positiv bekannt gewesen, dass Schen-
kungsteuer anfallen werde, hat der Beklagte keinen Beweis
angetreten. Allein die Tatsache, dass das Grundstück bereits
drei Jahre zuvor vom Ehemann der Klägerin und dessen

geschiedener Ehefrau auf ihren Schwiegervater schenkweise
übertragen worden war, rechtfertigt nicht die Annahme,
dass der Klägerin, die nicht Beteiligte des Übertragungsvor-
ganges von 2002 gewesen war, die steuerlichen Konsequen-
zen im Falle der Übernahme des hälftigen Miteigentums-
anteils bewusst waren.

Eine Zurechnung möglichen Wissens des .. . A. kommt ebenso
wenig in Betracht. Bei notariell beurkundeten Verträgen ist
allein die Kenntnis und das Verständnis der Vertragsparteien
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bzw. der für sie handelnden Vertreter entscheidend (BGH v.

29.3.2000 -ViltZR 81/99, MDR 2000,817 = NJW 2000,
2272). Die Kenntnis von Verhandlungsgehilfen, die den
Vertragsschluss vorbereitet haben. ist nicht zuzurechnen
(BGH, NJW 1965, 1174; Palandt/Heinrichs, BGB 67. Aufl.
2008, I 166 Rz. 7). Ersl recht scheidet eine Zurechnung
möglichen Wissens der veräußernden Partei zum Nachteil der
übernehmenden Partei aus. Erkennt der Notar, dass insoweit
ein Wissensgefälle vorliegt, ist er vielmehr im Hinblick auf
seine Pflicht zur Neutralität und Unparteilichkeit nach 5 14

Abs. 1 Satz 2 BNotO erst recht gehalten, entsprechende
Aufklärung zu betreiben.

Die schuldhafte Verletzung der in 5 8 Abs. 1 und Abs.4
ErbSIDV normierten Hinweispflicht ist grundsätzlich Amts-
pflichtverletzung gegenüber den Beteiligten gemäß $ 1 9

Abs. 1 Satz 1 BNotO (OLG Hamm, Urt. v. 14.10.2003 - 28 U

82/03; OLG Schleswig, ZEV 2006, 221). Für eine restriktive
Auslegung der Norm dahingehend, dass sie nur dem Schutz
der Finanzbehörden diene (so Stelzer, MittBayNot 2005, 517,
519), isI kein Raum. Sie widerspräche dem eindeutigen
Wortlaut der Vorschrift. Den lnteressen der Finanzverwaltung
wird im Übriqen bereits durch die ebenfalls in E 8 ErbStDV
geregelten Übersendungs- und Mitteilungspflichten Rech-

nung getragen. Die zusätzliche Normierung auch einer Hin-
weispflicht gegenüber den Urkundsbeteiligten kann daher
nur deren Schutz bezwecken, selbst wenn die Ermächti-
gungsgrundlage diese Möglichkeit nicht ausdrücklich vorsah.
Darüber hinaus liefe der Regelungsgehalt der Vorschrift leer,
wenn man eine Verletzung der durch sie normierten notariel-
len Pf lichten sanktionslos ließe.

Die fahrlässig begangene und damit schuldhafte Verletzung
der Hinweispflicht durch den Beklagten war auch für den
eingetretenen Schaden ursächlich. Dass sich die Klägerin bei
pflichtgemäßer notarieller Beratung vor der Beurkundung des

Vertrages an einen Steuerberater gewandt hätte, kann auf-
grund der für ein beratungsgemäßes Verhalten sprechenden
Vermutung (vgl. BGH, NJW 2000, 2814; BGH v. 10.12.1998

- lx zR 358/97, MDR 1999, 446 = BRAK-Mitt 1999, 74 m.

Anm. Jungk = NJW-RR 1999, 641)festgestellt werden.

Diese Beratung hätte dann auch dazu geführt, dass die Be-

urkundung des Übertragungsvertrages unterblieben und
durch eine sog. ,,Kettenübertragung" ersetzt worden wäre.
Eine solche wäre steuerrechtlich zulässig gewesen, wenn man
die vom BFH aufgestellten Grundsätze (BFH v. 14.7.1982 -
ll R 1 02/80, BSTBI tt 1 982, 736) beachtet hätte. (. . . )

Als Schaden kommt bei der Verletzung einer notariellen
Amtspflichtverletzung in Gestalt einer Hinweispflicht grund-
sätzlich auch das Entstehen einer Steuerpflicht in Betracht
(BGH, VersR 1 983, 1 81). Die Klägerin hat daher Anspruch
auf Ersatz der Schenkungsteuer in Höhe von 2.268 EUR, die
sie bei Beachtung der notariellen Hinweispflicht - unstreitig -
nicht hätte zahlen müssen. Sie muss sich aber diejenigen
Kosten anrechnen lassen, welche sie durch die nicht erfolgte
zwelte Beurkundung erspart hat. Diese belaufen sich -
unstreitig - auf 346,14 EUR. Der Klägerin steht daher ein
Anspruch in Höhe von 1 .921,26 EUR zu. r
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lierung streicht, wonach er berechtigt sei, gesetzliche Ge-
bühren abzurechnen, wenn diese höher sind. Wenn der
Kläger dazu nicht bereit gewesen wäre, so hat der Beklagte

weiter einleuchtend vorgetragen, hätte er sich ,,empfohlen"
und einen anderen Anwalt aufgesucht.

Zur Überzeugung des Senats steht fest, dass der Beklagte mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit auch einen anderen Anwalt
gefunden hätte, der mit ihm eine schlichte Stundenhonorar-

vereinbarung zu einem Stundensatz von jeweils 250 EUR -
ohne besonderen öffnungszusatz im Hinblick auf ggf. höhere
gesetzlichen Gebühren - getroffen hätte. Verletzt der Anwalt
seine Belehrungspflicht aus $ 49b Abs. 5 BRAO, verlangt

$ 287 Abs. 1 ZPO nicht, dass der Mandant einen bestimmten
anderen Anwalt namentlich bezeichnet und behauptet, dass

dieser hypothetisch bereit gewesen wäre, das Mandat zu

den hier in Rede stehenden Bedingungen abzurechnen. Das

käme einem vom Gesetz nicht geforderten Vollbeweis nahe.

Für die richterliche Überzeugungsbildung am lVaßstab des

$ 287 Abs. 1 ZPO genügt jedoch, wie ausgeführt, eine deut-
lich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende
Wahrscheinlichkeit.

Ein Stundenhonorar von 250 EUR bot im vorliegenden Fall

daher ausreichend Spielraum, einen anderen Anwalt auch
unter Berücksichtigung etwaiger besonderer fach-, kanzlei-
oder personenbezogener Einflussfaktoren zu finden. Es gibt
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der hypothetisch
erforderliche und abzurechnende Stundenaufwand nicht
mit dem vom Beklagten bereits entrichteten Betrag von
5.800 EUR brutto abgegolten gewesen wäre. Der Kläger hat
weder dargelegt, dass er mehr als 20 Arbeitsstunden aufge-
wendet hat noch dass ein anderer Anwalt mehr Zeit benötigt
hätte. (. . .; r

Notarhaftung

r Steuerrechtliche Belehrung
r Aufklärung zur Schenkungsteuer
r Offenkundigkeit
r Amtspflichtverletzung gegenüber den Vertragsbeteiligten
(OLG Oldenburg, Urt v. 12.6.2009 - 6 U 58/09)

Aus den Gründen:
l. Die Parteien streiten im Rahmen der auf Zahlung von
Anwaltshonorar gerichteten Klage darum, ob außergericht-
liche Beratungstätigkeit des Klägers für den Beklagten nach

dem Gegenstandswert oder auf der Grundlage einer vom
Beklagten behaupteten mündlichen Stundenhonorar-
vereinbarung abzurechnen ist.

Der Beklagte war Mitgesellschafter einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (fortan: GbR) in G. Diese war Vermieterin eines

Gewerbeobjekts in F. lm Jahr 2006 näherte sich durch Zeit-

ablauf das Ende einiger Mietverträge. Die GbR hatte Kredite
bei der Volksbank G. aufgenommen. Wegen des nahenden
Auslaufens von Mietverträgen betrachtete die Volksbank das

Kreditengagement kritisch. Verbindlichkeiten der GbR valu-

tierten in Höhe von 5.365.145,96 EUR. Der Beklagte fürchte-
te im Fall einer Kreditkündigung Vollstreckungshandlungen
in seinen sonstigen lmmobilienbesitz.

Am 28.8.2006 suchte der Beklagte den Kläger in dessen

Kanzlei in H auf. Der Kläger benutzt in seiner Praxis einen

besonderen Entwurf für Honorarvereinbarungen, in dem es

u.a. heißt: ,,Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die gesetz-

lichen Gebühren niedriger sind, sollten sie höher sein, so

werden diese statt der obigen Vergütung berechnet."

Unter den Parteien ist streitig, ob der Kläger dem Beklagten

ein Exemplar davon ausdrucken ließ und überreicht hat.

Streitig ist auch, ob die Parteien am 28.8.2006 eine münd-
liche Vereinbarung über ein Stundenhonorar von 250 EUR

geschlossen haben.

Am 29.8.2006 ließ der Kläqer die Handakte ,,M.-Beratung"
anlegen. Die Zeugin M. ist die Ehefrau des Beklagten. Mit
einer E-Mail vom 3.9.2006 meldete sich der Wertgutachter
T1 bei dem Beklagten und bot einen Festpreis für ein Wert-
gutachten für die Privatimmobilien des Beklagten an. Anläss-

lich eines Urlaubs sah sich der Kläger am 5.10.2006 die

Gewerbeimmobilie an. Davon unterrichtete er den Beklagten

mit Schreiben vom 17.10.2006. ln diesem Zeitraum bot der

Mitgesellschafter U1 dem Beklagten an, dessen Gesellschafts-
anteil zu übernehmen.

Ein weiterer Besprechungstermin der Parteien, der auch die

Übernahme des Gesellschaftsanteils des Beklagten durch
den Mitgesellschafter zum Gegenstand hatte, fand am

24.10.2006 statt. Unter den Parteien ist streitig, ob der Klä-

ger dem Beklagten eine vorbereitete Honorarvereinbarung
mit dem vorgenannten lnhalt aushändigte.

Mit Schreiben vom 25.10.2006 übersandte der Kläger ein
Vollmachtsformular sowie eine Vorschussrechnung vom
24.10.2006 über eine sog. ,,Akontozahlung" über 5.000
EUR netto zzgl. 16 % Mehrwertsteuer. Die Vollmacht unter-
zeichnete der Beklagte am 25.10.2006, die Akontozahlung
entrichtete er später.

Am 27 .1 0.2006 bewertete der Gutachter T1 Privatimmobi-
lien des Beklagten. Später übertrug der Beklagte seinen
Gesellschaftsantell an den Mitgesellschafter U1. Der Beklagte
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verlangte als Gegenleistung, dass die Rückzahlung von

Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Kreissparkasse Xl in

Höhe von 180.000 EUR sichergestellt werde.

Eine zweite Vorschussrechnung des Klägers, datiert auf den

31.1 .2007 , beglich der Beklagte nicht. ln seinem Schreiben

vom 29.3.2007 an den Kläger führte der Beklagte dazu aus:

,,... Erstaunt waren Sie über meinen Hinweis, dass wir bei

unserem ersten Termin im Oktober 2006 einen Stundensatz

von 250 EUR vereinbart hatten ... "

Die Volksbank G. stellte dem Beklagten mit Schreiben vom
12.4.2007 von den Kreditverbindlichkeiten der GbR frei.

Mit der Honorarrechnung vom 16.4.2007 verlangte der

Kläger eine 1,0-Geschäftsgebühr sowie eine 1,5-Einigungs-
gebühr, zusammen 43.760 EUR netto zzgl. 19% Mehrwert-
steuer abzüglich einer Vorschusszahlung von 5.000 EUR

netto (insgesaml 52.074,40 EUR). Der Kläger legte einen

Gegenstandswert von 5.545. 1 45,96 EU R zu g runde
(5.365.145,96 EUR plus 180.000 EUR). lm Rahmen eines

Begleitschreibens vom 16,4,2007 teilte der Kläger mit, dass

er ,,aus dem anwaltlichen Berufsrecht gemäß $ 49b Abs. 1

BRAO" verpflichtet sei, die höheren gesetzlichen Gebühren
abzurechnen.

Mit der Klage hat der Kläger geltend gemacht, Gegenstand

des Mandais sei es gewesen, die lnanspruchnahme des

Beklagten wegen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von

5.365.145,96 EUR zu vermeiden. Der Kläger hat behauptet,
am 28.8.2006 habe lediglich ein Gespräch über die Anbah-
nung des Mandats stattgefunden. Eine konkrete Absprache
über die Vergütung sei am 28.8.2006 noch nicht getroffen
worden und habe mangels Kenntnis der zu berücksichtigen-
den Umstände auch noch nicht getroffen werden können.

Das Mandat sei, so hat der Kläger anfangs behauptet, am

1 0.1 1.2006 zustande gekommen. Später hat er behauptet,
er sei am 24.10.2006 mandatiert worden; er habe dem

Beklagten bei dieser Gelegenheit das vorbereitete Formular
einer Stundenhonorarvereinbarung über einen Stundensatz

von 250 EUR überreicht. Dieses habe der Beklagte nicht
zurückgereicht.

Der Beklagte hat behauptet, ein festes Stundenhonorar
von 250 EUR sei am 28.8.2006 mündlich vereinbart worden.
Der Kläger habe erklärt, dass er ein Stundenhonorar von

250 EUR berechnen werde. Damit habe er, der Beklagte, sich

einverstanden erklärt.

Das Landgericht hat die Parteien persönlich angehört und die

Zeugin M. sowie die Zeugin X., eine Kanzleimitarbeiterin des

Beklagten, vernommen. Das Landgericht hat der Klage über-
wiegend - nämlich in Höhe von 48.058,1 5 EUR zzgl. Ver-
zugszinsen - stattgegeben. Zur Begründung der Verurteilung
hat das Landgericht im Wesentlichen darauf abgestellt, dass

der Beklagte die von ihm behauptete mündliche Gebühren-
vereinbarung nicht bewiesen habe. Dem Beklagten stehe

auch kein Schadenersatzanspruch gegen den Kläger zu.

Zwar habe der Kläger nicht darauf verwiesen, dass sich die

I

t

Eine gesicherte Grundlage ist im vorliegenden Fall gegeben,

auch ohne dass der Beklagte näher konkretisieren müsste,

welchen anderen Anwalt er beauftragt hätte. Zwar duldete
die Angelegenheit keinen nachhaltigen Aufschub, weil die
gewerblichen Mietverträge der GbR alsbald ausliefen. Der

Kläger hat jedoch auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts und

des Rechts der Kredit- und lmmobiliarsicherheiten keine Son-

derstellung. Der Beklagte hatte sich lediglich auf Empfehlung
seines Steuerberaters an den Kläger gewandt. Beratungs-

bedarf auf den vorgenannten Gebieten kann von zahlreichen

Rechtsanwälten gedeckt werden. Es besteht kein durchgrei-
fender Zweifel, dass der Beklagte 2006 einen festen Stunden-

satz von 250 EUR - ohne weitere Zusatzvereinbarung, wo-
nach ,,hilfsweise" gesetzliche Gebühren verlangt werden
können - bei einem vergleichbaren Anwalt hätte durchset-
zen können.

Das entspricht selbst heute noch den Erfahrungen des

schwerpunktmäßig mit Ansprüchen aus der Berufstätigkeit
der Rechtsanwälte befassten Senats. Zwar werden im oberen
Bereich des anwaltlichen Spektrums höhere oder sogar
deutlich höhere Stundensätze verelnbart. ln diesem Bereich

des Spektrums ist das hier zu beurteilende Beratungsmandat
jedoch nicht angesiedelt. Die Erfahrung des Senats wird
zudem durch wissenschaftliche Erhebungen bestätigt. Da-

nach betrug der durchschnittliche Stundensatz bundesweit
durchschnittlich rund 180 EUR. Der am meisten genannte
Preis lag noch darunter, nämlich bei 150 EUR. Dies hat eine

empirische Untersuchung belegt, bei der im Jahr 2005 1 .021

Anwälte im Rahmen einer nach Kammern gewichteten
Zufallsstichprobe befragt worden sind (Hommerich/Kilian/
lackmuth/Wolf, Die Vereinbarung der anwaltlichen Ver-

gütung, BRAK-Mitt 2006, 253,256).Das entspricht den Er-

gebnis einer Befragung im Jahr 2008 unter 6.000 Anwälten
(Hommerich/Kilian, Stundensätze der deutschen Anwalt-
schaft, NJW 2009, 1 569, 1 570).

Leitsatz:
Ein Notar ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die
Urkundsbeteiligten über die steuerlichen Folgen des

beurkundeten Geschäfts zu belehren. Eine Ausnahme
gilt bezüglich der Erbschaftsteuer gemäß 5 8 ErbStDV. r

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen Verletzung nota-
rieller Belehrungspflichten auf Zahlung von Schadenersatz in

Anspruch.

Der Beklagte beurkundete am 8.12.2005 einen Vertrag, mit
dem der Schwiegervater der Klägerin sich verpflichtete, sein

Eigentum an einem Grundstück gegen Übernahme der
bestehenden Belastungen, ansonsten ohne Gegenleistung,
zu je 1/2 auf seinen Sohn und die Klägerin zu übertragen.

Gegen die Klägerin wurde aufgrund des Erwerbsvorgangs
durch das Finanzamt . . . mit Bescheid vom 1 6.4.2007
Schenkungsteuer in Höhe von 2.268 EUR festgesetzt.

Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte die Klägerin
bei der Beurkundung auf die mögliche Verpflichtung zur
Zahlung von Schenkungsteuer hätte hinweisen müssen.

Mit der Klage hat die Klägerln die Verurteilung des Beklag-
ten zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe der gezahlten
Schenkungsteuer abzüglich ersparter Notargebühren für
einen zweiten Übertragungsvorgang sowie vorgerichtlicher
Anwa ltskosten begeh rt.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung ab-
gewiesen, der Beklagte sei nicht verpflichtet gewesen, die
Klägerin auf die steuerlichen Folgen des beurkundeten
Geschäftes hinzuweisen. r

I
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gesetzlichen Gebühren nach dem Gegenstandswert berech-
neten. Es sei aber nicht ersichtlich, dass dem Beklagten nicht
bekannt gewesen sei, dass die gesetzliche Honorarregelung
eine Abrechnung nach Gegenstandswert vorsehe. Der
Beklagte trage im Übrigen lediglich vor, dass er auf eine
Gebührenvereinbarung mit einem Maximalbetrag von 250
EUR gedrungen hätte. Die Übernahme einer Vertretung und
Beratung zu diesem niedrigeren Satz sei damit jedoch nicht
festgestellt. Weil der Kläger die Höhe der Geschäfts- und
Einigungsgebühr rechnerisch falsch ermittelt hatte, hat das

Landgericht die Klage teilweise abgewiesen. Auf die tatsäch-
lichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird
Bezug genommen ($ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).

Mit der dagegen gerichteten Berufung macht der Beklagte
geltend: Über die gezahlten 5.800 EUR hinaus stehe dem
Kläger kein weitergehender Anspruch zu. Der Beklagte
wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen und greift die
Beweiswürdigung des Landgerichts an. Am 28.8.2006 habe
er mit dem Kläger mündlich eine Vergütung auf der Basis

eines Stundensatzes von 250 EUR vereinbart. Weder am
28.8. noch am24.10.2006 habe der Kläger ein Schriftstück
mit einer Honorarvereinbarung vorgelegt. Jedenfalls könne
er dem Anspruch des Klägers einen Schadenersatzanspruch
entgegensetzen. Wenn der Kiäger aut erne Abrechnung
nach Gegenstandswert hingewiesen hätte, hätte er dem
widersprochen und einen Stundensatz von 250 EUR zur
Bedingung gemacht.

(Anträge...)

Der Kläger wiederholt seinen erstinstanzlichen Sachvortrag
und macht im Wesentlichen geltend: Nur eine schriftliche
Honorarvereinbarung sei - schon wegen der Nachweisbar-
keit - eine taugliche Abrechnungsgrundlage. Die Wirksam-
keit einer Stundenhonorarvereinbarung hänge von der
Schriftform ab. Er schließe Stundenhonorarvereinbarungen
stets schrlftlich ab. Er habe gegenüber dem Beklagten ge-
äußert, dass es in seiner Kanzlei üblich sei, Mandate mit
nicht überschaubarem Risiko bzw. nicht kalkulierbarem Zeit-
aufwand auf der Basis einer Stundenhonorarvereinbarung
mit 250 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer abzurechnen.
Er unterstelle, dass es dem Beklagten bekannt gewesen sei,

dass eine Stundenhonorarvereinbarung zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform bedürfe. Das Wesentliche sei jedoch, dass

der Stundensatz von 250 EUR verhindern solle, dass er selbst
ein nicht rentables Mandant bearbeite. Dem Beklagten habe
eine lnanspruchnahme von 5.365.145,96 EUR gedroht. Der
Beklagte habe nicht dargelegt, dass er eine andere Anwalts-
kanzlei gefunden hätte, die auf dieser Basis eine Stunden-
honorarvereinbarung geschlossen hätte. (...)

Il. Die Berufung des Beklagten ist begründet und führt zur
Abweisung der Klage insgesamt. Ein Honoraranspruch gemäß

55 675, 611,612 BGB steht dem Kläger nicht zu, weil er
den Betrag dem Beklagten als seinem Auftraggeber wegen
Verstoßes gegen $ 49b Abs. 5 BRAO als Schadenersatz nach
den Grundsätzen zum Verschulden bei Vertragsschluss
($ 280 Abs" 1, S 311 Abs. 2 BGB)sogleich wieder zu erstat-
ten hätte.

1 . Allerdings hat der Beklagte nicht bewiesen, dass er mit
dem Kläger am 28.8.2006 eine mündliche Honorarverein-
barung geschlossen hat.

a) Die vom Beklagten behauptete mündliche Vereinbarung ist
zwar nicht gemäß 5 126 Abs. 1 und 2 BGB i.V.m. 5 125 Satz 1

BGB formunwirksam, soweit der Anwalt - wie hier - die ge-

setzliche Vergütung nicht überschreitet (vgl. N. Schneider,

NJW 2006, 1905, 1907; Kilian, NJW 2005, 3104; Hartmann,
Kostengesetze 38. Aufl., I 4 RVG Rdnr. 14). $ a Abs. 2

Satz 1 RVG in der Fassung des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes (Art. 3 des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes
vom 5.5.2004, BGBI 1,718) sah bis zum lnkrafttreten des

Gesetzes zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung
von Erfolgshonoraren vom 12.6.2008 (BGBI l, 1000) am

1.7 .2008 in außergerichtlichen Angelegenheiten u.a. eine

Zeitvergütung vor, die niedriger sein konnte als die gesetz-

lichen Gebühren.

Zwar empfahl das Gesetz für den Fall der Gebührenunter-
schreitung eine schriftliche Vereinbarung ($ a Abs. 2 SaIz 4
Halbs. '1 RVG a.F.). Das Nichtbefolgen dieser Empfehlung
war jedoch rechtlich unbedenklich und stellte kein berufs-
widriges Verhalten dar (BGHZ 152, 1 53, 161; BGH, Urt. v.

30.9.2004 - I ZR 261/02, NJW 20U5, 1266, lt. 4. c) bb);

siehe auch BGH, Beschl. v. 3.5.2007 - I ZR 137/05, AnwBl
2007, 870, Tz 7) \ 4 Abs.2 Satz 4 Halbs. 2 RVG a.F. ver-

lagerte lediglich die Beweislast auf den Auftraggeber, sofern

streitig war, ob es zu einer solchen Vereinbarung gekommen

war. Das Verbot der Gebührenunterschreitung des $ 49b
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BRAO stand einer solchen Verein-
barung mit Rücksicht auf Halbs. 2 der vorgenannten Vor-
schrift nicht entgegen (Kleine-Cosack, BRAO 5. Aufl., $ 49b
Rdnr. 9).

b) Der Beklagte ist für seine Behauptung, eine ihm günstige,

von der Abrechnung des Klägers abweichende niedrigere
Festpreisabrede getroffen zu haben, beweispflichtig. Das

entspricht sowohl dem Wortlaut des $ 4 Abs. 2 Satz 4
Halbs. 2 RVG a.F. als auch der allgemeinen ungeschriebenen
Grundregel der Darlegungs- und Beweislast, nach der jede

Partei die Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsfolge

darzulegen und zu beweisen hat, wenn sich den Eintritt
dieser Rechtsfolge geltend macht.

Der Beklagte hat seine Behauptung nicht bewiesen.Zwar
haben der Beklagte und seine Ehefrau, die Zeugin M.,
bekundet, dass der Kläger bereits am 28.8.2006 einen

Stundensatz von 250 EUR genannt habe. Dies ist jedoch nicht
ausreichend. Zusätzlich müsste feststehen, dass der Kläger

dem Beklagten am August 2006 nicht das von ihm verwen-
dete Formular für Honorarvereinbarungen ausgehändigt hat,

wonach er berechtigt ist, nach den gesetzlichen Gebühren
abzurechnen, sofern diese höher sind. Dies steht jedoch

nicht mit der notwendigen Überzeugung fest ($ 286 Abs. 1

ZPO).Zwar haben sowohl der Beklagte als auch die Zeugin

M. auch insoweit bekundet, dass der Kläger dem Beklagten

weder am 28.8. noch am 24.10.2006 ein entsprechendes
Schriftstuck ausgehändigt habe. Dem stehen jedoch die

gegenteiligen Angaben des Klägers entgegen.

Eine höhere Glaubhaftigkeit kommt den Angaben des Be-

klagten und seiner Ehefrau nicht zu. Es mag sein, dass der

Kläger die Übergabe einer von ihm vorbereiteten, ausge-

druckten Gebührenvereinbarung nicht mehr im Einzelnen

rekonstruieren kann, wie die vom Senat wiederholte Beweis-

aufnahme ergeben hat. Die als Zeugin vernommene Kanzlei-

mitarbeiterin des Klägers, die Zeugin X., hat insoweit nur
Schlussfolgerungen bekundet; sie besaß keine eigene Erinne-

rung an den Vorgang. Das macht die Angaben des Klägers
jedoch nicht unglaubhaft.

Für ihn stellt sich die Übergabe des von ihm entworfenen
Formulars als eine im Beratungsalltag wiederkehrende,
immer so geübte Praxis dar. Dass der Kläger ein Formular mit
einen besonderen lnhalt entworfen hat, spricht dafür, dass

er es zu nutzen pflegt. Es mag sein, dass die Aushändigung
im Einzelfall in Vergessenheit geraten kann. Es ist jedoch

wenig wahrscheinlich, dass dies gleich zweimal unterbleibt.
Das wiederum beeinträchtigt die Glaubhaftigkeit der An-
gaben des Beklagten und seiner Ehefrau, wonach ihnen
keinerlei Schriftstück ausgehändigt worden sei, weder am

28.8. noch am 24.10.2006.

c) Nach alledem hat der Beklagte die Vereinbarung eines

schiichten Stunciensatzes nicht bewiesen. Danacir musste cier

Beklagte davon ausgehen, dass der Kläger zu einer Honorar-
vereinbarung nur mit dem besonderen lnhalt des überreich-
ten Entwurfs bereit war, nicht aber zu einer einfachen Hono-
arvereinbarung, wie der Beklagte sie behauptet. Zwar ist

auch die vom Kläger erstrebte besondere, ,,hilfsweise" an

den gesetzlichen Gebühren orientierte Honorarvereinbarung
nicht zustande gekommen. Mangels Honorarvereinbarung
ist der Kläger unter diesen Umständen jedoch grundsätzlich

berechtigt, nach Gegenstandswert abzurechnen.

2. Der Kläger kann im vorliegenden Fall Gebühren nach dem

Gegenstandswert dennoch nicht fordern, weil er sie dem

Beklagten als seinem Auftraggeber als Schadenersatz nach

den Grundsätzen zum Verschulden bei Vertragsschluss ($ 280
Abs. 1, $ 31 1 Abs. 2 BGB) sogleich wieder zu erstatten hätte.
lm vorliegenden Fall kommt der Gesichtspunkt zum Tragen,

dass ein Rechtsanwalt, der seinen Mandanten vor Übernah-

me des Auftrags schuldhaft nicht darauf hinweist, dass sich

die für seine Tätigkeit zu erhebenden Gebühren nach dem

Gegenstandswert richten, dem Mandanten zum Ersatz des

hierdurch verursachten Schadens verpflichtet ist (BGH, Urt.

vom 24.5.2007 - lX ZR 89/06, NJW 2007, 2332). Es handelt
sich dabei nicht um eine Hilfsaufrechnung des Beklagten,

denn der Schadenersatzanspruch des Mandanten ist auf
Freihaltung von unnötigen Kosten gerichtet. Dies begründet
zugunsten des Beklagten die dem 5 242 BGB zuzuordnende
Einrede des ,,dolo a9it" (dolo agit, qui petit, quod statim
redditurus est).

a) Nach $ 49b Abs. 5 BRAO, der mit Wirkung vom 1 .7.2004
durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5.5.2004
(BGBI l, 71 8) eingefügt worden ist, muss der Anwalt, wenn
slch seine Gebühren nach dem Gegenstandswert richten
($ 2 Abs. 1 RVG), seinen Mandanten vor Übernahme des

Auftrags hierauf hinweisen.
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Der Kläger hat seine Hinweispflicht i.S.v. 5 49b Abs. 5 BRAO

schuldhaft verletzt. Unter den Parteien ist nlcht streitig, dass

der Kläger den Beklagten vor Übernahme des Mandats nicht
darauf hingewiesen hat, dass er nach Gegenstandswert
abzurechnen gedenke. Aus dem vom Kläger verwendeten
Entwurf ergibt sich lediglich ein Hinweis auf die ,,gesetz-
lichen Gebühren", aber nicht darauf, dass diese sich nach

dem Gegenstandswert richten.

Das Landgericht hat angenommen, dass die Belehrung

entbehrlich gewesen sei; es sei nicht ersichtlich, dass dem

Beklagten nicht bekannt gewesen sei, dass die gesetzliche

Honorarregelung eine Abrechnung nach dem Gegenstands-
wert vorsehe. Die Hinweispflicht entfällt jedoch nicht einmal

bei Mandanten mit juristischen Grundvorstellungen (vgl. BGH,

Urt. v. 26.1 0.2000 - IX ZR 289/99, NJW 2001, 517 unter ll.
2. c); Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, Die Haftung
des Rechtsanwalts 7. Aufl., Rdnr. 527; Zugehör in: Zugehör/
Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung 2. Aufl.,
Rdnr. 559).Zu$49b Abs. 5 BRAO hat der Senat bereits ent-
schieden, dass grundsätzlich selbst ein Mandant mit juristi-
scher Vor- und Ausbildung belehrungsbedürftig ist (Senafs-

urt. v. 6.12.2007 - 28 U 58/07, n.v., unter B. 1. b) aa)). Das
gilt erst recht für den Beklagten, der kein Jurist ist, sondern
gewerbiich immobliien vermietet.

b) Unabhängig von $ 49 Abs. 5 BRAO begründet ein be-

sonders hoher Vergütungsanspruch eines Rechtsanwalts
(wie hrer; über 50.000 EUR brutto) aus einer Beauftragung
ausnahmsweise auch unter dem Gesichtspunkt von Treu

und Glauben (5 242 BGB) eine Aufklärungspflicht des Rechts-

anwalts gegenüber seinem Mandanten über die Höhe der
Vergütung, soweit dieser schutzwürdig ist, weil er mit
einer solchen Vergütungshöhe nicht rechnet (BGH, Urt. v.

24.5.2007, a.a.O.;Tz. 10; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2008,
509, 510). Auch gegen diese Aufklärungspflicht hat der

Kläger verstoßen. Er musste aufgrund der Nachfragen des

Beklagten und seiner Ehefrau damit rechnen, dass der

Beklagte von einem Stundenhonorar von 250 EUR ausging

und nicht mit einer außergewöhnlich hohen Gebühren-
forderung rechnete, die sich an gesetzlichen Gebühren
orientiert, sofern dies für den Anwalt gunstiger ist.

c) Der Beklagte kann verlangen, so gestellt zu werden, wie er

bei gehöriger Beratung durch den Kläger stünde (S 249 BGB).

Für die richterliche Überzeugungsbildung genügt insoweit
eine deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage
beruhende Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden entstanden
ist (sf. Rspr., BGH, Urt. v. 20.3.2008 - lX ZR 104/05, NJW
2008, 2647, Tz. 20; v. 23.11.2006 - IX ZR 21/03, NJW-RR

2007, 569, Tz. 27). Der Mandat muss dazu vortragen und
unter Beweis stellen, wie er auf eine allgemeine lnformation,
dass der Anwalt nach Gegenstandswert abzurechnen ge-

denke, reagiert hätte (siehe BGH, Urt. v. 24.5.2007, NJW
2007, 2332, Tz. 21).

Der Beklagte hat in der Berufungsbegründung und insbeson-

dere im Senatstermin glaubhaft dargelegt, dass er auf ein

schlichtes Stundenhonorar von 250 EUR gedrungen hätte;
ferner hätte er darauf gedrungen, dass der Kläger die Formu-
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berater dies aufgrund seiner persönlichen Kenntnis positiv
wusste (nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht). " Eine

insoweit eindeutige steuerliche Fehleinschätzung liegt nicht
vor, wenn die vom Vorberater gewählte rechtliche Konstruk-
tion neben gravierenden Nachteilen auch Vorteile hat. "

Darüber hinaus ist der Steuerberater aber nicht verpflichtet,
den Mandanten auf einen möglichen Schadensersatzanspruch
gegen den Vorberater zu belehren, denn die Vertragspflich-
ten eines Steuerberaters beschränken sich in der Regel auf
das Steuerrecht; Rechtsdienstleistungen sind ihm grundsätz-
lich untersagt. "

Aus diesem Grunde kann auch die Rechtsprechung des BGH,

wonach ein Anwalt, der erkennt oder erkennen muss, dass

dem Mandanten im Falle eines ungünstigen Ausgangs des

Rechtsstreits vor dem Finanzgericht ein Regressanspruch
gegen den steuerlichen Berater zusteht, verpflichtet ist, den

Mandanten über die Verjährung dieser Ansprüche zu be-

lehren, nicht auf einen Steuerberater, der ein solches vorgreif-
liches FG-Verfahren für den Mandanten führt, übertragen
werden. uo

4.5.'10 Warnpflichten bei der Durchführung eines Einspruchs-

und FG-Verfahrens

Soweit der Steuerberater mittels Einspruchs- und FG-Ver-

fahrens ohne Erfolg versucht, eine von der Finanzverwaltung
angenommene Gewerblichkeit aufseiten des Mandanten an-

zugreifen, weil er der Auffassung ist, der Mandant sei freibe-
ruflich tätig, muss er damit rechnen, dass sein Mandant nicht
obsiegt und ihm deshalb parallel zur Bildung von Gewerbe-
steuerrückstellungen und Einspruchseinlegung gegen die Ein-

kommensteuerbescheide raten. t'

4.5.1'l Einkommensteuererklärung und Hinweispflicht auf
straf bef reiende Selbstanzeige
Erkennt der Steuerberater bei der Erstellung der privaten Ein-

kommensteuererklärung eine zurückliegende Steuerhinterzie-
hung oder -verkürzung des Mandanten, muss er diesen auf die

Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige hinweisen.

4.5.12 Einkommensteuererklärung und Hinweispflicht auf
Zweikontenmodell
Ein Steuerberater mit beschränktem Mandat (private Steuerer-
klärungen) hatte ab Anfang 1996 - im Anschluss an die Vorlage-
beschlüsse des BFH - die vertragliche Nebenpflicht, den Man-
danten zum Zwecke der Steuerersparnis auf die Vorteile eines

Zwei-Konten-Modells hinzuweisen.

Von Rechtsanwalt Michael Brügge. HDI-Gerling

1 BGH Gt 1991,223
2 BGH Gl 1991,223; Gl 1995,65
3 BGH Gl 1987 ,119; Gl 2006,72; DSIR 2009, 81 8

4 BGH DSIR 2009,818
s BGH Gt 1995,65
6 BGH Gr 1998,268
7 DSIR 2000, 783 zu Art. 1 $ 1 RBerG a. F.

8 OLG Köln Gl2006,24 zuArt. 1 5 1 RBerG a. F.

9 BGH Gt 1987,119
10 Schleswig-Holsteinisches 0LG Gl 1993,373
1 1 BGH Gt 1998,244
'1 2 Zugehör, Haftung des Steuerberaters für Insolvenzverschleppungsschäden,

NZt 2008, 652

13 BGH Gl 199s,6s
14 BGH Gl 1995,65
1 5 OLG Düsseldorf vom 26.5.2009, l-23 U 53/06, juris, zu Art. 1 5 1 RBerG a. F.

1 6 BGH Gl 2009, 1 84 zu Art. 1 5 1 RBerc a. F,

1 7 BGH Gt 1981 , 119

1 8 BGH Gt 1987 , 119

19 BGH Gr 1991,223
20 BGH Gt 2004,40
21 KG Berlin Gl 2008,168
22 BGH Gt 1991,223
23 BGH DSIR 2009, 81 8

24 BGH Gl 2006,154
2s BGH Gt 2006,72
26 BGH Gt 2006,72
27 0LG Karlsruhe, Gl 2001,93
28 0LG Karlsruhe, Gl 2001,93
29 BGH Gl 1995,169 zu Art 1 5 1 RBerG a. F.

30 BGH Gt 199s,169
31 BGH Cr 1987,119
32 BGH NJW 1957,586
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4. Nebenvertragliche Schadenverhütungspf licht
4.1 Gesetzliche Grundlage -Treu und Glauben
Nach der Rechtsprechung des BGH besteht neben den ver-

traglichen Hauptpflichten - Sachverhaltsaufklärung, Rechts-
prüfung, Beratung und vertragliche Schadenverhütungs-
pflicht - zusätzlich die nebenvertragliche Verpflichtung, den

Mandanten vor Schaden zu bewahren.'

Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht leitet die

Rechtsprechung aus $ 242 BGB ab. Danach ist der Schuldner
verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.'

4.2 Hauptanwendungsfall - Warnpf licht trotz beschränkten
Mandats
lm Bereich der Rechtsanwalts- und Steuerberaterhaftung
kommt der nebenvertraglichen Schadenverhütungspflicht vor
allem in den Fällen eine besondere Bedeutung zu, in denen
es darum geht, den Mandanten vor Gefahren zu warnen, die

außerhalb des Schutzbereiches der vertraglichen Pflichten
liegen.

Konkret verlangt die Rechtsprechung, dass der Steuerberater
genau wie der Rechtsanwalt trotz beschränkten Auftrags
den Mandanten auf eine außerhalb seines Auftrags liegende
Fehlentscheidung hinweisen muss, wenn sie für einen durch-
schnittlichen Berater bei einer ordnungsgemäßen Bearbei-

tung auf den ersten Blick ersichtlich oder ihm aufgrund seines

persönlichen Wissens positiv bekannt ist und er Grund zu der

Annahme hat, dass sich der Mandant der ihm drohenden
Nachteile nicht bewusst ist.' Dies soll insbesondere dann gel-

ten, wenn die Gefahr Interessen des Mandanten betrifft, die

mit dem beschränkten Auftragsgegenstand in einem engen
Zusammenhang stehen. o

4.3 Abgrenzung vertragsbezogener Pf lichten
Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht ist von den
vertragsbezogenen Beratungspflichten abzugrenzen. Diese

richten sich nach lnhalt und Umfang des erteilten Mandats.
ln den hierdurch gezogenen Grenzen - Schutzbereich - muss

der Steuerberater den Sachverhalt aufklären, die Rechtslage
prüfen und den Mandanten über alle bedeutsamen steuer-

rechtlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie deren

Folgen unterrichten. u Neben diesen Hauptpflichten muss der

Steuerberater seinen Auftraggeber vor Schaden bewahren -
vertragliche Schadenverhütungspflicht - und deshalb den

nach den Umständen sichersten Weg zu dem erstrebten
steuerlichen Ziel aufzeigen und sachgerechte Vorschläge zu

dessen Verwirklichung empfehlen. u

Zu beachten ist, dass ein Steuerberater für seinen Mandan-
ten grundsätzlich nur auf dem Gebiet des Steuerrechts tätig
werden ($ 33 StBerG) darf. Ein Vertrag, der die Erbringung
einer Rechtsdienstleistung im Sinne von $ 2 | RDG betrifft, ist

gemäß 5 134 BGB in Verbindung mit $ 3 RDG nichtig.'

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, wonach die Aufgaben
des Steuerberaters auf das Gebiet des Steuerrechts beschränkt

sind, gilt nur lm Anwendungsbereich von $ 5l 1 RDG. Da-

nach sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit
einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung
zum Berufsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist

nach ihrem Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der

Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse

zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich slnd.

Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben sind die man-
datsbezogenen Pflichten zur Rechtsprüfung und Beratung in

aller Regel auf das Gebiet des Steuerrechts beschränkt. Auf
zivil-, gesellschafts- oder sozialversicherungsrechtliche Fragen

darf der Steuerberater deshalb nur dann eingehen, wenn mit
der steuerlichen oder wirtschaftlichen Beratung zugleich
zivil-, gesellschafts- oder etwa sozialversicherungsrechtliche
Wirkungen beabsichtigt sind. Überblickt der Steuerberater
die Rechtslage insoweit allerdings nicht oder droht ein Ver-

stoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, weil die zu er-

bringende Rechtsdienstleistung nicht bloße Nebenleistung im

Sinne von 5 5 I RDG ist, muss der Steuerberater den Man-
danten an einen mit den notwendigen Rechtskenntnissen

ausgestatteten Rechtsanwalt verweisen.'

4.4 Mitverschulden
Soweit eine Verletzung der nebenvertraglichen Schadenverhü-

tungspflicht zu bejahen ist, wird regelmäßig ein Mitverschulden
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zu prüfen sein. Die Rechtsprechung, wonach ein Mitver-
schulden nicht in Betracht kommt, wenn die Verhütung des
entstandenen Schadens nach dem lnhalt des Vertrages dem
in Anspruch genommenen Schädiger allein obliegt, findet im
Berelch nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht keine
Anwendung. n

4.5 Warnpflichten in besonderen Fällen
4.5.'l Jahresabschlusserstellung und drohende überschuldung
Die Frage, ob ein mit der Erstellung des Jahresabschlusses be-
auftragter Steuerberater vertragsbezogen oder nebenver-
traglich verpflichtet ist, den Mandanten bei einer drohenden
Insolvenz auf die Erstellung einer überschuldungsbilanz und
die lnsolvenzantragspflicht hinzuweisen, ist höchstrichterlich
nicht geklärt.

Das OLG Schleswig hat mit Urteil vom 28.5.1993 eine man-
datsbezogene Aufklärungspflicht verneint und eine neben-
vertragliche Schadenverhütungspflicht nur für den Fall bejaht,
dass der Steuerberater annehmen muss, dem Mandanten sei

die drohende lnsolvenz und etwaige sich hieraus ergebende
Haftungsrislken gegenüber dem lnsolvenzverwalter nicht be-
wusst.'o Der BGH hat die Revision nicht angenommen, denn
die tatrichterliche Würdigung,,,dass den Geschäftsführern
der Cemeinschuldnerin deren überschuiJang sowohi irrt
März 1987 als'auch im April 1988 bewusst waf, ist verfah-
rensfehlerfrei getroffen und jedenfalls unter dieser Vorausset-
zung brauchte die Beklagte nicht auf die Pflichten hinzu-
weisen, die den Geschäftsführern der GmbH im Hinblick auf
59 63, 64 GmbHG obliegen." "

Nach Auffassung von Zugehör schulde ein Steuerberater,
der wie üblich alle steuerlichen lnteressen des Mandanten
wahrnimmt und den Jahresabschluss erstellt, bereits mandats-
bezogen einen Hinweis auf die drohende überschuldung,
die Notwendigkeit einer Überschuldungsbilanz und die lnsol-
venzantragspflicht. Diese Pflicht entfalle nur dann, wenn der
Steuerberater im Haftpflichtprozess den Nachweis führen
kann, dass der Geschäftsführer die überschuldung gekannt
habe. ''

Die Auffassung von Zugehör, wonach der Steuerberater den
Mandanten bereits mandatsbezogen auf eine drohende
lnsolvenz und die slch hieraus ergebenden Rechtsfolgen hin-
weisen muss, ist abzulehnen, denn der Hinweis auf ein ein-
zuleitendes lnsolvenzverfahren nach den Vorgaben des lnsol-
venzrechts liegt außerhalb des eigentlichen Bereichs des er-
teilten Auftrags auf Erstellung des Jahresabschlusses nach den
handels- und steuerrechtlichen Vorgaben.

Der Jahresabschluss eines Unternehmens erfasst oft zahlrei-
che Vorgänge, die steuerlich, gesellschafts- und eben auch
insolvenzrechtlich bedeutsam sind. Wäre der Steuerberater
verpflichtet, sie bei der Erstellung der Bilanz im Einzelnen
jeweils zu überprüfen, würde ihm ein unzumutbares, auch
durch eine Versicherung kaum abzudeckendes Haftungsrisi-
ko aufgeburdet.'u Aus diesem Grund muss ein Steuerberater,
der einen Jahresabschluss zu erstellen hat, beispielsweise
nicht nachträglich prufen, ob etwa die Voraussetzungen für
eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer vorlagen. 1o

Hinzu kommt, dass die Rechtsdienstleistungsbefugnis des

Steuerberaters - wie oben aufgeführt - grundsätzlich auf das

Gebiet des Steuerrechts beschränkt ist (5 33 StBerG). Ein mit
der Erstellung des Jahresabschlusses einer GmbH beauftrag-
ter Steuerberater, dem kein Nachweis über die Erfüllung
einer Bareinlageverpflichtung vorliegt, verletzt danach zwar
seine Pflichten aus dem Steuerberatungsvertrag, wenn er in
der Bilanz ein Stammkapital ausweist, ohne zugleich eine of-
fene Einlageforderung der GmbH auszuweisen. Er ist aber
nicht verpflichtet, den Mandanten darüber aufzuklären. dass

er seine Bareinlageschuld aus Gesellschaftsmitteln - sei es

durch Aufrechnung oder im Wege eines ,,Ausschüttungs-
Rückhol-Verfahrens" erfüllen kann. lnsoweit schuldet er

allenfalls den Hinweis, dass er hierzu keinen Rechtsrat ertei-
len dürfe und die Empfehlung, einen Anwalt zu befragen. "

Der Auffassung des OLG Schleswig, wonach ein mit der Er-

stellung des Jahresabschlusses beauftragter Steuerberater
allenfalls aufgrund der nebenvertraglichen Schadenverhü-

tungspflicht den Mandanten auf eine offenkundig im Raum

stehende Überschuldung hinweisen und auffordern muss,

wegen der insolvenzrechtlichen Fragestellungen einen mit
den notwendigen Kenntnissen ausgestatteten Rechtsanwalt
zu beauftragen, ist deshalb zuzustimmen. Zu beachten ist
:.--^.-.^:a -ll^.-^l:.^^,- !^-- l:^ .,^f, I l:^.,.^:-^{l:-La ^.,-Il)uvvclL dilctuilt9), ud55 urq vvdIl- ulru rililvvcl)PlllLt lt Iut

dann besteht, wenn der Steuerberater, der den Jahres-

abschluss für eine GmbH erstellt hat, annehmen muss, dass

dem Geschäftsführer die drohende Überschuldung nrcht

bekannt ist. Darüber hinaus durfte im Regelfall ein erheb-
liches Mitverschulden der Mandantin zu berücksichtigen
sein, wobei sich die GmbH ern Verschulden ihres Geschäfts-

führers nach $ 31 BGB anrechnen lassen muss.

Soweit ein Steuerberater den Gesellschaftern im Anschluss

an seinen Warnhinweis zur Überschuldung im Rahmen einer
sich anschließenden Sanierungsberatung eine Kapitalerhö-
hung empfiehlt, muss er diese wegen der rechtlichen Umset-

zung der Kapitalerhöhung an einen mit gesellschaftsrecht-
lichen Fragestellungen vertrauten Rechtsanwalt verweisen.'u

Wenn der Mandant bei einer erkannten Unternehmenskrise
beratungsresistent ist und nicht bereit ist, einen Auftrag zur
Erstellung einer Überschuldungsbilanz zu erteilen, muss der
Steuerberater das Mandat niederlegen. Die Fortführung eines

Mandats trotz erkannter Überschuldung ist nicht nur berufs-
rechtlich problematisch, sondern kann eine strafbare Beihilfe

zur lnsolvenzverschleppung mit slch daran anschließenden

Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung von

Banken und sonstigen Gläubigern des Mandanten zur Folge

haben, für die kein Versicherungsschutz über die Berufshaft-
pflichtversicherung besteht. Bei der Mandatsniederlegung
müssen laufende Fristen beachtet werden. Darüber hinaus

sollte der Steuerberater das Finanzamt, Banken und sonstige
Beteiligte über die Mandatsniederlegung informieren.

4.5.2 Jahresabschlusserstellung und steuersparende Ver-

mögensanlage des Mandanten

Soweit es im Zusammenhang mit den Jahresabschlussarbei-

ten um die Beteiligung einer steuersparenden Vermögens-
anlage geht, schuldet der ,,bloß" steuerliche Berater man-

datsbezogen nur eine umfassende Aufklärung über die Arten
und Möglichkeiten der zu erzielenden Verlustzuweisungen
und über deren Vorteile, Nachteile und Risiken in steuerlicher
Hinsicht. " Dagegen ist er nicht verpflichtet, die zukünftige
Gewinnentwicklung des Mandanten zu beurteilen und da-

nach die bei dem Ankauf von Steuersparmodellen notwendi-
gen Gewinnzahlen vorzugeben.'u

Eine vertragliche Verpflichtung zur wirtschaftlichen Beratung

trifft den steuerlichen Berater nur, wenn er einen weiterge-
henden, auch die Anlageberatung einschließenden Auftrag
erhalten hat oder von sich aus eine bestimmte Kapitalanlage
empfiehlt.'n

Aufgrund der nebenvertraglichen Schadenverhütungspflicht
muss der bloß steuerliche Berater den Mandanten ausnahms-

weise auf wirtschaftliche Risiken hinweisen, wenn diese offen
zutage liegen oder er über einen Wissensvorsprung bezüg-

lich der eingeschränkten Marktchancen einer Vermögensan-
lage verfügt.'o

4.5.3 Jahresabschlusserstellung und mangelhafte Buchführung

durch den Mandanten
Der nur mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragte
Sieuei'bei'atei' muss den l',4andanten, dei' die Buchfühi'ung
selbst erstellt hat, auf offenkundige Mängel in der Buchfüh-
rung hinweisen.

Diese Warnpflicht bleibt auch dann bestehen, wenn die all-
gemeinen Auftragsbedingungen (AAB) des Steuerberaters

vorsehen, dass dle Prufung der Richtigkeit, Vollständigkeit und

Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen,

insbesondere der Buchfuhrung und der Bilanz, nur dann zum

Auftrag gehört, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Denn

diese Regelung benachteiligt den Mandanten unangemessen

und hält damit einer lnhaltskontrolle gemäß 5 307 ll BGB

nicht stand.

4.5.4 Jahresabschlusserstellung und Hinweis auf 5 160AO/

5 16 AStG

Ein nur mit der Buchführung und Erstellung des Jahresab-

schlusses beauftragter Steuerberater muss bei Buchungen

von Geschäftsvorgängen mlt Geschäftspartnern aus soge-

nannten Niedrigsteuerländern den Mandanten auf die Mög-
lichkeit hinweisen, dass die Finanzbehörde für diese Vor-
gänge eine Offenlegung im Sinne von $ 160 AO/5 16 ASIG

fordern kann und daher die für eine umfassende Offenle-
gung aller Beziehungen zwischen dem Mandanten und den

ausländischen Geschäftspartnern erforderlichen Beweise

möglichst zeitnah zu sichern und zu sammeln sind. Ferner

muss er auf die Rechtsfolgen einer unzureichenden Offenle-
gung, insbesondere auf die Möglichkeit einer den Gewinn
erhöhenden Zurechnung, hinweisen. "

4.5.5 Steuerliche Prospektprüfung und wirtschaftliche Fehlent-

scheidung des Mandanten
Ein Steuerberater, der von selnem langjährigen Mandanten
den Auftrag erhält, abstrakt darüber Auskunft zu erteilen, ob
dle in einem Prospekt dargestellten Steuervorteile für Anleger
mit einem Einkommen im Bereich der höchsten Steuerpro-
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gression erreichbar sind, muss den Mandanten trotz dieses

beschränkten Mandats vor einer wirtschaftlichen Fehlent-

scheidung warnen, wenn er die steuerlichen Verhältnisse des

Mandanten kennt und für ihn ohne Weiteres ersichtlich ist,

dass der Mandant mit der geplanten Kapitalanlage den da-

mit beabsichtigten Zweck der Steuerersparnis nicht erreichen

kann, weil er aufgrund der Zeichnung anderweitiger Kapital-

anlagen über keine Gewinne verfügt, mit denen er die Ver-

lustzuweisungen aus der Kapitalanlage verrechnen könnte. "

4.5.6 Steuerliche Warnpflicht bei wirtschaftlicher Beratung im

Zusammenhang mit dem Verkauf einer Eigentumswohnung

Ein langlährig mit der Erstellung der Einkommensteuerer-
klärungen beauftragter Steuerberater muss den Mandanten,
der eine Eigentumswohnung zum Einstandspreis veräußern

möchte und beim Steuerberater nachfragt, ob er etwas über
die lmmobllienmarktentwicklung sagen könne - beschränk-

tes Mandat -, darauf hinweisen, dass die Anrechnung der

Abschreibung auf den Einstandspreis einen Buchgewinn rea-

lisiert, der zu einer erheblichen Steuerbelastung führt, wenn
der Mandant in offenbarer Unkenntnis dieser Steuerrechts-

folge den Einstandspreis mit dem voraussichtlichen Verkaufs-
preis vergleicht. "

4.5.7 Unnsatzsteueivciannneldung und Abfärberisiko
Bei einem auf die Buchführung, die Abgabe von Umsatz-

steuervoran meldu n gen u nd d ie Erstel lu ng des .Jahresabsch lus-

ses beschränkten Mandats muss der Steuerberater die von

ihm betreute Rechtsanwaltssozietät auf das Abfärberisiko
hinweisen, wenn sich aus den für die Umsatzsteuervoranmel-
dung vorgelegten Rechnungen der Kanzlei auch Provisions-

einnahmen für Büroraumvermittlung ergeben, die auf eine

berufsfremde gewerbliche Tätigkeit hinweisen.'o

4.5.8 Warnpflichten bei anderweitiger fachkundiger Beratung

Soweit der Mandant fur eine Steuergestaltungsmaßnahme
einen Spezialisten beauftragt hat, gilt die Verpflichtung, den

Mandanten auch vor außerhalb des Auftrags liegenden
steuerlichen Fehlentscheidungen zu warnen, nur sehr einge-
schränkt. Der allgemeine Steuerberater muss den Mandanten
vor Fehlleistungen des Spezialisten nur dann warnen, wenn
er diese erkennt oder erkennen und zugleich annehmen muss,

dass der Mandant die Gefahr möglicherweise nicht bemerkt.'u

Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn das Mandat des

Spezialisten beendet ist oder es sich von vornherein nicht auf
den Umstand erstreckt, der die Warnpflicht auslösen kann,

der Mandant gegenüber dem ersten Steuerberater jedoch

den gegenteiligen Eindruck erweckt hat. Auch in diesem Fall

darf sich der Steuerberater im Regelfall darauf verlassen, der

Mandant werde in der entscheidenden Frage sachkundig
anderweitig beraten.'u

4.5.9 Warnpflichten bei Fehler des Vorberaters

Eine nebenvertragliche Hinweispflicht des Steuerberaters auf
eine steuerschädliche Gestaltungsberatung des Vorberaters,
die nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem von ihm

übernommenen Auftrag steht, besteht nur dann, wenn dle

vorgegebene rechtliche Konstruktion eine auf den ersten BIick

ersichtliche steuerliche Fehlentscheidung war oder der Steuer-
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zu prüfen sein. Die Rechtsprechung, wonach ein Mitver-
schulden nicht in Betracht kommt, wenn die Verhütung des
entstandenen Schadens nach dem lnhalt des Vertrages dem
in Anspruch genommenen Schädiger allein obliegt, findet im
Berelch nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht keine
Anwendung. n

4.5 Warnpflichten in besonderen Fällen
4.5.'l Jahresabschlusserstellung und drohende überschuldung
Die Frage, ob ein mit der Erstellung des Jahresabschlusses be-
auftragter Steuerberater vertragsbezogen oder nebenver-
traglich verpflichtet ist, den Mandanten bei einer drohenden
Insolvenz auf die Erstellung einer überschuldungsbilanz und
die lnsolvenzantragspflicht hinzuweisen, ist höchstrichterlich
nicht geklärt.

Das OLG Schleswig hat mit Urteil vom 28.5.1993 eine man-
datsbezogene Aufklärungspflicht verneint und eine neben-
vertragliche Schadenverhütungspflicht nur für den Fall bejaht,
dass der Steuerberater annehmen muss, dem Mandanten sei

die drohende lnsolvenz und etwaige sich hieraus ergebende
Haftungsrislken gegenüber dem lnsolvenzverwalter nicht be-
wusst.'o Der BGH hat die Revision nicht angenommen, denn
die tatrichterliche Würdigung,,,dass den Geschäftsführern
der Cemeinschuldnerin deren überschuiJang sowohi irrt
März 1987 als'auch im April 1988 bewusst waf, ist verfah-
rensfehlerfrei getroffen und jedenfalls unter dieser Vorausset-
zung brauchte die Beklagte nicht auf die Pflichten hinzu-
weisen, die den Geschäftsführern der GmbH im Hinblick auf
59 63, 64 GmbHG obliegen." "

Nach Auffassung von Zugehör schulde ein Steuerberater,
der wie üblich alle steuerlichen lnteressen des Mandanten
wahrnimmt und den Jahresabschluss erstellt, bereits mandats-
bezogen einen Hinweis auf die drohende überschuldung,
die Notwendigkeit einer Überschuldungsbilanz und die lnsol-
venzantragspflicht. Diese Pflicht entfalle nur dann, wenn der
Steuerberater im Haftpflichtprozess den Nachweis führen
kann, dass der Geschäftsführer die überschuldung gekannt
habe. ''

Die Auffassung von Zugehör, wonach der Steuerberater den
Mandanten bereits mandatsbezogen auf eine drohende
lnsolvenz und die slch hieraus ergebenden Rechtsfolgen hin-
weisen muss, ist abzulehnen, denn der Hinweis auf ein ein-
zuleitendes lnsolvenzverfahren nach den Vorgaben des lnsol-
venzrechts liegt außerhalb des eigentlichen Bereichs des er-
teilten Auftrags auf Erstellung des Jahresabschlusses nach den
handels- und steuerrechtlichen Vorgaben.

Der Jahresabschluss eines Unternehmens erfasst oft zahlrei-
che Vorgänge, die steuerlich, gesellschafts- und eben auch
insolvenzrechtlich bedeutsam sind. Wäre der Steuerberater
verpflichtet, sie bei der Erstellung der Bilanz im Einzelnen
jeweils zu überprüfen, würde ihm ein unzumutbares, auch
durch eine Versicherung kaum abzudeckendes Haftungsrisi-
ko aufgeburdet.'u Aus diesem Grund muss ein Steuerberater,
der einen Jahresabschluss zu erstellen hat, beispielsweise
nicht nachträglich prufen, ob etwa die Voraussetzungen für
eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer vorlagen. 1o

Hinzu kommt, dass die Rechtsdienstleistungsbefugnis des

Steuerberaters - wie oben aufgeführt - grundsätzlich auf das

Gebiet des Steuerrechts beschränkt ist (5 33 StBerG). Ein mit
der Erstellung des Jahresabschlusses einer GmbH beauftrag-
ter Steuerberater, dem kein Nachweis über die Erfüllung
einer Bareinlageverpflichtung vorliegt, verletzt danach zwar
seine Pflichten aus dem Steuerberatungsvertrag, wenn er in
der Bilanz ein Stammkapital ausweist, ohne zugleich eine of-
fene Einlageforderung der GmbH auszuweisen. Er ist aber
nicht verpflichtet, den Mandanten darüber aufzuklären. dass

er seine Bareinlageschuld aus Gesellschaftsmitteln - sei es

durch Aufrechnung oder im Wege eines ,,Ausschüttungs-
Rückhol-Verfahrens" erfüllen kann. lnsoweit schuldet er

allenfalls den Hinweis, dass er hierzu keinen Rechtsrat ertei-
len dürfe und die Empfehlung, einen Anwalt zu befragen. "

Der Auffassung des OLG Schleswig, wonach ein mit der Er-

stellung des Jahresabschlusses beauftragter Steuerberater
allenfalls aufgrund der nebenvertraglichen Schadenverhü-

tungspflicht den Mandanten auf eine offenkundig im Raum

stehende Überschuldung hinweisen und auffordern muss,

wegen der insolvenzrechtlichen Fragestellungen einen mit
den notwendigen Kenntnissen ausgestatteten Rechtsanwalt
zu beauftragen, ist deshalb zuzustimmen. Zu beachten ist
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dann besteht, wenn der Steuerberater, der den Jahres-

abschluss für eine GmbH erstellt hat, annehmen muss, dass

dem Geschäftsführer die drohende Überschuldung nrcht

bekannt ist. Darüber hinaus durfte im Regelfall ein erheb-
liches Mitverschulden der Mandantin zu berücksichtigen
sein, wobei sich die GmbH ern Verschulden ihres Geschäfts-

führers nach $ 31 BGB anrechnen lassen muss.

Soweit ein Steuerberater den Gesellschaftern im Anschluss

an seinen Warnhinweis zur Überschuldung im Rahmen einer
sich anschließenden Sanierungsberatung eine Kapitalerhö-
hung empfiehlt, muss er diese wegen der rechtlichen Umset-

zung der Kapitalerhöhung an einen mit gesellschaftsrecht-
lichen Fragestellungen vertrauten Rechtsanwalt verweisen.'u

Wenn der Mandant bei einer erkannten Unternehmenskrise
beratungsresistent ist und nicht bereit ist, einen Auftrag zur
Erstellung einer Überschuldungsbilanz zu erteilen, muss der
Steuerberater das Mandat niederlegen. Die Fortführung eines

Mandats trotz erkannter Überschuldung ist nicht nur berufs-
rechtlich problematisch, sondern kann eine strafbare Beihilfe

zur lnsolvenzverschleppung mit slch daran anschließenden

Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung von

Banken und sonstigen Gläubigern des Mandanten zur Folge

haben, für die kein Versicherungsschutz über die Berufshaft-
pflichtversicherung besteht. Bei der Mandatsniederlegung
müssen laufende Fristen beachtet werden. Darüber hinaus

sollte der Steuerberater das Finanzamt, Banken und sonstige
Beteiligte über die Mandatsniederlegung informieren.

4.5.2 Jahresabschlusserstellung und steuersparende Ver-

mögensanlage des Mandanten

Soweit es im Zusammenhang mit den Jahresabschlussarbei-

ten um die Beteiligung einer steuersparenden Vermögens-
anlage geht, schuldet der ,,bloß" steuerliche Berater man-

datsbezogen nur eine umfassende Aufklärung über die Arten
und Möglichkeiten der zu erzielenden Verlustzuweisungen
und über deren Vorteile, Nachteile und Risiken in steuerlicher
Hinsicht. " Dagegen ist er nicht verpflichtet, die zukünftige
Gewinnentwicklung des Mandanten zu beurteilen und da-

nach die bei dem Ankauf von Steuersparmodellen notwendi-
gen Gewinnzahlen vorzugeben.'u

Eine vertragliche Verpflichtung zur wirtschaftlichen Beratung

trifft den steuerlichen Berater nur, wenn er einen weiterge-
henden, auch die Anlageberatung einschließenden Auftrag
erhalten hat oder von sich aus eine bestimmte Kapitalanlage
empfiehlt.'n

Aufgrund der nebenvertraglichen Schadenverhütungspflicht
muss der bloß steuerliche Berater den Mandanten ausnahms-

weise auf wirtschaftliche Risiken hinweisen, wenn diese offen
zutage liegen oder er über einen Wissensvorsprung bezüg-

lich der eingeschränkten Marktchancen einer Vermögensan-
lage verfügt.'o

4.5.3 Jahresabschlusserstellung und mangelhafte Buchführung

durch den Mandanten
Der nur mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragte
Sieuei'bei'atei' muss den l',4andanten, dei' die Buchfühi'ung
selbst erstellt hat, auf offenkundige Mängel in der Buchfüh-
rung hinweisen.

Diese Warnpflicht bleibt auch dann bestehen, wenn die all-
gemeinen Auftragsbedingungen (AAB) des Steuerberaters

vorsehen, dass dle Prufung der Richtigkeit, Vollständigkeit und

Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen,

insbesondere der Buchfuhrung und der Bilanz, nur dann zum

Auftrag gehört, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Denn

diese Regelung benachteiligt den Mandanten unangemessen

und hält damit einer lnhaltskontrolle gemäß 5 307 ll BGB

nicht stand.

4.5.4 Jahresabschlusserstellung und Hinweis auf 5 160AO/

5 16 AStG

Ein nur mit der Buchführung und Erstellung des Jahresab-

schlusses beauftragter Steuerberater muss bei Buchungen

von Geschäftsvorgängen mlt Geschäftspartnern aus soge-

nannten Niedrigsteuerländern den Mandanten auf die Mög-
lichkeit hinweisen, dass die Finanzbehörde für diese Vor-
gänge eine Offenlegung im Sinne von $ 160 AO/5 16 ASIG

fordern kann und daher die für eine umfassende Offenle-
gung aller Beziehungen zwischen dem Mandanten und den

ausländischen Geschäftspartnern erforderlichen Beweise

möglichst zeitnah zu sichern und zu sammeln sind. Ferner

muss er auf die Rechtsfolgen einer unzureichenden Offenle-
gung, insbesondere auf die Möglichkeit einer den Gewinn
erhöhenden Zurechnung, hinweisen. "

4.5.5 Steuerliche Prospektprüfung und wirtschaftliche Fehlent-

scheidung des Mandanten
Ein Steuerberater, der von selnem langjährigen Mandanten
den Auftrag erhält, abstrakt darüber Auskunft zu erteilen, ob
dle in einem Prospekt dargestellten Steuervorteile für Anleger
mit einem Einkommen im Bereich der höchsten Steuerpro-
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gression erreichbar sind, muss den Mandanten trotz dieses

beschränkten Mandats vor einer wirtschaftlichen Fehlent-

scheidung warnen, wenn er die steuerlichen Verhältnisse des

Mandanten kennt und für ihn ohne Weiteres ersichtlich ist,

dass der Mandant mit der geplanten Kapitalanlage den da-

mit beabsichtigten Zweck der Steuerersparnis nicht erreichen

kann, weil er aufgrund der Zeichnung anderweitiger Kapital-

anlagen über keine Gewinne verfügt, mit denen er die Ver-

lustzuweisungen aus der Kapitalanlage verrechnen könnte. "

4.5.6 Steuerliche Warnpflicht bei wirtschaftlicher Beratung im

Zusammenhang mit dem Verkauf einer Eigentumswohnung

Ein langlährig mit der Erstellung der Einkommensteuerer-
klärungen beauftragter Steuerberater muss den Mandanten,
der eine Eigentumswohnung zum Einstandspreis veräußern

möchte und beim Steuerberater nachfragt, ob er etwas über
die lmmobllienmarktentwicklung sagen könne - beschränk-

tes Mandat -, darauf hinweisen, dass die Anrechnung der

Abschreibung auf den Einstandspreis einen Buchgewinn rea-

lisiert, der zu einer erheblichen Steuerbelastung führt, wenn
der Mandant in offenbarer Unkenntnis dieser Steuerrechts-

folge den Einstandspreis mit dem voraussichtlichen Verkaufs-
preis vergleicht. "

4.5.7 Unnsatzsteueivciannneldung und Abfärberisiko
Bei einem auf die Buchführung, die Abgabe von Umsatz-

steuervoran meldu n gen u nd d ie Erstel lu ng des .Jahresabsch lus-

ses beschränkten Mandats muss der Steuerberater die von

ihm betreute Rechtsanwaltssozietät auf das Abfärberisiko
hinweisen, wenn sich aus den für die Umsatzsteuervoranmel-
dung vorgelegten Rechnungen der Kanzlei auch Provisions-

einnahmen für Büroraumvermittlung ergeben, die auf eine

berufsfremde gewerbliche Tätigkeit hinweisen.'o

4.5.8 Warnpflichten bei anderweitiger fachkundiger Beratung

Soweit der Mandant fur eine Steuergestaltungsmaßnahme
einen Spezialisten beauftragt hat, gilt die Verpflichtung, den

Mandanten auch vor außerhalb des Auftrags liegenden
steuerlichen Fehlentscheidungen zu warnen, nur sehr einge-
schränkt. Der allgemeine Steuerberater muss den Mandanten
vor Fehlleistungen des Spezialisten nur dann warnen, wenn
er diese erkennt oder erkennen und zugleich annehmen muss,

dass der Mandant die Gefahr möglicherweise nicht bemerkt.'u

Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn das Mandat des

Spezialisten beendet ist oder es sich von vornherein nicht auf
den Umstand erstreckt, der die Warnpflicht auslösen kann,

der Mandant gegenüber dem ersten Steuerberater jedoch

den gegenteiligen Eindruck erweckt hat. Auch in diesem Fall

darf sich der Steuerberater im Regelfall darauf verlassen, der

Mandant werde in der entscheidenden Frage sachkundig
anderweitig beraten.'u

4.5.9 Warnpflichten bei Fehler des Vorberaters

Eine nebenvertragliche Hinweispflicht des Steuerberaters auf
eine steuerschädliche Gestaltungsberatung des Vorberaters,
die nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem von ihm

übernommenen Auftrag steht, besteht nur dann, wenn dle

vorgegebene rechtliche Konstruktion eine auf den ersten BIick

ersichtliche steuerliche Fehlentscheidung war oder der Steuer-

ir
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berater dies aufgrund seiner persönlichen Kenntnis positiv
wusste (nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht). " Eine

insoweit eindeutige steuerliche Fehleinschätzung liegt nicht
vor, wenn die vom Vorberater gewählte rechtliche Konstruk-
tion neben gravierenden Nachteilen auch Vorteile hat. "

Darüber hinaus ist der Steuerberater aber nicht verpflichtet,
den Mandanten auf einen möglichen Schadensersatzanspruch
gegen den Vorberater zu belehren, denn die Vertragspflich-
ten eines Steuerberaters beschränken sich in der Regel auf
das Steuerrecht; Rechtsdienstleistungen sind ihm grundsätz-
lich untersagt. "

Aus diesem Grunde kann auch die Rechtsprechung des BGH,

wonach ein Anwalt, der erkennt oder erkennen muss, dass

dem Mandanten im Falle eines ungünstigen Ausgangs des

Rechtsstreits vor dem Finanzgericht ein Regressanspruch
gegen den steuerlichen Berater zusteht, verpflichtet ist, den

Mandanten über die Verjährung dieser Ansprüche zu be-

lehren, nicht auf einen Steuerberater, der ein solches vorgreif-
liches FG-Verfahren für den Mandanten führt, übertragen
werden. uo

4.5.'10 Warnpflichten bei der Durchführung eines Einspruchs-

und FG-Verfahrens

Soweit der Steuerberater mittels Einspruchs- und FG-Ver-

fahrens ohne Erfolg versucht, eine von der Finanzverwaltung
angenommene Gewerblichkeit aufseiten des Mandanten an-

zugreifen, weil er der Auffassung ist, der Mandant sei freibe-
ruflich tätig, muss er damit rechnen, dass sein Mandant nicht
obsiegt und ihm deshalb parallel zur Bildung von Gewerbe-
steuerrückstellungen und Einspruchseinlegung gegen die Ein-

kommensteuerbescheide raten. t'

4.5.1'l Einkommensteuererklärung und Hinweispflicht auf
straf bef reiende Selbstanzeige
Erkennt der Steuerberater bei der Erstellung der privaten Ein-

kommensteuererklärung eine zurückliegende Steuerhinterzie-
hung oder -verkürzung des Mandanten, muss er diesen auf die

Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige hinweisen.

4.5.12 Einkommensteuererklärung und Hinweispflicht auf
Zweikontenmodell
Ein Steuerberater mit beschränktem Mandat (private Steuerer-
klärungen) hatte ab Anfang 1996 - im Anschluss an die Vorlage-
beschlüsse des BFH - die vertragliche Nebenpflicht, den Man-
danten zum Zwecke der Steuerersparnis auf die Vorteile eines

Zwei-Konten-Modells hinzuweisen.

Von Rechtsanwalt Michael Brügge. HDI-Gerling

1 BGH Gt 1991,223
2 BGH Gl 1991,223; Gl 1995,65
3 BGH Gl 1987 ,119; Gl 2006,72; DSIR 2009, 81 8

4 BGH DSIR 2009,818
s BGH Gt 1995,65
6 BGH Gr 1998,268
7 DSIR 2000, 783 zu Art. 1 $ 1 RBerG a. F.

8 OLG Köln Gl2006,24 zuArt. 1 5 1 RBerG a. F.

9 BGH Gt 1987,119
10 Schleswig-Holsteinisches 0LG Gl 1993,373
1 1 BGH Gt 1998,244
'1 2 Zugehör, Haftung des Steuerberaters für Insolvenzverschleppungsschäden,

NZt 2008, 652

13 BGH Gl 199s,6s
14 BGH Gl 1995,65
1 5 OLG Düsseldorf vom 26.5.2009, l-23 U 53/06, juris, zu Art. 1 5 1 RBerG a. F.

1 6 BGH Gl 2009, 1 84 zu Art. 1 5 1 RBerc a. F,

1 7 BGH Gt 1981 , 119

1 8 BGH Gt 1987 , 119

19 BGH Gr 1991,223
20 BGH Gt 2004,40
21 KG Berlin Gl 2008,168
22 BGH Gt 1991,223
23 BGH DSIR 2009, 81 8

24 BGH Gl 2006,154
2s BGH Gt 2006,72
26 BGH Gt 2006,72
27 0LG Karlsruhe, Gl 2001,93
28 0LG Karlsruhe, Gl 2001,93
29 BGH Gl 1995,169 zu Art 1 5 1 RBerG a. F.

30 BGH Gt 199s,169
31 BGH Cr 1987,119
32 BGH NJW 1957,586
33 OLG Karlsruhe Gl 2006, 53

Haftungsrecht - Die Pflichten im Mandat.
(Teil 4 - die nebenvertragliche Schadenverhütungs-
pflichUt
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4. Nebenvertragliche Schadenverhütungspf licht
4.1 Gesetzliche Grundlage -Treu und Glauben
Nach der Rechtsprechung des BGH besteht neben den ver-

traglichen Hauptpflichten - Sachverhaltsaufklärung, Rechts-
prüfung, Beratung und vertragliche Schadenverhütungs-
pflicht - zusätzlich die nebenvertragliche Verpflichtung, den

Mandanten vor Schaden zu bewahren.'

Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht leitet die

Rechtsprechung aus $ 242 BGB ab. Danach ist der Schuldner
verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.'

4.2 Hauptanwendungsfall - Warnpf licht trotz beschränkten
Mandats
lm Bereich der Rechtsanwalts- und Steuerberaterhaftung
kommt der nebenvertraglichen Schadenverhütungspflicht vor
allem in den Fällen eine besondere Bedeutung zu, in denen
es darum geht, den Mandanten vor Gefahren zu warnen, die

außerhalb des Schutzbereiches der vertraglichen Pflichten
liegen.

Konkret verlangt die Rechtsprechung, dass der Steuerberater
genau wie der Rechtsanwalt trotz beschränkten Auftrags
den Mandanten auf eine außerhalb seines Auftrags liegende
Fehlentscheidung hinweisen muss, wenn sie für einen durch-
schnittlichen Berater bei einer ordnungsgemäßen Bearbei-

tung auf den ersten Blick ersichtlich oder ihm aufgrund seines

persönlichen Wissens positiv bekannt ist und er Grund zu der

Annahme hat, dass sich der Mandant der ihm drohenden
Nachteile nicht bewusst ist.' Dies soll insbesondere dann gel-

ten, wenn die Gefahr Interessen des Mandanten betrifft, die

mit dem beschränkten Auftragsgegenstand in einem engen
Zusammenhang stehen. o

4.3 Abgrenzung vertragsbezogener Pf lichten
Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht ist von den
vertragsbezogenen Beratungspflichten abzugrenzen. Diese

richten sich nach lnhalt und Umfang des erteilten Mandats.
ln den hierdurch gezogenen Grenzen - Schutzbereich - muss

der Steuerberater den Sachverhalt aufklären, die Rechtslage
prüfen und den Mandanten über alle bedeutsamen steuer-

rechtlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie deren

Folgen unterrichten. u Neben diesen Hauptpflichten muss der

Steuerberater seinen Auftraggeber vor Schaden bewahren -
vertragliche Schadenverhütungspflicht - und deshalb den

nach den Umständen sichersten Weg zu dem erstrebten
steuerlichen Ziel aufzeigen und sachgerechte Vorschläge zu

dessen Verwirklichung empfehlen. u

Zu beachten ist, dass ein Steuerberater für seinen Mandan-
ten grundsätzlich nur auf dem Gebiet des Steuerrechts tätig
werden ($ 33 StBerG) darf. Ein Vertrag, der die Erbringung
einer Rechtsdienstleistung im Sinne von $ 2 | RDG betrifft, ist

gemäß 5 134 BGB in Verbindung mit $ 3 RDG nichtig.'

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, wonach die Aufgaben
des Steuerberaters auf das Gebiet des Steuerrechts beschränkt

sind, gilt nur lm Anwendungsbereich von $ 5l 1 RDG. Da-

nach sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit
einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung
zum Berufsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist

nach ihrem Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der

Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse

zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich slnd.

Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben sind die man-
datsbezogenen Pflichten zur Rechtsprüfung und Beratung in

aller Regel auf das Gebiet des Steuerrechts beschränkt. Auf
zivil-, gesellschafts- oder sozialversicherungsrechtliche Fragen

darf der Steuerberater deshalb nur dann eingehen, wenn mit
der steuerlichen oder wirtschaftlichen Beratung zugleich
zivil-, gesellschafts- oder etwa sozialversicherungsrechtliche
Wirkungen beabsichtigt sind. Überblickt der Steuerberater
die Rechtslage insoweit allerdings nicht oder droht ein Ver-

stoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, weil die zu er-

bringende Rechtsdienstleistung nicht bloße Nebenleistung im

Sinne von 5 5 I RDG ist, muss der Steuerberater den Man-
danten an einen mit den notwendigen Rechtskenntnissen

ausgestatteten Rechtsanwalt verweisen.'

4.4 Mitverschulden
Soweit eine Verletzung der nebenvertraglichen Schadenverhü-

tungspflicht zu bejahen ist, wird regelmäßig ein Mitverschulden
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gesetzlichen Gebühren nach dem Gegenstandswert berech-
neten. Es sei aber nicht ersichtlich, dass dem Beklagten nicht
bekannt gewesen sei, dass die gesetzliche Honorarregelung
eine Abrechnung nach Gegenstandswert vorsehe. Der
Beklagte trage im Übrigen lediglich vor, dass er auf eine
Gebührenvereinbarung mit einem Maximalbetrag von 250
EUR gedrungen hätte. Die Übernahme einer Vertretung und
Beratung zu diesem niedrigeren Satz sei damit jedoch nicht
festgestellt. Weil der Kläger die Höhe der Geschäfts- und
Einigungsgebühr rechnerisch falsch ermittelt hatte, hat das

Landgericht die Klage teilweise abgewiesen. Auf die tatsäch-
lichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird
Bezug genommen ($ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).

Mit der dagegen gerichteten Berufung macht der Beklagte
geltend: Über die gezahlten 5.800 EUR hinaus stehe dem
Kläger kein weitergehender Anspruch zu. Der Beklagte
wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen und greift die
Beweiswürdigung des Landgerichts an. Am 28.8.2006 habe
er mit dem Kläger mündlich eine Vergütung auf der Basis

eines Stundensatzes von 250 EUR vereinbart. Weder am
28.8. noch am24.10.2006 habe der Kläger ein Schriftstück
mit einer Honorarvereinbarung vorgelegt. Jedenfalls könne
er dem Anspruch des Klägers einen Schadenersatzanspruch
entgegensetzen. Wenn der Kiäger aut erne Abrechnung
nach Gegenstandswert hingewiesen hätte, hätte er dem
widersprochen und einen Stundensatz von 250 EUR zur
Bedingung gemacht.

(Anträge...)

Der Kläger wiederholt seinen erstinstanzlichen Sachvortrag
und macht im Wesentlichen geltend: Nur eine schriftliche
Honorarvereinbarung sei - schon wegen der Nachweisbar-
keit - eine taugliche Abrechnungsgrundlage. Die Wirksam-
keit einer Stundenhonorarvereinbarung hänge von der
Schriftform ab. Er schließe Stundenhonorarvereinbarungen
stets schrlftlich ab. Er habe gegenüber dem Beklagten ge-
äußert, dass es in seiner Kanzlei üblich sei, Mandate mit
nicht überschaubarem Risiko bzw. nicht kalkulierbarem Zeit-
aufwand auf der Basis einer Stundenhonorarvereinbarung
mit 250 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer abzurechnen.
Er unterstelle, dass es dem Beklagten bekannt gewesen sei,

dass eine Stundenhonorarvereinbarung zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform bedürfe. Das Wesentliche sei jedoch, dass

der Stundensatz von 250 EUR verhindern solle, dass er selbst
ein nicht rentables Mandant bearbeite. Dem Beklagten habe
eine lnanspruchnahme von 5.365.145,96 EUR gedroht. Der
Beklagte habe nicht dargelegt, dass er eine andere Anwalts-
kanzlei gefunden hätte, die auf dieser Basis eine Stunden-
honorarvereinbarung geschlossen hätte. (...)

Il. Die Berufung des Beklagten ist begründet und führt zur
Abweisung der Klage insgesamt. Ein Honoraranspruch gemäß

55 675, 611,612 BGB steht dem Kläger nicht zu, weil er
den Betrag dem Beklagten als seinem Auftraggeber wegen
Verstoßes gegen $ 49b Abs. 5 BRAO als Schadenersatz nach
den Grundsätzen zum Verschulden bei Vertragsschluss
($ 280 Abs" 1, S 311 Abs. 2 BGB)sogleich wieder zu erstat-
ten hätte.

1 . Allerdings hat der Beklagte nicht bewiesen, dass er mit
dem Kläger am 28.8.2006 eine mündliche Honorarverein-
barung geschlossen hat.

a) Die vom Beklagten behauptete mündliche Vereinbarung ist
zwar nicht gemäß 5 126 Abs. 1 und 2 BGB i.V.m. 5 125 Satz 1

BGB formunwirksam, soweit der Anwalt - wie hier - die ge-

setzliche Vergütung nicht überschreitet (vgl. N. Schneider,

NJW 2006, 1905, 1907; Kilian, NJW 2005, 3104; Hartmann,
Kostengesetze 38. Aufl., I 4 RVG Rdnr. 14). $ a Abs. 2

Satz 1 RVG in der Fassung des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes (Art. 3 des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes
vom 5.5.2004, BGBI 1,718) sah bis zum lnkrafttreten des

Gesetzes zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung
von Erfolgshonoraren vom 12.6.2008 (BGBI l, 1000) am

1.7 .2008 in außergerichtlichen Angelegenheiten u.a. eine

Zeitvergütung vor, die niedriger sein konnte als die gesetz-

lichen Gebühren.

Zwar empfahl das Gesetz für den Fall der Gebührenunter-
schreitung eine schriftliche Vereinbarung ($ a Abs. 2 SaIz 4
Halbs. '1 RVG a.F.). Das Nichtbefolgen dieser Empfehlung
war jedoch rechtlich unbedenklich und stellte kein berufs-
widriges Verhalten dar (BGHZ 152, 1 53, 161; BGH, Urt. v.

30.9.2004 - I ZR 261/02, NJW 20U5, 1266, lt. 4. c) bb);

siehe auch BGH, Beschl. v. 3.5.2007 - I ZR 137/05, AnwBl
2007, 870, Tz 7) \ 4 Abs.2 Satz 4 Halbs. 2 RVG a.F. ver-

lagerte lediglich die Beweislast auf den Auftraggeber, sofern

streitig war, ob es zu einer solchen Vereinbarung gekommen

war. Das Verbot der Gebührenunterschreitung des $ 49b
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BRAO stand einer solchen Verein-
barung mit Rücksicht auf Halbs. 2 der vorgenannten Vor-
schrift nicht entgegen (Kleine-Cosack, BRAO 5. Aufl., $ 49b
Rdnr. 9).

b) Der Beklagte ist für seine Behauptung, eine ihm günstige,

von der Abrechnung des Klägers abweichende niedrigere
Festpreisabrede getroffen zu haben, beweispflichtig. Das

entspricht sowohl dem Wortlaut des $ 4 Abs. 2 Satz 4
Halbs. 2 RVG a.F. als auch der allgemeinen ungeschriebenen
Grundregel der Darlegungs- und Beweislast, nach der jede

Partei die Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsfolge

darzulegen und zu beweisen hat, wenn sich den Eintritt
dieser Rechtsfolge geltend macht.

Der Beklagte hat seine Behauptung nicht bewiesen.Zwar
haben der Beklagte und seine Ehefrau, die Zeugin M.,
bekundet, dass der Kläger bereits am 28.8.2006 einen

Stundensatz von 250 EUR genannt habe. Dies ist jedoch nicht
ausreichend. Zusätzlich müsste feststehen, dass der Kläger

dem Beklagten am August 2006 nicht das von ihm verwen-
dete Formular für Honorarvereinbarungen ausgehändigt hat,

wonach er berechtigt ist, nach den gesetzlichen Gebühren
abzurechnen, sofern diese höher sind. Dies steht jedoch

nicht mit der notwendigen Überzeugung fest ($ 286 Abs. 1

ZPO).Zwar haben sowohl der Beklagte als auch die Zeugin

M. auch insoweit bekundet, dass der Kläger dem Beklagten

weder am 28.8. noch am 24.10.2006 ein entsprechendes
Schriftstuck ausgehändigt habe. Dem stehen jedoch die

gegenteiligen Angaben des Klägers entgegen.

Eine höhere Glaubhaftigkeit kommt den Angaben des Be-

klagten und seiner Ehefrau nicht zu. Es mag sein, dass der

Kläger die Übergabe einer von ihm vorbereiteten, ausge-

druckten Gebührenvereinbarung nicht mehr im Einzelnen

rekonstruieren kann, wie die vom Senat wiederholte Beweis-

aufnahme ergeben hat. Die als Zeugin vernommene Kanzlei-

mitarbeiterin des Klägers, die Zeugin X., hat insoweit nur
Schlussfolgerungen bekundet; sie besaß keine eigene Erinne-

rung an den Vorgang. Das macht die Angaben des Klägers
jedoch nicht unglaubhaft.

Für ihn stellt sich die Übergabe des von ihm entworfenen
Formulars als eine im Beratungsalltag wiederkehrende,
immer so geübte Praxis dar. Dass der Kläger ein Formular mit
einen besonderen lnhalt entworfen hat, spricht dafür, dass

er es zu nutzen pflegt. Es mag sein, dass die Aushändigung
im Einzelfall in Vergessenheit geraten kann. Es ist jedoch

wenig wahrscheinlich, dass dies gleich zweimal unterbleibt.
Das wiederum beeinträchtigt die Glaubhaftigkeit der An-
gaben des Beklagten und seiner Ehefrau, wonach ihnen
keinerlei Schriftstück ausgehändigt worden sei, weder am

28.8. noch am 24.10.2006.

c) Nach alledem hat der Beklagte die Vereinbarung eines

schiichten Stunciensatzes nicht bewiesen. Danacir musste cier

Beklagte davon ausgehen, dass der Kläger zu einer Honorar-
vereinbarung nur mit dem besonderen lnhalt des überreich-
ten Entwurfs bereit war, nicht aber zu einer einfachen Hono-
arvereinbarung, wie der Beklagte sie behauptet. Zwar ist

auch die vom Kläger erstrebte besondere, ,,hilfsweise" an

den gesetzlichen Gebühren orientierte Honorarvereinbarung
nicht zustande gekommen. Mangels Honorarvereinbarung
ist der Kläger unter diesen Umständen jedoch grundsätzlich

berechtigt, nach Gegenstandswert abzurechnen.

2. Der Kläger kann im vorliegenden Fall Gebühren nach dem

Gegenstandswert dennoch nicht fordern, weil er sie dem

Beklagten als seinem Auftraggeber als Schadenersatz nach

den Grundsätzen zum Verschulden bei Vertragsschluss ($ 280
Abs. 1, $ 31 1 Abs. 2 BGB) sogleich wieder zu erstatten hätte.
lm vorliegenden Fall kommt der Gesichtspunkt zum Tragen,

dass ein Rechtsanwalt, der seinen Mandanten vor Übernah-

me des Auftrags schuldhaft nicht darauf hinweist, dass sich

die für seine Tätigkeit zu erhebenden Gebühren nach dem

Gegenstandswert richten, dem Mandanten zum Ersatz des

hierdurch verursachten Schadens verpflichtet ist (BGH, Urt.

vom 24.5.2007 - lX ZR 89/06, NJW 2007, 2332). Es handelt
sich dabei nicht um eine Hilfsaufrechnung des Beklagten,

denn der Schadenersatzanspruch des Mandanten ist auf
Freihaltung von unnötigen Kosten gerichtet. Dies begründet
zugunsten des Beklagten die dem 5 242 BGB zuzuordnende
Einrede des ,,dolo a9it" (dolo agit, qui petit, quod statim
redditurus est).

a) Nach $ 49b Abs. 5 BRAO, der mit Wirkung vom 1 .7.2004
durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5.5.2004
(BGBI l, 71 8) eingefügt worden ist, muss der Anwalt, wenn
slch seine Gebühren nach dem Gegenstandswert richten
($ 2 Abs. 1 RVG), seinen Mandanten vor Übernahme des

Auftrags hierauf hinweisen.
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Der Kläger hat seine Hinweispflicht i.S.v. 5 49b Abs. 5 BRAO

schuldhaft verletzt. Unter den Parteien ist nlcht streitig, dass

der Kläger den Beklagten vor Übernahme des Mandats nicht
darauf hingewiesen hat, dass er nach Gegenstandswert
abzurechnen gedenke. Aus dem vom Kläger verwendeten
Entwurf ergibt sich lediglich ein Hinweis auf die ,,gesetz-
lichen Gebühren", aber nicht darauf, dass diese sich nach

dem Gegenstandswert richten.

Das Landgericht hat angenommen, dass die Belehrung

entbehrlich gewesen sei; es sei nicht ersichtlich, dass dem

Beklagten nicht bekannt gewesen sei, dass die gesetzliche

Honorarregelung eine Abrechnung nach dem Gegenstands-
wert vorsehe. Die Hinweispflicht entfällt jedoch nicht einmal

bei Mandanten mit juristischen Grundvorstellungen (vgl. BGH,

Urt. v. 26.1 0.2000 - IX ZR 289/99, NJW 2001, 517 unter ll.
2. c); Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, Die Haftung
des Rechtsanwalts 7. Aufl., Rdnr. 527; Zugehör in: Zugehör/
Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung 2. Aufl.,
Rdnr. 559).Zu$49b Abs. 5 BRAO hat der Senat bereits ent-
schieden, dass grundsätzlich selbst ein Mandant mit juristi-
scher Vor- und Ausbildung belehrungsbedürftig ist (Senafs-

urt. v. 6.12.2007 - 28 U 58/07, n.v., unter B. 1. b) aa)). Das
gilt erst recht für den Beklagten, der kein Jurist ist, sondern
gewerbiich immobliien vermietet.

b) Unabhängig von $ 49 Abs. 5 BRAO begründet ein be-

sonders hoher Vergütungsanspruch eines Rechtsanwalts
(wie hrer; über 50.000 EUR brutto) aus einer Beauftragung
ausnahmsweise auch unter dem Gesichtspunkt von Treu

und Glauben (5 242 BGB) eine Aufklärungspflicht des Rechts-

anwalts gegenüber seinem Mandanten über die Höhe der
Vergütung, soweit dieser schutzwürdig ist, weil er mit
einer solchen Vergütungshöhe nicht rechnet (BGH, Urt. v.

24.5.2007, a.a.O.;Tz. 10; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2008,
509, 510). Auch gegen diese Aufklärungspflicht hat der

Kläger verstoßen. Er musste aufgrund der Nachfragen des

Beklagten und seiner Ehefrau damit rechnen, dass der

Beklagte von einem Stundenhonorar von 250 EUR ausging

und nicht mit einer außergewöhnlich hohen Gebühren-
forderung rechnete, die sich an gesetzlichen Gebühren
orientiert, sofern dies für den Anwalt gunstiger ist.

c) Der Beklagte kann verlangen, so gestellt zu werden, wie er

bei gehöriger Beratung durch den Kläger stünde (S 249 BGB).

Für die richterliche Überzeugungsbildung genügt insoweit
eine deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage
beruhende Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden entstanden
ist (sf. Rspr., BGH, Urt. v. 20.3.2008 - lX ZR 104/05, NJW
2008, 2647, Tz. 20; v. 23.11.2006 - IX ZR 21/03, NJW-RR

2007, 569, Tz. 27). Der Mandat muss dazu vortragen und
unter Beweis stellen, wie er auf eine allgemeine lnformation,
dass der Anwalt nach Gegenstandswert abzurechnen ge-

denke, reagiert hätte (siehe BGH, Urt. v. 24.5.2007, NJW
2007, 2332, Tz. 21).

Der Beklagte hat in der Berufungsbegründung und insbeson-

dere im Senatstermin glaubhaft dargelegt, dass er auf ein

schlichtes Stundenhonorar von 250 EUR gedrungen hätte;
ferner hätte er darauf gedrungen, dass der Kläger die Formu-
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lierung streicht, wonach er berechtigt sei, gesetzliche Ge-
bühren abzurechnen, wenn diese höher sind. Wenn der
Kläger dazu nicht bereit gewesen wäre, so hat der Beklagte

weiter einleuchtend vorgetragen, hätte er sich ,,empfohlen"
und einen anderen Anwalt aufgesucht.

Zur Überzeugung des Senats steht fest, dass der Beklagte mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit auch einen anderen Anwalt
gefunden hätte, der mit ihm eine schlichte Stundenhonorar-

vereinbarung zu einem Stundensatz von jeweils 250 EUR -
ohne besonderen öffnungszusatz im Hinblick auf ggf. höhere
gesetzlichen Gebühren - getroffen hätte. Verletzt der Anwalt
seine Belehrungspflicht aus $ 49b Abs. 5 BRAO, verlangt

$ 287 Abs. 1 ZPO nicht, dass der Mandant einen bestimmten
anderen Anwalt namentlich bezeichnet und behauptet, dass

dieser hypothetisch bereit gewesen wäre, das Mandat zu

den hier in Rede stehenden Bedingungen abzurechnen. Das

käme einem vom Gesetz nicht geforderten Vollbeweis nahe.

Für die richterliche Überzeugungsbildung am lVaßstab des

$ 287 Abs. 1 ZPO genügt jedoch, wie ausgeführt, eine deut-
lich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende
Wahrscheinlichkeit.

Ein Stundenhonorar von 250 EUR bot im vorliegenden Fall

daher ausreichend Spielraum, einen anderen Anwalt auch
unter Berücksichtigung etwaiger besonderer fach-, kanzlei-
oder personenbezogener Einflussfaktoren zu finden. Es gibt
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der hypothetisch
erforderliche und abzurechnende Stundenaufwand nicht
mit dem vom Beklagten bereits entrichteten Betrag von
5.800 EUR brutto abgegolten gewesen wäre. Der Kläger hat
weder dargelegt, dass er mehr als 20 Arbeitsstunden aufge-
wendet hat noch dass ein anderer Anwalt mehr Zeit benötigt
hätte. (. . .; r

Notarhaftung

r Steuerrechtliche Belehrung
r Aufklärung zur Schenkungsteuer
r Offenkundigkeit
r Amtspflichtverletzung gegenüber den Vertragsbeteiligten
(OLG Oldenburg, Urt v. 12.6.2009 - 6 U 58/09)

Aus den Gründen:
l. Die Parteien streiten im Rahmen der auf Zahlung von
Anwaltshonorar gerichteten Klage darum, ob außergericht-
liche Beratungstätigkeit des Klägers für den Beklagten nach

dem Gegenstandswert oder auf der Grundlage einer vom
Beklagten behaupteten mündlichen Stundenhonorar-
vereinbarung abzurechnen ist.

Der Beklagte war Mitgesellschafter einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (fortan: GbR) in G. Diese war Vermieterin eines

Gewerbeobjekts in F. lm Jahr 2006 näherte sich durch Zeit-

ablauf das Ende einiger Mietverträge. Die GbR hatte Kredite
bei der Volksbank G. aufgenommen. Wegen des nahenden
Auslaufens von Mietverträgen betrachtete die Volksbank das

Kreditengagement kritisch. Verbindlichkeiten der GbR valu-

tierten in Höhe von 5.365.145,96 EUR. Der Beklagte fürchte-
te im Fall einer Kreditkündigung Vollstreckungshandlungen
in seinen sonstigen lmmobilienbesitz.

Am 28.8.2006 suchte der Beklagte den Kläger in dessen

Kanzlei in H auf. Der Kläger benutzt in seiner Praxis einen

besonderen Entwurf für Honorarvereinbarungen, in dem es

u.a. heißt: ,,Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die gesetz-

lichen Gebühren niedriger sind, sollten sie höher sein, so

werden diese statt der obigen Vergütung berechnet."

Unter den Parteien ist streitig, ob der Kläger dem Beklagten

ein Exemplar davon ausdrucken ließ und überreicht hat.

Streitig ist auch, ob die Parteien am 28.8.2006 eine münd-
liche Vereinbarung über ein Stundenhonorar von 250 EUR

geschlossen haben.

Am 29.8.2006 ließ der Kläqer die Handakte ,,M.-Beratung"
anlegen. Die Zeugin M. ist die Ehefrau des Beklagten. Mit
einer E-Mail vom 3.9.2006 meldete sich der Wertgutachter
T1 bei dem Beklagten und bot einen Festpreis für ein Wert-
gutachten für die Privatimmobilien des Beklagten an. Anläss-

lich eines Urlaubs sah sich der Kläger am 5.10.2006 die

Gewerbeimmobilie an. Davon unterrichtete er den Beklagten

mit Schreiben vom 17.10.2006. ln diesem Zeitraum bot der

Mitgesellschafter U1 dem Beklagten an, dessen Gesellschafts-
anteil zu übernehmen.

Ein weiterer Besprechungstermin der Parteien, der auch die

Übernahme des Gesellschaftsanteils des Beklagten durch
den Mitgesellschafter zum Gegenstand hatte, fand am

24.10.2006 statt. Unter den Parteien ist streitig, ob der Klä-

ger dem Beklagten eine vorbereitete Honorarvereinbarung
mit dem vorgenannten lnhalt aushändigte.

Mit Schreiben vom 25.10.2006 übersandte der Kläger ein
Vollmachtsformular sowie eine Vorschussrechnung vom
24.10.2006 über eine sog. ,,Akontozahlung" über 5.000
EUR netto zzgl. 16 % Mehrwertsteuer. Die Vollmacht unter-
zeichnete der Beklagte am 25.10.2006, die Akontozahlung
entrichtete er später.

Am 27 .1 0.2006 bewertete der Gutachter T1 Privatimmobi-
lien des Beklagten. Später übertrug der Beklagte seinen
Gesellschaftsantell an den Mitgesellschafter U1. Der Beklagte
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verlangte als Gegenleistung, dass die Rückzahlung von

Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Kreissparkasse Xl in

Höhe von 180.000 EUR sichergestellt werde.

Eine zweite Vorschussrechnung des Klägers, datiert auf den

31.1 .2007 , beglich der Beklagte nicht. ln seinem Schreiben

vom 29.3.2007 an den Kläger führte der Beklagte dazu aus:

,,... Erstaunt waren Sie über meinen Hinweis, dass wir bei

unserem ersten Termin im Oktober 2006 einen Stundensatz

von 250 EUR vereinbart hatten ... "

Die Volksbank G. stellte dem Beklagten mit Schreiben vom
12.4.2007 von den Kreditverbindlichkeiten der GbR frei.

Mit der Honorarrechnung vom 16.4.2007 verlangte der

Kläger eine 1,0-Geschäftsgebühr sowie eine 1,5-Einigungs-
gebühr, zusammen 43.760 EUR netto zzgl. 19% Mehrwert-
steuer abzüglich einer Vorschusszahlung von 5.000 EUR

netto (insgesaml 52.074,40 EUR). Der Kläger legte einen

Gegenstandswert von 5.545. 1 45,96 EU R zu g runde
(5.365.145,96 EUR plus 180.000 EUR). lm Rahmen eines

Begleitschreibens vom 16,4,2007 teilte der Kläger mit, dass

er ,,aus dem anwaltlichen Berufsrecht gemäß $ 49b Abs. 1

BRAO" verpflichtet sei, die höheren gesetzlichen Gebühren
abzurechnen.

Mit der Klage hat der Kläger geltend gemacht, Gegenstand

des Mandais sei es gewesen, die lnanspruchnahme des

Beklagten wegen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von

5.365.145,96 EUR zu vermeiden. Der Kläger hat behauptet,
am 28.8.2006 habe lediglich ein Gespräch über die Anbah-
nung des Mandats stattgefunden. Eine konkrete Absprache
über die Vergütung sei am 28.8.2006 noch nicht getroffen
worden und habe mangels Kenntnis der zu berücksichtigen-
den Umstände auch noch nicht getroffen werden können.

Das Mandat sei, so hat der Kläger anfangs behauptet, am

1 0.1 1.2006 zustande gekommen. Später hat er behauptet,
er sei am 24.10.2006 mandatiert worden; er habe dem

Beklagten bei dieser Gelegenheit das vorbereitete Formular
einer Stundenhonorarvereinbarung über einen Stundensatz

von 250 EUR überreicht. Dieses habe der Beklagte nicht
zurückgereicht.

Der Beklagte hat behauptet, ein festes Stundenhonorar
von 250 EUR sei am 28.8.2006 mündlich vereinbart worden.
Der Kläger habe erklärt, dass er ein Stundenhonorar von

250 EUR berechnen werde. Damit habe er, der Beklagte, sich

einverstanden erklärt.

Das Landgericht hat die Parteien persönlich angehört und die

Zeugin M. sowie die Zeugin X., eine Kanzleimitarbeiterin des

Beklagten, vernommen. Das Landgericht hat der Klage über-
wiegend - nämlich in Höhe von 48.058,1 5 EUR zzgl. Ver-
zugszinsen - stattgegeben. Zur Begründung der Verurteilung
hat das Landgericht im Wesentlichen darauf abgestellt, dass

der Beklagte die von ihm behauptete mündliche Gebühren-
vereinbarung nicht bewiesen habe. Dem Beklagten stehe

auch kein Schadenersatzanspruch gegen den Kläger zu.

Zwar habe der Kläger nicht darauf verwiesen, dass sich die

I

t

Eine gesicherte Grundlage ist im vorliegenden Fall gegeben,

auch ohne dass der Beklagte näher konkretisieren müsste,

welchen anderen Anwalt er beauftragt hätte. Zwar duldete
die Angelegenheit keinen nachhaltigen Aufschub, weil die
gewerblichen Mietverträge der GbR alsbald ausliefen. Der

Kläger hat jedoch auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts und

des Rechts der Kredit- und lmmobiliarsicherheiten keine Son-

derstellung. Der Beklagte hatte sich lediglich auf Empfehlung
seines Steuerberaters an den Kläger gewandt. Beratungs-

bedarf auf den vorgenannten Gebieten kann von zahlreichen

Rechtsanwälten gedeckt werden. Es besteht kein durchgrei-
fender Zweifel, dass der Beklagte 2006 einen festen Stunden-

satz von 250 EUR - ohne weitere Zusatzvereinbarung, wo-
nach ,,hilfsweise" gesetzliche Gebühren verlangt werden
können - bei einem vergleichbaren Anwalt hätte durchset-
zen können.

Das entspricht selbst heute noch den Erfahrungen des

schwerpunktmäßig mit Ansprüchen aus der Berufstätigkeit
der Rechtsanwälte befassten Senats. Zwar werden im oberen
Bereich des anwaltlichen Spektrums höhere oder sogar
deutlich höhere Stundensätze verelnbart. ln diesem Bereich

des Spektrums ist das hier zu beurteilende Beratungsmandat
jedoch nicht angesiedelt. Die Erfahrung des Senats wird
zudem durch wissenschaftliche Erhebungen bestätigt. Da-

nach betrug der durchschnittliche Stundensatz bundesweit
durchschnittlich rund 180 EUR. Der am meisten genannte
Preis lag noch darunter, nämlich bei 150 EUR. Dies hat eine

empirische Untersuchung belegt, bei der im Jahr 2005 1 .021

Anwälte im Rahmen einer nach Kammern gewichteten
Zufallsstichprobe befragt worden sind (Hommerich/Kilian/
lackmuth/Wolf, Die Vereinbarung der anwaltlichen Ver-

gütung, BRAK-Mitt 2006, 253,256).Das entspricht den Er-

gebnis einer Befragung im Jahr 2008 unter 6.000 Anwälten
(Hommerich/Kilian, Stundensätze der deutschen Anwalt-
schaft, NJW 2009, 1 569, 1 570).

Leitsatz:
Ein Notar ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die
Urkundsbeteiligten über die steuerlichen Folgen des

beurkundeten Geschäfts zu belehren. Eine Ausnahme
gilt bezüglich der Erbschaftsteuer gemäß 5 8 ErbStDV. r

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen Verletzung nota-
rieller Belehrungspflichten auf Zahlung von Schadenersatz in

Anspruch.

Der Beklagte beurkundete am 8.12.2005 einen Vertrag, mit
dem der Schwiegervater der Klägerin sich verpflichtete, sein

Eigentum an einem Grundstück gegen Übernahme der
bestehenden Belastungen, ansonsten ohne Gegenleistung,
zu je 1/2 auf seinen Sohn und die Klägerin zu übertragen.

Gegen die Klägerin wurde aufgrund des Erwerbsvorgangs
durch das Finanzamt . . . mit Bescheid vom 1 6.4.2007
Schenkungsteuer in Höhe von 2.268 EUR festgesetzt.

Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte die Klägerin
bei der Beurkundung auf die mögliche Verpflichtung zur
Zahlung von Schenkungsteuer hätte hinweisen müssen.

Mit der Klage hat die Klägerln die Verurteilung des Beklag-
ten zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe der gezahlten
Schenkungsteuer abzüglich ersparter Notargebühren für
einen zweiten Übertragungsvorgang sowie vorgerichtlicher
Anwa ltskosten begeh rt.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung ab-
gewiesen, der Beklagte sei nicht verpflichtet gewesen, die
Klägerin auf die steuerlichen Folgen des beurkundeten
Geschäftes hinzuweisen. r

I
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Zusammenhang mit dem Versterben des gemeinsamen
Vaters und auf Schadenersatz von 100.000 DIV wegen eines
Wertverlusts des Grundstück folgt dies aus dem nicht datier-
ten handschriftlichen Schreiben der Klägerin an den Beklag-
ten. wonach deren Schwester Stellung nehmen sollte, wie sie

den ,,entstandenen Schaden erstatten will", aber etwa auch
aus dem daraufhin vom Beklagten gefertigten Schriftsatz
vom 12.9.2000. Dass der Beklagte ebenfalls auftragsgemäß
Ansprüche in Höhe von 3.686,91 DM wegen unberechtigter
Zahlungen der Schwester der Klägerin von dem Konto der
Erbengemeinschaft und in Höhe von 2.159,70 DN/ wegen
Bankkosten und des Austauschs der Schlösser in dem von
der Klägerin ersteigerten Objekt geltend gemacht hat, ergibt
sich aus dessen Schriftsatz vom 2.8.2002, den die Klägerin
mit handschriftlichen Korrekturen versehen hat. Dass der
Beklagte Pflichtteilsansprüche der Schwester der Klägerin in
Höhe von 18.750 DM abzuwehren hatte, ergibt sich eben-
falls aus seinem Schriftsatz vom 12.9.2000.

Vor diesem Hintergrund stellt sich der Vortrag der Klägerin,
es sei nicht darum gegangen, diese Beträge geltend zu
machen, als unsubstantiiertes Bestreiten einer Auftrags-
erteilung dar. Die Schreiben der Klägerin an den Beklagten
und dessen - teils von der Klägerin korrigierte - Schriftsätze
an die Bevollmächtigten ihrer Schwester zeigen nämlich,
dass es der Klägerin nicht allein darum zu tun war, unter
Behauptung eigener Ansprüche, die aber nicht geltend ge-

macht werden sollten, lediglich den gesamten Versteige-
rungserlös für sich zu reklamieren, sondern dass sie diese
Ansprüche zusätzlich zu dem auf sie entfallenden Anteil am
Versteigerungserlös geltend machen wollte. Dass die Kläge-
rin den Beklagten bzw. dessen Sozietät auch damit beauf-
tragt hat, die Pflichtteilsansprüche ihrer Schwester abzu-
wehren, ergibt sich daraus, dass sie weiterhin den Versteige-
rungserlös für sich beansprucht hat.

(3) Der Beklagte war daher berechtigt, eine Geschäftsgebühr
gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO in Rechnung zu stellen.
Diese entsteht mit der ersten Tätigkeit des Rechtsanwalts
nach Erhalt des Auftrags, also regelmäßig mit der Entgegen-
nahme der lnformation (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/
Madert, a.a.O., $ 118 Rdnr.5) Dabei hat der Beklagte
zutreffend einen Gegenstandswert von 128.596,61 DM,
nämlich den Gesamtbetrag der geltend zu machenden und
abzuwehrenden Ansprüche außer demjenigen auf den Ver-
steigerungserlös, zugrunde geiegt. Nach den auch insoweit
nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des

Vorstands der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf im Gut-
achten vom 18.6.2007 ist eine 10/1O-Geschäftsgebühr an-
gemessen. Diese beträgt 2.285 DM.

Angesichts des Umfangs der Korrespondenz und der sich

über mehrere Jahre erstreckenden Dauer der Erbauseinan-

dersetzung ging die Tätigkeit des Beklagten entgegen der
Auffassung der Klägerin auch weit über eine bloße Beratung
hinaus, so dass der Beklagte nicht auf die Geltendmachung
einer Beratungsgebühr nach $ 20 Abs. 1 BGB beschränkt
war, die im Übrigen auch bis zu Höhe von 10/1 0 angemes-
sen sein kann, erst recht nicht auf die Geltendmachung einer
Erstberatu ngsgebü h r.

(4) Auch die Besprechungsgebühr gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 2

BRAGO ist angefallen, weil der Beklagte über die gewechsel-

ten Schriftsätze hinaus die Rechtspositionen der Klägerin

und ihrer Schwester auch telefonisch mit dem gegnerischen

Anwalt besprochen hat. so jedenfalls am 26.9.2002. Sie ist

nach dem vorgenannten Gutachten des Vorstands der

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, dem der Senat folgt, in

Höhe einer 8/1 0-Gebühr angemessen und beträgt 1.828 DM,

wobei ebenfalls der Gegenstandswert von 128.596,61 DM

zugrunde zu legen ist.

(5) Schließlich ist auch eine 15/10-Vergleichsgebühr nach

$ 23 Abs. 1 BRAGO angefallen, weil die Klägerin und ihre

Schwester sich unter Mitwirkung des Beklagten außerge-

richtlich abschließend über alle wechselseitig geltend ge-

machten Ansprüche und die Aufteilung des Versteigerungs-
erlöses geeinigt haben. Dies hat die Klägerin im Termin

vom 20.1.2006 auch ausdrücklich unstreitig gestellt. Der

Abschluss eines schriftlichen Vergleichs ist hierfür nicht
erforderlich. Ein mündlicher, u.U. sogar ein nur durch schlüs-

siges Verhalten geschlossener Vertrag genügt (vgl. Gerold/
Schmidtfu. Eicken/Madert, a.a.O., $ 23 Rdnr.6). Dabei tritt
die Vergleichsgebuhr nach ! 23 Abs. 1 BRAGO neben die -
hier verjährte - Gebühr für das Verteilungsverfahren gemäß

$ 68 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/

Madert, a.a.O., $ 68 Rdnr. 10).

Als Gegenstandswert sind der Gesamtbetrag der geltend
gemachten und abgewehrten Ansprüche von 128.596,61
DM und der hinterlegte Versteigerungserlös von 26.67 1,80

DM zugrunde zu legen, insgesamt 155.268,41 DM. Die

Vergleichsgebühr war daher in Höhe von 3.667,50 DN/

berechtigt.

(6) Der Beklagte bzw. seine Sozietät waren daher berechtigt,
folgende Gebühren in Rechnung zu stellen. (...) r

Honoraranspruch des Rechtsanwalts

r Stundenhonorarvereinbarung
r Gebühren nach dem Gegenstandswert
r Hinweispflicht gemäß $ 49b Abs. 5 BRAO

(OLG Hamm, Urt. v. 16.6.2009 - 28 U 1/09)

Leitsatz:

lst der Rechtsanwalt zum Schadenersatz aus dem
Gesichtspunkt des Verschuldens bei den Vertrags-
verhandlungen verpflichtet, weil er den Mandanten
vor Übernahme des Auftrags schuldhaft nicht darau{
hingewiesen hat, dass sich die für seine Tätigkeit zu er-

hebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert rich-
ten, gebietet $ 287 Abs. 1 ZPO nicht, dass der Man-
dant, der eine Stundenhonorarvereinbarung behauptet,
einen bestimmten anderen Rechtsanwalt benennt, der
hypothetisch bereit gewesen wäre, das Mandat zu dem
geringeren Stundenhonorar abzurechnen. r

Aus den Gründen:
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung hat in der
Sache Erfolg. Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein
Anspruch auf Schadenersatz gemäß $ 1 9 Abs. 1 Satz 1

BNotO zu.

Der Beklagte hat seine Pflichten bei der Beurkundung des

Vertrages vom 8. 12.2005 verletzt, denn er hatte nach 5 8
Abs. 1, Abs. 4 ErbStDV auf die Möglichkeit des Anfalls von

Schenkungsteuer hinzuweisen. Nach dieser Vorschrift hat
der Notar bei der Beurkundung von Schenkungen und

Zweckzuwendungen unter Lebenden die Beteiligten auf die
mögliche Steuerpflicht aufmerksam zu machen. Zwar folgt,
wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, weder aus
der in $ 17 Abs. 1 BeurkG normierten Beratungspflicht noch
aus der allgemeinen Betreuungspflicht aus $ 14 Abs. 1

Satz 2 BNotO eine allgemeine Amtspflicht des Notars, auch
über die steuerlichen Folgen des Geschäftes im Einzelnen zu

belehren. Der Notar hat an sich nicht die Aufgabe eines Wirt-
schafts- und Steuerberaters (st Rspr. des BGH, VersR 1983,
181; VersR 2007, 1659; v. 21.1 1.1978, BeckRS 1978,
30376567; Huhn/v. Schuckmann, BeurkG 4. Aufl. 2003,

$ 17 Rz. 1 13) E 8 ErbStDV stellt zu diesen Grundsätzen
allerdings eine Ausnahmeregelung dar, die in den genannten
Fällen eine Hinweispflicht ausdrücklich begründet (Ganter in:
Zugehör/Ganter/Hertel, Handbuch der Notarhaftung 2004,
Rz. 1170; Armbrüster/Preuss/Renner, BeurkG 5. Aufl. 2003,

$ 17 Rz. 113;Winkler, BeurkG 16. Aufl.2008,9 17 Rz.264)

Offenbleiben kann daher, ob der Beklagte wegen der Beson-

derheiten des Einzelfalles auch nach allgemeinen Grund-
sätzen verpflichtet war, auf die steuerliche Gefahrenlage
hinzuweisen.

Entgegen der Auffassung des Beklagten war der Hinweis
nicht wegen der Offenkundigkeit des Anfalls von Schenkung-
steuer entbehrlich, weil der Übertragungsvorgang aufgrund
der unterschiedlichen verwandtschaftlichen Beziehungen
der Beteiligten zueinander gerade nicht für jeden Erwerber

Schenkungsteuer auslöste. Für den Ehemann der Klägerin
war der Erwerbsvorgang wegen des ihm zustehenden Frei-

betrages schenkungsteuerfrei, während dies für die Klägerin
als Schwiegertochter des Veräußerers nicht galt.

Es kann auch nicht von einer fehlenden Belehrungsbedürftig-
keit der Klägerin ausgegangen werden. Fur seine Behaup-
tung, der Klägerin sei positiv bekannt gewesen, dass Schen-
kungsteuer anfallen werde, hat der Beklagte keinen Beweis
angetreten. Allein die Tatsache, dass das Grundstück bereits
drei Jahre zuvor vom Ehemann der Klägerin und dessen

geschiedener Ehefrau auf ihren Schwiegervater schenkweise
übertragen worden war, rechtfertigt nicht die Annahme,
dass der Klägerin, die nicht Beteiligte des Übertragungsvor-
ganges von 2002 gewesen war, die steuerlichen Konsequen-
zen im Falle der Übernahme des hälftigen Miteigentums-
anteils bewusst waren.

Eine Zurechnung möglichen Wissens des .. . A. kommt ebenso
wenig in Betracht. Bei notariell beurkundeten Verträgen ist
allein die Kenntnis und das Verständnis der Vertragsparteien
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bzw. der für sie handelnden Vertreter entscheidend (BGH v.

29.3.2000 -ViltZR 81/99, MDR 2000,817 = NJW 2000,
2272). Die Kenntnis von Verhandlungsgehilfen, die den
Vertragsschluss vorbereitet haben. ist nicht zuzurechnen
(BGH, NJW 1965, 1174; Palandt/Heinrichs, BGB 67. Aufl.
2008, I 166 Rz. 7). Ersl recht scheidet eine Zurechnung
möglichen Wissens der veräußernden Partei zum Nachteil der
übernehmenden Partei aus. Erkennt der Notar, dass insoweit
ein Wissensgefälle vorliegt, ist er vielmehr im Hinblick auf
seine Pflicht zur Neutralität und Unparteilichkeit nach 5 14

Abs. 1 Satz 2 BNotO erst recht gehalten, entsprechende
Aufklärung zu betreiben.

Die schuldhafte Verletzung der in 5 8 Abs. 1 und Abs.4
ErbSIDV normierten Hinweispflicht ist grundsätzlich Amts-
pflichtverletzung gegenüber den Beteiligten gemäß $ 1 9

Abs. 1 Satz 1 BNotO (OLG Hamm, Urt. v. 14.10.2003 - 28 U

82/03; OLG Schleswig, ZEV 2006, 221). Für eine restriktive
Auslegung der Norm dahingehend, dass sie nur dem Schutz
der Finanzbehörden diene (so Stelzer, MittBayNot 2005, 517,
519), isI kein Raum. Sie widerspräche dem eindeutigen
Wortlaut der Vorschrift. Den lnteressen der Finanzverwaltung
wird im Übriqen bereits durch die ebenfalls in E 8 ErbStDV
geregelten Übersendungs- und Mitteilungspflichten Rech-

nung getragen. Die zusätzliche Normierung auch einer Hin-
weispflicht gegenüber den Urkundsbeteiligten kann daher
nur deren Schutz bezwecken, selbst wenn die Ermächti-
gungsgrundlage diese Möglichkeit nicht ausdrücklich vorsah.
Darüber hinaus liefe der Regelungsgehalt der Vorschrift leer,
wenn man eine Verletzung der durch sie normierten notariel-
len Pf lichten sanktionslos ließe.

Die fahrlässig begangene und damit schuldhafte Verletzung
der Hinweispflicht durch den Beklagten war auch für den
eingetretenen Schaden ursächlich. Dass sich die Klägerin bei
pflichtgemäßer notarieller Beratung vor der Beurkundung des

Vertrages an einen Steuerberater gewandt hätte, kann auf-
grund der für ein beratungsgemäßes Verhalten sprechenden
Vermutung (vgl. BGH, NJW 2000, 2814; BGH v. 10.12.1998

- lx zR 358/97, MDR 1999, 446 = BRAK-Mitt 1999, 74 m.

Anm. Jungk = NJW-RR 1999, 641)festgestellt werden.

Diese Beratung hätte dann auch dazu geführt, dass die Be-

urkundung des Übertragungsvertrages unterblieben und
durch eine sog. ,,Kettenübertragung" ersetzt worden wäre.
Eine solche wäre steuerrechtlich zulässig gewesen, wenn man
die vom BFH aufgestellten Grundsätze (BFH v. 14.7.1982 -
ll R 1 02/80, BSTBI tt 1 982, 736) beachtet hätte. (. . . )

Als Schaden kommt bei der Verletzung einer notariellen
Amtspflichtverletzung in Gestalt einer Hinweispflicht grund-
sätzlich auch das Entstehen einer Steuerpflicht in Betracht
(BGH, VersR 1 983, 1 81). Die Klägerin hat daher Anspruch
auf Ersatz der Schenkungsteuer in Höhe von 2.268 EUR, die
sie bei Beachtung der notariellen Hinweispflicht - unstreitig -
nicht hätte zahlen müssen. Sie muss sich aber diejenigen
Kosten anrechnen lassen, welche sie durch die nicht erfolgte
zwelte Beurkundung erspart hat. Diese belaufen sich -
unstreitig - auf 346,14 EUR. Der Klägerin steht daher ein
Anspruch in Höhe von 1 .921,26 EUR zu. r
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Anwaltshaftung

r Vollständiger Prozessvortrag
r Zurückhaltung eines Privatgutachtens
r Beweggrund für Vergleichsabschluss
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.4.2009 - l-24 U 204/08)

Leitsätze:
1. Pflichtwidrig handelt der Rechtsanwalt, wenn er

für den Mandanten günstige Umstände (hier private

Grundstücksbewertung beim Zugewinnausgleichs-
verfahren) aus taktischen Erwägungen nicht vorträgt,
ohne den Mandanten über die Vor- und Nachteile

dieses Vorgehens zu belehren.

2. Das anwaltliche Fehlverhalten wird aber nicht ur-

sächlich, wenn der Mandant im weiteren Verlauf des

Rechtsstreits mit seinem Ehegatten einen Vergleich
abschließt, für den nicht nur ein geringfügig höherer
Grundstückswert, sondern auch unterhaltsrechtliche
Tatbestände maßgeblich wurden. r

Aus den Gründen:
(. . . ) Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen,

dass dem Kläger keine Schadenersatzansprüche gegen die

Beklagten aus mangelhafter Beratung und Vertretung in
dem Zugewinnausgleichsverfahren vor dem AG D. zustehen.
(...) Die Berufung des Klägers hat (...) keinen Erfolg, weil eine

Haftung der Beklagten aus dem mit dem Kläger geschlosse-

nen Anwaltsdienstvertrag (55 61 1 ff BGB) aus materiell-
rechtlichen Gründen ausscheidet. Denn der Kläger hat weder
eine Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem

durch den Vergleichsschluss eingetretenen Schaden dar-
gelegt noch einen eventuell entstandenen Kostenschaden

nachvollziehbar dargetan.

1. Entgegen der vom Landgericht vertretenen Auffassung ist

allerdings davon auszugehen, dass der Beklagte zu 1 ) seine

Pflichten aus dem Anwaltsdienstvertrag schuldhaft verletzt
hat. Denn er hat die sachverständigen Feststellungen des

Dipl.-lng. B. vom 6.8.2004 nicht in das Zugewinnausgleichs-
verfahren eingefuhrt und auch die damit zusammenhängen-
de Vorgehensweise nicht mit dem Kläger abgesprochen. (.. .

Grundsätzlich ist es Sache des Rechtsanwalts. einer Partei

diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel

lühr en (vg L Z u g e h ö r/ F i sc h e r/S i eg/Sc h I ee, H a n d b u ch d e r
Anwaltshaftung 2. Aufl., Rz. 940 ,,Beratung (allgemein)"

m.w.N.). Ein Rechtsanwalt ist deshalb gehalten, für seinen

Mandanten günstigen Sachvortrag schriftsätzlich vorzutra-
gen. Er muss auch ein gerichtliches Gutachten durch Vorlage

eines bereits vorliegenden Privatgutachtens angreifen, wel-
ches - wie hier - zu für seine Partei günstigeren Ergebnissen

kommt (vgl. BGH v. 16.6.2005 - IX ZR 27/04, BGH-Report

2005, 1314 m. Anm. Mätzig = BRAK 2005, 230 m. Anm.
Jungk = MDR 2005, 1 3 1 9 : NJW 2005, 3071 ff). Dass die

Ausfuhrungen des Privatgutachters B. für das vom Kläger

verfolgte Rechtsschutzziel, einen möglichst geringen Zu-

gewinnausgleich an seine geschiedene Ehefrau zahlen zu

müssen, vorteilhaft gewesen wären, steht zwischen den
Parteien nicht im Streit. Denn der Gutachter B. kam zu für
den Kläger günstigeren Ergebnissen als der vom Familien-
gericht beauftragte Sachverständige F.

Die Beklagten haben allerdings Gründe aufgeführt, die gegen

eine Stellungnahme an das Familiengericht gesprochen

haben sollen. Sie begründen dies damit, dass der Kläger in

dem Zugewinnausgleichsverfahren behaupten ließ, der Sach-

verständige F. habe Unterlagen, die ihm zuvor zur Wert-
ermittlung überlassen worden waren, nicht zurückgegeben.
Dleses vom Sachverständigen bestrittene Vorbringen münde-
te letztlich in ein (erfolgloses) Ablehnungsgesuch gegen den
Sachverständigen. Die Beklagten meinen im Hinblick auf
diesen unstreitigen Sachverhalt, dle Vorlage der Stellung-
nahme des Gutachters B. hätte zulasten des Klägers erken-
nen lassen, dass die Unterlagen doch an den Kläger zurück-
gelangt seien und damit offenkundig geworden wäre, dass

dieser den Sachverständigen F. zu Unrecht falscher Angaben
verdächtige. Deshalb habe der Beklagte zu 1) dem Kläger
die Stellungnahme zurückgegeben. Dieser habe sie an sich

genommen und auf ihre Verwertung stillschweigend ver-
zichtet.

Wenn indes ein Rechtsanwalt eine für seinen Auftraggeber
vorteilhafte Einwendung nicht schriftsätzlich vorträgt, weil er
meint, dieser Vortrag sei für seinen Mandanten unehrenhaft,
so handelt er pflichtwidrig, wenn er den Auftraggeber nicht
über die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens aufgeklärt und

dessen Zustimmung eingeholt hat (RGZ 139, 358; Zugehör/
F i sc h e r/5 i eg/Sch I ee, a. a. O., Rz. 940,, lch riftsä tze (S a c h -

vortrag)"). So liegt es hier. Denn die Beklagten haben nicht
angegeben, den Kläger über die Vor- und Nachteile dieses

Vorgehens beraten zu haben. lhrem Vorbringen muss ent-
nommen werden, dass daruber ausdrücklich gar nicht
gesprochen wurde. Vielmehr soll der Beklagte zu 1) davon
ausgegangen sein, dass aus der Stellungnahme (die der
Beklagte zu 1) allerdings nicht einmal gelesen hatte) hervor-
gehe, der Kläger habe die Unterlagen vom Sachverständigen
zurückerhalten und er, der Beklagte zu 1), sich deshalb nicht
habe ,,bösgläubig" machen wollen. Eine Beratung bzw. ein
Gespräch daruber ist ersichtlich nicht geführt worden. (. ..)

2. Diese Pflichtverletzung des Beklagten zu 1) ist indes für
den vom Kläger behaupteten Schaden von mindestens
20.000 EUR nicht kausal geworden.

a) Wird dem Anwalt eine Unterlassung vorgeworfen, so

muss untersucht werden, wie das Geschehen abgelaufen
wäre, wenn er die versäumte Handlung pflichtgemäß vor-
genommen hätte. Es kommt also darauf an, wie jenes Ver-
fahren bei pflichtgemäßem Verhalten des Anwalts ausgegan-
gen wäre (BGH v. 22.3.1990 - lX ZR 7 28/89, MDR 1990,

916 = NJW 1990, 2128, 2129;vgl. auch BGH v. 16.6.1988 -
tx zR 69/87, MDR 1988, 959 : WM 7 988, 1454, 1455, BGH

v. 2.1 l.1989 - IX ZR 1 5/89, NJW-RR 7 990, 462, 463; BGH v.

6.7 2.2001 - rX ZR 124/00, MDR 2002, 300 = BRAK 2002,
65 m. Anm. Chab = BGH-Report 2002, 189 = NJW 2002,
593; Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rz. 99 1 ). Dabei

Notar tätig werden könne, dass aber ein anderer Notar die
Löschungsbewilligungen kostengünstiger einholen könne
als er - der Beklagte - als Rechtsanwalt. Deshalb kommt es

auch nicht weiter auf den Vortrag des Beklagten in der
mündlichen Verhandlung vom 4.6.2009 an, wonach auch

der Beklagte selbst vor Einholen der Löschungsbewilligun-
gen, also vor dem Ausscheiden von Rechtsanwalt H. bis Ende

1 999 oder nach dessen Ausscheiden Anfang 2000, als

Rechtsanwalt mit dem Teilungsversteigerungsverfahren
vorbefasst gewesen sei.

dd) Rechnung vom 3.8.2004 über 5.487 ,64 EUR (früher
Rechnung vom 27.1.2003 über 2.352,60 EUR): Soweit der

Beklagte vom Versteigerungserlös den Betrag aus der Rech-

nung vom 27.1 .2003 über 2.352,60 EUR einbehalten hat,

hat die Klägerin keinen Anspruch auf weitere Auszahlung.

Der Beklagte hat die Rechnung vom 27.1 .2003 über
2.352,60 EUR durch diejenige vom 3.8.2004 über 5.481,64
EUR ersetzt. Die Rechnung vom 3.8.2004 war in Höhe von

9.071,78 DM:4.638,33 EUR berechtigt. Der Beklagte

durfte diese Forderung daher in Höhe von 2.352,60 EUR

vom Versteigerungserlös einbehalten.

('1) Die Klägerin hatte die Sozietät des Beklagten unstreitig
damit beauftragt, die Teilungsversteigerung des hälftigen
Miteigentumsanteils an dem Grundstück C.-Str...., der der

Klägerin und ihrer Schwester in ungeteilter Erbengemein-

schaft zustand, zu betreiben. Die Sozietät des Beklagten war
daher grundsätzlich berechtigt, der Klägerin für das Ver-
fahren der Teilungsversteigerung eine 3/10-Gebühr gemäß

$ 68 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO nach einem Gegenstandswert von

38.750 DM in Höhe von 379,50 DM und für das Vertei-
lungsverfahren eine 3/1 O-Gebuhr gemäß $ 68 Abs. 1 Nr. 3
BRAGO nach einem Gegenstandswert von 32.500 DM ln
Höhe von 355,50 DM in Rechnung zu stellen.

Der Gegenstandswert von 38.750 DM für das Teilungsver-

steigerungsverfahren entspricht 1/4 des Verkehrswerts des

Grundstücks von 1 55.000 DM, wie er im Teilungsversteige-
rungsverfahren durch das Amtsgericht S. ermittelt wurde
und damit der quotalen Beteiligung der Klägerin an dem
versteigerten Miteigentumsanteil von 112. Dies steht in Ein-

klang mit $ 68 Abs. 3 Nr. 1 BRAGO. Diese Gebühr ist ent-
gegen der Ansicht des Landgerichts auch nicht durch die

Gebührenvereinbarung abgegolten. Die Vereinbarung be-

trifft die Gebühren für die Wahrnehmung von Versteige-
rungsterminen und ersetzt damit die gesetzliche Gebühr
nach $ 68 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO, nicht aber diejenige nach

$ 68 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO.

Auch der Gegenstandswert von 32.500 DM für die Gebühr
gemäß 5 68 Abs. l Nr. 3 BRAGO trifft zu. Er entspricht dem zur

Verteilung kommenden Erlös i.S.v. 5 68 Abs. 3 Nr. 1 BRAGO.

Dies ist der Gesamtbetrag, den der Ersteher zu lelsten hat,
nicht nur der auf den Mandanten entfallende Anteil. Auch
die aus der Teilungsmasse gemäß $ 109 Abs. 1 ZVG vorweg
zu entnehmenden Kosten werden nicht abgezogen (vgl.

Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO 15. Aufl., $ 68
Rdnr. 16). Die Gebühr entfällt nach der ausdrücklichen An-
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ordnung in $ 68 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO auch nicht deswegen,
weil die Klägerin sich unter Mitwirkung des Beklagten mit
ihrer Schwester über die Verteilung des Erlöses außergericht-
lich geeinigt haI (vgl. Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert,

a.a.O., S 68 Rdnr. 10).

Der Anspruch auf diese erstmals unter dem 3.8.2004 in
Rechnung gestellten und gerade nicht mit dem Anspruch
auf Auszahlung des Verstelgerungserlöses verrechneten
Gebühren ist indes verjährt, worauf sich die Klägerin zu

Recht beruft. Der Gebührenanspruch wurde gemäß $ 1 6

Satz 1 BRAGO im Jahr 2000 fällig. Denn die Angelegenheit
war im Jahr 2000 mit der Hinterlegung des Versteigerungs-
erlöses durch das Amtsgericht S. beendet. Die zweijährige
Verjährungsfrist des $ 196 Abs. 1 Nr. 1 5 BGB a.F. begann

daher gemäß 55 201, 198 BGB a.F. am 1.1.20012u laufen

und endete gemäß Art. 229 $ 6 Abs. 3 EGBGB mit Ablauf
des 31 .1 2.2002. Der Lauf der Verjährungsf rist ist gemäß

$ 18 Abs. 1 Satz 2 BRAGO nicht davon abhängig, wann der

Rechtsanwalt die Berechnung der Vergütung mitteilt (vgl.

BGH, AnwBl 1985, 257, 258).

Dem steht nicht entgegen, dass der Auftrag des Beklagten

erst mit der Einigung zwischen der Klägerin und deren

Schwester über die wechselseitig erhobenen Ansprüche und
mit der Auszahlung des Versteigerungserlöses im Jahr 2003
erledigt war. Die Erledigung des Auftrags kann mit der Be-

endigung der Angelegenheit zusammenfallen, muss es aber
nrcht. Die Angelegenheit bedeutet den durch einen einheit-
lichen Lebenssachverhalt abgesteckten Rahmen, innerhalb
dessen sich die anwaltliche Tätigkeit abspielt. Ein einziger
Auftrag kann daher mehrere Angelegenheiten umfassen. von
denen eine jede im Falle ihrer Beendigung eine selbstständige
Verjährungsfrist in Gang setzt (vgl. BGH, NJW-RR 1995, 758).

So lag es hier. Mit der Beendigung des Verteilungsverfahrens
durch Hinterlegung des Versteigerungserlöses endete die

Angelegenheit,,Betreiben der Teilungsversteigerung", mit
der die Klägerin die Sozietät des Beklagten zunächst be-

auftragt hatte. Danach war der Beklagte nur noch mit der
Geltendmachung und Abwehr der übrigen von der Klägerin

und deren Schwester wechselseitig erhobenen Ansprüche
und mit der Einigung auf eine von der Erbquote abweichen-
de Auszahlung des hinterlegten Versteigerungserlöses unter
Einbeziehung aller Ansprüche befasst. Diese Tätigkeit bildete
eine neue Angelegenheit.

(2) Aus der vorliegenden Korrespondenz zwischen dem

Beklagten und der Klägerin einerseits sowie zwischen dem

Beklagten und den Rechtsanwälten der Schwester der

Klägerin andererseits ergibt sich, dass die Klägerin den

Beklagten bzw. dessen Sozietät nicht nur mit dem Betreiben

der Teilungsversteigerung des hälftigen Miteigentumsanteils
der Erbengemeinschaft nach dem Tod des Vaters der Kläge-

rln und ihrer Schwester beauftragt hatte, sondern überdies

mit der weitergehenden Erbauseinandersetzung nach dem

Tod des Vaters, mit der Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen gegen die Schwester und mit der Abwehr von

Pflichtteilsansprüchen der Schwester nach dem Tod der

Mutter. Für die Anspruche auf Zahlung von 4.000 DM im

t
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(2) Bei einer Abrechnung nach den Vorschriften der BRAGO

in der bis 30.6.2004 geltenden Fassung, die hier gemäß

5 61 RVG anwendbar ist, wäre daher folgender Gebühren-
anspruch gegeben gewesen:

hat das Regressgericht seiner Entscheidung den Sachverhalt
zugrunde zu legen, der dem Gericht des Vorverfahrens bei
pflichtgemäßem Verhalten des Rechtsanwalts unterbreitet
und von ihm aufgeklärt worden wäre (BGH v. 1 3.6.1996 -
txzR 233/95, BGHZ 133, 110 = BRAK 1996,267: MDR
1996, 1 186 = BRAK 1997,96 = FamRZ 1996, 1001, 7001 f,
BGH v. 16.6.2005 - IX ZR 27/04, BGH-Report 2005, 1 314
m. Anm. Mätzig: BRAK 2005, 230 m. Anm. Jungk = MDR
2005, 1319: NJW 2005,3071,3072;2000, 1263; BGH v.

2.7.1992 - lX ZR 256/91, MDR 1992, 1786 = FamRZ 1992,
1409 = NJW 1992,2694).

Die Feststellung, dass infolge der Pflichtverletzung ein
Schaden entstanden ist, gehört zur haftungsausfüllenden
Kausalität und hat nach ständiger Rechtsprechung des BGH
(BGHZ 4, 192, 196; 84, 244, 253; BGH v. 1 5.6.1993 - Xt ZR

1 1 1/92, MDR 1994, 830 = NJW 1993, 3073, 3076; 2000,
1 572, 7 573; NJW 2004, 1 521, 1 522; vgl. auch Zugehör/
Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rz. 992 m.w.N.; Zöller/Greger,
ZPO 27. Aufl., $ 287 Rz.3), der der Senat folgt (vgl. OLG
Düsseldorf v. 6.4.2005 - I-24 U 21 1/04, BRAK 2005, 1 10 m.
Anm. Jungk: OLG-Report Düsseldorf 2005, 734 ff; 2006,
741 f; 2007, 195 f), unter Heranziehung des g 287 Abs. 1

ZPO zu erfolgen.

Es ist somit zu ermitteln, ob eine überwiegende Wahrschein-
lichkeit dafur besteht. dass nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge oder den besonderen Umständen des Streitfalls mit für
den Kläger günstigeren Feststellungen zu rechnen gewesen
wäre (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB 68. Aufl., g 252 Rz. 5
m.w.N.). Daraus folgt im Gegenschluss, dass ein Schaden-
ersatzanspruch entfällt, wenn die schadenbegründende
Handlung überwiegend wahrscheinlich für den konkret
geltend gemachten Schaden nlcht ursächlich geworden ist
(vgl. OLG Düsseldorf, OLG-Report 2002, 376 = VersR 2003,
326; OLG Düsseldorf v. 22.2.2007 - I-24 LJ 133/06, FamRZ
2007, 1982 = BRAK 2007, 159 m. Anm. Jungk = MDR
2007, 988 = VersR 2008).

b) Unter Heranziehung dieser Grundsätze geht der Senat
davon aus, dass die Pflichtverletzung mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit nicht fur den geltend gemachten Scha-
den ursächlich geworden ist. Nach der gemäß 5287 ZPO

vorzunehmenden Würdigung des Sachstands geht der Senat
vielmehr davon aus, dass der Kläger den Vergleich auch ge-
schlossen hätte, wenn die Beklagten die Feststellungen des
Privatgutachters B. ordnungsgemäß in das Verfahren ein-
geführt hätten und das Familiengericht dann, wie es später
im Laufe des Berufungsverfahrens erfolgt ist, weitere Fest-
stellungen getroffen und die vom Sachverständigen D. er-
mittelten Werte (die ohnehin nur um knapp 3 % von denen
des Privatgutachters abweichen: 600.000 DM gemäß B.

zu 619.000 DM gemäß D.)zugrunde gelegt hätte.

Hierfür spricht schon der Umstand, dass der anwaltlich
beratene Kläger den Vergleich in Kenntnis einer Tatsachen-
grundlage geschlossen hat. die in etwa dem von ihm ,,ge-
wünschten" Endwert des Hauses entsprach. Diese Berech-
nungs- und Vergleichsgrundlage war dem Kläger somit
bekannt, als er sich mit dem Vergleich einverstanden erklär-
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te. Er hat sich bewusst und in Kenntnis des vom Familien-
senat ermittelten Verkehrswertes für 1999 von 619.000 EUR

mit einer Zahlung in einer Höhe einverstanden erklärt, die
uber dem von ihm zunächst erstrebten Rechtsschutzziel lag.

Maßgebend für dieses ,,Entgegenkommen" des Klägers war
der Umstand, dass sich die von ihm im Laufe des Verfahrens
geleistete Zahlung von 73.000 EUR günstig auf das von ihm
gleichfalls vor dem Familiensenat geführte Unterhaltsver-
fahren gegen seine frühere Ehefrau auswirkte. ln diesem
Verfahren war der Kläger vom Familiengericht zur Zahlung
von Geschiedenenunterhalt verurteilt worden. Die fruhere
Ehefrau machte indes geltend, sie sei bedurftig, weil der
Kläger die auf den Zugewinnausgleichsanspruch geleistete
Zahlung von 73.000 EUR nur unter Vorbehalt erbracht habe.
Daraufhin erklärte der Kläger mit Schriftsatz vom 10.8.2005,
diesen Vorbehalt nicht mehr aufrechtzuerhalten und die
Berufung nicht erweitern zu wollen. Diese Erklärung hatte
zur Folge (worauf der Kläger sich auch ausdrucklich berief),
dass sich seine frühere Ehefrau die Zinsen aus dem Kapital
unterhaltsmindemd anrechnen lassen musste. Dieser
Umstand, der mit der Pflichtverletzung der Beklagten in
keinem kausalen Zusammenhang stand, war wesentlicher
Beweggrund für den Kläger, den vom Familiensenat vor-
geschiagenen vergieich anzunehmen. (. . . ) r

Anwaltshaftung

r Unterlassene Belehrung
r Beweislast
r Schriftliche Belehrung
r Versendung als einfacher Brief
r Bestreiten des Zugangs
(OLG Bremen, Urt. v. 25.5.2008 - 3 U 31/05)

Leitsätze:
'1 . Nimmt der Mandant einen Rechtsanwalt wegen
behaupteter unterlassener Belehrung auf die drohende
Verjährung einer Forderung auf Leistung von Schaden-
ersatz in Anspruch, trägt der Mandant die Beweislast
für das Unterlassen der Belehrung, auch wenn ihm
damit der Beweis einer negativen Tatsache aufgebürdet
wird.

2. Diese Beweislast ändert sich nicht dadurch, dass der
Rechtsanwalt substantiiert vorträgt, seinen Belehrungs-
pflichten durch einen als einfachen Brief an den Man-
danten abgeschicktes Schreiben nachgekommen zu
sein, und der Mandant den Zugang dieses Briefes be-
streitet. r

Zum Sachverhalt:
Der Kläger macht gegen die beklagten Rechtsanwälte
Schadenersatz in Höhe von 34.387,80 EUR wegen behaup-
teter fehlerhafter Belehrung im Rahmen eines Anwalts-
vertrages geltend.

Gegenstandswert: 1.550,00 DM

G ebü hrentatbestand:

5/'l O-GebLihr, $ 147 Abs.2 KostO

Auslagen, $ 152 KostO-geschätzt
Zwischensumme

16% MWSt., $ 15'1 a KostO

Summe in DM

Summe in EUR

Betrag

10,00 DM

14,63 DM

24,63 Dl\l

3,94 DtV

28,57 DM
'14,6 1 EUR

Gegenstandswert: 'l .550,00 DM

Gebü h rentatbestand

7,5/1 0-Geschäftsgebühr, $ '1 '1 B Abs. 1 Nr

Pauschale, 5 26 BRAGO

Zwischensumme

16 % MWSI., $ 25 Abs. 2 BRAGO

Summe in DM

Summe in EUR

1 BRAGO

Betrag

97,50 DtV

14,63 DM

1 12,13 DM

17,94 Dt\/

130,07 DtV

66,50 EUR

Nach den nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführun-
gen des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf im
Gutachten vom 1.6.2006 und im Ergänzungsgutachten vom
12.10.2006 war der Ansatz einer durchschnittlichen 7 ,5/10-
Geschäftsgebühr gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO gerecht-
fertigt. Hiergegen hat die Klägerin auch keine durchgreifen-
den Einwendungen erhoben.

Der Beklagte, der zugleich Notar ist, ist bei der Einholung
der Löschungsbewilligungen auch als Rechtsanwalt tätig
^^,^,^.,1^^ n;^- ^-^il'+ -i-L ^.,- l^- \/^-*.,+,.^^ !^- c .1
vqvvvrusrr. yrEJ srvrut )tLt I ouJ ugt vgt I I tutuIg UEJ 3 za

Abs. 2 Satz 2 BNotO. Die Voraussetzungen des ! 24 Abs. 2
Satz 1 BNotO, unter denen ein Notar, der zugleich Rechts-

anwalt ist, im Zweifel als Notar tätig geworden ist, liegen
nicht vor, da der Beklagte unstreitig nicht den Auftrag hatte,
einen Löschungsantrag der Klägerin zu beurkunden oder
einen Löschungsantrag beim Grundbuchamt zu stellen (vgl.

Hartmann, Kostengesetze 38. Aufl., $ 147 KostO Rdnr. 15).

Die Vermutung des $ 24 Abs. 2 SaIz 2 BNotO ist auch nicht
deswegen widerlegt, weil der Beklagte das Schreiben an das

Amtsgericht S. vom 27.3.2000 als Notar unterschrieben hat.
Dass es sich hierbei um ein Versehen der Schreibkraft han-
delte, ergibt sich schon aus der Formulierung des Eingangs-
satzes, dass der Beklagte ,,die Interessen" der Klägerin

,,vertrete", aber auch aus dem weiteren Schreiben in dieser
Angelegenheit an die Volksbank S. vom 18.4.2000, das der
Beklagte als Rechtsanwalt verfasst hat.

(3) Der Beklagte war allerdings verpflichtet, die Klägerin
darauf hinzuweisen, dass es für diese kostengünstiger sei,

einen Notar mit der Einholung der Löschungsbewilligungen
zu beauftragen.

Es ist zu vermuten, dass sich die Klägerin dann aufklärungs-
gerecht verhalten hätte und dass sie nicht den Beklagten
bzw. dessen Sozietät als Rechtsanwalt hiermit beauftragt
hätte, sondern entweder den Beklagten in seiner Eigenschaft
als Notar oder einen anderen Notar. Daraus ergibt sich ein

Schadenersatzanspruch der Klägerin aus $ 280 Abs. 1 BGB,

der im Ergebnis dazu führt, dass der Beklagte bzw. seine
Sozietät nur diejenigen Gebühren geltend machen und mit
dem Anspruch auf Auszahlung des Versteigerungserlöses
verrechnen durfte, die angefallen wären, wenn ein Notar
tätig geworden wäre.

Mangels Vollzugstätigkeit i.S.v. $ 146 KostO hätte ein Notar
lediglich Anspruch auf eine 5/10-Gebühr gemäß $ 147
Abs. 2 KostO gehabt (vgl. BGH, NJW 2007, 3212; LG Arns-
berg, Beschl. v. 15.1.2004 - 2 T 68/03, zitiert nach juris;
Hartmann, a.a.O., $ 146 KostO Rdnr. 19). Die notariellen
Nebenkosten schätzt der Senat gemäß 5 287 ZPO auf diesel-
be Höhe wie die vom Rechtsanwalt abrechenbare Pauschale.

Der Beklagte war auch verpflichtet, hierauf hinzuweisen.
Allerdings muss der Rechtsanwalt auf die durch einen Ver-
tragsschluss kraft Gesetzes entstehenden Anwaltsgebühren
regelmäßig nicht ungefragt hinweisen, weil kein Mandant ein
unentgeltliches Tätigwerden des Fachberaters erwarten darf
und dessen gesetzliche Gebühren allgemein zu erfahren
sind. Er muss den Mandanten aber dann aufklären, wenn die
.,^^ f, i^-^-^ ---4--L4^ h^ -Lr-----t-l----- ---l-^--l^ - -- - - -r--L - -L - tLvur r urcjcrrr er)rrgurE nclilt5vcltutguilg ctn€nnudl wlltscttdtt-
lich unvernünftig ist, well das zu erreichende Ziel in keinem
angemessenen Verhältnis zu den anfallenden Kosten steht.

Unter diesem Gesichtspunkt ist der Rechtsanwalt regelmäßig
zu dem Hinweis verpflichtet, dass die ihm aufgetragenen
Urkundsentwürfe der notariellen Beurkundung bedürfen und
dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen, weil der Mandant
in die Lage versetzt werden muss, selbst sachgerecht ent-
scheiden zu können, ob er die gezielte Betreuung durch
anwaltliche Tätigkeit zusätzlich zu einem neutralen notariel-
len Vertragsentwurf wünscht (vgl. BGH, NJW 1998, 1 36;
LG Hannover, ZEV 2006, 224). Eine solche Hinweispf licht
besteht daher auch dann, wenn die Aufgabe ihrem lnhalt
nach zusätzlich zu der neutralen Tätigkeit des Notars eine
rechtsanwaltliche lnteressenvertretung gar nicht erfordert,
wie es bei der Einholung von Löschungsbewilligungen der
Fall ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn, wie hier, die rechts-
anwaltliche Geschäftsgebühr das l0fache der notariellen
Gebühr betragen würde.

Der Beklagte war entgegen seiner Auffassung auch nicht
gemäß $ 16Abs. 1 BNotO i.V.m. ! 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
BeurkG deshalb daran gehindert, die Löschungsbewilligun-
gen als Notar einzuholen, weil der zum 31 .12.1999 aus der
Sozietät ausgeschiedene Rechtsanwalt H. mit dem Versteige-
rungsverfahren befasst war. Denn das Mitwirkungsverbot
setzt eine bestehende BerufsverbindunE voraus. Scheidet
daher der allein aktiv mit der Angelegenheit befasste Sozius

aus, so wird die bisherige Sozietät von dem Mitwirkungs-
verbot auch dann frei, wenn formell auch die anderen Sozien

mandatiert waren (vgl. Staudingey'Hertel, BGB 2004, Vor-
bem. zu $! 127a und 128 Rdnr. 299).lm Übrigen wäre im
Falle eines für den Beklagten bestehenden Mitwirkungs-
verbots die Hinweispflicht dahin gegangen, die Klägerin da-
rüber aufzuklären, dass zwar der Beklagte selbst nicht alsDlese errechnen sich wie folgt:
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Der Kläger gewährte seinem damaligen Lebensgefährten im

Jahr '1999 ein Darlehen über 22.000 DM. Am 24.2.2001
schloss der Kläger eine weitere schriftliche Darlehensverein-

barung mit seinem Lebensgefährten über einen Betrag von

48.500 DM. Nachdem es hinsichtlich dieser Vereinbarungen

zu Unstimmigkeiten gekommen war, beauftragte der Kläger

die Beklagten mit der Durchsetzung seiner Forderungen.

Es sollte zunächst ein Betrag in Höhe von 1 1.248,42 EUR

(: 22.000 DM) aus dem ersten Darlehensvertrag geltend

gemacht werden und sodann die Forderung aus der zweiten

Vereinbarung verfolgt werden. Das Landgericht gab der

Klage hinsichtlich des ersten Darlehens mit Urteil vom

14.5.2003 in voller Höhe statt.

Die Beklagten fertigten unter dem 21 .2.2003 einen weiteren

Klageentwurf betreffend die zweite Darlehensforderung

und übersandten diesen dem Kläger. Der Kläger teilte jedoch

mit, dass im Hinblick auf eine vom Kläger angestrebte ein-

vernehmliche Lösung mit der Klageerhebung zunächst ab-

gewartet werden solle. ln der Folgezeit kam es zu diversen

Anfragen seitens der Beklagten hinsichtlich des weiteren

Betreibens des Verfahrens, u.a. mlt Schreiben vom 15.1 1.

und 28.1 2.2004. Der Kläger wollte jedoch mit der Klage-

erhebung weiter abwarten. Am 23.12.2005 stellten die

Beklagten schließlich auf Weisung des Klägers einen Mahn-

antrag. Gegen den daraufhin erlassenen Mahnbescheid legte

der ehemalige Lebensgefährie des Klägers Widerspruch ein.

lm streitigen Verfahren wies das Landgericht die Klage

wegen Verjährung etwaiger Ansprüche mit inzwischen

rechtskräftigem Urteil vom 17.3.2007 zurÜck.

Der Kläger hat behauptet, dass er von den Beklagten zu

keinem Zeitpunkt darauf hingewiesen worden sei, dass die

Forderungen aus dem zweiten Darlehen mit Ablauf des

31 .12.2004 verjähren könnten. lnsbesondere habe er das

auf den 11.9.2004 datierte Schreiben, mit welchem die

Beklagten auf die mögliche Verjährung der Forderung hin-

gewiesen haben wollen, nie erhalten. Der Kläger hat be-

hauptet, dass dieses Schreiben nachträglich verfasst worden
sei. Da die Forderung gegen seinen ehemaligen Lebens-

gefährten begründet gewesen sei, stünde ihm, dem Kläger,

ein Schadenersatzanspruch in Höhe des insoweit geltend

gemachten Klagebetrages (Darlehensforderung zzgl. kapita-

lisierter Zinsen) zu.

Die Beklagten haben unter Beweisantritt behauptet, dass sie

den Kläger mit Schreiben vom 11 .9.2004 auf die drohende

Verjährung hingewiesen haben. Dieses Schreiben sei auch

abgesandt und nicht nachträglich geschrieben worden. Da-

rüber hinaus habe der zuständige Sachbearbeiter der Beklag-

ten selbst mit dem Kläger am 30.12. und 31 .12.2004 telefo-

niert und diesen auf die drohende Verjährung aufmerksam
gemacht. Der Kläger habe jedoch erklärt, dass er ein Klage-

verfahren nicht einleiten wolle, da er die Angelegenhelt mit
seinem ehemaligen Lebensgefährten einvernehmlich regeln

wolle.

Mit Urtell vom 11 .7.2008 hat das Landgericht die Klage ab-

gewlesen. Die Berufung des Klägers hatte kelnen Erfolg. I

Aus den Gründen:

Die statthafte ($ 511 Abs. 1 ZPO)und auch im Übrigen
zulässige (55 51 1 Abs. 2, 517,519,520zPO) Berufung des

Klägers ist nicht begründet.

Dem Kläger steht ein Anspruch auf Schadenersatz wegen
anwaltlicher Pflichtverletzung weder aus $ 280 Abs. 1 BGB

noch aus anderen Rechtsgrundlagen zu, denn er hat den

Nachweis nicht erbracht, dass die Beklagten ihn nicht darauf

hingewiesen haben, dass die von ihm gegen seinen ehe-

maligen Lebenspartner behaupteten Ansprüche mit Ablauf
des 31 .1 2.2004 verjähren könnten.

Der Kläger trägt die Beweislast für seine Behauptung, dass

er von den Beklagten nicht auf die drohende Verjährung
hingewiesen worden ist. Der BGH geht in ständiger Recht-

sprechung davon aus, dass derjenige, der einen zur umfas-

senden Belehrung und Aufklärung verpflichteten Rechts-

anwalt auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch nimmt,
weil dieser seine Pflichten nicht gehörig erfüllt habe, für
dieses Unterlassen die Beweislast trägt, auch wenn ihm
damlt der Beweis einer negativen Tatsache aufgebürdet
werde (BGH, tJrt. v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86, MDR 1987, 666
: NJW 1987, 1322, 1323 m.w.N.). Bel dem Beweis negativer
Tatsachen - hier Unterlassung eines Hinwelses auf den

drohenden Ablauf der Verjährungsfrist - ändert sich an den

allgemeinen Beweisregeln nichts. Auch der Charakter der

Rechtsbeziehungen zwischen dem Mandanten und dem

Anwalt als Vertrauensverhältnis verlangt keine Umkehr der

Beweislast (BGH, a.a.O.; Borgmann/Jungk/Grams, Anwalts-
haftung 4. Aufl. 2005, Kap. lX. Rz. 14 ff; Vollkommer/
Heinemann, Anwaltshaftungsrecht 2. Aufl. 2003, Rz. 674).

Die Schwierigkeit dieses sog. Negativbeweises ist vielmehr

dadurch zu beheben, dass die andere Partei nach Lage des

Falles die Behauptung substantiiert bestreiten und diejenige
Partei, welche die Beweislast trägt, die Unrichtigkeit der
Gegendarstellung beweisen muss (vgl. BGH, a.a.O., m.w.N.).
Dabei werden die Anforderungen an die Substantiierungs-
pflicht des wegen unzureichender oder unrichtiger Beleh-

rung in Anspruch genommenen Rechtsanwalts durch die

Umstände des Einzelfalls bestimmt. Der Rechtsanwalt kann

sich nicht damit begnügen, eine Pflichtverletzung zu bestrei-
ten oder ganz allgemein zu behaupten, er habe den Mandan'

ten ausreichend unterrichtet. Vielmehr muss er im Einzelnen

schildern, wann und auf welche Art und Weise er den Mandan'

ten belehrt hat, insbesondere konkrete Angaben darüber
machen, welche Belehrungen und Ratschläge er erteilt und

wie darauf der Mandant reagiert hal (vgl. BGH, a.a.O.,

m.w. N. ; Ri n sch e/ F a h re nd o rffTe rbi I I e, D i e H a I t u n g d es

Rechtsanwalts 7. Aufl. 2005, Rz. 656 ff; vollkommer/
Heinemann, a.a.O., Rz. 676 f).

Hier behaupten die Beklagten, den Kläger bereits durch

Schreiben vom 11.9.2004 auf die Verjährungsproblematik
hingewiesen zu haben, das der Kläger nicht bekommen
haben will. Dieser Sachverhalt fuhrt nicht zu einer Anderung
der Beweislast, denn die Beweislast fur ein Unterlassen
gebotener Anwaltsbelehrung trifft den Mandanten auch

dann, wenn der Rechtsanwalt substantiiert vorträgt, seinen

lm Übrigen ist er gemäß 5 389 BGB durch Aufrechnung mit
Honorarforderungen der Anwaltssozietät erloschen. Diese

durfte den Anspruch mit Honorarforderungen in Höhe von

14,61 EUR aus der Rechnung vom27.1.2003 über 820,92
EUR, in Höhe von 2.352,60 EUR aus der Rechnung vom

3.8.2004 (fruher 27.1.2003) und in Höhe von 94,90 EUR

aus der weiteren Rechnung vom 27.1.2003, insgesamt in
Höhe von 2.462,11 EUR, reduziert um ein Guthaben von

123,53 EUR aus der Rechnung vom 1 1.3.2003 auf 2.338,58
EUR, verrechnen.

aa) Die Klägerin ist grundsätzlich berechtigt, die Auszahlung
des weiteren Versteigerungserlöses allein von dem Beklagten

zu verlangen. Eine Anwaltssozietät ist eine Gesellschaft

bürgerlichen Rechts i.S.d. der 55 705 lI BGB (vgl. BGH, NJW
1996, 2859). Für Forderungen des Gläubigers einer GbR

haftet der einzelne Gesellschafter persönlich, unbeschränkt,

unmittelbar, primär und auf die gesamte Leistung in Anleh-

nung an die akzessorische Haftung des oHG-Gesellschafters

aus 5'128 HGB (vgl. Palandt/Sprau, BGB 68. Aufl., $ 714
Rdnr. 11 ff m.w.N.).

bb) Die Verrechnung des Anspruchs auf Auszahlung des

Versteigerungserlöses mit Honoraransprüchen der Anwalts-
sozietät ist gemäß 5 387 BGB zulässig. Der Rechtsanwalt ist

grundsätzlich nicht gehindert, sich durch Aufrechnung mit
Honoraransprüchen aus nicht zweckgebundenen Fremd-

geldern zu befriedigen (vgl. BGH, NJW 2007, 2640; WM
2003, 92; Senat, MDR 2009, 535; OLG Brandenburg, Urt.

v. 8.5.2007 - 1 1 U 68/05, zitiert nach juris). Zwar darf ein

fremdnütziger Treuhänder nach ständiger Rechtsprechung
gegen den Herausgabeanspruch des Treugebers aus $! 667,

675 BGB regelmäßig nicht mit Gegenforderungen aufrech-
nen, die ihren Grund nicht in dem Treuhandvertrag haben.

Diese Grundsätze gelten auch für Rechtsanwälte hinsichtlich
der von ihnen als Treuhänder empfangenen Fremdgelder.

Der einem Rechtsanwalt erteilte Einziehungsauftrag begrün-
det aber nicht ohne Weiteres ein der Aufrechnung entgegen-
stehendes Treuhandverhältnis (vgl. BGH, WM 2003, 92).

Die Klägerin hat die Zulässigkeit der Aufrechnung als solche

auch nicht infrage gestellt.

cc) Rechnung vom 27,1.2003 über 820,92 EUR: Der Gebüh-
renanspruch für die Einholung der Löschungsbewilligungen
(Rechnung der Anwaltssozietät des Beklagten vom 27.1 .2003
über 820,92 EUR) war lediglich in Höhe von 14,61 EUR

gerechtfertigt. Er konnte daher nur in dieser Höhe mit dem
Anspruch auf Auszahlung des Versteigerungserlöses verrech-
net werden.

(1 ) Unstreitig sollte der Beklagte Löschungsbewilligungen
für die beiden Grundpfandrechte uber 4.000 Goldmark und
1 1.500 Reichsmark einholen. Er ist insowelt auch tätig ge-

worden.

Das Landgericht hat für den Gebührenanspruch im Ergebnis

zutreffend einen Gegenstandswert von 1.550 D\A:792,50
EUR zugrunde gelegt. Dieser errechnet sich allerdings wie
folgt: Richtigerweise waren die gesicherten Forderungen

nicht nach $ 16 UmstG (Drittes Gesetz zur Neuordnung des

Glaktuell Nr.2/März 2010 49

Geldwesens - Umstellungsgesetz vom 20.6.1 948, WiGBl,

Beilage tVr. 5, 5 73) im Verhältnis 10 Reichs- brzw. Goldmark
zu 1 DM, sondern nach den in der damaligen sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) geltenden Bestimmungen umzu-
rechnen. Für das maßgebliche Währungssiatut ist auf den

Schwerpunkt der grundpfandrechtlich gesicherten Forderung

abzustellen. Dieser liegt mangels anderer Anhaltspunkte am

Sitz des Grundpfandrechts, also in der SBZ (später DDR).

Demnach hatte nach Ziff. Vl Nr. 18 der Verordnung über die

Währungsreform in der SBZ vom 21 .6.1948 (abgedr. bei
Kohlmey/Dewey, Bankensystem und Geldumlauf in der DDR

1945-1955, S. 202 ff, bestätigt durch Nr. 7 des SMAD-
Befehls Nr. 111 vom 23.6.1948, abgedr. a.a.O., S. 193 ff)die
Umrechnung von Reichs- und Goldmark in Deutsche Mark

der Deutschen Notenbank im Verhältnis 1 zu 1 zu erfolgen.
Nach Art. 10 Abs. 5 i.V.m. Anlage 1 ArLT $ 1 Abs. 1 des

Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der DDR vom 18.5.1990 (BGBI ll 1990, 537) war dann
die Umrechnung im Verhältnis2zu 1 in DM durchzuführen
(vgl. BGH, NIW-RR 2006, 1091). Dies ergibt sich nunmehr

überdies aus $ 3 Abs. 1 AFRG (Gesetz zur Regelung be-

stim mter Altforderu n gen - Altforderu ngsregel ungsgesetz

vom 10.6.2005), wonach Renten-, Reichs- oder Goldmark
oder vergleichbare Währungsbezeichnungen im Verhältnis 2

zu 1 auf DM, umgestellt auf Euro, umzurechnen sind.

Danach war der Betrag von insgesamt 15.500 Reichs- bzw.
Goldmark auf 7.750 DM = 3.962,51 EUR umzustellen. Da

beide Grundpfandrechte unstreitig nicht mehr valutierten,
waren lediglich 20% des Nennbetrages als Gegenstandswert
anzusetzen, zumal weitergehende konkrete Nachteile für die

Klägerin aus der Eintragung dieser Grundpfandrechte nicht
vorgetragen sind (vgl. OLG Celle, MDR 2000, 1456; MDR

2005, 1196; OLG Nürnberg, MDR 2009, 217). Dies ergibl
einen Gegenstandswert von 1.550 Dl\A:792,50 EUR. Dass

bei nicht mehr valutierenden Grundpfandrechten für den

Gegenstandswert der Löschungsbewilligung nicht der

Nominalwert der gesicherten Forderung, sondern nur 20o/o

hlervon zugrunde gelegt werden, rechtfertigt sich aus der
Feststellung des Bundesverfassungsgerichls (NJW-RR 2000,

946), dass der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende
Justizgewährungsanspruch verletzt ist, wenn einer Partei

aufgrund einer gerichtlichen Streitwertfestsetzung Kosten

entstehen, die außer Verhältnis zu dem wirtschaftlichen
Wert des Verfahrensgegenstandes stehen. Dabei betraf die

Entscheidung auch konkret die am Nominalwert nicht mehr
valutierender Grundpfandrechte orientierte gerichtliche

Streitwertfestsetzung in einem Verfahren auf Erteilung von

Löschungsbewilligungen.

Dieser Gegenstandswert ist entgegen der Auffassung der
Klägerin nicht deshalb weiter zu reduzieren, weil hinsichtlich
des Grundpfandrechts über 1 1.500 Reichsmark nur noch

die Löschungsbewilligung von einem der vier berechtigten
Miterben einzuholen war, während die übrigen Löschungs-

bewilligungen bereits vorlagen. Denn das Fehlen der
Löschungsbewilligung eines von mehreren Berechtigten
steht der Löschung gleichermaßen entgegen wie das Fehlen

der Löschungsbewilligung des einzigen Berechtigten.

[/

I
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habe jedenfalls darauf hinweisen müssen, dass er als Notar
kostengünstiger tätig werden könne. Zudem sei der Gegen-
standswert falsch berechnet. Der Beklagte sei zur Rück-

zahlung des Anwaltshonorars von 1 .814,83 EUR verpf lichtet,
weil die Klägerin erst nach Zahlung gebeten worden sei, die
Honorarvereinbarung zu unterschreiben; sie sei insoweit
auch nicht aufgeklärt worden. Von einem freiwilligen Ver-
halten könne keine Rede sein.

Der Beklagte habe für die ,,Auseinandersetzung Erben-
gemeinschaft" auch kein Honorar von 2.352,60 EUR berech-
nen und mit dem Versteigerungserlös verrechnen dürfen.
Gegenstandswert und Gebühren seien falsch berechnet. Ein

Mandat für die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die
Schwester sei nicht erteilt worden. Gegenüber der neuen
Rechnung vom 3.8.2004 beruft sich die Klägerin zudem auf
Verjährung. Auch der Rechnungsbetrag von 303,44 EUR sei

unberechtigt elnbehalten worden. Es sei nicht nachvollzleh-
bar, wofür diese Gebühren berechnet worden seien. Zudem
sei auch dieser Anspruch verjährt. Aus der Rechnung vom
11.3.2003 sei der Klägerin ein Guthaben von 1.291,11 EUR

zu erstatten. Es seien falsche Gegenstandswerte zugrunde
gelegt worden. Der Beklagte habe nicht darauf hingewiesen,
dass die Berufungssumme nicht erreicht sei, und könne
^l^-l^^ll^ J...- ^l:^ n^.-..1...^,.-:.-,L----t,-..-- 

- -l--.1-.--.- -.-la-.--luc)t rdtu tul ute DctutungsIt5tdtrz Kcilte \]euuIteil getteilu
machen. Zudem habe die Klägerin die Kosten der Unter-
bevollmächtigten bereits unmittelbar an diese gezahlt. Auch
wegen dieser Rechnung beruft sich die Klägerin auf Ver-
jährung.

(Anträge...)

Der Beklagte hat geltend gemacht: Er sel bel der Einholung
der Löschungsbewilligungen als Rechtsanwalt beauftragt
worden und tätig gewesen und sei an notarieller Tätigkeit
auch durch die Vorbefassung von Rechtsanwalt H. gehindert
gewesen. Die Klägerin könne die auf die Rechnung vom
10.11.1999 gezahlten 3.549,60 DM : 1.814,88 EUR schon
deshalb nicht zurückfordern, weil sie freiwillig und vorbehalt-
los geleistet habe. Die jetzige Rechnung vom 3.8.2004
(früher 27.1.2003) sei richtig. Tatsächlich seien die nunmehr
angenommenen Gegenstandswerte zugrunde zu legen, weil
eine Gesamtbereinigung aller von der Klägerin und deren
Schwester im Rahmen der Erbauseinandersetzung geltend
gemachten Ansprüche erzielt worden sei. Gegenstand der
Rechnung über 303,44 EUR sei dle von der Klägerin in
Auftrag gegebene Prüfung von Ansprüchen gegen deren
Schwester auf Schadenersatz wegen Unterlassens notwen-
diger Reparatur- und lnstandsetzungsarbeiten gewesen.

Auch die Rechnung vom 1 1.3.2003 sei letztlich richtig. Die

Kosten der Unterbevollmächtigten zweiter lnstanz seien

allerdings irrtümlich in die Rechnung aufgenommen worden.
Von der Begleichung der Kosten der Unterbevollmächtigten
erster lnstanz durch die Klägerin wisse er nichts. Er habe
die entsprechende Rechnung vom 20.2.2001 vielmehr am
5.4.200 1 selbst bezahlt.

Der Beklagte hat mit weitergehenden Anspruchen aus der
Rechnung vom 3.8.2004 in Höhe von2.528,37 EUR die
Hilfsaufrechnung erklärt.

Mit der Widerklage hat der Beklagte zunächst den Rest-

betrag aus der Rechnung vom 3.8.2004 von 2.528,37 EUR

begehrt. Mit Schriftsatzvom 29.6.2006 hat er die Wider-
klage in Höhe des von der Klägerin gezahlten Vorschusses
von 1.1 60 DM = 593,10 EUR zurückgenommen.

Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Einholung von
Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf .

Mit Urteil vom 1.8.2008 hat das Landgericht unter teilweiser
Abweisung von Klage und Widerklage den Beklagten ver-
urteilt,(...)

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausge-
führt, der Beklagte habe aus der Rechnung vom 2-/ .1 .2003
über 820,92 EUR nur einen Anspruch in Höhe von79,75
EUR gehabt, weil der Gegenstandswert nur 792,50 EUR

betragen habe und nur eine 7,5/1 O-Gebühr habe angesetzt
werden dürfen. ln Höhe der Differenz von741, 17 EUR sei

die Klage daher begründet. Soweit die Klägerin die Rech-

nungvom 10.11.1999 über3.549,60 DM = 1.814,88 EUR

bezahlt habe, könne sie 593,10 EUR zurückfordern, weil
ihre Vorschusszahlung von 1 .160 DN4 = 593,10 EUR auf
,l:--- 

^ure5e AngeregeilnerL dilzurec|ilell 5et. AUs uet necilIlun9
vom 3.8.2004 (fruher 27.1 .2003) habe der Beklagte nur
2.515,17 EUR verlangen dürfen, weil insgesamt, also auch
für die Erbauseinandersetzung, ein Gegenstandswert von
13.637,05 EUR zugrunde zu legen sei und die Gebühr fur
das Teilungsversteigerungsverfahren schon von der Gebüh-
renvereinbarung umfasst sei.

Über den mit dem Versteigerungserlös verrechneten Betrag
von 2.352,60 EUR hinaus, also in Höhe von 162,57 EUR, sei

daher die Widerklage begründet. Die Klägerin habe darüber
hinaus elnen Anspruch auf Zahlung von 303,44 EUR. Die

der Rechnung zugrunde liegende Prüfung von Schaden-
ersatzansprüchen sei bereits Gegenstand der Rechnung
vom 3.8.2004 (früher 27 .1 .2003). Aus der Rechnung vom
1 1.3.2003 ergebe sich nach Abzug der geleisteten Zahlun-
gen und erfolgten Erstattungen ein Guthaben der Klägerin
von 1 .04 1.59 EUR, das diese ebenfalls verlangen könne. Es

sei sowohl für die erste wie auch für die zweite lnstanz von
niedrigeren Gegenstandswerten auszugehen.

Gegen dieses Urteil richten sich die Berufungen beider
Parteien.(...)

ll. Die zulässigen Berufungen beider Parteien haben in der
Sache teilweise Erfolg. Die Klage ist infolge der Hilfsaufrech-
nung ledigllch in Höhe von 599,84 EUR begründet. Über
dle Hilfswiderklage war nicht mehr zu entscheiden.

1. Zur Klage
a) Anspruch auf Auskehr welteren Versteigerungserlöses:
Der in Höhe von insgesamt 3.353,43 EUR nicht erfüllte An-
spruch der Klägerin gegen den Beklagten auf Auszahlung
des auf sie entfallenden Versteigerungserlöses von 8.300
EUR aus 55 667, 675,61 1 BGB bestand zunächst in rest-
licher Höhe von 1.014,85 EUR.

Belehrungspflichten durch ein an den Mandanten durch ein-
fachen Brief abgeschicktes Schreiben nachgekommen zu sein,
dessen Zugang der Mandant bestreitet. Der vom Mandanten
zu führende Beweis umfasst dabei sowohl die Nichtexistenz
einer substantiiert dargelegten Belehrung als auch deren
Fehlerhaftigkeil(OLG Hamm,IJrt. v.9.3.1999 - 28 U 14/95,
NRWE Rz. 25 ff; OLG Karlsruhe, Urt. v. 2.1 1 .1978 - 12 U
1 15/77, AnwBl 1979, 64, 65; Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rz. 664 f). Dabei ist zu beachten, dass es jedenfalls

im Regelfall nicht pflichtwidrig ist, wenn der Anwalt Beleh-
rungen enthaltende Schreiben mit einfachem Brief an den
Mandanten oder seinen Beauftragten sendet. Diese Form der
Übermittlung entspricht der täglichen, bewährten Praxis im
Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant und ist grundsätz-
lich zuverlässig (vgl. OLG Hamm, a.a.O., Rz. 33 m.w.N.).

Zudem könnte es das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt
und Mandant beeinträchtigen, wenn der Anwalt immer be-
strebt sein müsste, sich im Hinblick auf mögliche Regress-
prozesse für erteilte Informationen eine Beweisunterlage zu

beschaffen, also bei einer mündlichen Belehrung etwa in
der Anfertigung eines von den Beteiligten unterzeichneten
Protokolls oder bei einer schriftlichen Aufklärung durch Ver-
anlassung einer förmlichen Zustellung. Gerade dieses wird
derrr Anwaii aber nichi abveriangi (OLG äamm, a.a.O., xz.

34; OLG Karlsruhe, a.a.O.). Auch gebieten hier weder die
Umstände des Einzelfalls noch der Inhalt der Belehrung eine
andere Übermittlungsform als ein einfaches Schreiben. Die

vorangegangene und auch die nachfolgende schriftliche Kor-
respondenz verliefen ungestört. Anhaltspunkte dafur, dass

die Belehrung den Kläger nicht erreichen würde, waren für
die Beklagten nicht ersichtlich.

Versendet der Anwalt jedoch eine Belehrung durch ein-
fachen Brief, so gehört es zu einem substantiierten Vor-
bringen des Anwalts, das Datum und den lnhalt sowie die
Absendung des Schreibens darzulegen. Mit dem Absendungs-
vorgang werden im Regelfall Büroangestellte des Anwalts
beschäftigt sein. Diese Personen muss der Anwalt im Rah-

men seiner Substantiierungspflichten auf Verlangen des

Mandanten benennen, damit diese dem Mandanten für
seine Behauptung der nicht erfolgten Belehrung als Zeugen
zur Verfügung stehen. Auch können hinsichtlich des Zu-
gangs, der notwendig im Bereich des Mandanten oder seines
Beauftragten stattfindet, Zeugen zur Verfügung stehen, die
für den unter Berücksichtigung üblicher Postlaufzeiten in
Betracht kommenden Zeitraum bestätigen können, dass das

Schriftstück den Empfänger nicht erreicht hat (vgl. OLG
Hamm, a.a.O., Rz. 27; Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O.,
Rz. 664).

Hier haben die Beklagten dargelegt, dass das Schreiben vom
11.9.2004, das den Hinweis darauf enthält, dass die Forde-
rung des Klägers möglicherweise mit Ablauf des 31 .'l 2.2004
verjährt, am 11.9.2004 - und nicht etwa nachträglich -
erstellt und am übernächsten Tage abgesandt wurde. Als
Beweis dafür haben die nicht beweisbelasteten Beklagten
zwei ihrer Kanzleimitarbeiter benannt. Außerdem ist von den
Beklagten ebenfalls unter Beweisantritt vorgetragen worden,
dass bei der Beklagten die hier in Rede stehende Verjährungs-
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frist zum Ende des Jahres 2004 notiert worden ist. Dieses
Vorbringen entspricht den eingangs genannten Voraus-
setzungen, die die Rechtsprechung an die Substantiierungs-
pflicht des Anwalts stellt. Trotz dieser detaillierten Angaben
unter Benennung der Mitarbeiter, die die betreffenden
Arbeitsschritte vorgenommen haben sollen, hat der Kläger
kelne Beweismittel dafür benannt, dass das Schreiben nicht
abgesandt oder verspätet erstellt wurde oder ihn nicht
erreicht hat. Er ist insoweit beweisfällig geblieben.

Entgegen der Ansicht des Klägers existiert auch kein ..um-
gekehrter" Anscheinsbeweis dahingehend, dass von einem
tatsächlich unvernünftigen Verhalten des Mandanten auf eine
tatsächlich von dem Anwalt unterlassene Beratung und
Belehrung rückgeschlossen wird (vgl. dazu Borgmann/Jungk/
Grams, a.a.O., Kap. lX. Rz. 11 f; Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rz. 666 m.w.N.).

Zwar ist beim Anscheinsbeweis grundsätzlich sowohl der
Schluss von einer bestimmten Ursache auf eine bestimmte
Wirkung als auch umgekehrt der Schluss von einer bestimm-
ten Wirkung auf eine bestimmte Ursache erlaubt, wenn die
Kausalverknüpfung nach der Lebenserfahrung auf einem
typischen, von den Besonderheiten des Einzelfalls unabhän-
gigen Geschehensaoiauf beruht. IVtag nach cier Lebens-
erfahrung im Allgemeinen auch eine deutlich überwiegende
Wahrscheinlichkeit für ein beratungsgemäßes Verhalten
des Mandanten sprechen, so ist aber im Einzelfall ein un-
vernünftiges Verhalten keineswegs so unwahrscheinlich, dass
es ohne beachtliche Zweifel nur auf einer falschen Beratung
des Anwalts berufen kann. Es muss deshalb bei dem Grund-
satz verbleiben, dass die reale Verknüpfung einer individu-
ellen Beratung und Belehrung eines Anwalts mit der indivi-
duellen Reaktion des Mandanten nicht auf dem Wege des
Anschei nsbeweises erfolgen kann (Ri nsch e/Fa h rendo rf/
Terbille, a.a.O., m.w. N.).

Das gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als sich eine nicht
erfolgte Reaktion des Klägers auf das Schreiben vom
11 .9.2004 damit erklären ließe, dass er zu dem Zeitpunkt
immer noch versuchte, eine einvernehmliche Lösung mit
seinem ehemaligen Lebensgefährten zu erreichen. Das ist
zumindest nicht lebensfern, da das Hoffen auf elne einver-
nehmliche Lösung das gesamte Mandatsverhältnis bezüg-
lich dleser (zweiten) Darlehensforderung prägt. Aus diesem
Grund wurde beispielsweise auch der bereits unter dem
21 .2.2003 von den Beklagten erstellte Klageentwurf, trotz
diverser Anfragen der Beklagten an den Kläger, ob die Klage
erhoben werden soll, nicht bei Gericht eingereicht.

Da der Kläger den Beweis schon nicht erbracht hat, dass er
von den Beklagten nicht durch Schreiben vom 1 1 .9.2004
auf die drohende Verjährung hingewiesen worden ist, war
eine Prüfung, ob die entsprechende Belehrung ln den Tele-
fongesprächen am 30./3 1 .12.2004 erfolgte, nicht mehr
erforderlich. .

Anmerkung:
rechtskräftig durch Nichtannahmebeschluss des BGH vom
19.3.2009 - lX ZR 96/08 t
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Steuerberaterhaftung

. Kapitalerhöhung, Einlage von Patenten
r Verdeckte Sacheinlage
r Beratungspflichten
r Schaden
r Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG a.F.

(OLG Frankfurt, Urt. v. 7.2.2008 - 16 U 23/07)

Leitsätze (d. Red.):
'1 . Der Steuerberater hat den Mandanten umfassend

steuerlich zu beraten, den relativ sichersten Weg auf-

zuzeigen und ihn vor Schaden zu bewahren. lst die

vorgeschlagene Gestaltung einer Kapitalerhöhung als

verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren, muss er den

Mandanten auf die gesellschaftsrechtliche Problematik

hinweisen oder. wenn er die zivil- und gesellschafts-

rechtliche Sachlage nicht überblickt oder weil Verstöße

gegen das Rechtsberatungsgesetz drohen, ihn vorsorg-

lich an einen Anwalt verweisen.

2. Ein Schaden entsteht dadurch, dass der Mandant die

Bareinlage doppelt an die Gesellschaft zahlen muss.

3. Verlährungsbeginn ist der Zeitpunkt des Schaden-

eintritts. Entscheidend ist die Geltendmachung der zum

Regress führenden Forderung auf Zahlung der Bar-

einlage durch den lnsolvenzverwalter. I

Aus den Gründen:

l. Der Kläger, ein Gesellschafter der sich seit 1.10.2001 in
der lnsolvenz befindlichen B.-GmbH, nimmt den Beklagten,

Steuerberater und Rechtsanwalt, wegen einer Beratungs-

empfehlung des Beklagten fur die B.-GmbH auf Schaden-

ersatz in Anspruch. Gegenstand des Beratungsauftrags war

die Prüfung von Gesellschafterbeschlüssen zur Kapital-

erhöhung und die Einlage von Patenten, die dem Kläger und

seinem Bruder gehörten, in die GmbH unter steuerlichen

Gesichtspunkten. Der Beklagte riet, von einer Kapital-

erhöhung im Wege der Sacheinlage des Patents abzusehen,

den Verkaufserlös des Patents auszuzahlen und die Kapital-

erhöhung im Wege der Bareinlage durchzuführen. (. . . )

Der Kläger war lnhaber einer Firma, zu der auch sein Anteil

an den Patenten gehörte. Das Anlagevermögen dieser Firma

hatte der Kläger im Juni 1 998 veräußert.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung

hat es im Wesentlichen ausgeführt, der Beklagte habe zwar

eine Pflichtverletzung im Hinblick auf seinen Prüfungsauftrag

begangen, die zu einem Schaden des Klägers geführt habe.

Dessen Höhe könne aber offenbleiben, da der Anspruch des

Klägers verjährt sei. Da dle Leistung des Klägers auf die von

ihm übernommene Stammeinlage keine schuldbefreiende
Wirkung gehabt habe, sei der Schaden des Klägers bereits

mit Eintragung und damit mit Wirksamwerden der Kapiial-

erhöhung am 3.3.1999 entstanden. Damit sei zugleich der

Schadenersatzanspruch gegen den Beklagten entstanden.

Die dreijährige Verjährungsfrist des hler anwendbaren $ 68
StBerG sei berelts Ende 2002 abgelaufen. Auf weitere
Voraussetzungen - wie eine Kenntnis des Klägers von den

den Anspruch begründenden Umständen und der Person des

Schuldners - komme es nicht an; 5 199 BGB fände keine
Anwendung. Unerheblich sei, ob es sich um eine Beratungs-
leistung durch den Beklagten als Steuerberater oder als

Rechtsanwalt handele, da auch nach $ 51b BRAO Verjäh-
rung eingetreten sei. Die von dem Kläger zitierte Recht-

sprechung zur Verjährung von Regressansprüchen bei fehler-
hafter Vertragsgestaltung sei nicht einschlägrg" Vielmehr
sei die hiesige Fallkonstellation mit jener vergleichbar, in der
der Steuerberater oder Rechtsanwalt zu einer nachteiligen
Vermögenslage geraten habe und bei der der Schaden und
damit der Verjährungsbeginn mit der Zeichnung der nach-
teiligen Anlage eintrete. (. . . )

Gegen dieses ihm am 8.1 .2007 zugestellte Urteil hat der

Kläger mit einem am 8.2.2007 bei Gericht eingegangenen
anwaltlichen Schriftsatz Berufung eingelegt, die nach Frist-

verlängerung bts9.4.2007 mit einem am 3.4.2007 einge-
gangenen Schriftsatz begründet worden ist.

Der Kläger vertritt weiterhin die Auffassung, in Fällen fehler-
hafter Vertragsgestaltung träte der Schaden erst mit der

Geltendmachung der Rechte durch den Vertragsgegner ein;

damit begänne auch erst in diesem Zeltpunkt die Verjäh-
rungsfrist hinsichtlich des Regressanspruchs. Vor einer
Geltendmachung des zum Regress führenden Anspruchs
durch den Vertragsgegner sei die Gefahrenlage nicht so

konkret, dass von einem bereits eingetretenen Schaden dem
Grunde nach ausgegangen werden könne; vielmehr sei

allenfalls eine Vermögensgefährdung anzunehmen.

lhm, dem Kläger, sei auch ein Schaden entstanden. Soweit
die Einbringung der Patente in die GmbH nichtig gewesen

sein und er deshalb ein Aussonderungsrecht gehabt haben

könnte, hätten diesem die Eigenkapitalregeln des $ 32a

GmbHG entgegengestanden.

lm Übrigen ist der Kläger der Auffassung, dass das Steuer-

privileg des halben Steuersatzes gemäß 55 34, 16 EStG auch

bei der zunächst beabsichtigen Sacheinlage zur Anwendung
gekommen wäre.

(Anträge...)

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil, soweit es

eine Verjährung des geltend gemachten Anspruchs annimmt.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung sei das Vermögen
des Klägers trotz der erfolgten Zahlung an die GmbH weiter-
hin mit der entstandenen Stammeinlageforderung belastet
gewesen. Die GmbH bzw. deren Geschäftsführer sei gesetz-

lich verpflichtet gewesen, die nicht erfüllte Einlageschuld

einzufordern. Jegliche Abschwächung der Einlageverpflich-
tung sei unzulässig. Zudem habe der Kläger nach wie vor
den behaupteten Schaden nicht hinreichend dargelegt. Der

Kläger habe einen Anspruch auf Herausgabe der im Übrigen
werthaltigen Patente gehabt. Diese seien mit seiner Zustim-
mung unter Wert veräußert worden. $ 32 a GmbHG hätte

Honoraranspruch des Rechtsanwalts

r Aufrechnung mit Fremdgeldern
r Pflicht zur Kostenschonung
r Hinweispflichten
r Ein Auftrag, mehrere Angelegenheiten
. Verjährung
(OLG Düsseldorf , tJrt. v. 7 6.6.2009 - l-24 U 169/08)

teitsätze:
1 . Der Rechtsanwalt ist nicht gehindert, sich durch
Aufrechnung mit Honoraransprüchen aus nicht zweck-
gebundenen Fremdgeldern zu befriedigen.

2. Zur Umrechnung von Reichs- und Goldmarkforde-
rungen in Euro.

3. Der Gegenstandswert der Löschung von nicht mehr
valutierten Grundpfandrechten ist mit 20% des Nomi-
nalwerts anzusetzen.

4. Zur ordnungsgemäßen Beratung des Mandanten
gehört der Hinweis des Rechtsanwalts auf geringere

notarielle Gebühren, wenn er den Mandanten in der

,,notariellen" Angelegenheit nicht sonst anwaltlich zu

vertreten hat.

5. Die Verjährung des anwaltlichen Gebührenanspruchs
aus einer Tätigkeit in einem Teilungsversteigerungs-
verfahren beginnt mit der Hinterlegung des Versteige-
rungserlöses durch das Versteigerungsgericht.

6. Zur Vergleichsrechnung nach $ 13 Abs. 3 BRAGO

a.E. (: 5 15 Abs. 3 RVG). r

Aus den Gründen:

L Die Klägerin begehrt von dem Beklagten mit der Klage

zum einen die weitergehende Auszahlung eines zu ihren

Gunsten von dem Beklagten eingezogenen Versteigerungs-
erlöses, den der Beklagte teilweise mit Honoraransprüchen
verrechnete, zum anderen die Rückzahlung von gezahltem

Anwaltshonorar. Der Beklagte rechnet hilfswelse mit weiter-
gehenden Anwaltshonoraransprüchen auf und verfolgt
diese auch mit der Hilfswiderklage.

Die Klägerin, ihre Schwester und die gemeinsame Mutter
waren in ungeteilter Erbengemeinschaft nach ihrem Vater
bzw. Ehemann Eigentümer zu 112 des Grundstücks C.-Str. ...
Die Mutter übertrug ihr Alleineigentum an dem anderen 1/2-

Anteil zu Lebzeiten auf die Klägerin; diese wurde nach deren

Versterben Alleinerbin. Die Klägerin beauftragte im Jahr

1998 den bis zum 31 .12.1999 in der Sozletät des Beklagten

tätigen Rechtsanwalt H. mit der Einleitung des Teilungs-

versteigerungsverfahrens hinsichtlich des 1/2-Anteils der

Erbengemeinschaft und zahlte auf die Vorschussanforderung
vom 19.6.1 998 am 29.6.1998 1 .1 60 DM : 593,1 0 EUR.

Unter dem 10.1 1 .1999 wurden der Klägerin für die Wahr-
nehmung von zwei Versteigerungsterminen,,gemäß
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Vereinbarung" 3.549,60 DM = 1.814,88 EUR in Rechnung
gestellt, die diese am 26.1.2000 zahlte. Die entsprechende
Gebührenvereinbarung vom 26.8.1999 wurde zu einem

späteren Zeitpunkt unterzeichnet. Die Klägerin ersteigerte
den 1/2-Anteil der Erbengemeinschaft unter Übernahme
zweier nicht mehr valutierender Grundschulden über 4.000
Goldmark und 1 1 .500 Reichsmark zum Bargebot von

32.500 DM. Der Beklagte sollte die Löschungsbewilligungen
einholen, wurde insoweit tätig und stellte hierfür unter dem

27.1.2003 Rechtsanwaltshonorar von 820,92 EUR in Rech-

nung. Diesen Betrag behielt er von dem von ihm eingezoge-

nen Versteigerungserlös ein. Der an die Klägerin und deren

Schwester auszukehrende Versteigerungserlös betrug ins-
gesamt 26.671,80 DM = 13.637,08 EUR und stand jedem

zu 1f2 zu.

lm Rahmen der Korrespondenz über die Erbauseinanderset-

zung machte die Klägerin über ihre Rechtsanwälte verschie-

dene Ansprüche gegen ihre Schwester geltend, während
diese sich auf Pflichtteilsansprüche berlef. Die Klägerin und

ihre Schwester einigten sich mit Hilfe ihrer Rechtsanwälte

darauf, dass die Klägerin vom Versteigerungserlös 8.300 EUR

erhielt und ihre Schwester den Restbetrag. Die Hinter-
legungsstelle zahlte dlese Beträge am 6.3.2003 aus. Auf der

Grundlage eines Gegenstandswerts von 13.637,05 EUR

wurden der Klägerin von dem Beklagten unter dem
27 .1 .2003 f ür die Angelegenheit ,,Auseinandersetzung
Erbengemeinschaft" weitere 2.352,60 EUR in Rechnung
gestellt. Auch dieser Betrag wurde vom Versteigerungserlös
einbehalten.

Der Beklagte hat diese Rechnung durch eine neue Rechnung

vom 3.8.2004 über einen Betrag von 5.487,64 EUR ersetzt,

die nach Abzug der Forderung von 2.352,60 EUR aus der
Rechnung vom 27 .1.2003 und weiterer Guthaben mit einer
Forderung von noch 2.528,37 EUR schließt. Er behielt einen

weiteren Betrag von 303,44 EUR vom Versteigerungserlös
ein, der der Klägerin ebenfalls unter dem 27 .1 .2003 für die

Angelegenheit,,Beratung Schadenersatz bzgl. überlassener

lnstandhaltung" in Rechnung gestellt wurde. Eine weitere
Rechnung vom 1 1.3.2003 verhält sich über die Kosten eines

in zwei lnstanzen geführten Rechtsstreits der Klägerin gegen

deren Schwester. Sle schließt nach Abzug von Vorauszah-

lungen, Erstattungen, von der Gegenseite gezahlter Kosten

und Verrechnungen mit einem Guthaben der Klägerin von

123,53 EUR. das von der Summe der anderen Rechnungen

in Abzug gebracht wurde, bevor diese vom Versteigerungs-
erlös einbehalten wurde.

Mit der Klage hat die Klägerin von dem Beklagten die Aus-
zahlung weiteren Versteigerungserlöses in Höhe von 820,92
EUR, Rückzahlung gezahlten Honorars von '1 .8'1 4,83 EUR

(Umrechnungsbetrag von 3.549,60 DM = 1.814,88 EUR)

sowie Auszahlung weiteren Versteigerungserlöses von

2.352,60 EUR und 303,44 EUR und Erstattung eines Gut-
habens von 1.291,1 1 EUR aus der Rechnung vom I 1 .3.2003
verlangt, insgesamt 6.582,90 EUR. Dazu hat sie geltend
gemacht: Der Beklagte sei nicht berechtigt gewesen, für
die Einholung der Löschungsbewilligungen Rechtsanwalts-

honorar zu berechnen. Er sei als Notar tätig geworden oder

I

l.
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Bei unzureichender Verkehrssicherung kann deshalb im
Verletzungsfall die Zuerkennung eines Schmerzensgelds
infrage kommen, ohne dass es einer unerlaubten Handlung
bedarf (vgl. Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille,
a.a.O., Rdnr. 766).

(2) Hiervon unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung
Der geltend gemachte Anwaltsfehler betrifft eine Haupt-
pflicht der Beklagten. Er bezieht sich auf einen vorgericht-
lichen Beratungsauftrag, der eine vermögensrechtliche
Angelegenheit zum Gegenstand hatte, nämlich Zahlungs-
und Schadenersatzansprüche Dritter abzuwehren. Das

Mandat betraf ausschließlich die Wahrnehmung der ver-
mögensrechtlichen lnteressen der Klägerin und ihres Ehe-

manns im Zusammenhang mit den Folgen, die sich aus dem
durch die Kinder verursachten Brand des angemieteten
Wohnhauses ergaben. Der lnhalt des Vertrages war auf die
Erteilung ordnungsgemäßer Rechtsauskünfte in diesem
vermögensrechtlichen Bereich gerichtet. Der Schutz der
Gesundheit der Mandanten gehörte hingegen nicht zu den
von den Beklagten übernommenen Pflichten. r

I l^*^r^^hm^h-h ^-L{^l^^ul Irtrr r rtrl il r rEl r)r rctLl I lul9tr

. Schaden
r Alternative Gestaltungsmöglichkeiten
r Darlegungs- und Beweislast des Mandanten
r Verjährungsbeginn, $ 68 StBerG a.F.

(BGH, Beschl. v. 6.12.2007 - tX ZR 151/05)

Leitsatz (d. Red.):

Behauptet der Mandant, die vom Steuerberater beglei-
tete Unternehmensnachfolge sei steuerschädlich gewe-
sen, so trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast, wie er
sich bei ordnungsgemäßer Belehrung über eine drohen-
de Aufdeckung stiller Reserven verhalten hätte. r

Aus den Gründen:

1 . Die von der Nichtzulassungsbeschwerde geltend gemach-
te Abweichung der Entscheidung von dem Urteil des Senats

vom 23.10.2003 - lX ZR 249/02 (WM 2004, 475 ff)besteht
nicht. Während dort der Steuerberater eine wirtschaftlich un-
sinnige Maßnahme, für die kein Handlungsbedarf bestand,
fälschlicherweise als steuerneutral bezeichnet hatte, hat der
steuerliche Berater vorliegend die vom Kläger angestrebte
Unternehmensnachfolge begleitet. Hierbei boten sich - wie
die im Verlauf des Prozesses von dem Kläger vorgelegten
alternativen Vertragsentwürfe belegen - mehrere vertragliche
Gestaltungen an. ln einem solchen Fall gehört es, wie das

Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, zu der nur
durch $ 287 ZPO erleichterten Darlegungs- und Beweislast
des Klägers, wie er sich bei ordnungsgemäßer Belehrung -
Warnung vor der drohenden Aufdeckung stiller Reserven

hinsichtlich der Beteiligung an der GmbH - verhalten hätte
(vgl. BGHZ 123,311,313 ff; BGH, Urt. v. 16.10.2003 -
IX ZR 167/02, WM 2004, 472, 473; st. Rspr.).

2. Der von der Nichtzulassungsbeschwerde gerügte Gehörs-
verstoß zu der Alternative ,,Aufgabe des Vorhabens" liegt
nicht vor. Der Kläger hätte, wenn er seinen Schadenersatz-
anspruch daraus herleiten wollte, dass er bei ordnungs-
gemäßer Belehrung sein Vorhaben aufgegeben hätte, die
dann gegebene Vermögenslage mit der tatsächlich einge-
tretenen vergleichen müssen. Das Berufungsgericht hat mit
Recht herausgestellt, dass der Kläger eine hieran orientierte
Schadenberechnung nicht vorgelegt hat. (...) r

Treuhändertätigkeit des Anwalts

r Sozietätsmandat
r Einzelmandat
r Anwaltstätigkeit
(BGH, Beschl. v. 5.7.2007 - tX ZR 257/06)

Leitsatz (d. Red.):

Übernimmt der Rechtsanwalt eine nicht anwaltstypische
Tätigkeit, liegt es nahe, dass ihm ein Einzelmandat
übertragen wurde und die Sozietät nicht Vertragspartei
wurcie- r

Aus den Gründen:

Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, und
weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erfordert eine Entscheidung

des Revisionsgerichts ($ 543 Abs. 2ZPO).

Eine Treuhandtätigkeit, welche nicht mit einer Rechtsbera-
tung in Zusammenhang steht, stellt keine anwaltstypische
Tätigkeit dar. Das folgt schon aus $ 3 Abs. 1 BRAO, $ 1

Abs. 2 RVG (vgl. etwa BGH, Urt. v. 8.7.1999 - lX ZR 338/97,
NIW 1999, 3040, 3042). Die Verjährungsvorschrift des $ 51

BRAO a.F. wurde auf reine Treuhandaufträge ebenfalls nicht
angewandt (BGH, Urt. v. 1 .12.1994 - Ill ZR 93/93, WM
1 995, 344, 347). Einer höchstrichterlichen Leitentscheidung
bedarf es nicht mehr.

Wird ein Rechtsanwalt mit einer nicht anwaltstypischen
Aufgabe betraut, liegt die Annahme eines Einzelmandats
nahe (BGH, Urt. v. 8.7.1999, a.a.O., 3041; Beschl. v.

1 2.10.2006 - IX ZR 69/03, n.v.). Ob der einzelne Rechts-
anwalt oder die Sozietät Vertragspartei geworden ist, ist
jedoch auf der Grundlage der besonderen Umstände jedes

einzelnen Falles zu entscheiden.

Auch diese von der Nichtzulassungsbeschwerde aufge-
worfene Frage ist also nicht klärungsbedurftig.

Die Annahme eines Treuhandvertrages mit der Sozietät
im vorliegenden Fall verantwortet der Tatrichter. Zulassungs-
gründe liegen insowert nicht vor. lnsbesondere ist der
Anspruch des Beklagten zu 1) auf rechtliches Gehör (Art.
103 Abs. 1 GG) nicht verletzt worden. (...) r

einem Aussonderungsrecht nicht entgegengestanden. lm

Übrigen hätte der Kläger bei einer Sachkapitalerhöhung den
halben Steuersatz gemäß 55 16, 34 ESIG nicht in Anspruch
nehmen können. Bei einer Sachkapitalerhöhung hätte der
Veräußerungsgewinn aufgrund der erst im Jahr 1999 erfolg-
ten Eintragung der Kapitalerhöhung nicht mehr im Jahr
1998 geltend gemacht werden können; im Jahr 1999 habe
der hälftige Steuersatz aber nicht mehr gegolten. Zudem
hätte vor dem Hintergrund der im Juni 1998 erfolgten Ver-
äußerung des Anlagevermögens des Betriebs des Klägers die
Gewinnrealisierung so schnell wie möglich erfolgen müssen,
um noch von einer Betriebsaufgabe sprechen zu können.

ll. Die Berufung des Klägers ist zulässig und begründet.

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen noch nicht ver-
jährten Schadenersatzanspruch in Höhe von 40.000 EUR aus
positiver Vertragsverletzu ng eines Steuerberatervertra ges.

1 . Mit dem Landgericht ist zunächst eine Pflichtverletzung
des Beklagten im Hinblick auf den Prüfungsauftrag vom
24. 1 0.1998 anzunehmen.

Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der
Bekiagte zwar mit Schreiben vom 24.I u. t99ö zur pruiung

der beabsichtigten Gesellschafterbeschlüsse zur Kapital-
erhöhung unter steuerlichen Gesichtspunkten beauftragt
worden ist, dieser jedoch als Nebenpflicht des Vertrages
darauf hätte hinweisen müssen, dass die vorgeschlagene
Gestaltung als verdeckte Sacheinlage betrachtet werden
könne mit der Folge, dass der Kläger von seiner Leistungs-
pflicht hinsichtlich der Einlageverpflichtung nicht befreit
würde. Dies wird von dem Beklagten in seiner Berufungs-
erwiderung auch nicht mehr in Abrede gestellt und deckt
sich zudem mit der in Rechtsprechung und Literatur ver-
tretenen Auffassung zum Umfang der Beratungspflichten
eines Steuerberaters.

Danach hat der Steuerberater zwar auch bei einem umfas-
senden Steuerberatungsmandat grundsätzlich (nur) die
Pflicht, den Mandanten umfassend steuerlich zu beraten,
dabei den relativ sichersten Weg aufzuzeigen und ihn vor
Schaden zu bewahren. Dennoch ergeben sich für ihn weitere
Pflichten, wenn mit der von ihm angeratenen Gestaltung
neben steuerrechtlichen Zwecken zugleich zivilrechtliche
Wirkungen beabsichtigt sind oder vom Mandanten offen-
sichtlich angenommen werden und dem Mandanten im Fall

des Scheiterns ein zivilrechtlicher Schaden entstehen kann.
ln diesen Fällen hat der Steuerberater - ausnahmsweise -
auch die anstehenden zivilrechtlichen bzw. gesellschafts-

rechtlichen Fragen zu klären, den Mandanten darauf hinzu-
weisen bzw. - wenn er die zivilrechtliche oder gesellschafts-
rechtliche Sachlage nicht überblickt oder etwa Verstöße
gegen das Rechtsberatungsgesetz drohen - ihn vorsorglich
an einen Rechtsanwalt zu verweisen (vgl. OLG Köln, VersR

2006, 87; Gräfe/Lenzen/Schmeer, Steuerberaterhaftung
4. Aufl. 2006, Rdnr. 101, Rdnr. 319 speziellfür den Fall, dass

der Steuerberater als Rechtsanwalt auf das gesellschafts-

rechtliche Verbot einer ,,verdeckten Sacheinlage" und deren
Folgen hinweisen muss).
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Da hier - wie das Landgericht im Einzelnen zutreffend dar-
gelegt hat - die von dem Beklagten vorgeschlagene Gestal-
tung als verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren ist, hätte der
Beklagte, der zugleich Rechtsanwalt ist, den Kläger über die
gesellschaftsrechtllche Problematik informieren müssen.

Der Kläger war auch, wie das Landgericht kurz ausführt,
in den Schutzbereich des zwischen der B.-GmbH und dem
Beklagten geschlossenen Beratervertrages eingeschlossen;
insofern liegt ein Vertrag mit Schutzwirkung Dritter vor (vgl.

dazu Gräfe/Lenzen/Schmeer, Rdnr. 434, Rdnr. 446 Var. 3;
BGH, NJW 2000, 725).

2. Die Empfehlung und unterlassene Aufklärung des Beklag-
ten war auch ursächlich für die Entscheidung der Gesell-
schafterversammlung, lm Zusammenhang mit der Patent-
übertragung eine Kapitalerhöhung durch Bareinlage zu be-
schließen, die sich im Nachhinein als verdeckte Sacheinlage
darstellt. Soweit der Beklagte in erster lnstanz behauptet
het oina KenitelarhÄhrrnn mif+alc (rrhainlrna cai nrr nirh+Jrr yur I rr!r r(

möglich gewesen, da die Patente überbewertet gewesen

seien, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Ausweislich
eines Gutachtens vom 15.10.1998 betrug der Wert des

Patents rund 600.000 DM. Der Beklagte ist in seinem maß-
gebiichen 5chrerben vom 29.1U.1998 selber von dresem

Wert ausgegangen, so dass nicht ersichtlich ist, warum es

nach dem damaligen Kenntnisstand nicht möglich gewesen

sein soll, eine Sacheinlage zu empfehlen. Warum die Patente
später im Rahmen der Insolvenz zu einem erheblich niedrige-
ren Preis veräußert wurden, hat der Kläger plausibel dar-
gelegt.

3. Dem Kläger ist auch ein Schaden in Höhe von 40.000 EUR

entstanden, der darin liegt, dass er in dieser Höhe die
Bareinlage doppelt an die Gesellschaft leisten musste.

a) Rechtsfolge einer verdeckten Sacheinlage ist zunächst,
dass die Bareinlageleistung erfüllungsuntauglich ist, so dass

der Gesellschafter zu erneuten Leistung der Bareinlage ver-
pflichtet bleibt. Er selbst hat lediglich einen bereicherungs-
rechtlichen Anspruch auf Rückgewähr der erfüllungsuntaug-
lichen Zahlung, mit dem er wegen ! 19 Abs. 2 GmbHG nicht
aufrechnen kann und der sich im Fall der lnsolvenz der
Gesellschaft nur auf die Quote richtet (Lutter/Hommelhoff,
GmbHG 16. Aufl., $ 5 Rdnr. 50).

Dementsprechend war der Kläger durch seine Zahlung in

Höhe von 160.000 DM auf die erhöhte Stammeinlage nicht
von seiner Verpflichtung zur Bareinlage befreit worden und
deshalb verpflichtet, die Bareinlage - im Wege des gericht-
lichen Vergleichs auf 40.000 EUR reduziert - nochmals zu

entrichten. Die dadurch entstandene Doppelbelastung in

Höhe von 40.000 EUR wird auch nicht durch einen auf die

Quote gerichteten Rückgewähranspruch hinsichtlich der
erfüllungsuntauglichen Bareinlage von 160.000 DM ge-

schmälert, da ausweislich des gerichtlichen Vergleichs vom
2.12.2005 mit Wirksamkeit des Vergleichs alle Ansprüche
zwischen dem Insolvenzverwalter und dem Beklagten
erledigt sein sollten und der Kläger deshalb einen Rück-
gewähranspruch nicht mehr zur Quote anmelden konnte.
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b) Der Schaden entfällt auch nicht deshalb, weil dem Kläger

gegen die Gesellschaft ein Aussonderungsrecht hinsichtlich
der Patente zugestanden hätte.

Rechtsfolge einer verdeckten Sacheinlage ist - neben der

Erfüllungsuntauglichkeit der Bareinlage - im Weiteren, dass

der schuldrechtliche Teil des Umsatzgeschäfts nichtig ist,

so dass es grundsätzlich zu einer Rückabwicklung kommt.
Zudem hat der Bundesgerichtshof im )ahr 2003 (Urt. v.

7.7.2003, GmbHR 2003, 1051)entschieden, dass darüber
hlnaus auch das dingliche Erfüllungsgeschäft unwirksam ist

mit der Konsequenz, dass der lnsolvenzverwalter zwar
weiterhin die Rückzahlung des Kaufpreises bzw. der Gegen-

leistung an dle Gesellschaft fordern kann, dem Gesellschaf-

ter seinerseits aber nicht mehr lediglich ein auf die Quote
verwiesener Bereicherungsanspruch auf Rückübereignung,
sondern ein Aussonderungsanspruch nach $ 47 lnsO zusteht
(vgl. auch BGH, NJW 2007, 3425).

Unabhängig davon, ob dem Kläger danach ein Aussonde-
rungsrecht zustand und ob diesem Aussonderungsrecht $ 32

GmbHG hätte entgegengehalten werden können, hätte der
lnsolvenzverwalter in jedem Fall seinerseits die von der
Gesellschaft an den Kläger geleisteten 250.000 DM zurück-
fordern können, von denen der Kläger 1 60.000 DM zwecks

Leistung der Bareinlage an die Gesellschaft gezahlt hatte. Ein

mögliches Aussonderungsrecht hätte demnach nichts daran
geändert, dass der Kläger hinsichtlich der Bareinlage in Höhe

von 40.000 EUR doppelt zu zahlen hatte.

c) Der Schaden ist auch nicht deshalb geringer anzusetzen,

weil der Kläger allein durch die gewählte Form der verdeck-

ten Sacheinlage hinsichtlich des Aufgabegewinns nach

55 34, 16 EStG in den Genuss des damals geltenden halben

Steuersatzes gekommen wäre. Es ist nämlich nicht ersicht-

lich, dass der ermäßigte Steuersatz nicht zur Anwendung
gekommen wäre, wenn statt der Bareinlage und gesonder-

ten Übertragung der Patente eine Sacheinlage durch Ein-

bringung der Patente vorgenommen worden wäre.

Zunächst ist unerheblich, auf welche Weise ein Gewerbe-
betrieb aufgegeben wird. Nachdem der Kläger bereits das

Anlagevermögen seines Betriebs veräußert hatte, spielte es

für die Anwendung der 55 34, 16 EStG keine Rolle, ob er die

Patente zur abschließenden Aufgabe seiner Betriebs entgelt-
lich veräußert oder ob er sie als Sacheinlage in eine andere

Gesellschaft einbringt.

Des Weiteren ist auch dann von elner Betriebsaufgabe - im

Gegensatz zu einer steuerlich nicht begünstigten sukzessiven

Abwicklung des Betriebs - auszugehen, wenn man mit dem

Beklagten davon ausginge, dass im Fall einer Sacheinlage

die Aufgabe des Betriebs erst mit Eintragung der Kapital-

erhöhung am 3.3.1999 vollendet worden wäre. Zwar liegt
eine Betriebsaufgabe nur vor, wenn sich die Abwicklung
innerhalb eines kurzen Zeitraums zwischen der ersten vom

Aufgabeentschluss getragenen Aufgabehandlung und der

Veräußerung der letzten wesentlichen Betriebsgrundlage
vollzieht, wobei sich die Aufgabe auch über mehrere

Veran la g u n gszelträ u me erstrecken kann (Sch m idt, E StG

26. Aufl., $ 16 Rdnr. 193;Kirchhof, ESIG 7.5., $ 16 Rdnr.

302).ln der Rechtsprechung sind aber Zeiträume von 9 bis

im Ausnahmefall 36 Monate als ausreichend angesehen

worden (Schmidt, a.a.O.), so dass hier bei dem Zeitraum von

Juni 1998 bis März 1999 hinsichtlich der Bejahung einer
Betriebsaufgabe keine Bedenken bestehen.

Soweit der Beklagte schließllch geltend macht, die Veräuße-
rung der Patente und damit die Betriebsaufgabe wäre bei

ordnungsgemäßer Durchführung einer Sacheinlage erst mit
Eintragung der Kapitalerhöhung am 3.3.1999 eingetreten
mit der Folge, dass der hälftige Steuersatz aufgrund der

Gesetzesänderung ab 1.1 .1999 dann nicht mehr für den

Aufgabegewinn hätte in Anspruch genommen werden
können, vermag dies den Senat nicht zu überzeugen.

Maßgebend für die Verwirklichung des Aufgabegewinns bei

einer Betriebsaufgabe ist grundsätzlich der Zeitpunkt des

einzelnen Aufgabeakts. Damit entsteht der Aufgabegewinn
sukzessive und u.U. in verschiedenen Veranlagungszeit-
räumen (Schmidt, a.a.O., Rdnr. 262). Dabei knüpft $ 16

ESIG - wie der Beklagte zutreffend annimmt - zeitlich an

die Realisation durch Übertragungsakte und nicht an einen
zugrunde liegenden Verpflichtungsvertrag an (Kirchhof,
a.a.O., Rdnr. 82). Die Erfüllungshandlung und damit die
Betriebsaufgabe wäre aber nicht erst mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung vollzogen worden. Zwar trifft zu, dass eine

Kapitalerhöhung erst mit ihrer Eintragung wirksam wird.
Das Eigentum an den Patenten wäre aber bereits mlt Über-
tragung an die Gesellschaft übergegangen, und zwar unab-
hängig von der Eintragung der Kapitalerhöhung. Damit wäre
steuerrechtlich die Übertragung der Patente und damit die
Betriebsaufgabe vollzogen worden.

Maßgebend ist nämlich, dass die Vermögensgegenstände

dem Erwerber so übertragen werden, dass sie steuerlich
gesprochen in das wirtschaftliche Eigentum des Erwerbers

übergehen (Kirchhof, a.a.O., Rdnr. 81). Das ist aber bereits

mit der Übertragung der lnhaberschaft an den Patenten und
nicht erst mit der Eintragung der Kapitalerhöhung der Fall.

Sofern der Beklagte darauf hinweist, dass die Einbringung
einer Sacheinlage wegen der erforderlichen Einhaltung der

dafür vorgesehenen Vorschriften länger gedauert hätte als

die Übertragung der Patente durch einen Übertragungs-
vertrag, ist nicht ersichtlich, dass die wirtschaftliche Ein-

bringung der Sacheinlage bei beschleunigter Behandlung der
Angelegenheit nicht noch im Jahr 1998 hätte erfolgen
könne, zumal auch bereits ein Wertgutachten hinslchtlich
der Patente vom 1 5.1 0.1 998 vorlag.

d) Der Beklagte scheitert schließlich mit seinem Einwand, der
Kläger könne die 40.000 EUR als nachträgliche Anschaffungs-

kosten nach 5 17 Abs. 2 EStG steuermindernd geltend machen,

was zum Vorteilsausgleich führe. Die Vorteilsausgleichung
entfällt nämlich, wenn - wovon hier auszugehen ist - die

Ersatzleistung gleichfalls der Steuerpflicht unterliegt
(Palandt/Heinrichs 67. Aufl., Vorb. v. S 249 Rdnr. 145).

4. Der Anspruch des Klägers ist - entgegen der Auffassung
des Landgerichts - auch nicht verjährt.

sie etwa bei für das Alltagsleben typische und häufig auch

aus anderen Gründen als einem besonderen Schadenfall

entstehende Beeinträchtigungen des körperlichen und

seelischen Wohlbefindens aufkommen können und die im
Einzelfall weder unter dem Blickpunkt der Ausgleichs- noch

der Genugtuungsfunktion ein Schmerzensgeld als billig
erscheinen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1 .1992 - Vl ZR

120/91, NIW 1992, 1043;v. 27.5.1993 - lllZR 59/92, NJW
1993, 2173, 2175, insoweit in BGHZ 122, 363 nicht abge-
druckt). Es ist auch davon auszugehen, dass die beschriebe-

nen Beeinträchtigungen trotz der,,Vorschädigung" aufgrund
des Brandgeschehens letztlich erst durch die anwaltliche
Fehlinformation ausgelöst worden sind.

3. Die Kriterien der äquivalenten und adäquaten Ver-

ursachung führen nicht in allen Fällen zu einer sachgerechten

Eingrenzung der Haftung f ür schadenursächliches Verhalten.
Dem Anspruchsgegner darf deshalb nur der Schaden zu-
gerechnet werden, der innerhalb des Schutzbereichs der

verletzten Norm eingetreten ist, Diese Wertung gilt auch im
Vertragsrecht.

Die Haftung des Schädigers ist dort durch den Schutzzweck

der verletzten vertraglichen Pflicht beschränkt. Dies bedeutet
für den Bereich der Anwalts-(und Steuerberater)haftung, dass

der Berater vertraglich nur für solche Nachteile einzustehen

hat, zu deren Abwendung er die aus dem Mandat folgenden
Pf lichten übernommen hal (BGHZ 1 16, 209, 212; 163, 223,
230; BGH, Urt. v. 26.6.1997 - lX ZR 233/96, NJW 1997,

2946, 2947; v. 6.2.2002 - ltl ZR 206/01, NJW 2002, 2459,
2460; v. 13.2.2003 - lX ZR 62/02, WM 2003, 1621, 1622;
v. 18.1 .2007 - IX ZR 122/04, WM 2007, 567, 568 Rdnr. 8;
v. 1 5.1 .2009 - lX ZR 166/07, a.a.O., Rdnr. 9; Fischer in:
Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr. 1 033; Fahrendorf
in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O., Rdnr. 7 56 f). Der

Schutzzweck der Beratung ergibt sich hierbei aus dem für den

Anwalt erkennbaren Ziel, das der Mandant mit der Beauftra-
gung verfolgt, und ist objektiv aus lnhalt und Zweck der vom
Anwalt geschuldeten Tätigkeit zu bestimmen (BGH, Urt. v.

26.6.7 997 - lX ZR 233/96, a.a.O.). Nach diesen Grundsätzen

scheidet ein Schmerzensgeldanspruch aus.

a) Nach der im Schrrfttum vertretenen Ansicht kommt im

Rahmen der vertraglichen Anwaltshaftung ein Schmerzens-
geldanspruch aus $ 253 Abs.2 BGB nur dann in Betracht,

wenn der Schutz der in dieser Bestimmung genannten
Rechtsgüter des Mandanten in den Bereich der vom Anwalt
übernommenen Pflichten fällt. Dies wird etwa bejaht, wenn
der Mandant infolge eines Fehlers seines Verteidigers in Haft
genommen oder ihm die beantragte Haftverschonung versagt
wird (Fischer in: Zugehör/Fischey'Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr.

1 092; Fahrendorf in: Rinsche/FahrendorflTerbille, a.a.O.,

Rdnr. 769; Chab, AnwBl 2005, 497, 498). Für den Regelfall

wird dagegen angenommen, dass ein Anwaltsauftrag nicht
auf die Wahrnehmung oder Förderung eines lnteresses zur
Wahrung der Körperintegrität oder Gesundheit gerichtet ist
(Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O., Rdnr. 766;
Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr. 1 033,
1035 Fallgestaltung 7) und durch Beratungsfehler verursach-
te Gesundheitsschäden deshalb keinen Schmerzensgeld-
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anspruch des lVandanten begründen können (Vollkommer/

Greger/Heinemann, a.a.O.; Chab, BRAK-Mitt 2008, 758,

759). Diese Auffassung schließt an die zu $ 847 BGB ergan-

ene Rechtsprechung an, nach der Gesundheitsschädigungen
von Mandanten infolge anwaltlicher Fehler bei der Rechts-

beratung und Rechtsvertretung außerhalb des Schutzzwecks

der Anwaltshaftung liegen und deshalb keinen Schmerzens-
geldanspruch auslösen können (OLG Hamm, NJW-RR 2001,
1 142, 1 143; OLG Braunschweig, Urt. v. 2.1 1 .2000 - 2 U
13/00, n.v., m. Anm. Borgmann, BRAK-Mitt 2001, 290).

b) Der Literaturmeinung ist im Ausgangspunkt zuzustimmen
Die Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages, der nicht den

Schutz der Rechtsgüter des $ 253 Abs. 2 BGB zum Gegen-

stand hat, kann nicht Grundlage eines Schmerzensgeld-

anspruchs sein. Die Neuregelung des 5 253 Abs. 2 BGB

schließt es nicht von vornherein aus, die Haftung aus dem

Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Norm für immaterielle
Schäden einzuschränken. Die Grundsätze über den Schutz-

zweck der verletzten vertraglichen Pflicht gelten für das

gesamte Schadenersatzrecht und lassen sich nicht auf den

Bereich von Vermögensschäden beschränken. Sie sind auch

im Rahmen der vertraglichen Anwaltshaftung zu beruck-

sichtigen (BGHZ 163, 223, 230; BGH, Urt. v. 26.6.1997 -
IX ZR 233/96, a.a.O.; v. 13.2.2003 - IX ZR 62/02, a.a.O.;

v. 18.1.2007 - lX ZR 122/04, a.a.O.).

Die von der Revision befürchtete Privilegierung des Anwalt-
standes scheidet auch deshalb aus, weil bei der Berücksich-

tigung der Grundsätze uber den Schutzzweck wie auch bei

anderen Schuldverhältnissen zu prüfen ist, ob das in $ 253
Abs. 2 BGB aufgeführte und verletzte Rechtsgut in den

Schutzbereich der im Einzelfall übernommenen Vertrags-
pflicht fällt.

(1) So kann etwa im Bereich der Strafverteidigung das in

$ 253 Abs. 2 BGB genannte Rechtsgut der Freiheit in den

Schutzzweck der verletzten Pflicht fallen. ln Betracht kann

dies kommen, wenn ein Verteidiger den aussichtsreichen

Antrag auf Verlegung eines Termins zur Hauptverhandlung

unterlässt und sein Mandant infolgedessen nach Ausbleiben

im Termin in Untersuchungshaft genommen wid (vgl. KG,

NJW 2005, 1284, 1285, zu $ 847 BGB; Chab, BRAK-Mitt
2008, a.a.O.; allgemein für den Fall der Freiheitsentziehung
auch Fahrendorf in: Rinsche/Fahrendorf/Terbille, a.a.O.,

Rdnr. 769). Gleiches wird zu gelten haben, falls infolge eines

Fehlers des Anwalts die beantragte Haftverschonung versagt

wtrd (Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, a.a.O., Rdnr.

1092). Entsprechende Erwägungen kommen ferner für
Mandate bei Unterbringungsmaßnahmen und sonstigen

auf Freiheitsentziehung gerichteten Verfahren in Betracht.

Eine vertragliche Verpflichtung auf Ersatz des Nicht-
vermögensschadens kann sich schließlich bei Verletzung
einer Nebenpflicht ($ 241 Abs.2 BGB) ergeben. Unter dem

Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht ist der Anwalt
etwa gehalten, seine Kanzleiräume so einzurichten und zu

unterhalten, dass sich seine Mandanten keine Körper- oder
Gesundheitsschäden zuziehen (Zugehör, Beraterhaftung nach

der Schuldrechtsreform, Rdnr. 7 50).

t

i/
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Aus den Gründen:
l. Das Berufungsgericht, dessen Urteil in VersR 2008, 1396,

abgedruckt ist, hat ausgeführt, die geltend gemachten
Beeinträchtigungen wiesen zwar eine psychische Belastungs-

störung mit Krankheitswert auf, gleichwohl scheide eine

Ersatzpflicht der Beklagten aus. Es fehle an dem notwendi-
gen Zusammenhang zwischen dem Schutzweck der verletz-
ten Pflicht und dem eingetretenen Schaden. Die Klägerin

laste dem Beklagten zu 1) an, im Rahmen seiner Beratungs-

tätigkeit eine falsche Auskunft erteilt zu haben. Die Pflicht

zur ordnungsgemäßen Beratung folge aus dem Anwalts-
vertrag, der im vorliegenden Fall allein auf die Vermögens-
interessen der Klägerin und ihres Ehemanns ausgerichtet
gewesen sei. Nichtvermögensrechtliche Angelegenheiten
seien nicht Gegenstand des Mandats gewesen und seien

auch nicht anlässlich der Frage, ob die Eheleute den Wieder'
aufbau des Hauses bezahlen müssten, erörtert worden. lm

Rahmen des Anwaltsvertrages hätten deshalb keine Obhuts-
pflichten für die psychische und geistige Verfassung der

Mandanten bestanden. Die psychische Verarbeitung fehler-
hafter Auskünfte und Hinweise werde im allgemeinen Ver-

kehr regelmäßig dem Empfänger überantwortet, jedenfalls

soweit es allein Risiken und Bedrohungen in Bezug auf die

eigene Vermögenslage betreffe. Belastungen hieraus müss-

ten dem allgemeinen Lebensrisiko zugerechnet werden.

ll. Diese Ausführungen halten rechtlicher Prüfung stand

Dle Ansicht des Berufungsgerichts, der geltend gemachte
Nichtvermögensschaden werde vom Schutzzweck der verletz'
ten Beratungsverpflichtung der Beklagten nicht erfasst, ist

rechtlich zutreffend.

1 . Revisionsrechtlich ist vom Vorbringen der Klägerin auszu-
gehen. Danach hat der Beklagte zu 1 ) nach der Mandats-
erteilung auf Frage der Klägerin erklärt, sie müssten die

Kosten der Haussanierung tragen, wenn das fur den Brand

kausale Verhalten der Eheleute als grob fahrlässig eingestuft
werden sollte. Aus dem von der Klägerin in diesem Zusam-

menhang vorgelegten Schreiben des Beklagten zu 1) an die

Eheleute vom 12.2.2003 geht hervor, dass der Beklagte

zu 1) unter Bezugnahme auf $ 61 WG a.F. die Ansicht ver-

treten hat, die private Haftpfllchtversicherung müsse bei

einem grob fahrlässigem Fehlverhalten der Klägerin nicht
leisten.

Das Berufungsgerlcht ist auf dieser tatsächlichen Grundlage
zutreffend davon ausgegangen, dass die Auskunft unrichtig
war und der Beklagte zu 1) damit seine anwaltliche Bera-

tungspflicht verletzt hat. Ein Rechtsanwalt ist innerhalb der

Grenzen des ihm erteilten Mandats verpflichtet, seinen Auf-
traggeber umfassend und erschöpfend zu belehren, um ihm

eine eigenverantwortliche, sachgerechte Entscheidung da-

rüber zu ermöglichen, wie er seine lnteressen in rechtlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht zur Geltung bringen will (BGHZ

171, 261, 263 f Rdnr. 9 f; BGH, Urt. v. 13.3.2008 - lX ZR

1 36/07, WM 2008, 1 560, 1 561 Rdnr. 14 f , v. 1 5.1 .2009 -
lX ZR 166/07, WM 2009, 571 , 572 Rdnr. 1 0; Zugehör in:
Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung
2. Aufl., Rdnr. 483).

Das den Beklagten erteilte vorgerichtliche Beratungsmandat
war auf die Wahrnehmung der lnteressen der Klägerin und
ihres Ehemanns im Zusammenhang mit dem Brandschaden

und den hierauf gerichteten Ansprüchen der Vermieterin
bezogen und erfasste damit auch die hier in Rede stehende
Frage nach einer Einstandspflicht der Haftpflichtversiche-
rung. Die erteilte Auskunft war unrichtig, weil nach $ 152

WG a.F. - jetzt $ 103 WG - fur die Haftpflichtversicherung
der subjektive Risikoausschluss nur für vorsätzliches und

widerrechtliches Handeln des Versicherungsnehmers gilt und

S 61 WG a.F. hierdurch eingeschränktwid (BGH, Urt. v.

30.5.1963 - llZR 14/61, VersR 1963, 742, 743). Dement-
sprechend besteht nach $ 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AHB ein

Risikoausschluss nur für Versicherungsansprüche aller Per-

sonen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

Damit sind die Beklagten zum Ersatz des durch die unzutref-
fende Auskunft entstandenen Schadens verpflichtet.

2. Rechtsgrundlage für den geltend gemachten Anspruch
auf Ersatz des immateriellen Schadens ist I 253 Abs. 2 BGB

in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Anderung schaden-

ersatzrechtlicher Vorschriften vom 'l 9.7.2002 (BGBI I, 2674),
der mit Wirkung zum 1.8.2002 die Vorschrift des $ 847 BGB

ersetzt hat. Die Neuregelung fasst den Anwendungsbereich
der Ersatzpflicht für immaterielle Schäden erheblich weiter.
5ie sieht sowohl bei der Vertragshaftung als auch bei der
Gefährdungshaftung den Ersatz immaterieller Schäden vor,
während diese Bereiche früher nicht mit umfasst waren (BAG,

NZA 2007, 262, 264 f Rdnr. 23 f; Palandt/Heinrichs, BGB

68. Aufl., $ 253 Rdnr. 8;Wagner, NJW 2002, 2049, 2055).
Deshalb schließt nunmehr auch die vertragliche Haftung des

rechtlichen Beraters aus ! 675 Abs. 1 i.V.m. $ 280 Abs. 1

BGB einen Anspruch auf eine billige Entschädigung in Geld
(Schmerzensgeld) mit ein (Fischer in: Zugehör/Fischer/Sieg

Schlee, a.a.O., Rdnr. 1092; Fahrendorf in: Rinsche/Fahren-

dorf/Terbille, Die Haftung des Rechtsanwalts 7. Aufl., Rdnr.

7 69 ; Vol I kom mer/G reger/Hei nema n n, Anwa ltsh aftu ngsrecht
3. Aufl., S 20 Rdnr. 43; Zugehör, Grundsätze der zivilrecht-
lichen Haftung der Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer, Rdnr. 1 03).

Nach dem - bestrittenen - Vortrag der Klägerin, den das

Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat, ist

bei der Klägerin sowie lhrem Ehemann ein Nichtvermögens-
schaden entstanden. Die Klägerin hat in diesem Zusammen-
hang geltend gemacht, sie habe aufgrund der fehlerhaften
Beratung angenommen, für die Sanierung des Hauses

600.000 EUR zahlen zu müssen, was für sie und ihre Familie

existenzbedrohend gewesen wäre. Bis zum Anwaltswechsel
im Juni 2003 habe sie in jeder Nacht stundenlange Schlaf-

losigkeit, dauernde schwere Erschöpfungszustände sowie
Zustände von Verzweiflung, Mutlosigkeit, Dauerpanik und
seelischer Auflösung erlitten. ln abgeschwächter Form hat sie

dies auch für ihren Ehemann behauptet. Eine äquivalente
und adäquate (Mit-)Verursachung der geltend gemachten

körperlichen und psychischen Beeinträchtigung durch die

fehlerhafte Beratung lässt sich unter diesen Umständen nicht
verneinen. Nach dem behaupteten Ausmaß der Belastungen

handelt es sich nicht mehr um geringfügige Einwirkungen
ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lebensführung, wie

a) Der Eintritt der Verjährung richtet sich - entgegen der

Auffassung des Beklagten - nach $ 68 StBerG in der bis zum

14J2.2004 geltenden Fassung und nicht nach $ 51b BRAO

in der bis zum 14.12.2004 geltenden Fassung. Beiden Vor-
schriften ist gemein, dass der Anspruch des Auftraggebers
auf Schadenersatz aus dem zwischen ihm und dem Steuer-

berater bzw. Rechtsanwalt bestehenden Vertragsverhältnis
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an verjährt, in dem der
Anspruch entstanden ist;5 51b BRAO a.F. siehtjedoch da-

ruber hinaus vor, dass der Anspruch gegen den Rechtsanwalt

spätestens in drei Jahren nach der Beendigung des Auftrags
verjährt. Da die Vertragsverhältnisse des Beklagten mit dem
Kläger im Jahr 1999 und mit der B.-GmbH im August 2000
beendet wurden, wäre bei Anwendbarkeit des $ 51b BRAO

die Regressforderung in jedem Fall bereits verjährt, da

dem Beklagten erst mit Klageerwiderungsschriftsatz vom
9.3.2005 in dem Verfahren 5 O 190/04 LG Hanau der Streit

verkündet worden ist.

Der Beklagte begründet die von ihm vertretene Auffassung
der alleinigen Anwendbarkeit von $ 51b BRAO a.F. damit,
dass er wegen einer unterbliebenen gesellschaftsrechtlichen

Beratung in Anspruch genommen werde, die er nur als

Rechtsanwalt habe vornehmen dürfen (sog. Vorbehalts-
autgabe). Dem steht aber die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs entgegen.

Danach wird man bei einem Steuerberater, der gleichzeitig
Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer ist. beim Fehlen von
hinreichenden Anhaltspunkten für einen abweichenden Willen
annehmen müssen, dass er seinen Mandanten die Hilfe und
Beratung in Steuersachen in seiner Eigenschaft als Steuer-

berater versprochen hat, jedenfalls dann, wenn diese der aus-

schließliche Gegenstand des Vertrages ist oder wenn hierauf
der Schwerpunkt der vertraglich geschuldeten Tätigkeit liegt.
Soweit ihm im Rahmen dieser Tätigkeit ein Fehler unterläuft,
richtet sich in der Regel die Verjährung nach $ 68 StBerG
(BGH, NJW 1982, 1866, bestätigt durch NJW 1994, 1405).

Vorliegend war der Beklagte schwerpunktmäßig als Steuer-
berater tätig. Für in diesem Zusammenhang erfolgte Bera-

tungsfehler ist deshalb $ 68 StBerG a.F. einschlägig, unab-
hängig davon, dass der Beratungsfehler eine gesellschafts-

rechtliche Frage betraf.

Dabei werden von $ 68 StBerG a.F. auch Ansprüche Dritter
erfasst, die sich auf einen Steuerberatervertrag mit Schutz-

wirkung zugunsten Dritter stützen (Gräfe/Lenzen/Schmeer,

Rdnr.860; BGH, NJW 1971, 1931).

b) Nach $ 68 StBerG a.F. beginnt die Verjährung in dem
Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist.

Grundsätzlich entstehen Schadenersatzansprüche mit
Schadeneintritt. Dieser ist gegeben, wenn sich die Ver-

mögenslage des Auftraggebers infolge der Pflichtverletzung
des Steuerberaters objektiv verschlechtert haI (vgl. Gräfe/
Lenzen/Schmeer, Rdnr. 872). Dabei ist die objektive Ver-

schlechterung der Vermögenslage von der bloßen, noch
keinen Schaden begründenden risikoreichen Lage abzugren-
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zen. Eine solche besteht nach der Rechtsprechung, wenn
noch offen ist, ob ein pflichtwidriges, ein Risiko begründen-
des Verhalten zu einem Schaden führt, wenn also die betrof-
fene Rechtsposition bloß gefährdet ist und sich die risiko-

behaftete Lage noch nicht in der Gesamtbewertung des

Vermögens negativ niederschlägt (vgl. beispielsweise BGHZ
1 19, 69). lm Laufe der Zeit hat sich zu dieser Abgrenzung
eine Judikatur gebildet, die in einzelne Fallgruppen unterteilt
werden kann.

Der Kläger beruft sich auf die Judikatur des Bundesgerichts-

hofs zur Verjährung von Regressforderungen bei fehler-
haften Rechtsgestaltungen, etwa der Erstellung eines fehler-
haften Vertrages. So hat der Bundesgerichtshof in der im
Urteil zitierten Entscheidung (NJW 7996, 2929)in dem Fall

eines fehlerhaften Vertragsentwurfs eines Pachtvertrages
entschieden, dass der Schaden nicht schon mit dem Ab-
schluss des Pachtvertrages entstanden sei. Zu diesem Zeit-
punkt sei es nämlich offen gewesen, ob und ggf. welche
Rechte die Pächterin gegen den Kläger geltend machen
werde.

Solange diese mögliche Ansprüche aus $$ 537, 538, 581

BGB gegen den Kläger nicht geltend mache, habe bei der
gebotenen wertenden Betrachtung allentalls eine Ver-
mögensgefährdung vorgelegen, die aus Gründen der
Rechtsklarheit jedenfalls für das Entstehen eines Regress-

anspruchs gegen einen Dritten noch nicht einem Schaden
gleichgestanden habe.

Ergänzend verweist der Kläger auf die Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs zu den Fällen der mangelhaften Gestal-
tungsberatung, in denen ein Bescheid des Finanzamts ergehen
muss, um die steuerlichen Folgen des Gestaltungsgeschäfts
zu regeln. Danach hat der Steuerpflichtige grundsätzlich
noch keine Vermögenseinbuße erlitten, solange sich der
Beratungsfehler seines Steuerberaters nicht in einem belas-

tenden Bescheid der Finanzbehörde ausgewirkt hat. Der
Bundesgerichtshof begründet dies damit, dass bis zu diesem

Zeitpunkt die Entstehung des Schadens häufig noch von
vielen ungewissen Umständen abhänge. Dabei könne un-
sicher sein, ob die Finanzbehörde einen steuerllch bedeut-
samen Sachverhalt aufdeckt; es läge nämlich in der Regel in

ihrem Ermessen, ob sie bestlmmte Tatbestände aufgreife und
welche Rechtsfolgen sie daraus zöge (vgl. BGHZ 119, 69).

Der Beklagte seinerseits beruft sich auf die - auch vom
Landgericht als maßgeblich erachtete - Rechtsprechung
zum Verjährungsbeginn bei einer nachteiligen Vermögens-

anlageentscheidung infolge fehlerhafter Beratung durch den
Steuerberater. In diesen Fällen beginnt die Verjährungsfrist in

dem Zeitpunkt, zu welchem der Mandant sein Geld wegge-
geben hat und an das Beteiligungsobjekt rechtlich unwider-
ruflich gebunden ist, so dass er eine Vermögenseinbuße
auch tatsächlich nicht mehr vermeiden kann (vgl. nur BGH,

NJW 1994, 1405). Außerdem verweist der Beklagte darauf,
dass in den Fällen, in denen der mit der Durchsetzung eines
Anspruchs seines Mandanten betraute Anwalt diesen An-
spruch verjähren lässt, schon der bloße Verjährungseintritt
für den Schadeneintritt genügt (BGH, NJW 1994, 2822).
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Vorliegend ist davon auszugehen, dass der Schaden nicht
bereits mit Eintragung der Kapitalerhöhung am 3.3.1999,
sondern erst mit der Geltendmachung der - zum Regress

führenden - Forderung auf Zahlung der Bareinlage durch den

lnsolvenzverwalter entstanden ist.

Allerdings lässt sich weder die Rechtsprechung zum Verjäh-
rungsbeginn bei fehlerhafter Vertragsgestaltung noch jene

zur Verjährung bei der fehlerhaften Anlageberatung ohne
Weiteres auf die vorliegende Fallgestaltung ubertragen. Der

Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum fehlerhaften
Pachtvertrag lag die Situation zugrunde, dass der Pacht-

vertrag ein wirksamer Vertrag war, der lediglich den Keim in

sich trug, dass er sich durch Geltendmachung von Mängel-
ansprüchen wirtschaftlich ungünstig auswirken könnte.

Demgegenuber war das Vermögen des Klägers hier von

Anfang an unmittelbar negativ belastet, da der Kläger durch

die Bareinlage von seiner Einlagepflicht überhaupt nicht frei
wurde. Diese Folge trat von Rechts wegen ein und war nicht
davon abhängig, dass ein Dritter mögliche Rechte geltend
macht.

Allerdings hing die tatsächliche Realisierung des Schadens -
anders als in den Fällen der fehlerhaften Anlageberatung, bei

der aufgrund der tatsächlichen Umstände eine Vermögens-
einbuße gar nicht mehr zu verhindern ist - letztllch davon

ab, ob die Gesellschaft bzw. der lnsolvenzverwalter einen

entsprechenden Anspruch erkennt und geltend macht. Davon

war aber - zumindest hinsichtlich der Gesellschaft - nicht
ohne Weiteres auszugehen. Von daher ist die Situation auch

nicht ohne Einschränkung mit jener vergleichbar, in der ein

Anwalt die Forderung seines Mandanten verjähren lässt.

Hier hat der Bundesgerichtshof den Schadeneintritt bereits

mit Verjährungseintritt deshalb bejaht, weil nach der

Lebenserfahrung damit gerechnet werden müsse, dass der

Schuldner zur Abwehr des erhobenen Anspruchs von der

Verjährungseinrede Gebrauch machen werde (BGHZ 119,

69).Yon einer solchen Lebenserfahrung wird man hier -
lnsbesondere angesichts der Verquickung zwischen Gesell-

schafter und Gesellschaft - nicht sprechen können. Letztlich

erscheint am ehesten ein Vergleich mit den Fällen sinnvoll,

in denen sich ein Beratungsfehler in einem Steuerbescheid

auswirkt. Auch in diesen Fällen ist das Vermögen des Betrof-
fenen grundsätzlich von Anfang an mit einer - lediglich noch

zu konkretisierenden - Steuerschuld belastet. Dennoch soll

wegen der Unsicherheit darüber, ob das Finanzamt dles

erkennt und den Schuldner in Anspruch nimmt, der Schaden

erst mit Erlass des Steuerbescheids eintreten.

Auch vorliegend war letztllch unklar, ob die Gesellschaft oder
nach einer lnsolvenz der lnsolvenzverwalter die Bareinlage

als verdeckte Sacheinlage erkennt und die daraus folgenden
Ansprüche gegen die Gesellschafter macht.

lm Übrigen hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung

zum fehlerhaften Pachtvertrag auch die Kriterien der ,,wer-
tenden Betrachtung" und der,.Gründe der Rechtsklarheit"
herangezogen, die hier ebenfalls dafür streiten, dass der

Schaden erst mit der Geltendmachung der Forderung durch
den lnsolvenzverwalter entstanden ist. Nicht verkannt wird
dabei, dass diese Auffassung zu einer Ausuferung der Ver-
jährungsfrist führen kann, die der Gesetzgeber mit der Drei-
Jahres-Frist auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzen
wollte. Zudem birgt sie die Gefahr, entgegen dem eindeuti-
gen Wortlaut des $ 68 StBerG a.F. das subjektive Element
der Erkennbarkeit des Schadens als weiteres (ungeschriebe-
nes) Tatbestandsmerkmal einzuführen.

Auf der anderen Seite berücksichtigt die hler vertretene Auf-
fassung jedoch, dass der Kläger erst ab Geltendmachung
eines Anspruchs gegen ihn ein schutzwürdiges lnteresse an

einem Rückgriff gegen den Steuerberater hat und zuvor kein
Anlass für einen Rückgriff besteht, der das wechselseitige
Vertrauens- und Vertragsverhältnis stören würde (so BGHZ
7 19,69).

Soweit der Beklagte auf eine weitere Entscheidung des

Bundesgerichtshofs vom 1 0.1 0. 1 985 (NJW 1 986, 581 )
hinweist, steht diese der hier vertretenen Auffassung nicht
zwingend entgegen.

Darin hat der Bundesgerichtshof kurz angeführt, dass der
Schaden, der einer GmbH dadurch entsteht, dass sie auf-
grund eines Anwaltsfehlers nach $ 25 HGB mit den Alt-
schulden des fortgeführten Unternehmens belastet ist, mit
Eintragung der GmbH in das Handelsregister entstanden ist.

Abgesehen davon, dass es im Rahmen der Entscheidung auf
den Eintritt der Verjährung nicht ankam, handelt es sich um
einen speziellen, nicht ohne Weiteres verallgemeinerungs-
fähigen Fall.

Durch die in 5 25 HGB angeordnete gesetzliche Haftung des

Erwerbers bei einer Firmenfortführung wird sowohl für den
Erwerber als auch für die Gläubiger des früheren lnhabers
die Frage der Haftung klargestellt. Es verbleiben also keine
Ungewissheiten, und ähnlich wie in den Fällen, in denen der
Anwalt eine Verjährungsfrist verstreichen Iässt, ist nach der
Lebenserfahrung davon auszugehen, dass die Altgläubiger
ihre Forderungen gegenüber dem Erwerber geltend machen
werden, so dass dessen Vermögen real mrt Verbindlichkeiten
belastet ist.

Da der Schaden damit erst mit der gerichtlichen lnanspruch-
nahme des Klägers im Jahr 2004 eingetreten ist, hat die
Verjährung nach $ 68 StBerG a.F. erst zu diesem Zeitpunkt
zu laufen begonnen und war im Zeitpunkt der Streitverkün-
dung am 9.3.2005 noch nicht eingetreten.

Der Zinsanspruch folgt aus $$ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB

Rechtshängigkeit lst am 7 .7 .2006 eingetreten.

Der Kläger hat auch einen Anspruch auf Feststellung, dass

der Beklagte verpflichtet ist, ihm den Schaden zu ersetzen,
der durch unterschiedliche Steuerprogressionen ln den
betreffenden Jahren des Ansatzes der Zahlung von 40.000
EUR und der Erstattung von 40.000 EUR entsteht. lnsofern
besteht zumindest die Möglichkelt eines weiteren Schaden-
eintritts. (. . .; r

cc) Ebenso unbehelflich ist der Hinweis des Antragstellers, er
habe die Beiträge für seine Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung zwar verspätet gezahlt. jedoch jederzeit einen
bestehenden Versicherungsschutz sichergestellt und zudem
seine berufliche Tätigkeit bislang schadenfrei ausgeübt.

Ungeachtet dessen, dass es auf die verspätete Entrichtung
der Versicherungsbeiträge nicht mehr ankommt, weil bereits
die über einen mehrjährigen Zeitraum wiederholt gegen den
Antragsteller beantragten Zwangsvollstreckungen und lnsol-
venzverfahren seine Amtsenthebung rechtfertigen, hat das

Oberlandesgericht zu Recht hervorgehoben, dass eine die
Belange der Rechtsuchenden gefährdende Art der Wirt-
schaftsführung auch schon besteht, wenn der Anwaltsnotar
es, wie hier, mehrfach zu qualifizierten Mahnungen ($ 39
VVG) für seine Berufshaftpflichtversicherung (5 51 BRAO,

$ 19a BNotO) kommen lässt und er damit das Risiko eingeht,
dass seine Anwaltszulassung widerrufen ($ 14 Abs. 2 Nr. 9

BRAO, vgl. zu den Folgen auch $ 47 Nr. 3 BNotO) oder er
gemäß $ 50 Abs. 1 BNotO seines Notaramts enthoben wird.
Ob in der Vergangenheit ein Versicherungsfall nicht einge-
treten ist, ist unmaßgeblich, weil die Haftpflichtversicherung
Vorsorge für künftige Berufspflichtverletzungen treffen soll,

die auch einem ansonsten sorgfältig arbeltenden Rechts-

anwalt und Notar immer unterlaufen können.

dd) Unbeachtlich ist ferner, ob den Antragsteller ein Verschul-
den an dem Entstehen der wirtschaftlichen Situation trifft, die
ihn zu seiner Art der Wirtschaftsführung veranlasst. Ob der
Notar schuldhaft in eine Situation geraten ist, die Bedenken
gegen seine Wirtschaftsführung i.S.d. $ 50 Abs. 1 Nr. 8
B NotO begrü nden, ist u n maßgebl ich (Sch i ppel/B racker/Pü I sc,

BNotO 8. Aufl., $ 50 Rdnr.28). Nach dieser Bestimmung
kommt es allein auf die objektive Gefährdung der lnteressen
der Rechtsuchenden an. Ebenso können die Bemühungen
des Antragstellers, seine wirtschaftlichen Belastungen zu

reduzieren, letztlich das Vorliegen eines Amtsenthebungs-
grundes nach dieser Bestimmung nicht ausräumen, da sie,

wie das Ansteigen seiner steuerlichen Verpflichtungen zeigt,
nicht erfolgreich waren und er damit die Ursachen für die
die lnteressen der Rechtsuchenden gefährdende Art der
Wlrtschaftsfuhrung nicht abzustellen vermochte.

ee) Dass der Antragsteller lediglich für eine Eigeniums-
wohnung ein Bankdarlehen in Anspruch nimmt, dessen

Annuitäten durch die Mieteinkünfte abgedeckt werden,
vermag ihn ebenfalls nicht zu entlasten. Dies ändert nichts
daran, dass er bis in die jungste Vergangenheit titulierte
Forderungen, wenn überhaupt, erst nach der Einleitung von
Zwangsvollstreckungsverfahren beglichen hat. Das allein
genügt für die Erfüllung der Voraussetzungen des $ 50
Abs. 1Nr.8BNotO.

ff) Ebenso ist unmaßgeblich, dass die Amtsfuhrung des

Antragstellers als Notar bislang tadelsfrei war. $ 50 Abs. 1

Nr. 8 BNotO ist ein abstrakter Gefährdungstatbestand. Zu

konkreten Missständen bei der notariellen Tätigkeit muss es

deshalb auch unter Berücksichtigung des Grundrechts des

Notars aus ArI. 12 Abs. 1 GG noch nicht gekommen sein
(siehe unter a).
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99) Schließlich ist es für die Wirtschaftsführung des Antrag-
stellers nicht von Bedeutung, dass seine Ehefrau über ein
beträchtliches Depotvermögen von mehr als 150.000 EUR

verfügt, solange dies nicht für die Tilgung seiner Schulden
eingesetzt wird. (...) r

Anwaltshaftung

r Schmerzensgeldanspruch des Mandanten?
r Fehlerhafte versicherungsrechtliche Beratung
r Schutzzweck der Beratung
r Schutz der Gesundheit des Mandanten?
(BGH, Urt. v. 9.7.2009 - lX ZR 88/08)

Leitsatz:

Die Schlechterfüllung eines Anwaltsvertrages, der nicht
den Schutz der Rechtsgüter des $ 253 Abs. 2 BGB zum
Gegenstand hat, begründet in der Regel keinen Schmer-
zensgeldanspruch. r

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin und ihr Ehemann hatten bis 30.1 1.2004 ein
Einfamilienhaus gemietet. Am 26.12.2002 hantierten ihre
damals fünfjährigen Zwillingssöhne mit brennenden Wun-
derkerzen, wodurch in der weiteren Folge das Haus in Brand
geriet und nicht mehr bewohnbar war. Die Vermieterin
lastete den Brand der Klägerin an und verlangte, die Miete
weiterzuzahlen. Hierauf ersuchten die Eheleute die beklagten
Rechtsanwälte um Rechtsauskunft. Die Beklagten vertraten
die Eheleute in dem von der Vermieterin angestrengten Ver-
fahren auf Zahlung der Miete. Am 25.6.2003 kündigten die
Eheleute das Mandat, weil der Beklagte zu 1)sle grob fehler-
haft beraten habe. Er habe erklärt, die private Haftpflicht-
versicherung musse für das Schadenereignis nicht einstehen,
wenn sich erweise, dass die Eheleute oder deren Kinder-
mädchen den Brand grob fahrlässig mit verursacht hätten.
Die Eheleute hätten deshalb damit gerechnet, den Wieder-
aufbau des zerstörten Hauses aus eigenen Mitteln in Höhe
von 600.000 EUR übernehmen zu müssen.

Die Klägerin begehrt - soweit im Revisionsverfahren noch
von Interesse - aus eigenem sowie aus abgetretenem Recht
ihres Ehemanns Schmerzensgeld wegen der fehlerhaften
Beratung. Sie und ihr Ehemann hätten sich im Anschluss an

den Brand in Dauerpanik und seelischer Auflösung im Sinne
einer posttraumatischen Belastungsstörung befunden. Hier-
für seien die sie belastenden gänzlich unvertretbaren Rechts-
auskünfte mltursächlich gewesen. Wegen ihrer Gesundheits-
beeinträchtigung stehe ihr - der Klägerin - ein Schmerzens-
geld von mindestens 4.000 EUR zu; für ihren Ehemann sei

ein Betrag von mindestens 2.000 EUR anzusetzen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der
Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Berufungs-
gericht zugelassenen Revision verfolgt sie ihren Klageantrag
weiter. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. r

t

{
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kommentarlos verstreichen lassen und erst auf Erinnerung

mit mehr als sechswöchiger Verzögerung eine Übersicht und
die Bescheide vorgelegt. Die Aufstellung war zudem unvoll-
ständig. lnsbesondere hat der Antragsteller seine Steuer-
schulden verschwiegen.

Der Senat hat bei seiner Würdigung der Wirtschaftsführung
des Antragstellers zu dessen Gunsten noch außer Acht
gelassen, dass über die vollstreckbaren Steuerforderungen
hinaus weitere, gemäß 5 361 AO von der Vollziehung aus-
gesetzte Ansprüche des Landes Hessen für Steuern in Höhe

von 101 .587 ,57 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 1 1 .170 EUR

bestehen.

c) Das Beschwerdevorbringen des Antragstellers vermag die

Feststellung, dass die Art seiner Wirtschaftsführung die lnte-
ressen der Rechtsuchenden gefährdet, nicht zu entkräften.

aa) Zu Unrecht beanstandet er, das Oberlandesgericht habe

Zahlungsansprüche,,in erheblicher Größenordnung" er-
wähnt, ohne diese zu konkretisieren, und es habe nicht
berücksichtigt, dass es sich um streitige Forderungen gehan-

delt habe.

lJas Oberlandesgencht hat dre Ansprucne, denen der Antrag'
steller nach den Angaben des Antragsgegners ausgesetzt
war, in den Gründen zu l. seiner Entscheidung auch der

Höhe nach aufgeführt und sich dessen Darstellung in den

Gründen zu ll. zu eigen gemacht, indem es festgestellt hat,

dass ,,der Antragsteller die in der lnaussichtstellung der
Amtsenthebung angeführten tatsächlichen Umstände nicht
bestritten" habe. lm Übrigen entlastet es den Antragsteller
nicht, dass ein Teil der Vollstreckungsaufträge auf dre Bei-

treibung vergleichsweise geringer Ansprüche gerichtet war
(2.8. Vollstreckungsantrag vom 8.8.2008 . 614,05 EUR und
Vollstreckungsantrag vom 22.9.2008: 82,61 EUR). Gerade

der Umstand, dass es ein Notar selbst bei geringfügigen
Forderungen auf eine zwangsweise Beitreibung ankommen
lässt, begründet Bedenken gegen die Art seiner Wirtschafts-
führung (Senatsbeschl. v. 20.1 1 .2000, a.a.O.).

Unerheblich ist, dass der Antragsteller die Forderungen,

deren unterlassene Begleichung ihm angelastet wird, -
teilweise - bestritten hat. Zwar hat er die Berechtigung des -
inzwischen getilgten - ihm für 2007 abverlangten Notar-
kammerbeitrags und des Beitrags für 2008 mit der Begrün-

dung bezweifelt, die Kammer habe im Amtsenthebungs-
verfahren seinen lnteressen zuwidergehandelt, und er sei

zeitweise vorläufig des Amtes enthoben gewesen (vgl. auch

Verfahren NotZ 1 5/09). Der Antragsteller hatte diese Beiträge
gleichwohl zu entrichten, weil sie tituliert waren ($ 73 Abs.2
BNotO). Soweit er seine rechtlichen Bedenken im Wege der
Anfechtung der Beitragsanforderung für 2008 gemäß $ 1 1 1

Abs. 1 BNotO geltend macht, fehlt es an der Aussetzung der

Vollziehung des Bescheides ($ 1 1 1 Abs. 4 Satz 2 BNotO,

! 40 Abs. 4 BRAO und $ 24 Abs. 3 FGG).

Ebenso ist es ohne Bedeutung, dass der Antragsteller die

Berechtigung der gegen ihn festgesetzten Steuerforderungen
bestreitet und geltend macht, diese beruhten auf überhöh-

ten Schätzungen des Finanzamts gemäß 5 162 AO, welche
regelmäßig auf Rechtsmittel hin korrigiert würden (Schrift-
satz v. 1 5.10.2009). Dies ändert nichts an der Vollziehbarkeit
der Steuerbescheide und damit an der Verpflichtung des

Antragstellers, die festgesetzten Beträge zu begleichen. Dass

die Steuer aufgrund von Schätzungen festzusetzen war,
beruht jedenfalls auch auf einem Umstand, der seinerseits

mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung nicht ver-

einbar ist. Der Antragsteller ist nach der Mitteilung des

Flnanzamts W. vom 21 .10.2009 seiner Pflicht zur Abgabe
der Einkommen- und Umsatzsteuererklärung ($ 25 Abs. 3

Satz 1 ESIG und $ 18 Abs. 3 Satz 1 USIG) für die Jahre 2006
und 2007 - trotz Festsetzung von Zwangsgeldern für 2007 -
nicht nachgekommen, so dass eine Schätzung notwendig
wurde.

bb) Soweit er geltend macht, er habe die Forderungen,

deretwegen Zwangsvollstreckungsaufträge gegen ihn erteilt
worden seien, getilgt, bevor es zu Zwangsmaßnahmen
gekommen sei, ist dies insbesondere hinsichtlich der mit
Bericht des Präsidenten des Landgerichts W. vom 1 .10.2008
mitgeteilten jüngeren Zwangsvollstreckungsanträge nicht
richtig. Nach der Aufstellung des Obergerichtsvollziehers F.

vom 24.9.2008 ist es u.a. zu Zwangsvollstreckungsversuchen
wegen cier am z3. t t .zuu / und 8.8.2008 erteiiten Voiistre-

ckungsaufträge gekommen. Gleiches gilt für den Zwangs-

vollstreckungsauftrag vom 22.9.2008. lnsoweit hat der

Obergerichtsvollzieher T. unter dem 1 .10.2008 dem Präsi-

denten des Landgerichts W. berichtet, der Antragsteller habe

an ihn, den Gerichtsvollzieher, die Restforderung beglichen.
Hieraus ergibt sich, dass Vollstreckungsmaßnahmen bereits

eingeleitet waren.

Auch dem lnsolvenzantrag des Finanzamts vom 8.11.2007
ging im September 2007 ein fruchtloser Pfändungsversuch

seines Vollziehungsbeamten voraus. Überdies hatte das

Finanzamt bereits zuvor diverse Pfändungen gegen den

Antragsteller ausgebracht. Schließlich ist wegen des - noch

nicht getilgten - Notarkammerbeitrags für 2008 ein

Zwangsvollstreckungsversuch unternommen worden.

Dessen ungeachtet vermag es den Antragsteller ohnehin
nicht von der Feststellung zu entlasten, seine Art der Wirt-
schaftsführung gefährde die lnteressen der Rechtsuchenden,

wenn er nach Erteilung von Zwangsvollstreckungsaufträgen
die diesen zugrunde liegenden titulierten Forderungen tilgt,
um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Die im Senats-

beschluss vom 20.3.2006 (a.a.O., Rdnr. 5) enthaltene, nicht
abschließende Aufzählung von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die regelmäßig eine Gefährdung der lnteressen

der Rechtsuchenden indizieren, bezieht sich auf das Tat-

bestandsmerkmal der .,wirtschaftlichen Verhältnisse" in $ 50

Abs. 1 Nr. 8 BNotO, nicht aber auf das der ,,Art der Wirt-
schaftsführung". Schon die Tatsache, dass ein Notar wieder-
holt erst nach der Beantragung von Zwangsvollstreckungs-
verfahren sich bereit findet oder in die Lage versetzt wird,
gegen ihn gerichtete titulierte Forderungen zu begleichen,

begründet aus den unter a) genannten Gründen die Ge-

fährdung der Interessen der Rechtsuchenden infolge der Art
der Wirtschaftsf ü hrung.

Rechtsdienstleistung

r Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
r Statusfeststellungsverfahren, $ 7a SGB lV
r Nebenleistung zur Steuerberatung, 5 5 RDG

r Beitragsrechtliche Fragen
r Vertretungsbefugnis vor den Sozialgerichten,

$ 73 Abs. 2 Sarz 4 SGG

(SG Aachen, Urt. v. 27.11.2009 - 5 6 R 217/08)

Leitsatz (d. Red.):

Die Mitwirkung des Steuerberaters und vereidigten
B uchprüfers im Statusfeststel lun gsverfa hren stel lt die
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten dar. Es fehlt
an einem unmittelbaren Zusammenhang mit steuer-
beratenderTätigkeit(Art. 1 S 5 Nr.2 RberG a.F., ! 5

Abs. 1 RDG). r

Zum Sachverhalt:
Die Klägerrn wendet sich gegen ihre Zurückweisung als

Bevollmächtigte im Verwaltungsverfahren.

Die Kiägerln ist ais seibststänciige Steuerberaterin unci ver-
eidigte Buchprüferin in F. tätig. Der Beigeladene ist Gesell-
schafter und Prokurist einer in F. ansässigen GmbH, die
Dienstleistungen im Bereich Kunststoffverarbeitung erbringt.

Zur Klärung seines sozialversicherungsrechtlichen Status
leitete die Klägerin unter dem 10.4.2007 ein Anfragever-
fahren nach $ 7a SGB lV bei der Beklagten ein. Nachdem die
Beklagte auf das Fehlen einer Vollmacht hingewiesen hatte,
übersandte die Klägerin eine schriftliche Vollmacht des Bei-

geladenen vom 2.7.2007. Mit inzwischen bestandskräftigem
Bescheid vom 28.8.2007 stellte die Beklagte das Status-
feststellungsverfahren gegenüber dem Beigeladenen wegen
fehlender Mitwirkung ein. Mit weiterem Bescheid vom
28.8.2007 wies sie die Klägerrn als Bevollmächtigte zurück.

Zur Begründung führte sie aus, die Tätigkeit für den Bei-

geladenen stelle eine Besorgung fremder Rechtsangelegen-

heiten dar. Die Klägerin sei hierzu nicht befugt, weil sie über
keinerlei Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz (RberG)

verfüge. Insbesondere fehle es an einem unmittelbaren Zu-
sammenhang i.S.v. Art. 1 $ 5 Nr. 2 RberG zwischen der
steuerberatenden Tätigkeit der Klägerin und ihrer Tätigkeit
für den Beigeladenen im Anfrageverfahren.

Die Klägerin legte am 4.9.2007 Widerspruch ein und führte
aus, für die Lohnbuchführung beim Arbeitgeber des Bei-

geladenen müsse sie auch befugt sein, diesen im Verfahren
zur Klärung seines sozialversicherungsrechtlichen Status zu

vertreten. Anderenfalls verletzte sie ihre Pflichten aus dem
Steuerberatervertrag und setze sich der Gefahr einer zivil-
rechtlichen Haftung aus. Hierzu wies sie auf ein Urteil des

OLG Brandenburg zur Steuerberaterhaftung vom 7.1 1.2006
(Az. U 23/06) hin. Mit Widerspruchsbescheid vom 18.2.2008
wies die Beklagte den Widerspruch unter Vertiefung ihrer
bisherigen Ausführungen zurück.
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Unter dem 16.9.2008 wandte sich die Klägerin erneut an die
Beklagte und bat unter Bezugnahme auf das zwischenzeit-
lich in Kraft getretene Gesetz über außergerichtliche Rechts-

dienstleistungen - Rechtsdienstleistungsgesetz (im Folgen-
den: RDG) um Überprufung der Entscheidung der Beklagten.
Mit Bescheid vom 15.9.2008 lehnte die Beklagte eine Auf-
hebung des Bescheids vom 28.8.2007 ab.

Zur Begründung führte sie aus, es sei weder das Recht un-
richtig angewandt worden noch sei von einem unrichtigen
Sachverhait ausgegangen worden. Die Tätigkeit der Klägerin
für den Beigeladenen im Anfrageverfahren stelle eine Rechts-

dienstleistung dar, die nach Maßgabe des RDG einer Erlaub-
nis bedürfe. Eine solche Erlaubnis liege jedoch nicht vor.
insbesondere sei die Tätigkeit der Klägerin nicht nach $ 5

Abs. 1 RDG erlaubt.

Die Klägerin legte am 20.10.2008 Widerspruch ein, den die
Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 1 5.12.2008 unter
Vertiefung ihrer bisherigen Ausführungen zurückwles.

Hiergegen richtet sich die am 27 .12.2008 erhobene Klage
( ).

Aus den Grunden:
( ..)Der Bescheid vom 28.8.2007 stand bei seinem Erlass mlt
der materiellen Rechtslage in Einklang. Grundlage für die
Zurückweisung der Klägerin war $ 13 Abs. 5 Satz'1 SGB X
(in der bis zum 18.1 2.2008 geltenden Fassung). Nach dieser
Vorschrift waren Bevollmächtigte zurückzuweisen, wenn sie
geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten besorgten,
ohne dazu befugt zu sein. Nicht befugt waren solche Perso-

nen, deren Tätigkeit einer Erlaubnis nach dem Rechtsbera-
tungsgesetz (RberG) bedurfte und die über keinerlei
Erlaubnis verfügten.

Diese Voraussetzungen lagen in der Person der Klägerin vor.
Sie hat durch Betreiben des Statusfeststellungsverfahrens des

Beigeladenen geschäftsmäßig eine fremde Rechtsangelegen-
heit besorgt, die einer Erlaubnis nach dem RberG bedurfte.
Die Tätigkeit der Klägerin war nicht bereits nach Art. 1 5 5
Nr. 2 RberG erlaubnisfrei. Nach dieser Vorschrift standen die
Vorschriften des RberG dem nicht entgegen, dass öffentlich
bestellte Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte in Angelegen-
heiten, mit denen sie beruflich befasst sind, auch die recht-
liche Bearbeitung ubernehmen, soweit diese mit den Auf-
gaben des Wirtschaftsprüfers, Buchprüfers, Steuerberaters
oder Steuerbevollmächtigten in unmittelbarem Zusammen-
hang steht und diese Aufgaben ohne die Rechtsberatung
nicht sachgemäß erledigt werden können.

An einem solchen unmittelbaren Zusammenhang fehlte es

bereits dann, wenn sich die Rechtsbesorgung von der eigent-
lichen Berufstätigkeit des vereidigten Buchprüfers oder
Steuerberaters trennen ließ, ohne dass Letztere unangemes-
sen erschwert wurde (lSG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.

12.2.2002 - L 5 B 34/01 KR = juris). lm vorliegenden Fall

indessen ist nicht ersichtlich, dass die Tätigkeit der Klägerin
als vereidigte Buchprüferin oder als Steuerberaterin unange-
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messen erschwert worden wäre, wenn sie das Statusfest-

stellungsverfahren des Beigeladenen nicht selbst betrieben
hätte. Soweit die Klägerin auf die haftungsrechtlichen Kon-

sequenzen und die in diesem Zusammenhang ergangene
Rechtsprechung der Zivilgerichte verweist, so überzeugt dies

die Kammer nicht. Denn es kam für die Frage eines unmittel-
baren Zusammenhangs lediglich darauf an, ob dle Tätigkeit
als Steuerberater oder vereidigter Buchprüfer unangemessen

erschwert wurde, wenn die Rechtsberatung nicht selbst er-

ledigt wurde (LSG Nordrhein-Westfalen, a.a.O., Rdnr. 15).

Hier aber ist kein Grund ersichtlich, warum die Klägerin nicht
hätte im Rahmen der Lohnbuchhaltung für den Beigeladenen

auf die sozialversicherungsrechtliche Problematik hinweisen,

die konkrete Durchführung des Statusfeststel lungsverfahrens

aber einem vertretungsbefugten Bevollmächtigten, etwa
einem Rechtsanwalt, überlassen können. Auf dieser Linie liegt

es, dass unter Geltung des RberG ein unmittelbarer Zusam-

menhang zwischen der Tätigkeit eines Steuerberaters oder
vereidigten Buchprüfers und einer Beratung in Sozialversiche-

rungsangelegenheiten regelmäßig verneint worden ist (lSG

Nordrhein-Westfalen, a.a.O.; LSG Thüringen, Beschl. v.

27.3.2001 - L 6 B 4/01 RJ = juris; Bayerisches Landessozial-
gericht, Beschl. v. 4.8.2000 - L 4 B 38/00 KR = juris).

Die Tätigkeit der Klägerin für den Beigeladenen hätte damit
grundsätzlich einer Erlaubnis nach dem RberG bedurft. Über

eine solche Erlaubnis verfüqte die Klägerin jedoch nicht.

Die Voraussetzungen der damit als Grundlage heranzu-
ziehenden Vorschrift des ! 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB X

liegen nicht vor.

Zwar handelt es slch bei dem gegenüber der Klägerin ergan-
genen Bescheid der Beklagten vom 28.8.2007 um einen
(belastenden) Dauerverwaltungsakt, da er in rechtlicher
Hinsicht über den Zeitpunkt seiner Bekanntgabe hinaus

Wirkung entfaltet (zu dieser Voraussetzung allgemein BSG,

Urt. v. 28.09.1999 - B 2 U 32/98 R = BSGE 84, 281, 288).

Auch hat sich dieser Verwaltungsakt noch nicht nach $ 39

Abs. 2 SGB X erledigt. Hierbei übersieht die Kammer nicht,
dass das Verwaltungsverfahren, innerhalb dessen die Zurück-

weisung erfolgt ist, mit dem an den Beigeladenen adressier-

ten bestandskräftigen Bescheid der Beklagten vom 28.8.2007
endgültig beendet war und die Klägerin zudem im Rahmen

der mundlichen Verhandlung erklärt hat, dass das Mandats-
verhältnis zum Beigeladenen mittlerweile beendet ist. Die

Klägerin hat jedoch gleichfalls dargelegt, sie im Rahmen ihrer

Tätigkeit als Steuerberaterin in naher Zukunft zumindest ein

weiteres Anfrageverfahren einleiten wird, so dass die Zurück-

weisung nach wie vor mittelbar Wirkungen auch für die Ver-

tretungsbefugnis der Klägerin in anderen Anfrageverfahren
zeitigt.

Es fehlt jedoch an einer wesentlichen Anderung der recht-

lichen Verhältnisse nach $ 48 Abs. 1 SaIz2 SGB X. Ande-
rung in den rechtllchen Verhältnissen meint jede Anderung
der dem Dauerverwaltungsakt zugrunde liegenden Rechts-

normen (siehe nur BSG, Urt. v. 30.6.1998 - B 2 U 41/97 :
BSGE 82, 212, 213). Wesentlich sind alle Anderungen, die

dazu führen, dass die Behörde den Verwaltungsakt unter
den nunmehr objektiv gegebenen Verhältnissen nicht hätte
erlassen dürfen, was anhand des materiellen Rechts zu be-

urteilen ist (BSO Urt. v. 6.1 1 .1985 - 10 Rkg 3/84 = BSGE 59,

1 1 1, 1 12; BSG, Urt. v. 6.3.2003 - B 1 1 AL 39/02 R = juri).

Selbst unter Geltung von ! 13 Abs. 5 SGB X in der ab

18.12.2008 geltenden Fassung sowie den Vorschriften des

zum 1 .7 .2008 in Kraft getretenen Rechtsdienstleistungs-
gesetzes (RDG) hätte die Beklagte jedoch keine andere Ent-

scheidung als eine Zurückwelsung der Klägerrn lm Verwal-
tungsverfahren des Beigeladenen treffen dürfen.

Gemäß $ 13 Abs. 5 SGB X n.F. sind Bevollmächtigte zurück-
zuweisen, wenn sie entgegen 5 3 RDG Rechtsdienstleistun-
gen erbringen. Diese Voraussetzungen liegen in der Person

der Klägerin vor. Nach 5 3 RDG ist die selbstständige
Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in
dem Umfang zulässig, in dem sie durch das RDG oder durch

oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. Diese Vorschrift
findet Anwendung, weil das Betreiben eines Anfragever-
fahrens nach $ 7a SGB lV die Voraussetzungen von $ 2
Abs. 1 RDG erfüllt und damit grundsätzlich der in $ 3 RDG

vorgeschriebenen Erlaubnis bedarf. Denn es handelt sich

um elne Tätigkeit in konkreten rechtlichen Angelegenheiten,
die eine rechtliche Prufung des Einzelfalls erfordert.

Soweit die Klägerin argumentiert, schon der Anwendungs-
bereich des RDG sei nicht eröffnet, weil sich ihre Tätigkeit
auf die Beantwortung der im Formular der Beklagten aufge-
worfenen Fragen beschränkt habe und somit rein tatsäch-
licher Natur gewesen sei, so vermag sich die Kammer dem
nicht anzuschließen. Denn bereits in diesem frühen Stadium
des Anfrageverfahrens ist eine rechtliche Prüfung der Ver-
hältnisse unabdingbar. Hinzu kommt, dass angesichts der
Regelung in $ 7a Abs. 3 bis 5 SGB lV Entscheidungsgrund-
lage im Anfrageverfahren ausschließllch die von den

Beteiligten vorgelegten Tatsachen bzw. Unterlagen sind
(siehe nur Rittweger in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching,
BeckOK Sozialrecht, Stand 1 .11 .2009, $ 7a SGB lV Rdnr. 16).

Schon aus diesem Grund muss der das Verfahren einleitende
Bevollmächtigte die rechtlichen Zusammenhänge durch-
schauen und ggf. auf eine Vervollständigung der Unterlagen
dringen, damit eine zutreffende Bewertung durch die DRV

Bund erfolgen kann.

Erfüllt die in Rede stehende Tätigkeit der Klägerin damlt dle
Voraussetzungen für eine außergerichtliche Rechtsdienst-

leistung i.S.v. $ 3 RDG, so kann sich die Klägerin auf keine
Erlaubnis durch das RDG berufen. lnsbesondere ist $ 5
Abs. 1 RDG nicht erfüllt. Nach dieser Vorschrift sind Rechts-

dlenstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen
Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs-

oder Tätigkeitsbild gehören.

Betrachtet man allein den Wortlaut von 5 5 Abs. 1 RDG, so

lässt sich ein Tätigwerden von Steuerberatern in Statusfest-
stellungsverfahren nach 5 7a SGB lV allerdings als Neben-

leistung zu ihrer steuerberatenden Tätigkeit auffassen. Denn

nach $ 33 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) haben

(Senat, a.a.O.; Beschl. v. 20.1 1.2000 - NotZ 17/00, NJW-RR

2001, 1212; jew. m.w.N.). Erst recht gilt dies, wenn sich

Gläubiger nach vergeblichen Versuchen einer Einzelzwangs-

vollstreckung veranlasst sehen, einen Antrag aul Eröffnung
eines lnsolvenzverfahrens uber das Vermögen des Notars zu

stellen. Ohne Belang ist dabei, aus welchen Gründen diese

Zwangsmaßnahmen erforderlich werden. Dies gilt selbst

dann, wenn sie nicht auf schlechte wirtschaftliche Verhält-
nisse, Vermögenslosigkeit oder Überschuldung des Notars

zurückzuführen sind (Senatsbeschl.v. 1 7. 1 1.2008, a.a.O.;
20.3.2006, a.a.O.; 20.11.2000, a.a.O., und v. 16.2.1998 -
NotZ 14/97, NJW-RR 1998, 1134, 1135).

Derartige Umstände belegen in aller Regel die von $ 50

Abs. 1 Nr. 8 BNotO vorausgesetzte Gefährdung der lnteres-

sen der Rechtsuchenden. Zahlungsschwierigkeiten des

Notars und insbesondere gegen ihn geführte oder ihm

drohende Maßnahmen der Zwangsvollstreckung begründen
die Gefahr, dass er etwa Kostenvorschüsse nicht auftrags-
gemäß verwendet oder gar zur Tilgung eigener Verbind-
lichkeiten auf ihm treuhänderisch anvertraute Gelder zurück-
greift. Hierbei genügt eine abstrakte Gefährdung der lnteres-
sen der Rechtsuchenden. Es ist nicht erforderlich, dass sich

bereits in einem konkreten Fall Anhaltspunkte ergeben
haben, der Notar könne aufgrund einer wirtschaftlichen
Zwangslage sachwidrigen Einflüssen auf seine Amtsführung
nicht entgegentreten oder er habe gar bereits Fremdgelder
weisungswidrig für sich verbraucht. Dies folgt daraus, dass

die Gefährdung der lnteressen der Rechtsuchenden in den
beiden ersten Tatbestandsvarianten des $ 50 Abs. 1 Nr. 8
BNotO nur allgemein aus den wirtschaftlichen Verhältnissen

beziehungsweise der Art seiner Wirtschaftsführung resultie-
ren muss, während der dritte Tatbestand dleser Vorschrift
demgegenüber gerade an konkrete Amtstätigkeiten des

Notars anknüpft, indem sie als Amtsenthebungsgrund die

durch die Art der Durchfuhrung von Verwahrungsgeschäften
bed i n gte Gefährd u n g der Rechtsuchenden norm iert (Senats-

beschl. v. 77.71.2008, a.a.O., Rdnr. 10;v.20.3.2006, a.a.O.,
Rdnr. 6 m.w.N.).

b) Gemessen an diesen Maßstäben liegen nach dem im

gerichtlichen Vorabverfahren gemäß $ 50 Abs. 3 Satz 3

BNotO maßgeblichen Kenntnisstand zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung (Senatsbeschl. v. 3.1 7 .2003 - NotZ
1 5/03, NJW-RR 2004, 710) die Voraussetzungen für eine

Amtsenthebung des Antragstellers gemäß $ 50 Abs. 1 Nr. 8
BNotO weiterhin vor, obgleich der Senat, indem er das Ver-
fahren fast eln iahr hat ruhen lassen (vgl. Protokoll der

Senatssitzung vom 17.11.2008), dem Antragsteller die Mög-
lichkeit eröffnet hat, seine Wirtschaftsführung zu ordnen.

Nach den Erkenntnissen des Oberlandesgerichts, die der

Antragsteller als solche auch nicht in Zweifel zieht, war er

seit Spätsommer 2004 mehrere Jahre lang einer Vielzahl von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und einem lnsolvenz-
antragsverfahren verschiedener Gläubiger ausgesetzt.

Die vom Senat ergänzend angestellten Ermittlungen ($ 1 1 1

Abs. 4 Satz 2 BNotO i.V.m. $ 42 Abs. 6 Satz 2 BRAO und

S 12 FCG) haben bestätigt, dass sich die Gläubiger des
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Antragstellers nicht nur während einer mittlerweile überwun-
denen Phase der beruflichen Tätigkeit des Antragstellers
veranlasst gesehen haben, ihre Forderungen zwangsweise
beizutreiben, so dass eine Gefährdung der lnteressen der

Rechtsuchenden auch weiterhin besteht. Selbst nach Erlass

der angefochtenen Verfügung und brs in die jüngste Zeit

sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungsaufträge
erteilt worden.

Nach dem Bericht des Präsidenten des Landgerichts W. vom
1 .I0.2008 haben Gläubiger titulierter Forderungen am

23. 1 1 .2007, 8. 8. 2 008 und 22.9.2008 noch Zwan gsvol l-

streckungsmaßnahmen gegen den Antragsteller beantragt.
Die Notarkammer F. hat, wie sich aus der Akte des Ver-
fahrens NotZ 15/09 ergibt, wegen des gemäß $ 73 Abs. 2
BNotO titulierten Kammerbeitrags für das Jahr 2008 über
2.300 EUR zzgl. Mahngebühr von 1 15 EUR im Februar 2009
einen Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung beauf-
tragt. Überdies hat die Kammer Beiträge von insgesamt
4.715 EUR (darin enthalten die für 2008 festgesetzten
2.415 EUR) zulelzt mit Schreiben vom 23.7 .2009 vergeblich
mit Fristsetzun g zum 7 .8.2009 angemahnt und Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen angekundigt.

Weiterhin war gegen den Antragsteller seit dem 14.1 1 .2007
ein lnsolvenzantrag des Finanzamts W. anhängig, mit dem

dieses Steuerforderungen gegen den Antragsteller verfolgte.
Zwar hat der Antragsteller die dlesem Verfahren zugrunde
liegenden Ansprüche befriedigt, so dass das Amtsgericht
die Erledigung der Hauptsache festgestellt hat. Jedoch sind
weiterhin Steuerforderungen in beträchtlicher Höhe auf-
gelaufen. Zum 10.9.2009 bestanden nach der Auskunft
des Finanzamts vom selben Tag fällige und vollstreckbare
Rückstände in Höhe von 75.810,04 EUR (abzüglich per

23.10.2009 gezahlter 4.018 EUR). Seit der mündlichen
Verhandlung des Senats am 17.1'l .2008 sind dle Verbind-
lichkeiten des Antragstellers gegenüber dem Fiskus (Stand

6.11.2008: 5.876,76 EUR)damit nicht nur nicht zurück-
geführt worden, sondern beträchtlich gestiegen.

Die vorstehenden Umstände zeigen, dass der Antragsteller,
auch wenn er nach seinen eigenen Einnahmen-/Überschuss-

berechnungen vom 1.9.2009 aus seiner beruflichen Tätigkeit
im Jahr 2008 einen Gewinn vor Steuern von 55.745,88 EUR

und in den Monaten Januar bis Juni 2009 von 31 .907,76
EUR erzielt hat, weiterhin nicht willens oder in der Lage ist,
selbst titulierte Ansprüche zu befriedigen. Die Ursachen
dafür, dass sich die Gläubiger des Antragstellers gezwungen
sehen, ihre Forderungen zwangsweise durchzusetzen, sind

nicht besertigt. Dies gilt auch als Prognose für die zumindest
nähere Zukunft. Der Senat sieht sich in dieser Einschätzung -
ohne dass es hierauf im Ergebnis noch ankommt - dadurch

bestärkt, dass der Antragsteller auch im Übrigen eine nach-

lässige und unzuverlässige Haltung bei der Erfüllung seiner
Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Wirtschafts-
führung gezeigt hat. So hat er trotz der Bedrohung seiner
beruflichen Existenz durch das anhängige Amtsenthebungs-
verfahren die vom Senat gesetzte Frist zur Einreichung einer
Vermögensaufstellung und der nach der mündlichen Ver-
handlung am 17.1 1.2008 ergangenen Steuerbescheide

5
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Amtsenthebung eines Notars

r Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse
r Wirtschaftsführung des Notars
r Titulierte Ansprüche, Zwangsvollstreckungen
r Antrag auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens
r Steuerschulden
(BGH, Beschl. v. 26.10.2009 - Noz 1a/08)

!eitsätze (d. Red.):

1. Die Voraussetzungen für eine Amtsenthebung sind

bei Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines

Notars oder bei der Gefährdung der lnteressen der

Rechtsuchenden infolge der Art seiner Wirtschafts-
führung gegeben.

2. Die Zerrüttung der wirtscha{tlichen Verhältnisse ist

anzunehmen, wenn fruchtlose Pfändungsversuche

unternommen werden. Haftbefehle zur Erzwingung der

eidesstattlichen Versicherung erlassen werden etc.

3. Die Tatsache, dass ein Notar wiederholt erst nach

Beantragung von Zwangsvollstreckungsverfahren sich

bereii. firrdei ueier in der Lage isi, gegerr iirir geiicir'reie,
titulierte Forderungen zu begleichen, stellt eine Gefähr-
dung der lnteressen der Rechtsuchenden infolge seiner

Art der Wirtschaftsführung dar. Gleiches gilt, wenn es

mehrfach zu qualifizierten Mahnungen zur Zahlung
der Prämie für seine Berufshaftpflichtversicherung kam.

4. Unbeachtlich ist, ob den Notar ein Verschulden an

dem Entstehen der wirtschaftlichen Situation trifft. r

Aus den Gründen:
l. Der Antragsteller ist sett 1974 als Rechtsanwalt zugelassen
und wurde 19BB zum Notar bestellt.

Der Antragsgegner eröffnete ihm mit Verfugung vom
5.2.2008, dass selne Amtsenthebung gemäß $ 50 Abs. 1

Nr. 6 und 8, Abs. 3 BNotO in Aussicht genommen sei. Seine

wirtschaftlichen Verhältnisse und die Art seiner Wirtschafts-
führung gefährdeten die lnteressen der Rechtsuchenden.

Zudem sei er in Vermögensverfall geraten. Zur Begründung
führte der Antragsgegner aus, seit August 2004 sei der An-
tragsteller wiederholt in Rückstand mit der Zahlung fälliger
Beiträge zu seiner Vermögensschaden-Haftpf lichtversiche-

rung geraten. Seit Oktober 2004 habe die Notarkammer
dreimal Zwangsvollstreckungsaufträge zur Beitreibung der

Kammerbeiträge erteilt. Die Beiträge für 2006 seien ver-

spätet gezahlt worden und stünden für 2007 noch offen.
Ab Mitte 2006 hätten verschiedene Gläubiger vier Zwangs-

vollstreckungsverfahren gegen den Antragsteller angestrengt.
lm Januar 2007 sei zudem ein lnsolvenzantrag wegen seit

2005 aufgelaufener rückständiger Sozialversicherungs-
beiträge für die Beschäftigte des Antragstellers in Höhe
von 19.702,20 EUR gestellt worden. Diese Forderung habe

er jedoch im Juli 2007 beglichen. Weiterhin seien zum
23.4.2007 Steuerrückstände, die bis zum Jahre 2003 zurück-

reichten, in Höhe von mehr als 88.000 EUR aufgelaufen,
weshalb das zuständige Finanzamt diverse Vollstreckungs-
maßnahmen ergriffen habe. Bis 2um2.10.2007 seien diese
Rückstände allerdings auf 26.585,22 EUR zurückgeführt
worden. Schließlich habe auch der Vermieter der Geschäfts-
räume des Antragstellers wegen rückständiger Mieten am
7.1.2008 Zahlungsklage uber 6.815,85 EUR erhoben.

Gegen diese Verfügung des Antragsgegners hat der Antrag-
steller beim Oberlandesgericht Antrag auf gerichtliche Ent-

scheidung gestellt, mit der er die Feststellung begehrt hat,
dass die Voraussetzungen für eine Amtsenthebung nicht
vorliegen.

Er hat geltend gemacht, Vollstreckungen seien nur vereinzelt
aufgetreten und letztlich ausnahmslos abgewendet worden.
Die Rückstände bei Versicherungen, der Notarkammer und
der Sozialversicherung seien beglichen worden. Seine Steuer-
schulden habe er fortlaufend reduziert.

Das Oberlandesgericht hat den Antrag mit dem angefochte-
nen Beschluss zurückgewiesen und festgestellt, dass die
Voraussetzungen für eine Amtsenthebung nach $ 50 Abs. 1

Nr. 6 und 8 BNotO vorliegen. (...)

ll. Die gemäß $ 111 Abs. 4SaIz 1 BNotO i.V.m. $ 42 Abs. 4
BRAO zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Ober-
landesgericht hat zu Recht den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung zurückgewiesen und festgestellt, dass die
Voraussetzungen für die Amtsenthebung des Antragstellers
($ 50 Abs. 1 Nr. 8, 2.Var., Abs. 3 Satz 3 BNotO)vorliegen.
Zwar ist das bisher in $ 50 Abs. 3 Satz 3 BNotO geregelte
sog. Vorschaltverfahren durch Art. 3 Nr. 8, Art. 10 des

Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen
und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Anderung
sonstiger Vorschriften vom 30.7.2009 (BGBI l, 2449) mil
Wirkung vom 1.9.2009 abgeschafft worden. Jedoch ist vor-
liegend gemäß $ 118 BNotO in der Fassung dieses Gesetzes

$ 50 Abs. 3 BNotO weiterhin in der bis zum 31.8.2009
geltenden Fassung anzuwenden.

1 . Die Art der Wirtschaftsführung des Antragstellers gefähr-
det die lnteressen der Rechtsuchenden ($ 50 Abs. 1 Nr. 8,
2. Var. BNotO).

a) Neben der Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse

eines Notars, die regelmäßig anzunehmen ist, wenn gegen

ihn Zahlungsansprüche in erheblicher Größenordnung
bestehen oder gerichtlich geltend gemacht werden, Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlüsse gegen ihn erlassen,
fruchtlose Pfändungsversuche unternommen, Verfahren zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gemäß 5 807 ZPO

eingeleitet oder Haftbefehle zur Erzwingung dieser Versiche-
rung gegen ihn erlassen worden sind (2.8. Senatsbeschl. v.

17.1 1 .2008 - NotZ 130/07, NJW-RR 2009, 783 Rdnr. 9;
v. 20.3.2006 - NotZ 50/05, ZNOTP 2006, 269 Rdnr. 5; jew.
m.w.N.), ist bereits eine Wirtschaftsführung des Notars, die
Gläubiger dazu zwingt, wegen berechtigter Forderungen
Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, als solche nicht hinnehmbar

Steuerberater die Aufgabe, im Rahmen ihres Auftrags ihre
Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten
und ihnen bei der Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten
und bei der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu

leisten. Da die Beratung in Steuersachen auch Fragen des

Einkommensteuerrechts umfasst, lässt sich die Klärung des

sozialversicherungsrechtlichen Status als Nebenleistung zur
steuerberatenden Tätigkeit ansehen.

Bereits die Gesetzeshistorie indessen spricht gegen diese
lnterpretation. Denn ausweislich der Begründung zu $ 5
Abs. 1 RDG im Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des

Rechtsberatungsrechts ist entscheidend,,,ob die Rechts-

dienstleistung innerhalb der Gesamtleistung ein solches
Gewicht hat, dass für sie die volle Kompetenz eines Rechts-
anwalts oder die besondere Sachkunde einer registrierten
Person erforderlich ist" (BT-Drucks. 16/3655, S. 52). Ange-
sichts der erheblichen (auch wirtschaftlichen) Konsequenzen,
welche die Klärung der Statusfrage im Rahmen von $ 7a

SGB lV nach sich zieht, erscheint eine besondere Sachkunde
erforderlich. Überdies sind neben dem zentralen Merkmal
der Beschäftigung weitere Tatbestandsmerkmale in den
einzelnen Zweigen der Sozialversicherung zu klären (hierzu
jüngst BSG, Urt. v. 1 1.3.2009 - B 12 R 1 1/07 R : juris sowie
BSG, Uri. v. 4.6.2AA9 - ts i2 R 6iA8 R = juris), rjie veriiefte
rechtliche Kenntnisse des materiellen Sozialrechts vorausset-
zen. Die Rechtsfolge ,,Versicherungspfllcht" in den einzelnen
Zweigen der Sozialversicherung kann ohne diese Kenntnisse
nicht zuverlässig beurteilt werden.

Normsystematische Überlegungen unterstreichen die aus der
Gesetzeshistorie gewonnenen Erkenntnisse. Durch ArI. 12

Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungs-
rechts lst auch $ 73 SGG neu gefasst worden. Nach 5 73

Abs. 2 Satz 4 SGG sind Steuerberater nunmehr in Angelegen-
heiten nach den 55 28h und 28p SGB lV vor den Sozial-
gerichten vertretungsbefugt. Wenn diese Regelung auch
nicht die außergerichtliche Vertretung betrifft, so kommt in

ihr doch deutlich zum Ausdruck, dass sich die Vertretungs-
befugnis von Steuerberatern lediglich auf Verfahren gegen

die Einzugsstellen nach 5 28h 5GB lV bzw. auf Betriebs-
prüfungsverfahren gegen die Rentenversicherungsträger
nach $ 28p SGB lV beschränkt. Dann aber liegt es nahe, dass

in den obligatorisch vorgeschalteten Verwaltungsverfahren
auch eine solche sachliche Beschränkung Platz greift, zumal
die Anderung des SGG durch das gleiche Gesetz erfolgt ist
wie die Neuordnung des außergerichtlichen Rechtsbera-
tungsrechts.

Die Begründung zu Art. 1 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechtsberatungsrechts bestätigt, dass Steuerberater
zur außergerichtlichen Vertretung allein in Verfahren nach

SS 28h und 28p 5GB lV befugt sind. Dort heißt es: ,,Neu ist
die Vertretungsbefugnis der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer sowie der ihnen im Steuerberatungsrecht gleichge-
stellten Personen und Gesellschaften in sozialgerichtlichen
Verfahren, die Angelegenheiten des $ 28h und des $ 28p
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch betreffen. Mit diesen
Verfahren, die die Einziehung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags durch die gesetzlichen Krankenkassen (Ein-
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zugsstellen) und die Beitragsprüfung betreffen, sind Steuer-
berater außergerichtlich regelmäßig befasst. Sie sind hier in
besonderer Weise sachkundig (.. .Y' (vSl BT-Drucks. 16/3655,
s. es).

Teleologische Erwägungen bestätigen diese Auffassung.
Sinn und Zweck von 5 5 RDG ist es. sicherzustellen, dass sich

Rechtsunkundige einer besonderen Sachkunde ihrer Bevoll-
mächtigten sicher sein können. Die Vorschrift soll den er-
forderlichen Schutz Rechtsuchender vor unqualifiziertem
Rechtsrat gewährleisten (vgl. die Begründung zum Entwurf
eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsgeset-
zes, BT-Drucks. 16/3655,5. 57). Angesichts dieses Gesetzes-
zwecks hat eine Vertretungsbefugnis von Steuerberatern in

Verfahren nach $$ 28h und 28p SGB lV ihre Berechtigung.
Denn in diesen Verfahren stehen beitragsrechtliche Fragen

im Vordergrund. Das Beitragsrecht des SGB lV jedoch lehnt
sich in besonderem Maße an das materielle Steuerrecht an.

Dies ergibt sich z.B. aus 55 14 bis 17 SGB lV und wird im
Übrigen auch durch die Vorschriften der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) vom 21 12.2006 (BGBI l, 3385)
dokumentiert. Wird aber an das materielle Steuerrecht
angeknüpft, verfügen Steuerberater in diesem Bereich über
eine besondere Sachkunde, die eine Vertretungsbefugnis in

ciera riigen Verfa hren rechiferiigi.

Demgegenüber spielen beitragsrechtliche Fragen in Anfrage-
verfahren nach 5 7a SGB lV noch keine Rolle. lm Vordergrund
stehen hier vielmehr Fragen nach der Versicherungspflicht ln

den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung. Dies doku-
mentiert insbesondere die Vorschrift des $ 2 Satz 1 Nr. 9
SGB Vl, die eine Vielzahl tatbestandlicher Feststellungen
erfordert, deren Vorliegen erst die Rechtsfolge Versiche-
rungspflicht von Selbstständigen in der gesetzlichen Renten-
versicherung auslöst.

Der Vollständigkeit halber weist die Kammer darauf hin, dass

eine Gesetzesanalogie ausscheiden muss, da es an einer
planwidrigen Regelungslücke fehlt. Stellt nämlich der Gesetz-
geber auf konkrete Verfahren innerhalb des SGB lV ab, so ist

nicht davon auszugehen, dass er die Frage einer Vertretungs-
befugnis von Steuerberatern in Anfrageverfahren nach $ 7a

SGB lV nicht gesehen hat.

Dieses Ergebnis begegnet schließlich keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, insbesondere ist die Berufsfreiheit der
Klägerin, Art. 12 Grundgesetz (GG) nicht verletzt. Zu berück-
sichtigen ist insoweit, dass sich die Anforderungen, die an

die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grundrechts-
eingriffs zu stellen sind, nach der lntensität des Eingriffs
bemessen: Je intensiver in eine grundrechtlich geschützte
Rechtsposition eingegriffen wird, desto höher slnd die An-
forderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung
(st. Rspr. des Bundesverfassungsgerichts, vgl. nur Beschl. v.

5.5.1987 - 1 BvR 981/81 , BVerfGE 75, 284 ff m.w.N.). Hier
handelt es sich um einen Eingriff in die Berufsausübungs-
freiheit (zur Differenzierung im Rahmen der sog. Stufen-
theoile st Rspr. des BVerfG, zuletzt etwa I.Jrt. v. 10.6.2009 -
1 BvR 706/08 u.a. : juris; ferner Urt. v. 13.12.2000 - 1 BvR

335/97 = BVerfGE 103, 1, 10)der Klägerin.
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Hinzu kommt, dass lediglich ein kleiner Bereich der Aus-
übung ihres Berufs ,,Steuerberaterin" betroffen ist, zumal es

ihr freisteht, Mandanten in Verfahren nach $$ 28h und 28p

SGB lV zu vertreten. Die Anforderungen, die an die Recht-

fertigung des Eingriffs zu stellen sind, sind deshalb ver-

gleichsweise gering. Dlesen Anforderungen wird das neue

Regelwerk gerecht. lnsbesondere stellt der Schutz der Recht-

suchenden vor unqualifiziertem Rechtsrat einen legitimen
Zweck dar und der Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit
steht nicht außer Verhältnis zur Erreichung dieses Zwecks.
/ \r

Anmerkung:
Die Bundessteuerberaterkammer und die Deutsche Renten-

versicherung Bund haben slch auf die Führung von fünf
Musterverfahren in dieser Frage verständigt. Vier Verfahren

sind derzeit bei unterschiedlichen Sozialgerichten anhängig:
SG Köln - S 23 R 91109; SG München - S 47 R 146/09; SG

Wiesbaden - S 8 R 153/09;SG Dortmund - S 25 R 284/09.
Das vorliegende Verfahren gehörte nicht in den Kreis der

Musterverfahren (vgl. Mitteifungsbbtt der Steuerberater-
kammer Köln 04/09, S. 26). t

Gl Literaturhinweise

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts -
Band 1

Der neue Band 1 aktualisiert das Handbuch in wichtigen
Teilgebieten. Zusammen mit dem parallel neu aufgelegten
Band 2 ist das gesamte Recht der Personengesellschaften

umfassend und fundlert dargestellt. Die Neuauflage berück-
sichtigt vor allem die Reform des Registerrechts, die FGG-

Reform und Anderungen im lnsolvenzrecht. Zum lnhalt:

BGB-Gesellschaft
r Entwicklung, Bedeutung und Erscheinungsformen,
r Rechtliche Grundlagen, r Vermögen der Gesellschaft,
r Rechtsbeziehungen zu Dritten, r Auflösung, Liqutdation
und lnsolvenz, r BGB-Gesellschaften in der wirtschafts-
rechtlichen Praxis

Partnergesellschaft, Offene Handelsgesellschaft
r Entwicklung, Bedeutung und Erscheinungsformen,
r Geschäftsführung und Vertretung, r Allgemeine Rechte

und Pflichten der Mitgliedschaft, r Eintritt, Ausscheiden

und Tod des Gesellschafters, r Auflösung, Liquidation
und lnsolvenz
Partenreederei
Europäische wirtschaftliche lnteressenvereinigung

Der Band richtet sich an Rechtsanwälte, Notare, Steuer-

berater u nd Wirtschaftsprüfer.
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 1, BGB-Gesell-

schaft, Offene Handelsgesellschaft, Partenreederei, EWIV, Verlag

C.H. Beck, 3. neu bearbeitete Auflage 2009, LXXV, 2.233 Seiten,

in Leinen, 145,- €, ISBN 978-3-406-59041-z

Beck'sches Prozessf orm u la rbuch

Die 1 1 . neu bearbeitete und erweiterte Auflage des Beck'-

schen Prozessformularbuchs liefert auf über 2.400 Seiten

alle in der Praxis gebräuchlichen Muster - soweit erforderlich
mit Tatsachenvortrag und Begründung - zu folgenden Ver-

fa h rensa rten:
r Zivilprozess (einschließlich zahlreicher Anträge und Klagen

zu über 20 für die Praxis besonders wichtigen Gebieten des

Zivilrechts), r lnternationales Zivilprozessrecht, r Zwangs-
vollstreckung und Anfechtungsgesetz, r lnsolvenzrecht,
r Schiedsgerichtsverfahren, r Arbeitsgerichtsprozess, r Ver-
waltungsprozess, r Verfassungsbeschwerde, r Finanz-
gerichtsprozess, r Sozialgerichtsprozess, r Rechtsschutz vor
den Gerichten der Europäischen Union

Dieses verfahrensrechtliche Standardwerk hilft Rechts-

anwälten, Notaren und Steuerberatern bei der Formulierung
prozessualer Muster. Alle Formulare sind außerdem (ohne
Anmerkungen) auf einer dem Buch beiliegenden CD-ROM
(f ür Windows-Rechner) enthalten.
Beck'sches Prozessformularbuch, Verlag C.H. Beck, 1 1. neu bearbei-

tete und erweiterte Auflage 20'l 0, XLVl,2.41 2 Seiten, in Leinen, mit

cD-RoM, 108,- €, rSBN 978-3-406-59139-6

Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels-
und Wirtschaftsrecht

Das Werk bietet eine Hilfestellung bei der Vertragsgestaltung
in Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht und ergänzt somit
Kommentare und Lehrbücher zu diesen Gebieten durch
ausführliche Muster für Verträge und rechtgeschäftliche
Erklärungen. Die Gliederung des Werks folgt im Wesent-
lichen dem System des BGB, HGB, GmbH-Gesetz und

Aktiengesetz. Anmerkungen erschließen jedes Formular

unter Hlnweis auf wichtiqe Literatur und Rechtsprechung.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Neuerungen, insbeson-

dere r zum Familienrecht: Unterhaltsrecht, Zugewinnaus-
gleich, Versorgungsausgleich, r zum neuen Verjährungs- und

Pf lichtteilsrechl, . zur G mbH-Reform (U nterneh mergesell-

schaft, GmbH-Mustersatzung) sowie r zum Wohnungs-
eigentumsrecht

Die Ausführungen zum BGB-AT, Kaufrecht, Mietrecht,
Arbeitsrecht, lT-Recht, Wohnungseigentumsrecht und

Familienrecht sind völlig neu strukturiert. Neue Muster zum
lnternationalen Rechtsverkehr sowie ausgewählte Formulare

in englischer Sprache sind enthalten. lnsgesamt enthält
das Werk 40 neue Formulare. Das Werk wendet sich an

Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater.

Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht

(hrsg. von Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking/Prof. Dr. Peter Rawert,

LL.M.), Verlag C.H. Beck, 10 neu bearbeitete und ergänzte Auflage

2010, XXXV|l, 2.360 Seiten, in Leinen, mit CD-ROM 108,- €, ISBN

978-3-406-591 38-9

B FH beja ht Verfassun gsmäßi gkeit der beschränk-
ten Abziehbarkeit von Beiträgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung, von sonstigen Vorsorge-
aufwendungen sowie der Verfassungsmäßigkeit
des Grundfreibetrags 2005

1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

ln den nachstehend genannten Urteilen sowie zwei weiteren,
nicht zur amtlichen Veröffentlichung bestimmten Entschei-

dungen hält der Bundesfinanzhof (BFH) an seiner bereits im
Beschluss vom 1.2.2006 - X R 1 66/05 vertretenen Auffas-
sung fest, dass im Anwendungsbereich des Alterseinkünfte-
gesetzes (AltEinkG) ab dem 1.1.2005 geleistete Beiträge zu

den gesetzlichen Rentenversicherungen und andere Alters-
vorsorgeaufwendungen lediglich in beschränktem Umfang
als Sonderausgaben abgezogen werden können.

lm AltEinkG beurteilt der Gesetzgeber auf Altersvorsorge-
aufwendungen beruhende Renteneinnahmen ab dem Jahr

2005 abweichend von der bis dahin geltenden Rechtslage

als steuerbare Einnahmen. Die Altersvorsorgeaufwendungen
sind nach Auffassung des BFH begrifflich daher im Wesent-
lichen Erwerbsaufwendungen; der Gesetzgeber habe diese

Aufwendungen aber durch eine gesetzliche Sonderregelung
dem Sonderausgabenabzug zugeordnet (,,Doppelnatur" der
Altersvorsorgeaufwendu n gen).

Der BFH hält dies für verfassungsgemäß. Ab dem Jahr 2025
seien solche Aufwendungen - von Sonderfällen abgesehen -
in vollem Umfang als Sonderausgaben steuerwirksam zu be-

rücksichtigen. Auch die bis dahin geltende Übergangsrege-
lung sei nicht zu beanstanden. Nach dieser seien zwar lm

Jahr 2005 nur 60ok der Altersvorsorgeaufwendungen an-

zusetzen, wobei dieser Prozentsatz jährlich um 2 % bis auf
100 % ansteige. Diese gesetzliche Neuregelung sei hinnehm-
bar, weil in jedem Einzelfall gewährleistet werden müsse,

dass Renteneinnahmen, die auf bereits versteuertem Einkom-

men beruhen, nicht erneut der Besteuerung unterworfen
werden dürfen. Ob eine unzulässige Doppelbesteuerung
vorliege, werde aber erst in den Jahren geprüft, in denen die

Renteneinnahmen zuf lössen.

2. Sonstige Vorsorgeaufwendungen
ln dem Urteil vom 18.1 1 .2009 - X R 6/08 hat der BFH auch

über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung über die

Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen ent-
schieden. Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen i.S.d.

$ 10 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes (ESIG) in

der ab dem Jahr 2005 geltenden Fassung gehören Beiträge

zu Arbeitslosenversicherungen, zu bestimmten Erwerbs-

und Berufsunfähigkeitsversicherungen, zu Kranken-, Pflege-,

Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie bestimmte
Risikolebensversicherungen und vor dem Jahr 2005 abge-
schlossene private Renten- und Lebensversicherungen.

Solche Beiträge können (vorbehaltlich der sog. Günstiger-
prüfung gemäß $ 10 Abs. 4a EStG)jährlich mit insgesamt
höchstens 2.400 EUR, in bestimmten Fällen nur bis zu

1.500 EUR abgezogen werden.
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Nach Auffassung des BFH hat der Gesetzgeber in sachge-

rechter Weise danach differenziert, ob ein Steuerpflichtiger
die Aufwendungen für seinen Krankenversicherungsschutz in
vollem Umfang allein tragen muss oder ob sich dessen

Arbeitgeber hieran durch Beitragszahlungen oder durch

Beihilfen im Krankheitsfall beteiligt.

Eine weitergehende steuerliche Freistellung gebiete auch

nicht die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Nach dem

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008 -
2 BvL 1/06 (BVerfGE 120, 125) sei die unzureichende steuer-
liche Berücksichtigung dieser Aufwendungen bis zum

31 .12.2009 hinzunehmen. Die Aufwendungen für die

übrigen in $ 10 Abs. 1 Nr. 3 ESIG genannten Versicherungs-
beiträge berührten nicht die Steuerfreiheit des Existenz-

minimums. Dies gelte nach Auffassung des BFH auch für die
zwangsweise zu leistenden Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung; sie dienten nicht der Existenzsicherung, sondern der
Erlangung einer Lohnersatzleistung.

3. Grundfreibetrag
ln dem Urteil vom 18.1 1 .2008 - X R 34/07 hatte der BFH

zusätzlich über die Verfassungsmäßigkeit des im Jahr 2005
im Fall der Zusammenveranlagung zu berücksichtigenden
Grundfreibetrags zu entscheiden. Nach der Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenzminimum

nicht der Einkommensbesteuerung unterworfen werden.
Dies wird durch den Grundfreibetrag berücksichtigt. Mess-
größe hierfür ist das staatlich garantierte Sozialhilfeniveau.
Hierzu legt die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht

über das Existenzminimum vor. Das sächliche Existenzmini-
mum beträgt danach bei Ehegatten im Jahr 2005 12.240
EUR. Nach Auffassung des BFH ist diese Berechnung nicht zu

beanstanden. Dass der Grundfreibetrag für zusammen zu

veranlagende Ehegatten im Jahr 2005 den verfassungsrecht-

lichen Anforderungen entspricht, ergebe sich auch daraus,

dass der für Ehegatten im Jahr 2005 geltende Grundfrei-
betrag von 15.329 EUR erheblich höher sei als das von der
Bundesregierung ermittelte sächliche Existenzminimum.
(BFH, Urt. v. 18.1 1 .2009 - X R 34/07 u. X R 6/08; Urt. v.

9.12.2009-XR28/07)

Pressemitteilung d. BFH v. 13.1 .2010 r

Gl Leitsatz

Hinweispflicht des Anwalts / Wohnraum-Mietprozess mit

Auslandsberührung / Zuständigkeit des Oberlandesgerichts

Der Rechtsanwalt hat in einem Wohnraum-Mietprozess mit
Auslandsberührung einer Partei die Zuständigkeit des Ober-
landesgerichts für Berufungen zu kennen und darf nicht
darauf vertrauen, dass ihn das Landgericht sofort nach Ein-

gang der Rechtsmittelschrift auf seine fehlende Zuständigkeit
hinweist.
(OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.6.2008 - l-24 U 72/08) t

t
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Editorial

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

schuldhafte Pflichtverletzungen des Beraters führen zu Scha-

denersatzansprüchen, wenn dem Mandanten ein Schaden
im Rechtssinne entstanden ist. Schmerzensgeld ist aber nur
zu erstatten, wenn der Anwaltsauftrag einen Bezugzur
f reien Selbstbesti mm ung/Gesu ndheit/körperl ichen lntegrität
des Mandanten hatte. Die Beratung in vermögensrechtlichen
Angelegenheiten begründet einen derartigen Zusammen-
hang nicht. Der BGH hat deshalb bei einem versicherungs-
rechtlichen Mandat Schmerzensgeldansprüche als nicht vom
Schutzzweck umfasst angesehen. Anders sieht er es bei

einem falschen Antrag des Anwalts auf Haftverschonung aus.

Aus Fremdgeldern, die nicht zweckgebunden sind, kann sich

der Anwalt wegen seines fälligen und unstreitigen Honorar-
anspruchs befriedigen (OLG Düsseldorf).

Gemäß $ 49b Abs. 5 BRAO muss der Mandant bei Mandats-
anbahnung darauf hingewiesen werden, wenn der Auftrag
nach dem Gegenstandswert abgerechnet werden wird.
Verletzt der Anwalt die Pflicht, entsteht ein Schadenersatz-
anspruch, wenn der Mandant nachweist, dass er einen
ancieren Anwaii gefuncien häiie, cier gegen ein Stunden-
honorar für ihn tätig geworden wäre (OLG Hamm).

Der Notar ist nicht verpflichtet, die Vertragbeteiligten über
steuerliche Fragen zu belehren. Eine Ausnahme gilt im Hin-
blick auf die Erbschafty'Schenkungsteuer (OLG Oldenburg).

Wurde der Mandant über eine drohende Verjährung nicht
belehrt, muss er das beweisen, wenn der Anwalt/Steuerbera-
ter darlegt, wann und wie er der Belehrungspflicht nach-
gekommen ist. An dieser Beweislastregel ändert sich nichts,
wenn die Belehrung in einem Brief erfolgte, dessen Zugang
vom Mandanten aber bestritten wird (OLG Bremen).

Steuerberater müssen bei Kapitalerhöhungen erkennen, ob
diese als verdeckte Sacheinlage zu qualifizieren sind. Sie

haben dann über die gesellschaftsrechtliche Problematik
zu belehren oder den Mandanten an einen Rechtsanwalt zu

verweisen. Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs
beginnt, wenn der lnsolvenzverwalter die Zahlung der Bar-

einlage einfordert (OLG Frankfurt).

Das Sozialgericht Aachen sieht in der Teilnahme des Steuer-
beraters/vereidigten Buch prüfers am Statusf eststellungs-
verfahren gemäß $ 7a SGB lV eine Rechtsbesorgung. Dies

sei nicht zulässig, da auch ein unmittelbarer Zusammenhang
mit steuerberatender Tätigkeit nicht bestehe.

trr

Mit freundlichen Grüßen
lhr Dr. lürgen Gräfe

Gl News

BFH: EuGH-Vorlagen zur Abgrenzung von
Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) und
Lieferungen von Nahrungsmitteln

Mit Beschlüssen vom 1 5.10.2009 - Xl R 6/08 und Xl R 3/08
und vom 27 .10.2009 - V R 3/07 und V R 35/08 hat der
Bundesfinanzhof (BFH) dem Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften mehrere Fragen vorgelegt, die die Abgren-
zung von Restaurationsleistungen (Dienstleistungen) und
Lieferungen von Nahrungsmitteln betreffen. Eine Lieferung
würde dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7o/o unter-
liegen, nicht hingegen - anders als in anderen Mitglied-
staaten - eine Restaurationsleistung, die mit dem Regel-

steuersatz von 19 % besteuert wird. Es hängt deshalb von
der Beurteilung als Lieferung oder Dienstleistung ab, ob die
Umsätze dem Regelsteuersatz unterliegen oder ermäßigt
zu besteuern sind.

ln den beiden Verfahren V R 35/08 und Xl R 3/08 geht
es um die Beurteilung der Abgabe von Speisen aus einem
imbisswagen mit z.T. überciachien Verzehrtheken ocier
Ablagebrettern. Das Verfahren V R 3/07 betrifft die Abgabe
von Speisen in Kino-Foyers, in denen Tische, Stühle und
sonstige Verzehrvorrichtungen vorgehalten waren. lm
Verfahren Xl R 6/08 sind Leistungen eines Party-Service-
Unternehmens zu beurteilen.

Die erweiterte Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur Ein-

führung eines ermäßigten Steuersatzes in Anhang H zu Art.
12 Abs. 3 Buchst. a) der Richtlinie 77/388/EWG nicht nur -
wie bisher - für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern
zusätzlich auch für,.Restaurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen", lässt aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht als zweifel-
haft erscheinen, ob es sich bei der Abgabe von Speisen oder
Mahlzeiten zum sofortigen Verzehr um eine Lieferung han-
delt. Sollte dies zu bejahen sein, muss die Frage beantwortet
werden, ob unter den Begriff Nahrungsmittel i.S.v. Anhang H
Kategorie 1 der RichtlinieTT/388/EWG nur Nahrungsmittel

,,zum Mitnehmen" fallen oder auch Speisen oder Mahl-
zeiten, die durch Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige
Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet worden sind.

Hinsichtlich der Abgrepzung von Restaurationsleistung
(Dienstleistung) und Lieferung ist zu klären, ob die Zu-
bereitung der Speisen oder Mahlzeiten als ein wesentliches
Dienstleistungselement zu berücksichtigen ist, das zusam-
men mit einer oder mehreren zusätzlichen Dienstleistungen
der einheitlichen Leistung das Gepräge einer Dienstleistung
verleiht.
(BFH, Beschl. v. 15.10.2009 - XI R 6/08 u. Xl R 37/08;
Beschl. v.27.10.2009 -V R 3/07 u. V R 35/08)

Pressemitteilung d. BFH v. '1 .12.1009 r
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ln dieser Ausgabe finden Sie die Fortsetzung unserer Auf-
satzserie zum Thema Haftungsrecht. Der vierte und letzte
Aufsatz behandelt die Pflichten im Mandat zum Thema

,, Nebenvertragliche Schadenverhütungspf licht".

Nach der Rechtsprechung des BGH besteht neben den

vertraglichen Hauptpf lichten - Sachverhaltsaufklärung,
Rechtsprüfung, Beratung und vertragliche Schaden-

verhütungspfllcht - zusätzlich die nebenvertragliche Ver-

pflichtung, den Mandanten vor Schaden zu bewahren.

Die nebenvertragliche Schadenverhütungspflicht leitet die

Rechtsprechung aus $ 242BGB ab. Danach ist der Schuldner

verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und

Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

lnformieren Sie sich aktuell zu diesem Thema

Bitte senden Sie lhre Anfragen zu folgenden Themen an die

oben stehende Fax-Nummer: Adressänderungen Nach-

bestellung von einzelnen Gl-Heften . Anforderung einzelner
Gl-Urteile (bitte Jahrgang und Seitenzahl angeben).

HD|-Gerling - der Name ändert sich, die Qualität bleibt gleich

Unter dem Dach der Talanx haben sich die traditionsreichen
Marken HDI und Gerling zusammengeschlossen, um lang-
jährige Erfahrung und versicherungstechnisches Know-how
in einem starken Unternehmen zu bündeln. HDI-Gerling

steht fur umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen,
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus den

Privathaushalten, Freien Berufen, mittelständischen Unter-
nehmen und der lndustrie. Was uns auszeichnet, sind

zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter
Service.

Wir bieten ein breites Leistungsspektrum, das alle Berelche

der Sach-, Unfall- und Kraftfahrtversicherung sowie Lebens-

versicherung abdeckt: Es reicht von unseren führenden
Berufshaftpflichtversicherungen für die Freien Berufe, über
unseren innovativen Compact-Versicherungsschutz für Fir-

men bis hin zu anspruchsvollen Lösungen für Privatpersonen
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Haftungsrecht - Die Pflichten im Mandat.
(Teil 4 - die nebenvertragliche Schadenverhütungs-
pflicht)
4,N€benvedraglkhe s.hadenvethülung5pllkht rechtichen und wids.haftlichen Einzelheiten towed€ren
4,1 Geselzliche Gru.dlage-IreuundGlaub€n Folgen Lnledchlen.! Neben dlese. Falptpli.hlen mu(s der

Na.h d€r Re.hßprechunq des B6H be{€hlneben den!e. Stele.be.alersein€nauikiqqebervor schaden bewahren-
taqlichen Fauprplli.hren -5ächv€fialra!lklär!n9, Re.hts- vedraqliche s(hadenvedülungspll.hl ud deshalb den

prüfung, Eeraiunq lnd v€dragl.he Schade.lerhülunqs na.h d€n uhsänden sicherstenweg zu demeßtebiFn
plichr - zlsätz ich die nebenvenraqliche veFfli.htunq, den {€uedichen Zie alfze 9e. und sachqerechle Voßchläge z!
Mandanten vor s(haden zu bewahren.' de$en veMnkfchunq empl€hen '

Oie neb€nvedragl.he Schadenverhütlngspfli.hl leiteldie 2! beaÖren tsI, das5 ein steuerberaterfnrJeinen Mandan_

Re.hßDrechunq aüs E 242 8GB ab. Danach ßtderSchudner len grundsätlich nuraüf den Gebietdessr€uere.htsGtiq
verpll.hlet, die Leßtlnq sozu bewnken, wleTreu lnd wsden (5 rl slBerc) dad. EinVedraq, derdie Erb' ngung

Glaube. mil R!.ksichl äufdie Vedeh.ssiltee5 edord€rn.' ei.er Rechßdennleßtunq im sinnevon ! 2 I RDG betiltt, ßl

4.2 Haupranwendrngilall -warnpllicht torz beechränkten

lm 3€rei.h de.Rechßanwalß und steue.beraterhaltunq

kommt de. neb€nved.aglichen SchadenvethÜt!ngspllkht vor

allem inden Fälle. ei.e be5onde.e gedeulunq zu, in dene.
es darum gehl, den Mandanlen vor Gelahren zu wä.nen, die

a!ßerhalb des Schurzbereiches der v€ilraglichen PII .hren

gemäß 5 134 8GB in Verbindung mit S I RoG.i.htig.

Eineausnahme von dem Grund5alz, wonä.h dlea!fqaben
des stelerb€rateß aul das Gebiet des Steue.i€chs bes.hränkt

"nd. ghn.'rAn{e.dunq.bqprhrolS,l BDC 0q

na.h sind Rechßdiennleßlun9€n im z!5ammefhang mit

einerande.enTätigketenälbt,wennsieaßNebenle{ung
zum Berußbld gehö.€n. Ob€ine N€beneßtLngvoilieqt, ßl
nach ihreh UhIang !.dtachlichenZusamnenhang hn der

Hauprtätigket unl€r 3erü.kj.htiqunq der Rechtk€nntnisF
zu beudeil€n, de türdi€ Haupträtigkeledordenid sind.

t"ßp "che.o d eren gp\Fr,1.1". Vo qao"1,.d d e -"n.
drib"zoqpn"l flL.hE. /Lr Pp hrp Lrlr 9 Lt Be6lunq n

alerRegelauldasG€bietdetSrelere.hrsbes.hränkt.Auf
zivil, geselb.hals. oder sozialve6i.her!.qere(hii.h€ F.agen

dadder Steueöerale.de5hab nurdann ein9ehe., wenn mt
d€r {eueili.hen oder widschallli.hen Be.at!.q zuqleich

zivll, geselß.haltr odd etwa sozialveßicherungrechd.he

wnkungen beabs chtigr sind. Überb i.kt der steuerberale.

die Re.hßlaqe insoweit a lerdings .i.ht ode. d.oht ein Ver

iloß9e9€n das Rechßdien{einunqsgesetz. wei die z! er

b".qerop R- nrior"r ila'lu.a.rh boop Nebel L l"rq iT

Konket vedanqt die Re.hßpre.hunq, dass der ste!erberat€r
genäu wi€ der Re.hßanwalt tou bes.h.änklen Aofkaqs

denMandanrenauf eineaüßerhalbse.esAuttagsliegende
fehlenßcheidung hinweße. müss, wenn sie Iür€inen duch
s.hnilil.h€nBeralerbeienerordnungsgemäßenBeebe
tlngallden€ßlenBlicke6ichtlkhoderihmau{qründseides
peßönichen Wßsens positiv bekanntßl ond erGrund z! der

Na.hteie nichtbewusrß1.' Dessoll .sbetondere dann qel

len, wenn dieGelahr lnteresen des Mandanlen betlli, die

mii dem beschränkren auftagsgeqen*nd in e.em engen

z!sämm€nhä.9 stehen.'

4,3 Abgrenzung vedragrbezoqener Pf lichlen

Die nebenvedrag l.h€ schadenverhütu.grpllicht ßt von d€n

veilragsbezoge.en Be..iun95pll chte. abzuqre.zen. Dlese

'i hrpr \i I rdF hL,all Jnd U^ ldnq dp e rFi ra. Ma.da<
Ln den hierdurch gezoqe.e. Grenzen -5.hutbereich muss

der steleberarer den sa.hvei)a t aufklären, di€ Rechßlage
p u'e1 urd oe. Mdnddnrpr io"r dle bpdpJba-en re-e

danten:n einen mt de. notu€ndig€n Re.hßk€nntnßFn
a!sge*aileren Re.hßanwall v€ee3en. !

soweit el.e Veietzung der nebenvedraglichen Schad€nve.hü-

rungspllicht2ü bejahen ßr, wnd @gelmäßig €in M&ers(hulden
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